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EINLEITUNG 

In den vorliegenden Stellungnahmenbände (in 3 Teilen) werden die Stellungnahmen, die im 

Rahmen der öffentlichen Auflage des Vorhabens „Stadtstraße Aspern“ (vom 25. Juli. 2016 – 

19. September.2016) bei der Behörde eingelangt sind wiedergegeben und von den 

behördlich bestellten Sachverständigen beantwortet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nur das beantragte Vorhaben Gegenstand dieser UVP ist. 

Die Prüfung der Auswirkungen erfolgte unter Berücksichtigung der weiteren geplanten 

Infrastrukturprojekte im Untersuchungsraum (kumulative Wirkung, u.a. inkl. der S1 Spange 

Seestadt Aspern). Im Zuge des Verfahrens wurde die Eignung der Unterlagen zur 

Beurteilung der Umweltauswirkungen geprüft.  

Das Vorhaben betreffende Fragen wie beispielsweise der Notwendigkeit, der 

Finanzierbarkeit, der Verwendung von Steuergeldern, der Wirtschaftlichkeit und 

Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) sowie Fragen etwa hinsichtlich 

Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben, Lebensmittelpreise und Nahversorgung sind nicht 

Gegenstand einer UVP. 

Auf allgemeine, nicht substantiierte Vorbringen kann mangels ausreichender Bestimmtheit 

nicht eingegangen werden. Dies trifft auch auf jene Fälle zu, in denen nicht erkennbar ist, ob 

bzw. in welchem subjektiv öffentlichen Recht sich die Einschreiterin wodurch genau verletzt 

erachtet.  

Im Übrigen sind reine Rechtsfragen nicht von den Sachverständigen zu beantworten. 

Ebenso wird nicht auf politische Entscheidungen eingegangen. Es wird daher im 

vorliegenden Stellungnahmenband nur auf fachliche Fragen das konkrete Projekt betreffend 

eingegangen. Die rechtliche Beurteilung und die Behandlung von Rechtsfragen obliegen der 

Behörde im Rahmen ihrer Entscheidungskompetenz. 

 

AUFBAU DES STELLUNGNAHMENBANDES 

Alle eingelangten Stellungnahmen wurde nummeriert (Nr. XY). Im alphabetischen 

Namensverzeichnis kann die Nummer der Stellungnahme und des entsprechenden 

Stellungnahmenbandes über den Nachnamen gefunden werden. 

Um bei der Beantwortung auf konkrete Themen Bezug nehmen zu können, wurden die 

Stellungnahmen gegebenenfalls in Unterpunkte thematisch untergliedert (Nr. XY.1, Nr. XY.2 

usw.) 

Im Anschluss an die Stellungnahme bzw. im Anschluss an thematische Unterpunkte erfolgt 

die gutachterliche Auseinandersetzung mit den angesprochenen Themen („Gutachterliche 

Stellungnahme“). Die Beantwortung erfolgt von den Sachverständigen zu Ihren 

Themenbereichen (siehe Sachverständigenliste). Gegebenenfalls wird unter dem Stichwort 

„Anmerkung“ zusätzlich ausgeführt.  

Die Stellungnahmen werden im eingelangten Wortlaut wiedergegeben. Gleichlautende 

Stellungnahmen bzw. gleichlautenden Textpassagen werden großteils nicht mehrfach 

wiedergegeben. Es erfolgt hier ein Verweis auf vorhergehende Texte.  

Im Anschluss an die einzelnen Stellungnahmen und deren Beantwortung erfolgen – soweit 

relevant – Ausführungen zum Wohnort bzw. zur persönlichen Betroffenheit der Einwenderin/ 

des Einwenders (siehe unten: „Beweisthemen“). 
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Im Text wird nicht durchgehend die Projektbezeichnung 22., Stadtstraße – Aspern, ASt 

Seestadt Ost verwendet. Als Synonym wird oftmals Stadtstraße als Bezeichnung für diesen 

Straßenabschnitt verwendet. 

 

BEWEISTHEMEN 

Zu folgenden Beweisthemen betreffend die Fachbereiche Luft, Lärm und Erschütterungen 

sowie Humanmedizin wird für die EinwenderInnen unter „Gutachterliche Stellungnahme zum 

Wohnort/persönliche Betroffenheit“ ausgeführt: 

Fachbereich Luft 

"Welche Immissionszusatzbelastungen an Luftschadstoffen sind an der oben angeführten 

Adresse zu erwarten? Wie hoch ist die aus Vorbelastung und Immissionszusatzbelastung 

resultierende zu erwartende Gesamtbelastung in µg/m3, wobei Bau- und Betriebsphase zu 

beurteilen sind.“  

Fachbereiche Lärm und Erschütterungen 

„Mit welchen vorhabensbedingten Lärm- bzw. Erschütterungsimmissionen ist an der oben 

angeführten Adresse zu rechnen? Wie hoch ist die jeweilige zu erwartende 

Gesamtbelastung, wobei Bau- und Betriebsphase zu beurteilen sind.“ 

Fachbereich Humanmedizin 

„Gefährden die Immissionen das Leben oder die Gesundheit von Menschen?  

Führen die Immissionen zu einer aus medizinischer Sicht unzumutbaren Belästigung der 

NachbarInnen?“ 

 

Zu folgenden Beweisthemen wird zur Stellungnahme Nr. 177 ausgeführt: 

„Wird durch das Vorhaben Stadtstraße Aspern (Errichtung und Betrieb) die 

bestimmungsgemäße Sachnutzung der von den EinwenderInnen genannten Grundstücke 

(einschließlich der 18.000 m2 Freiland als Bio-Umstellungsflächen) ausgeschlossen?“  

„Ist die behauptete Trennwirkung für die EinwenderInnen existenzgefährdend?“ 
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SACHVERSTÄNDIGENLISTE 

Folgende Sachverständige haben gutachterliche Stellungnahmen zu den eingebrachten 

Einwendungen abgegeben: 

Fachbereich  GutachterIn 

Abfallwirtschaft  Ing. Mag. Martin Scheibengraf 

Abwassertechnik  Ing. Michael Frisch 

Altlasten und Gewässerschutz  Dipl.-Ing.
 
Matthias Stracke 

Baumschutz Dipl.-Ing.
in
  Franziska Rom 

Boden  Dipl.-Ing. Dr. Hans-Peter Haslmayr 

Energietechnik, Energieeffizienz Dipl.-Ing. Herbert Ritter 

Erschütterungen  Ing. Werner Talasch 

Forst, Jagd und Fischerei  DDipl.-Ing. Gerald Weber-Simanko 

Geologie und Geotechnik  Prof. Dipl.-Ing. Dr. Lothar Martak 

Hydrogeologie Mag. Christian Wolf 

Humanmedizin 
Freizeit und Erholung 

Dr. Thomas Edtstadler 

Klima und Umweltmeteorologie  Dr.
in
 Kathrin Bauman-Stanzer 

Kulturgut  Mag. Dr. Christoph Öllerer 

Lärm Ing. Werner Talasch 

Landwirtschaft  Dipl.-Ing. Helmut Wieser 

Landschaft/Landschaftsbild  Dipl.-Ing.
in
 Eva Prochazka 

Luft  Mag. Klaus Mayer 

Raumplanung  
Dipl.-Ing.

in
 Denise Schluderbacher-

Girsch 

Stadtbild und Sachgüter  Dipl.-Ing. Reinhard Wolfbeiszer 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume   Dr. Jürgen Rienesl 

Verkehr  Ing. Roland De Riz 

 zusätzlich: Auskunft der MA51, Sportamt vom 6.2.2017 zur Einwendung Nr. 597  
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ALPHABETISCHES VERZEICHNIS ALLER EINWENDERINNEN 

Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Acikgöz Fatma 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/15 2 211 

 
Acikgöz Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/15 2 212 

 
Akbas Abdullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 213 

 
Akbas Zehra 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 214 

 
Akbas Zümre 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 215 

 
Al Kaatech Amaar 1020 Wien, Tandelmarktgasse 20/10 2 218 

 
Ali Nagihan 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/13 2 216 

 
Ali Selahattim 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/13 2 217 

 
Almeder Christian 1210 Wien, Mayerweckstraße 6/91/2 2 186 

 
Altmann Claudia 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 1 157 

 
Alzig Florian 

1220 Wien,  
Eduard-Gärtner-Gasse 4/6 

1 149 

 
Angster Helga 1220 Wien, Maschlgasse 8 1 156 

 
Aoun Salem 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 2 209 

 
Asanoski Senat 1220 Wien, Tomschikgasse 16/3 1 155 

 
Aschenbrenner-Faltl Johanna 1230 Wien, Vösendorferstraße 23 2 219 

 
Ayan Yasemin 1220 Wien, Quadenstraße 8/26/14 2 220 

 
Bac Käthe 1220 Wien, Resedaweg 36 2 221 

 
Bäck Erika 1220 Wien, Späthgasse 16/3 2 222 

Dr. Balduin Rainer 
1190 Wien,  
Döblinger Hauptstraße 33/10 

1 150 

 
Baran Tamay 1220 Wien, Hirschstettner Straße 89 2 223 

D.I. Baran Ulla 
1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/RH 3 

2 224 

 
Baric-Gaspar Mag. 1220 Wien, Pfalzgasse 37/1/2 1 151 

 
Bartsch Elisabeth 1220 Wien, Arnikaweg 22/1 2 225 

 
Bauer Monika 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/2/21 1 152 

 
Bauer Gottfried 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/2/21 1 153 

 
Bauer Brigitta 1210 Wien, Gaswerkstraße 12/13/20 2 226 

Mag. Bäuerl Maria 1030 Wien, Löwengasse 14/9  1 160 

 
Bayram Fatima 

1210 Wien,  
Donaufelderstraße 99/1/6 

2 227 

 
Beissmann Helmut 1220 Wien, Lavendelweg 21 2 228 

 
Beissmann Inge 1220 Wien, Lavendelweg 21 2 229 

 
Benda Alfred 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 1 148 

 
Benda Monika 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 1 154 

 
Benda Kathrin 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 230 

 
Benda Marion 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 231 

Ing.Mag. Benda Alfred 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 2 232 

 
Berger Michael 1220 Wien, Plecnikweg 2 1 143 

 
Berger Renate 1220 Wien, Plecnikweg 2 1 144 

Mag. Berger Heinrich 1210 Wien, Carminweg 6/10/14 2 233 

 
Bernhard Martin 1220 Wien, Hasibederstraße 25/35 2 234 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Bernhard Ursula 1220 Wien, Hasibederstraße 25/35 2 235 

 
BI Hirschstetten 
retten   

1220 Wien, Kalmusweg 3 3 662 

 
BI Lebenswerte 
Seestadt   

1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 3 664 

 

BI Netzwerk 
Verkehrsregion  
W-NÖ (BNWN) 

 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 665 

 
Biller-Wildmauer Roswitha 

1220 Wien,  
Fred-Raymondgasse 19/3/5 

2 236 

 
Binder Rudolf 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 145 

 
Binder Lisa/Elisabeth 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 146 

 
Binder Karin 1220 Wien, Pawlikgasse 16 1 147 

 
Binder Stefanie 

1030 Wien,  
Ludwig-Kössler-Platz 4/11/2 

2 237 

Mag. Bineder Andrea 1220 Wien, Markweg 11 1 161 

Mag. Bineder Helmut 1220 Wien, Markweg 11 1 162 

 
Bineder Max 1220 Wien, Markweg 11 1 164 

 
Bischof Annelise 1220 Wien, Heringgasse 19/75 1 139 

 
Bitter Alexander 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 6/7/1 2 238 

 
Bitter Denise 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 6/7/1 2 239 

 
Bittermann Christian 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/9/9 1 140 

 
Blanc Bettina 1220 Wien, Resedaweg 60 2 240 

 
Blanc Peter 1220 Wien, Resedaweg 60 2 241 

 
Bolci Haci Mehmet 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/5/34 2 242 

 
Borsotti Marco 1220 Wien, Am Heidjöchl 5A/1 1 141 

 
Bozo Radic 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/38/2 2 243 

 
Brandstetter Sylvi 1220 Wien, Magyarweg 17 2 244 

 
Braun Bernhard 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 15 2 245 

 
Braun Elisabeth 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 15 2 246 

 
Bressel Laura 1050 Wien, Ziegelofengasse 15/8 2 247 

 
Brunnthaller Sandra 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/8 1 142 

 
Budimirovic Martina 1220 Wien, Tomschikgasse 16/3 1 137 

 
Buger Walter 1220 Wien, Maschlgasse 66 2 248 

Dr. Burggasser Eva 
1180 Wien,  
Gregor-Mendel-Straße 6-8/1/5 

2 249 

Mag. Burggasser Alexander 
1180 Wien,  
Gregor-Mendel-Straße 6-8/1/5 

2 250 

Mag. 
Pharm. 

Burggasser, 
vertreten durch 
Dr.Vana, RA 

Heinrich 1220 Wien, Emichgasse 8 2 175 

 
Caleta Silvia 1220 Wien, Zschokkegasse 45 2 253 

 
Cervenka Christa 1220 Wien, Ziegelhofstraße 86 2 251 

 
Cesnek Ursula 1220 Wien, Maschlgasse 72 2 252 

 
Choon-Ai Rican 1030 Wien, Am Modenapark 8-9/9 1 138 

 
Chvala Christoph 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Platz 3-4/1/6 

1 133 

 
Chvala Brigitta 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 136 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Czak Maria Isabella 

1220 Wien,  
Ostbahnbegleitstraße 2/1 

2 254 

 
Czapka Christoph 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 255 

 
Czapka Manuel 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 256 

 
Czapka Yvona 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/2 2 257 

 
Czembirek Renate 1220 Wien, Arnikaweg 13 2 200 

 
Czembirek Robert 1220 Wien, Arnikaweg 13 2 201 

DI Dangl Robert 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/23 1 163 

 
Dangl-Ober Andrea 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/23 1 165 

 
Datlinger Heidi 1220 Wien, Löwenzahngasse 42 2 258 

 
Deniz Azize 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 2 259 

 
Deniz Bünyamin Ali 1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10 2 260 

 
Deniz 

Yüksel & 
Azize 

1220 Wien, Quadenstraße 8/6/10  2 261 

 
Denk Dominik 

1220 Wien,  
Siebenbürgerstraße 16-26/64/1 

2 262 

 
Dilber Sari 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 2 263 

 
Dobousek Daniela 1220 Wien, Quadenstraße 8/37/22 1 130 

 
Doczekal Sabine 1220 Wien, Lavendelweg 17 2 264 

 
Doczekal Walter 1220 Wien, Lavendelweg 17 2 265 

 
Dogan Burcu 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 266 

 
Doguc Cemile 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 267 

 
Doguc Emre 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 268 

 
Doguc Filrat 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 269 

 
Doguc Oguzhan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/3 2 270 

 
Doleschal Hermann 1220 Wien, Gerstmayerweg 7 1 134 

 
Dollhopf Franz 1220 Wien, Cankarstraße 2/5/9 1 166 

 
Donev Nicole 1220 Wien, Quadenstraße 8/28/8 1 135 

 
Donninger Judith 1220 Wien, Bergengasse 5/3/2 2 271 

 
Dshujunr Vladimir 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/40/12 1 131 

 
Duelli Maria 1030 Wien, Marokkanergasse 14/4 2 272 

 
Duskanich Bernd 1220 Wien, Hyazinthengasse 10 2 273 

 
Duskanich Eva 1220 Wien, Hyazinthengasse 10 2 274 

 
Dvorak Josef 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/2 2 275 

 
Dvorak Katharina 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/6/6 2 276 

 
Dvorak Susanne 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/2 2 277 

 
Dvorzak Gerda 1220 Wien, Toulagasse 7/4 1 132 

 
Ebert Hanspeter 1220 Wien, Plecnikweg 20 2 278 

 
Ebert Waltraud 1220 Wien, Plecnikweg 20 2 279 

 
Eigner Peter 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 128 

 
Eigner Heidi 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 129 

 
El Syaad Elfriede 1220 Wien, Preyweg 24 2 280 

 
El Syaad Hashem 1220 Wien, Preyweg 24 2 281 

 
Enders Maria 1220 Wien, Wurmbrandgasse 8/8 2 282 

 
Engl Josef 1220 Wien, Quadenstraße 116 1 127 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Enzlberger Barbara 1080 Wien, Lederergasse 22 2 283 

 
Ertl Christine 1220 Wien, Preyweg 48 2 284 

 
Ertl Günter 1220 Wien, Preyweg 48 2 285 

 
Ettl Bernadette 1220 Wien, Smolagasse 4/5/11 2 286 

 
Ez-Zense Khadija 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 51 1 126 

 
Farkas Dominik 1220 Wien, Hardeggasse 63/5/12 2 287 

 
Farkas Marija 1220 Wien, Hardeggasse 63/5/12 2 288 

 
Farkas Sabine 1220 Wien, Hardeggasse 63/3/7 2 289 

Ing. Farrenkopf Peter 1220 Wien, Pfingstrosenweg 54 2 290 

 
Feitl Brigitte 1220 Wien, Tomschikgasse 18/2 1 124 

 
Felgentreu Monica 1220 Wien, Quadenstraße 8/3/3 1 125 

D.I. Ferch Herwig 
1220 Wien,  
Hirschstettnerstraße 89/1 

2 291 

 
Fic Jerzy 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 292 

 
Fic Markus 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 293 

 
Fic Teresa 1220 Wien, Pfalzgasse 68 2 294 

 
Figl Leopoldine 1220 Wien, Hagedornweg 4/10/11 2 295 

 
Fink Melissa 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 1 116 

Mag. Finsinger Nicole 1080 Wien, Feldgasse 11/17 2 296 

 
Fischerauer Bernhard 1220 Wien, Stemolakgasse 31 2 297 

 
Flores S. Ethel 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/1 

2 298 

 
Freiberger Karin 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 24 

1 117 

 
Freiberger Nadine 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 9 

1 118 

 
Fuchs Armin 1220 Wien, Arnikaweg 69 2 299 

 
Fuchs-Hlinka, MSc Gabriele 1220 Wien, Eidechsengasse 28 1 119 

 
Gäbler Bianca 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 300 

 
Gäbler Lukas 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 301 

 
Gäbler Martina 1220 Wien, Neurissener Anger 23 2 302 

 
Gallagher Jacob 1220 Wien, Am Krautgarten 21/1 2 303 

 
Ganger Daniel 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/6 

2 304 

Ing. 

Ganger, vertreten 
durch List 
Rechtsanwalts 
GmbH 

Franz & 
Marianne 

1220 Wien, Aspernstraße 15-21 2 177 

 
Gauglhofer Herta 1220 Wien, Lavendelweg 18/A 2 305 

 
Gebauer Edith 1220 Wien, Lavendelweg 49 2 306 

 
Geppert Erna 1220 Wien, Plecnikweg 28 1 120 

 
Ghazal Omar 

1220 Wien,  
Tamariskengasse 102/13G 

2 307 

 
Gierer Susanne 

1220 Wien,  
Kratochwjlestraße 8/6/18.4 

1 121 

 
Glanz Gertraud 1220 Wien, Nechanskyweg 28 2 308 

 
Glanz Reinhard 1220 Wien, Nechanskyweg 28 2 309 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Glanz Sonja 1220 Wien, Arnikaweg 22/2 2 310 

 
Glaser Andrea 1220 Wien, Toulagasse 7/3 2 311 

 
Glaser Christian 1220 Wien, Berresgasse 4A/15 2 312 

 
Glaser Christine 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 2 313 

 
Glaser Franz 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 40 2 314 

 
Glaser Pedro 1220 Wien, Algenweg 33/3 2 315 

 
Glaser Philipp 1220 Wien, Algenweg 33/3 2 316 

 
Glorius Gerda 1220 Wien, Preyweg 10 2 317 

 
Göhtas Nazan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 318 

 
Gökek Safak 1210 Wien, Gerichtsgasse 1E/4/7 2 319 

 
Göktas Burale 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5  2 320 

 
Göktas Sinad 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 321 

 
Göktas Ümmühan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/5 2 322 

 
Gössler Maria 1160 Wien, Ottakringerstraße 242 2 323 

 
Gotsleben Robert 1210 Wien, Weilandgasse 3/8 2 324 

 
Grabner Martin 1220 Wien, Kieslerweg 5 2 325 

 
Grabner Susanne 1220 Wien, Kieslerweg 5 2 326 

 
Grams Friedrich 1220 Wien, Wodiczkagasse 1/11 2 327 

 
Grieser Katharina 1220 Wien, Rautenweg 167/132 1 74 

 
Grohsnegger Ilse 1220 Wien, Preyweg 16 2 328 

Dipl.Ing. Grohsnegger Valentin 1220 Wien, Preyweg 16 2 329 

 
Groß Renate 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 36 1 122 

 
Groß Valerie 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 36 1 123 

 
Gruber Albert 1220 Wien, Claretinergasse 7 1 114 

 
Gruber Katharina 1220 Wien, Claretinergasse 7 1 115 

 
Gruber Angelika 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 2 330 

 
Gruber Günther 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 2 331 

 
Gruber Heinrich 1210 Wien, Pastorstraße 14/4/1 2 332 

 
Gruber Kristina 1150 Wien, Gernotgasse 1/12 2 333 

 
Grunt Axel 1190 Wien, Saarplatz 20/4/28 2 334 

Mag. Grunt Gabriele 1190 Wien, Saarplatz 20/4/28 2 335 

 
Güclü Hayrunnisa 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 336 

 
Güclü Teslime 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 337 

 
Güclü 

Ümmü 
Güloüm 

1220 Wien, Quadenstraße 8/30/4 2 338 

 
Gündemir Havva 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 339 

 
Gündemir Necla 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 340 

 
Gündemir Ramazan 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 341 

 
Gündemir Seyma 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 342 

 
Gündemir Süheda 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15 2 343 

 
Gündemir Yusuf 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/15  2 344 

 
Güngör Adem 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 345 

 
Güngör Aleyna 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 346 

 
Güngör Berna 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 347 
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Titel Nachname Vorname Adresse Stadt Wien 
Stellung-
nahme-
band Nr. 

Stellung
-nahme 

Nr. 

 
Güngör Eslem 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 348 

 
Güngör Hayriye 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 349 

 
Güngör Mehmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/14 2 350 

 
Günvar Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 2 351 

 
Gürkan Cahide 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 352 

 
Gürkan Esra 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 353 

 
Gürkan Sümeyra 1220 Wien, Quadenstraße 8/29/4 2 354 

 
Güzlek Abdullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 355 

 
Güzlek Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 356 

 
Güzlek Gülhan 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 357 

 
Güzlek Hayrullah 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 358 

 
Güzlek Serite 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/5 2 359 

 
Habart Margarete 1220 Wien, Hausfeldstraße 163/7/8 2 360 

Mag. Haberbusch Sonja 1220 Wien, Fundergasse 5A 2 361 

Dipl.Ing. Hahn Herbert 1100 Wien, Fernkorngasse 17/3/3 2 179 

 
Haidinger Harald 1220 Wien, Hatschekgasse 2 2 362 

 
Haidowatz Nora 1220 Wien, Fundergasse 5c 2 183 

 
Haidowatz-
Haberbusch 

Robert 1220 Wien, Fundergasse 5c 2 182 

 
Haindl Andrea 1220 Wien, Alois-Eyermannweg 259 2 178 

 
Hainz Kerstin 1220 Wien, Prinzgasse 11 2 363 

 
Hajek Karl 

1030 Wien,  
Leonhardgasse 2-10/3/18 

2 364 

 
Hajnal Lidia 1220 Wien, Quadenstraße 8/31/4 2 365 

 
Hammerl Helene 1220 Wien, Nechanskyweg 9 2 366 

Mag. Hartl Georg 1220 Wien, Gartenheimstraße 23/2 1 113 

 
Haunschmid Markus 

1200 Wien,  
Lorenz-Böhler Gasse 6/72 

2 367 

 
Hauser Claudia 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/42/4 2 368 

 
Hauser Dominik 1070 Wien, Kirchberggasse 26/2 2 369 

 
Heine Sabine 1150 Wien, Diefenbachgasse 40/26 2 370 

 
Heinz Gertrude 1220 Wien, Preyweg 40 2 371 a 

 
Heinz Gertrude 1220 Wien, Preyweg 40  2 371 b 

 
Heinz Rainer 1220 Wien, Preyweg 40 2 372 a 

 
Heinz Rainer 1220 Wien, Preyweg 40  2 372 b 

 
Heiss Stefanie 1220 Wien, Maschlgasse 22 1 104 

Mag.Dr. Hertenberger Gerhard 1120 Wien, Ruckergasse 6/1 1 170 

D.I. Hiebaum Christian 
2301 Groß-Enzersdorf,  
Prinz-Eugen-Straße 23 

2 373 

 
Hieger Oliver 1220 Wien, Arnikaweg 95 1 105 

 
Hiess Anton 1220 Wien, Podhagskygasse 8/5/5 1 7 

 
Hirschl Alexander 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 106 a 

 
Hirschl Alexander 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 106 b 

 
Hirschl Gabriele 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 1 107 

Ing. Hirschl Gerhard 1220 Wien, Kalmusweg 47 1 108 
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Hirschl Anton 1220 Wien, Kalmusweg 47 2 374 

 
Hirschl Hermine 1220 Wien, Kalmusweg 47 2 375 

 
Höbarth Andi 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/17 2 376 

 
Hobiger Anita 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 377 

 
Hobiger Gerhard 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 378 

 
Hobiger Jakob 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 379 

 
Hobiger Johanna 1220 Wien, Portheimgasse 1/23 2 380 

Dr. Hofbauer Reingard 1030 Wien, Arsenal 12/33 1 109 

 
Hofmann Helmut 1030 Wien, Henslerstraße 3/7b 1 110 

 
Hofmann Birgit 1220 Wien, Maschlgasse 70 2 381 

 
Hofmann Manfred 1080 Wien, Blindengasse 52/23 2 382 

 
Hofmeister Heribert 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/26 1 111 

Mag. Hofmeister Brigitte 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/26 1 112 

 
Höller Wolfgang 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 10 

1 88 

 
Höller Wolfgang 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 10 

2 383 

Dr. Holzapfel Ingeborg 1030 Wien, Neulinggasse 22/8 2 384 

 
Horn Maximilian 

1220 Wien,  
Mühlwasserpromenade 19 

1 89 

 
Horvath Inge 1220 Wien, Quadenstraße 8/12 2 385 

 
Howadt Lukas 1220 Wien, Lavaterstraße 5/1/6 2 203 

 
Howadt Andrea 1220 Wien, Arnikaweg 2 2 204 

 
Howadt Philip 1220 Wien, Lavendelweg 61/3/1 2 205 

 
Howadt Claus 1220 Wien, Arnikaweg 2 2 206 

 
Huber Christopher 1220 Wien, Wurmbrandgasse 6/6 2 386 

 
Huemer Astrid 1220 Wien, Nedbalgasse 4/4 2 387 a 

 
Huemer Astrid 1220 Wien, Nedbalgasse 4/4 2 387 b 

 
Indrei Florina 1220 Wien, Spandlgasse 92 2 388 

 
Inhaber der Alpha 
Apotheke  

1220 Wien, Quadenstraße 124 3 658 

 
Inic Djordje 1220 Wien, Pfalzgasse 58/23 1 90 

 
Initiative 
Denkmalschutz  

1090 Wien, Fuchsthallergasse 11/5 3 659 

 
Isak Elisabeth 1220 Wien, Preyweg 3 1 91 

 
Janauschek Philipp 1070 Wien, Kirchberggasse 26/2 2 389 

 
Jankovic Brigitte 1220 Wien, Schukowitzgasse 110 2 390 

 
Jankovic Dragan 1220 Wien, Schukowitzgasse 110 2 391 

 
Janu Gerhard 1220 Wien, Quadenstraße 8/11/4 1 92 

 
Jaritz Jakob 1180 Wien, Gentzgasse  2 392 

 
Jaritz Gerhard 1180 Wien, Gentzgasse 166/5 2 393 

 
Jelinek Nicole 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/4 1 93 

 
Jez Sascha 1220 Wien, Margeritenweg 2/14 2 394 

 
Joppich Martin 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/27 1 94 

 
Juresa Dominik 1140 Wien, Steinböckengasse 37 2 395 
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Kaltenbacher Marlene 

1170 Wien,  
Kalvarienberggasse 42/14 

1 6 

 
Kaltenecker Nico 1220 Wien, Magyarweg 1 2 396 

 
Kaltenecker Robert 1220 Wien, Magyarweg 1 2 397 

 
Kamleithner Thomas 1170 Wien, Kapitelgasse 8/10 2 398 

Mag. Kammerer, BA Doris 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 7/14 1 3 

 
Kandulu Gerald 1210 Wien, Töllergasse 27/1/4 2 399 

 
Karakütük Dilek 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 400 

 
Karakütük Salih 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 401 

 
Karakütük Suzan 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/5 2 402 

Mag. Karall Anna 1210 Wien, Fultonstraße 26/2/14 2 185 

 
Karl Nuc 1220 Wien, Prinzgasse 1/28/25 1 64 

Mag. Kastner Hugo 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/28 1 95 

Mag. Katzenberger Renate 1220 Wien, Billgasse 9 2 405 

 
Kaya Dilara 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/18 2 403 

 
Kaya Ilayd 1220 Wien, Quadenstraße 8/18/18 2 404 

 
Kerchler Othmar 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/38 1 96 

 
Kern Gerhard 1220 Wien, Resedaweg 65 1 97 

 
Kigler Birgit 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/10 1 98 

 
Kigler Harald 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/10 2 406 

 
Kirchner Karin 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 99 

 
Kirchner David 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 100 

 
Kirchner Adrian 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 1 101 

 
Kirschenhofer Sabine 1220 Wien, Tokiostraße 3/4/34 2 407 

 
Kis Karolina 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/12 

2 408 

 
Kittler Doris 1020 Wien, Vereinsgasse 32/10 2 409 

 
Kiziltas Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 2 410 

 
Kiziltas Tülay 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 411 

 
Kiziltas Türkan 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 412 

 
Kiziltas Yasemin 1220 Wien, Quadenstraße 8/7/13 3 413 

 
Klammer Hans-Dieter 1030 Wien, Kleistgasse 11/24 3 414 

 
Klauda Karin 1220 Wien, Spandlgasse 54 3 415 

 
Klement Gabriele 1220 Wien, Claretinergasse 3/5/3 3 416 

 
Klement Walter 1220 Wien, Claretinergasse 3/5/3 3 417 

 
Klepp Vivienne 1220 Wien, Portheimgasse 1/16 1 102 

 
Knapp Sandra 1220 Wien, Sonnenalle 34/13/24 3 418 

 
Knotek Patrik 1220 Wien, Maschlgasse 58 3 419 

 
Kohlruss Christine 1220 Wien, Resedaweg 70 3 420 

 
Kohout Alfred 1220 Wien, Resedaweg 44 3 421 

 
Koller Martin 1220 Wien, Arnikaweg 11 2 207 

 
Koller Martina 1220 Wien, Arnikaweg 11 2 208 

 
Komarek Klaus 1220 Wien, Markweg 20 1 103 

 
Komarek Heinz 1220 Wien, Murraygasse 40/1/6 3 422 
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Komarek Ingrid 1220 Wien, Murraygasse 40/1/6 3 423 

 
Komarek Klaus 1220 Wien, Markweg 20 3 424 

 
Komarek Susanne 1220 Wien, Markweg 19 3 425 

 
Konkurat Osman 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/8 3 426 

 
Kopecky Viktoria 1220 Wien, Hagedornweg 4/34 1 158 

 
Kopp Traude 

1220 Wien,  
Quadenstraße 65-67/2/11 

1 85 

 
Kostron Georg 1160 Wien, Herbststraße 22/24 3 427 

 
Kotschenreuther Stefan 1220 Wien, Murraygasse 34 1 86 

 
Kous Maria 

1220 Wien,  
Schukowitzgasse 79A/4/2 

3 428 

 
Kous-Hodac Michaela 

1220 Wien,  
Schukowitzgasse 79A/4/2 

3 429 

 
Kowalewska Magdalena 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 31/101 3 430 

 
Kowarik Patrick 1140 Wien, Penzingerstraße 33-37 3 431 

 
Krammer Lata 1140 Wien, Diesterweggasse 28A/11  1 87 

 
Kratzer Alexander 1190 Wien, Leidesdorfgasse 1/8/6 3 432 

 
Kraushofer W. 1220 Wien, Tomschikgasse 16/1 1 81 

 
Krautzberger Josef 1220 Wien, Gladiolenweg 9/3 3 433 a 

 
Krautzberger Josef 1220 Wien, Gladiolenweg 9/3 3 433 b 

 
Kreuzeder Gerlinde 

1050 Wien,  
Reinprechtsdorferstraße 2/2/8 

3 434 

 
Krizmanic Claudija 1220 Wien, Tokiostraße 9/3/25 3 435 

 
Kronberger Elfriede 1220 Wien, Hirschstettner Straße 82 3 436 

Dr. Kummer Eleonora 1160 Wien, Liebhartstalstraße 31 1 82 

 
Kutschak Christine 1220 Wien, Pfalzgasse 37/2/6 1 83 

 
Kuzminovic Erich 1220 Wien, Markweg 64 3 437 

 
Kuzminovic Helga 1220 Wien, Markweg 10 3 438 

 
Labidi Yasmin 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/19/4 3 439 

 
Lager Johannes 1220 Wien, Bergengasse 6/4/35 3 440 

 
Lagler Monika 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/11 1 84 

 
Lalic Gabriele 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 4/2/8 

3 441 

 
Lambürger Wolfgang 1220 Wien, Hasibederstraße 21/19 1 69 

 
Landerer Markus 1030 Wien, Kundmanngasse 33/7 1 70 

 
Langeder Sebastian 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/12 1 71 

 
Lang-Rosenfeld Sabine 1220 Wien, Ziegelhofstraße 84A/14 1 75 

Mag. Langthaler Richard 1220 Wien, Schilfweg 51 3 443 

 
Lazar Elias 1220 Wien, Arnikaweg 41 3 444 

Dr. Lazar Dara 1220 Wien, Arnikaweg 41 3 445 

Dr. Lazar Margarete 1220 Wien, Arnikaweg 22/Haus 4 3 446 

 
Lehar Alexander 1160 Wien, Thaliastraße 158/12 3 447 

 
Leiss Renate 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/12/39 1 72 

 
Leiss Herbert 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/12/39 1 73 

 
Leitner Marika 1220 Wien, Preyweg 23 1 4 
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Lender Richard 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/3 1 76 

 
Lender Eva 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/3 1 77 

 
Lender Markus 1220 Wien, Hardeggasse 65a/1/6 1 78 

Dr. Lender Carina 1220 Wien, Hardeggasse 65a/1/6 1 79 

 
Lender, Dominik 1220 Wien, Rautenweg 167/132 1 74 

 
Lindner Angela 1220 Wien, Maschlgasse 104 3 448 

 
Lindtner Heinrich 1220 Wien, Preyweg 6 3 449 

 
Lindtner Rosemarie 1220 Wien, Preyweg 6 3 450 

 
Lindtner Verena 1220 Wien, Preyweg 6 3 451 

 
Litschauer Ingrid 1220 Wien, Prinzgasse 7 3 452 

D.I. Litschauer Bettina 1220 Wien, Lohsinggasse 3 3 453 

 
Litschaur Anita 

1220 Wien,  
Adelheid-Popp-Gasse 3/3/19 

1 159 

 
Löffler Helmut 1220 Wien, Arnikaweg 5 2 194 

 
Lorenz Olga 1220 Wien, Hasibederstraße 2/61/11 1 80 

 
Lubei Christian 1220 Wien, Tomschikgasse 18/4 1 67 

 
Luschnitz Pierre-Marcel 1210 Wien, Justgasse 29/20/5 1 66 

 
Luschnitz Ruth 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/14/4 

1 68 

 
Lutz Claudia 1220 Wien, Zschokkegasse 91/5/10 3 661 

 
Machek Christa 1090 Wien, Boltzmanngasse 17/91 3 454 

 
Madsen Sascha 1220 Wien, Quadenstraße 142/11/2 3 455 

 
Maier Ferdinand 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 1 45 a 

 
Maier Ferdinand 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 1 45 b 

 
Maier Victoria 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 3 456 

 
Maiwald Eva 1220 Wien, Am Heidjöchl 6 1 46 

 
Mandini Nadia 1220 Wien, Oberfeldgasse 13 2 210 

 
Mandutschehri Robert 1220 Wien, Maschlgasse 122 3 457 

 
Mannsberger Michaela 1220 Wien, Maschlgasse 112 1 47 

 
Marx Gerhard 

2100 Korneuburg,  
Kirchengasse 4-6/1/9 

3 458 

 
Matysek Jutta 1200 Wien, Polletstrasse 46 1 169 

 
Matyus Erika 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32/1/8 3 459 

 
Matzinger Edeltraud 1220 Wien, Quadenstraße 8/3/6 3 460 

 
Mauthner Peter 1220 Wien, Plecnikweg 13 3 461 

 
Mayerhofer Gabriela 1220 Wien, Portheimgasse 1/11  3 462 

 
Metzke Josef 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/11 1 48 

 
Metzke Samantha 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/11 1 49 

 
Miksche Franz 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 463 

 
Miksche Vera 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 464 

 
Mikudik Benjamin 1220 Wien, Tomschikgasse 18/4 1 50 

Dkfm. Mildner Liselotte 1080 Wien, Josefstädterstraße 19 1 51 

 
Milka Edith 1220 Wien, Quadenstraße 8/37/20 1 55 

 
Mirschlitzka Susanne 1220 Wien, Kalmusweg 34/2 3 465 
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Mitterbauer Maria Regina 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/18/1/4 

3 466 

 
Mitterholzer-Sluka Michaela 1210 Wien, Johann-Orth-Platz 2/5 3 467 

 
Mollner Franz 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 468 

 
Mollner Hermine 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 469 

 
Mollner Monika 1220 Wien, Spargelfeldstraße 91 3 470 

Dr. Mor Wolfgang 1040 Wien, Hauptstraße 18/1M/6 1 56 

 
Mraz Edith 1220 Wien, Arnikaweg 15 2 195 

 
Mroz Lukas 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/12 

3 471 

 
Mück Anita 1220 Wien, Cankarstraße 2/5/9 1 167 

 
Muga George 1220 Wien, Smolagasse 4/5/11 3 472 

 
Mühlberger Isabella 1220 Wien, Maschlgasse 94 3 473 

 
Müller Margit 1220 Wien, Quadenstraße 65/1/4/9 1 57 

 
Müller Eva 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 21 

1 58 

 
Müller Jürgen 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/RH 21 

1 59 

 
Mutlu Zeynep 1210 Wien, Jerusalemgasse 9 3 474 

 
Mutzek Alexander 

2301 Groß-Enzersdorf, 
Napoleongasse 7/18 

3 475 

 
Mutzek Florian 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 477 

Ing. Mutzek Heinz 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 478 

 
Mutzek Maximilian 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 479 

Mag. Mutzek-Plattner Andrea 1220 Wien, Maschlgasse 114 3 476 

 
Nagy Anita 1220 Wien, Emichgasse 1/19/17 1 60 

 
Natterer E. 

1180 Wien,  
Messerschmidtgasse 31/4 

1 61 

 
Nemec Franz 1220 Wien, Kalmusweg 34/2 3 480 

 
Nemecek Susanne 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/32 1 8 

 
Neuwald Christine 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/4 1 62 

 
Neuwald Herbert 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/4 1 63 

 
Neuwirth Silvia 1220 Wien, Aspernstraße 32 3 481 

Ing. Neyder 
Manuela & 
Thomas 

1220 Wien, Telephonweg 398 3 656 

 
Niederle Gerald 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 482 

 
Niederle Mario 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 483 

 
Niederle Monika 1220 Wien, Portheimgasse 1/68 3 484 

 
Novak Christine 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 127/131 

3 485 

 
Novak Gerlinde 1220 Wien, Enzianweg 32a 3 486 

 
Nura Ali 1050 Wien, Fendigasse 9/20 3 487 

 
ÖBB-InfrastrukturAG 

 
1020 Wien, Praterstern 3 3 657 

 
Ogultay Ahmet 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 488 

 
Ogultay Leyla 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 489 

 
Ogultay Merve 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 490 

 
Ogultay Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 491 
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Ogultay Sefa 1220 Wien, Quadenstraße 8/24/1 3 492 

 
Önel Binnaz 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 493 

 
Önel Mustafa 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 494 

 
Önel Tufan 1220 Wien, Quadenstraße 8/12/12 3 495 

 
Özat Asude 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 496 

 
Özat Berat 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 497 

 
Özat Esra 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 498 

 
Özat Mansur 1220 Wien, Quadenstraße 8/28/16 3 499 

 
Özat Nazan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/28/16 3 500 

 
Öztürk Bekir 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 501 

 
Öztürk Emel 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 502 

 
Öztürk Niyazi 1220 Wien, Quadenstraße 8/16/3 3 503 

 
Paal Eva 1120 Wien, Arndtstraße 30/3/2 1 65 

 
Pavnovic Snezana 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/1 3 504 

 
Pekarek Eva 1220 Wien, Tomschikgasse 6/1 1 43 

 
Perlega Claudia 1220 Wien, Lavendelweg 19 3 505 

 
Pichler Michael 1220 Wien, Tomschikgasse 18/1 1 37 

 
Pichler Robert 1220 Wien, Rautenweg 210/12 1 44 

 
Pichler Michael 1220 Wien, Hardeggasse 63/3/7 3 506 

 
Pitschl Aaron 1220 Wien, Plattensteinergasse 17 3 507 

 
Pitschl Doris 1220 Wien, Arnikaweg 97 3 508 

 
Polat Asimcan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 509 

 
Polat Hülya 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 510 

 
Polat Ilhan 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 511 

 
Polat Meulüde 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/26/4 3 512 

 
Polkorab Gerhard 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34 1 38 

Dr. Pollach Günter 
2301 Groß-Enzersdorf, 
Kastanienallee 27 

3 513 

 
Pollak Wolfgang 1220 Wien, Enzianweg 5A 3 514 

 
Pöpperl Florian 1220 Wien, Rautenweg 140 1 39 

 
Potocnik Mariana 

1220 Wien,  
Anton-Sattler-Gasse 100/6 

3 515 

 
Praxl Martha 1220 Wien, Spandlgasse 25/5/8 3 516 

 
Preisinger Erika 1110 Wien, Oriongasse 19/3/5/16 1 40 

 
Rainer Karin 1220 Wien, Arnikaweg 95 1 41 

Mag. Rainer Eva 1220 Wien, Arnikaweg 71 3 517 

Mag. Ranacher Maria 1030 Wien, Wassergasse 23/8 3 518 

Dr. Rath Brigitte 1180 Wien, Gentzgasse 166/5 3 519 

Dr. Rath-Wacenovsky Regina 1220 Wien, Spandlgasse 7 3 520 

 
Rattay Stefan 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/2/6 1 42 

 
Rebel Helmut 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/16/25 

1 35 

 
Redl Hannelore 1220 Wien, Quadenstraße 8/34/2/7 1 36 

 
Rehak 

Hermann-
Peter 

1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 22 
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Rehak Marvin 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 1 23 

 
Reicher Dagmar 1220 Wien, Kalmusweg 27/3 3 521 

Ing. Reicher Friedrich 1220 Wien, Kalmusweg 27/3 3 522 

 
Reisenauer Christian 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/33 1 171 

 
Reisenauer Gudrun 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/33 1 172 

Ing. Reissert Günter 1220 Wien, Wulzendorfstraße 32/2/3 1 24 

 
Reiterer Kurt 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/3 1 25 

 
Reiterer Doris 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/3 1 26 

 
Reiterer Stefan 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4/3 1 27 

 
Reiterer Bernhard 1220 Wien, Lavaterstraße 7 1 28 

 
Richter Mark 1190 Wien, Gymnasiumstraße 58/22 1 1 

 
Richter Sarah 1110 Wien, Fickeysstraße 17/12 3 523 

 
Riedelmayer Bernadette 1220 Wien, Bergengasse 6/5/4 3 524 

 
Riedelmayer Elias 1220 Wien, Bergengasse 6 3 525 

 
Riedelmayer Ewald 1220 Wien, Bergengasse 6 3 526 

 
Riedelmayer Jakob 1220 Wien, Bergengasse 6 3 527 

 
Riedelmayer Judith 1220 Wien, Bergengasse 6 3 528 

 
Riedelmayer Tobias 1220 Wien, Bergengasse 6 3 529 

 
Riedl 

Martina & 
Markus 

1220 Wien, Quadenstraße 8/34/22  1 52 

 
Rohaczek 

Hermine 
Christine 

1220 Wien, Späthgasse 6/2 1 31 

 
Rohaczek Josef 1220 Wien, Späthgasse 6/2 3 530 

 
Röhrenbacher Maria 1220 Wien, Rennbahnweg 50/2/53 3 531 

 
Röhrich Karola 

1160 Wien,  
Eduard-Hanslick-Gasse 4 

1 29 

 
Rovcanim Alma 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32/34/9/13 

3 532 

 
Rovcanim Hermin 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32/34/9/13 

3 533 

 
Rupp Heidemarie 1220 Wien, Quadenstraße 142/10/6 1 2 

 
Rurländer Eveline 1220 Wien, Pfalzgasse 58/16 1 30 

 
Rurländer Peter 1220 Wien, Pfalzgasse 58/16 1 32 

 
Sachs Julia 1220 Wien, Bergengasse 6/4/35 3 534 

 
Safka Anneliese 1120 Wien, Ruckergasse 58/13/15 1 54 

Mag. Salzmann Birgit 1220 Wien, Kanalstraße 6/31 3 535 

 
Samer-Kolowrat Monika 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/1 1 33 

 
Sandner Chr. 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3 1 53 

 
Sari Sinan 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 3 536 

 
Sari Sunay 1220 Wien, Quadenstraße 8/30/3 3 537 

 
Saßmann Petra 

1050 Wien,  
Siebenbrunnengasse 37/22 

3 538 

 
Sauer Gertrude 1220 Wien, Stadlauerstraße 49/17 3 539 

 
Sauer Robert 1220 Wien, Eibischweg 55 3 540 

 
Schaden Eva 

1220 Wien, 
 Guido-Lammer-Gasse 1/26/13 

1 34 
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Schandl Mario 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 1 10 

 
Schandl Julia 1220 Wien, Lavaterstraße 7/3/14 1 13 

Ing. Schandl Werner 1220 Wien, Kalmusweg 3 2 180 

 
Schatzl-Horvat Diana 

1220 Wien,  
Hirschstettner Straße 89/2 

3 541 

 
Scheidl Susanne 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 1-3/RH 42 

1 11 

 
Schiesswald Werner 1220 Wien, Markweg 34 3 542 

 
Schmidhuber Yvonne 1220 Wien, Mühlgrundgasse 3/39 1 12 

 
Schmidt Wendelin 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 2 190 

 
Schmidt Paula 1220 Wien, Oberfeldgasse 19 2 191 

 
Schmidt Marianne 1220 Wien, Arnikaweg 4 2 202 

 
Schmidt Monika 

1220 Wien,  
Donaufelderstraße 233/11 

3 543 

 
Schmol Stephanie 1220 Wien, Hasslwanderweg 8 3 544 

 
Schnabel Brigitte 1220 Wien, Gladiolenweg 13/4 3 545 

 
Schnabel Thomas 1220 Wien, Gladiolenweg 15/1 3 546 

 
Schneider Susanne 1030 Wien, Gestettengasse 21/20 3 547 

Ing. 
Dipl.Ing. 

Schönauer Roland 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 19/5 2 184 

 
Schragl Andrea 1220 Wien, Tomschikgasse 16/4 1 14 

 
Schranz Karl 1220 Wien, Rennbahnweg 27/55/1 3 548 

 
Schreuders Johan 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/19 1 15 

 
Schrödl Paul 1220 Wien, Kornblumenweg 3/92 1 16 

 
Schumnik David 1220 Wien, Breuergasse 12/15 1 17 

 
Schwabl Roland 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 3 3 549 

 
Schwaiger Michaela 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Straße 13/4/1 

2 181 

 
Schwarzer Manuel 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 550 

 
Schwarzer Robert 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 551 

 
Schwarzer Sabine 1220 Wien, Lohsinggasse 2 3 552 

 
Schweitzer Birgitt 

1210 Wien,  
Inge-Konradi-Gasse 13/2/6 

3 553 

 
Schweller Gerald 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 554 

 
Schweller Nina 1220 Wien, Hausfeldstraße 100 3 555 

 
Schwind Thomas 1220 Wien, Arnikaweg 1  2 192 

 
Schwind-Derdak Karin 1220 Wien, Arnikaweg 1 2 193 

 
Sedlacek Franz 1220 Wien, Resedaweg 3 3 556 

 
Seebacher Daniela 1220 Wien, Haberergasse 4/4/7 3 557 

 
Seitler Franziska 1220 Wien, Pirquetgasse 3/16/2 3 558 

Mag. Sendera Gerald 1220 Wien, Nechanskyweg 18 1 18 

 
Seybal Alexandra 1220 Wien, Claretinergasse 2/18 1 173 

 
Seybal Walter 1220 Wien, Claretinergasse 2/18 1 174 

 
Singh Anaib 1220 Wien, Pogrelzstraße 60 3 559 

Ing. Sobotka Helmut 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/32 1 19 

Mag. Sobotka Elisabeth 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/32 1 20 
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Dr. Soliman Samira 1220 Wien, Kalmusweg 44/Haus 11 3 560 

 
Sommer Günther 1220 Wien, Pfalzgasse 58/H 9 3 561 

 
Sommer Sabine 1220 Wien, Pfalzgasse 58/9 3 562 

 
Sop Mario 1220 Wien, Saikogasse 6/20/4 3 563 

 
Sprinzl Lydia 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/12/10 

3 564 

 
Sprinzl Margit 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/12 3 565 

 
Sprinzl Raphaela 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/12/10 

3 566 

 
Stadler Sabrina 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/11 1 21 

 
Stadler Wolfgang 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 2 3 567 

 
Stark Andrea 1220 Wien, Soldanellenweg 55/7/9 1 9 

 
Starzinger Harald 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 3 568 

 
Steiner Barbara 1220 Wien, Murraygasse 5 3 569 

 
Steiner Claudia 1220 Wien, Arnikaweg 107/21/6 3 570 

 
Steiner Johanna 1220 Wien, Emichgasse 1/22/8 3 571 

 
Steirer Hans 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/15 3 572 

 
Steirer Susanne 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/15 3 573 

Mag. Stejskal Alfred 1220 Wien, Oberfeldgasse 9/134 3 574 

 
Stejskal-Heftberger Claudia 1220 Wien, Oberfeldgasse 9/111 3 575 

 
Stemmer Erich 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/26 3 576 

 
Stenström-Langelaar Catharina 1220 Wien, Nechanskyweg 37 3 442 

Mag. Straßgschwandtner Sven 
1220 Wien,  
Karl-Bednarik-Gasse 5/16 

3 577 

 
Sturm 

Karin 
Christine 

1080 Wien, Florianigasse 73/6 3 578 

 
Süss Walter 1220 Wien, Arnikaweg 9 2 196 

 
Süss Eva 1220 Wien, Arnikaweg 9 2 197 

 
Svoboda Beatrice 1220 Wien, Steigenteschgasse 57 3 579 

 
Szerelem Roman 1220 Wien, Maschlgasse 102 3 580 

Dipl. Ing. Thiel Manfred 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 187 

 
Thiel Konstantin 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 188 

 
Thiel Gudrun 1220 Wien, Haberlandtgasse 54/1 2 189 

 
Thiel, BSc Sophie 1020 Wien, Castellezgasse 27/26 3 581 

 
Topuridze Olga 1220 Wien, Am Heidjöchl 5A/Haus 1 3 582 

 
Tseng Sabine 

1220 Wien,  
Süßenbrunner Straße 13/3/26 

3 583 

 
Tylek Teresa 1220 Wien, Preyweg 18 3 584 

 
Tylek Wladyslaw 1220 Wien, Preyweg 18 3 585 

 
Uhlich Anna M. 1220 Wien, Preyweg 23 1 5 

 
Uhlmann Arno 1030 Wien, Rabengasse 2-10/59/19 3 586 

 
Umweltorganisation 
VIRUS  

1090 Wien, Währingerstraße 59 2 176 

 
Unger 

Elfriede & 
Hermann 

1220 Wien, Lavendelweg 50 3 587 

 
VCÖ-Mobilität mit 
Zukunft  

1050 Wien, Bräuhausgasse 7-9 1 168 
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Vetter Edith 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/35/3 3 588 

 
Vincze Christine 1220 Wien, Lannesstraße 20 3 589 

 
Vincze Theo 1220 Wien, Lannesstraße 20 3 590 

 
Vitecek Gerhard 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/1 3 591 

 
Vitek Birgit 1210 Wien, Inge-Konradi-Gasse 13/4 3 592 

 
Vlahovic Josef 1220 Wien, Preyweg 8 3 593 

 
Vlahovic Josefine 1220 Wien, Preyweg 8 3 594 

 
Volejnik Brigitte 1220 Wien, Maschlgasse 54 3 595 

 
Vrabic Bernhard 

1220 Wien,  
Hirschstettnerstraße 12-20/3/10 

3 596 

 
Wacenovsky Alena 1220 Wien, Spandlgasse 7 3 597 

 
Wacha Waltraude 1220 Wien, Spandlgasse 90 3 598 

 
Wagner Martin 1220 Wien, Quadenstraße 85B 3 599 

 
Wagner Rosa 1220 Wien, Quadenstraße 85B 3 600 

 
Waldpilz Gourmet- 
und Vitalpilzzucht  

1220 Wien, Quadenstraße 124 3 660 

 
Waleczka Astrid 1220 Wien, Pfalzgasse 37/4/1 3 601 

 
Walkowiak Julian 

1220 Wien, 
Maria-Tusch-Straße 8/1/20 

3 602 

 
Wallner Karina 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4/3 3 603 

 
Wank Erich 1220 Wien, Lohsinggasse 3 3 604 

 
Wasinger Zuzana 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/46 3 605 

Dr. Wasinger Thomas 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/46 3 606 

 
Wechselberger Klaus 1190 Wien, Hardtgasse 14/8 3 607 

 
Weidinger Andrea 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/20/17 3 608 

 
Weindl Ernst 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 609 

 
Weindl Martina 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 610 

 
Weindl Stefan 1220 Wien, Berresgasse 4/A/23 3 611 

 
Weiss Angela 1220 Wien, Bodmergasse 1 3 612 

 
Weissmann Alizah 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 613 

Mag. 
(FH) 

Weissmann Helmut 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 614 

Mag. 
(FH) 

Weissmann Jeanette 1210 Wien, Thayagasse 1A/1/20 3 615 

 
Wenzl Robert 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 3/Haus 20 

3 616 

Mag. Wertanzl Gerhard 1180 Wien, Herbeckstraße 46/1 3 617 

 
Wessely Herta 

1050 Wien,  
Siebenbrunnengasse 29/1 

3 618 

 
Wiedek Marie 1220 Wien, Rittersporngasse 59 3 619 

 
Wien WKO Wien  1010 Wien, Stubenring 8-10 3 663 

 
Wiener 
Umweltanwaltschaft  

1190 Wien, Muthgasse 62 3 666 

 
Wieselmayer August 

1220 Wien,  
Janis-Joplin-Promenade 8/28 

3 620 

 
Wiesinger Elisabeth 

1220 Wien,  
Ziegelhofstraße 32-34/5/24 

3 621 
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Wilfinger Petra 1220 Wien, Gladiolenweg 3  3 622 

 
Willson Andrea 1030 Wien, Keilgasse 6/6 3 623 

 
Winkelmayer Franz 1220 Wien, Schrebergasse 39A/2/7 3 624 

 
Winkler Gerhard 1220 Wien, Maschlgasse 56 3 625 

 
Winkler Hilda 1220 Wien, Maschlgasse 56 3 626 

 
Wist Gerhard 

1220 Wien,  
Spargelfeldstraße 125/28 

3 627 

 
Wittmann Helene 1220 Wien, Enzianweg 46/1 3 628 

 
Wittmann Helmut 1220 Wien, Enzianweg 46/2 3 629 

 
Wöss Barbara 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 630 

 
Wöss Manuel 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 631 

 
Wöss Nikolas 1220 Wien, Quadenstraße 82 3 632 

 
Yildiz Mehmet 1160 Wien, Degengasse 75/27 3 633 

 
Zach Andrea 1090 Wien, Hahngasse 14/1/16 3 634 

 
Zach Elisabeth 1220 Wien, Quadenstraße 67/12/3/8 3 635 

 
Zach Norbert 1220 Wien, Löwenzahngasse 42 3 636 

 
Zechner Sonja 1220 Wien, Maschlgasse 52 3 637 

 
Zehetbauer Ingeborg 

2301 Groß-Enzersdorf, 
Ziegelofenstraße 13 

3 638 

 
Zehetbauer Ingrid 2281 Raasdorf, Altes Dorf 23 3 639 

 
Zeiller Sarah 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/30 3 640 

 
Zeiller Timo 

1220 Wien,  
Am Heidjöchl 6-8/Haus 30 

3 641 

Dr. Zeiller Michael 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/30 3 642 

 
Zeiller-Vesely Petra 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/30 3 643 

 
Zieher Carmen 1220 Wien, Mendelssohngasse 1/12 3 644 

 
Zier Andreas 1220 Wien, Hasibederstraße 21/11 3 645 

 
Zier Birgit 1220 Wien, Hasibederstraße 21/11 3 646 

 
Zimmermann Hans 1220 Wien, Tomschikgasse 18/2 3 647 

 
Zinke Helmut 1220 Wien, Arnikaweg 6 2 198 

 
Zinke Sylvia 1220 Wien, Arnikaweg 6 2 199 

 
Zoklits Barbara 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 648 

 
Zoklits Cristoph 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 649 

 
Zoklits Hannah 1220 Wien, Bergengasse 6/5/3 3 650 

 
Zwerina Daniela 1220 Wien, Schrebergasse 80 3 651 

 
Zwerina Franz 1220 Wien, Murraygasse 38/2/4 3 652 

 
Zwerina Ingrid 1220 Wien, Murraygasse 38/2/4 3 653 

 
Zwirn Doris 1060 Wien, Hirschengasse 19/12 3 654 

 
Zymer Spahija 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 3 655 
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WÜRDIGUNG DER STELLUNGNAHMEN 

Stellungnahme Nr.:  1 

Mark Richter  

Datum Eingang:  16.08.2016 

Adresse: 1190 Wien, Gymnasiumstraße 58/22 

 

Ich erhebe wie folgt Einwendungen gegen das Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ im eigenen 

Namen, im Namen meiner Kinder und Kindeskinder und begehre Parteistellung gemäß §19 

UVPG (sowie den einschlägigen materiellen Genehmigungsbestimmungen).  

 

Nr. 1.1) Luft / Gesundheit / Lärm  

Gemäß Erhebungen, Messungen und Festlegung des Umweltbundesamtes ist der gesamte 

Bereich des Wiener Stadtgebietes als „Feinstaubsanierungsgebiet“ eingestuft. Es sind daher 

von der Verwaltung Maßnahmen zu setzen die geeignet sind, diese Belastungen zu senken. 

Die enorme Zahl von bis zu 60.000 zusätzlichen prognostizierten Fahrzeugen, würden durch 

eigene Abgase und durch das Aufwirbeln von bereits abgelagerten Partikel (PM10) zur 

Verschlechterung des inakzeptablen Ist -Zustandes führen. Da die „Stadtstraße“ über weite 

Teile an der Oberfläche geführt wird, kann durch keine bauliche oder technische Maßnahme 

sichergestellt werden, dass meine Gesundheit (Bronchien, Lunge, Herz) nicht zusätzlich 

geschädigt wird.  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) steht unter Punkt 10.3.2. Auswirkungen:“ wird 

weiters festgehalten, dass die Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße lediglich 

an wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnbebauung über der Irrelevanzgrenze 

liegt“.  

Die Belastung liegt also schon laut den Einreichunterlagen in Bereichen über der 

Irrelevanzgrenze und damit außerhalb jenes ohnehin fragwürdigen Bereiches in dem 

Grenzwertüberschreitungen zugelassen werden. Ein Ausschließen der Gesundheits-

belastung ist somit nicht schlüssig und das Projekt daher nicht genehmigungsfähig. Weiters 

gehe ich von einer erheblichen Steigerung des Lärms aus, was ebenfalls zu einer massiven 

Beeinträchtigung meiner Gesundheit führt, speziell in der Nachtruhezeit bei geöffnetem 

Fenster.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Das geplante Projekt wird in vielen Bereichen eine Steigerung von Verkehrslärm bewirken, in 

einigen Bereichen auch eine Verminderung. Die Belästigungswirkung, Schlafstörung und 

potentielle Gesundheitsgefahr wird mittels standardisierten und dem Stand der Technik 

entsprechenden Lärmindizes erhoben. Diese sind sowohl für den Trassennahebereich, als 

auch für alle Bereiche in denen maßgebliche Verkehrssteigerungen im untergeordneten 

Straßennetz erfolgen dargestellt und bewertet. 
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Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

Das „belastete Gebiet“ wird im Fachgutachten Luft insofern berücksichtigt, als die lokale 

Vorbelastung im Untersuchungsgebiet erhoben, mit den Zusatzbelastungen in der Bau- und 

in der Betriebsphase überlagert und die Gesamtimmissionen ausgewiesen werden. Die 

Gesamtimmissionen werden mit den Grenzwerten bzw. Genehmigungskriterien verglichen 

und humanmedizinisch beurteilt. 

Die Auswirkungen auf die Luftgüte sind im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen auf Lärm und Luftschadstoffe wurden in den Fachgutachten Lärm und Luft 

ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht 

beurteilt. 

 

Nr. 1.2) Einschränkung der Freiheit der Wahlmöglichkeit über Wohnort, Kindergarten etc.  

Da wissenschaftlich nachgewiesen ist, das Feinstaub PM10 und Ultrafeinstaub und vor allem 

Rußpartikel besonders gefährlich für die Gesundheit von Kleinkindern sind wäre es mir nicht 

möglich, meine Kinder oder Kindeskinder in einem Kindergarten in meinem direkten 

Wohnumfeld betreuen zu lassen. Sämtliche in Frage kommenden Kindergärten wie der 

Pfarrkindergarten Hirschstetten, die Sprösslinge neben dem Pfarrkindergarten, der 

Kindergarten in der Emichgasse etc. liegen im unmittelbaren Emissionsbereich der 

Stadtstraße.  

Da durch diesen Umstand meine Wahlmöglichkeiten eingeschränkt werden und auch der 

Wettbewerb in monetärer Hinsicht eingeschränkt wird, würden durch das Projekt 

„Stadtstraße“ neben den gesundheitlichen Schäden auch finanzielle Nachteile für mich 

entstehen.  

Das Projekt ist somit auch aus diesem Grund nicht genehmigungsfähig.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

In der Einwendung wird kein konkreter Kindergarten genannt bzw. auch nur die Möglichkeit 

eines Besuchs in Aussicht gestellt. Daher kann aus Sicht der Luftreinhaltung diese 

Fragestellung nicht beantwortet werden 

Die Wirkungen der Stadtstraße wurden kumulativ mit der S1 Spange untersucht, die 

Auswirkungen auf den Siedlungraum (wo sich auch die Kindergärten befinden) sind im 

Fachgutachten Luft dargestellt und in weiterer Folge im Fachgutachten Humanmedizin 

beurteilt. 
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Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. Die 

angewandte Beurteilungsbasis berücksichtigt auch Kinder. 

 

Anmerkung 

Die Auseinandersetzung im Rahmen des gegenständlichen Stellungnahmenbandes erfolgt 

nur aus fachlicher Sicht, das gegenständliche Projekt betreffend. Hierzu wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 1.3) Abwertung Eigentum  

Durch die zu erwartenden Immissionen von Luftschadstoffen und Lärm durch den Betrieb 

der Stadtstraße würde mein Grundbesitz / Wohnungseigentum / Genossenschaftswohnung 

eine Abwertung erfahren, da Gutachter die Lage neben einer derartigen „autobahnähnlichen 

Stadtstraße“ mit Abschlägen auf einen allfälligen Kaufpreis bewerten würden.   

Sollte das Projekt in dieser oder ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits jetzt 

Schadensersatzansprüche dem Grunde nach geltend.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Nr. 1.4) Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen Verkehr – von mir 

mitfinanziert  

Der Einsatz von Steuergeldern für den Bau einer „hochrangigen Straße“ parallel zur bereits 

errichteten hoch leistungsfähigen U2 würde die Investitionen in den U-Bahnbau entwerten. 

Da der Ausbau auch mit meinem Steuergeld vorgenommen wurde, ist eine derartige 

Vorgangsweise für mich inakzeptabel.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 1.5) Fehlende Budgetmittel für Bildung und Altenbetreuung durch die Investition in die 

„Stadtstraße“  

Durch die Investition der Steuergelder in das Projekt „Stadtstraße“, der die Sinnhaftigkeit, 

weil wirkungslos, von nahezu allen namhaften Verkehrsplanern abgesprochen wird (siehe 

Stellungnahmen TU Wien etc.), würden die Mittel in Zukunft für Investitionen in die Bildung 

und deren Einrichtungen sowie in die Altenbetreuung und deren Einrichtungen eingeschränkt 

bzw. gänzlich fehlen.  
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Das würde zu massiven Einbußen der Lebensqualität meiner Kinder und Kindeskinder sowie 

meiner eigenen führen und ist daher für mich inakzeptabel.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 1.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße“ für sich  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wird unter Punkt 7.1. festgehalten, dass die 

Stadtstraße in unabdingbarer Wechselwirkung zu weiteren Vorhaben wie der S 1 Spange, 

Ausbau S 80 steht. Es wird im bezüglichen Bericht mit keinem Wort die Abhängigkeit zur S 8 

und die S1/Lobauautobahn nur untergeordnet erwähnt, obwohl genau diese Abhängigkeit die 

Wichtigste wäre (siehe auch Expertenaussage im BIB = BürgerInnenbeirat).  

Die S1 Lobauautobahn oder 6. Donauquerung, wie im aktuellen Koalitionspapier der Wiener 

Stadtregierung bezeichnet, soll, wenn überhaupt erst 10 Jahre nach der „Stadtstraße“ 

errichtet werden bzw. den Betrieb aufnehmen. Da bis dato eine Genehmigung der S1 

Lobauautobahn bei weitem nicht gesichert ist bzw. allenfalls eine andere Trasse gewählt 

werden soll/muss (siehe SUPerNOW 2003) fehlt einer Genehmigung des Projektes 

„Stadtstraße“ jede Grundlage was wiederum eine Genehmigungsfähigkeit ausschließt.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Pkt. 7 der Einlage D.02 behandelt die kumulierende Wirkung und Gesamtwirkung der 

Stadtstraße Aspern mit der S1 Spange Seestadt Aspern, welche in einem unmittelbaren 

räumlichen Zusammenhang stehen. Unmittelbaren Einfluss, weil weitgehend entlang der 

Trasse geführt, übt auch das genehmigte ÖBB-Projekt der S80 aus. Die 

straßenverkehrlichen Angaben sind für Stadtstraße und S1 gleich, da sie mit demselben 

Modell berechnet wurden. Auch die übrigen im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang 

stehenden Projekte sind in 7.1 erwähnt. Die (ASFINAG)-Projekte S1 incl. Lobautunnel und 

S8 (und weitere lokale Maßnahmen in NÖ) sind als stufenweise realisierte Projekte in den 

Prognoseplanfällen ausgewiesen, wobei sinnvolle Realisierungshorizonte zugrunde gelegt 

wurden. Um die Auswirkungen feststellen zu können, wurde auch ein Planfall ohne 

Realisierung des S1-Lobautunnels berechnet. 

 

Anmerkung 

Bezüglich der Genehmigungsbedingungen handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, 

welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 1.7) Entlastung der Ortskerne  

Als häufigstes Projektziel der des Projektes “Stadtstraße Aspern“ wird immer wieder 

angeführt, dass damit die alten Ortskerne Essling, Breitenlee, Aspern und Hirschstetten 

entlastet werden. Wollte man eine Entlastung erreichen, müssten laut TU-Wien und anderer 

Verkehrsinstitute und Fachplaner dafür Begleitmaßnahmen wie Rückbauten in sämtlichen 

Ortskernen erfolgen. Da diese weder im Projekt vorgesehen sind bzw. deren Realisierung 
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noch jemals politisch in Aussicht gestellt wurden fällt der von den Projektwerbern genannte 

Hauptgrund für das geplante Projekt zur Gänze weg.  

Dieser Umstand bildet somit einen der wesentlichsten Gründe, warum das Projekt nicht 

genehmigungsfähig ist.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Verkehrsverlagerungen auf andere Straßenzüge entstehen weitgehend dadurch, dass eine 

Fahrzeitreduktion auf der neuen Strecke eintritt, andere Parameter wie Kraftstoffkosten 

weisen einen geringeren Durchgriff auf. Erfahrungsgemäß benötigt das Erkunden der 

"neuen" Strecke eine gewisse Zeit, bis sich eine Verlagerung stabilisiert. Die Modellrechnung 

zeigt, dass allein durch die geringen Verkehrswiderstände auf der Stadtstraße (und S1 

Spange) eine Entlastung der Ortskerne (durch deren hohe Verkehrswiderstände zufolge 

zeitweiliger Verkehrsüberlastung) eintritt. Zusätzliche Rückbaumaßnahmen sind daher nicht 

zwingend erforderlich um die gewünschte Verkehrsverlagerung zu bewirken. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 1.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße“ nicht möglich  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wird unter Punkt 4.2 sinngemäß zitiert, dass eine 

Erschließung der Stadtentwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern, 

sowie Hausfeld nicht, oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese Argumentation beruht 

auf Vermutungen und ist nicht schlüssig. Würde man dieser Argumentation folgen, hätte in 

jedem Wiener Gemeindebezirk eine Autobahn gebaut werden müssen bzw. müsste noch 

eine gebaut werden (siehe Stadtentwicklungsgebiete Hauptbahnhof, 

Nordbahnhof/Praterstern etc.).  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Ein Großteil der Bevölkerungsentwicklung Wiens findet in der Donaustadt statt (ca. + 45.000 

EW bis 2030), aber auch einige Gemeinden der angrenzenden Bezirke Niederösterreichs 

wachsen überproportional. Viele Straßenzüge insbesondere die B3 sind bereits jetzt 

überlastet. Bei der Ausweisung der neuen Entwicklungsgebiete wird eine gute bis sehr gute 

ÖV-Erschließung berücksichtigt, trotzdem wird zusätzlicher KFZ-Verkehr generiert. Die 

daraus abschätzbare Verkehrsbelastung ohne Realisierung zusätzlicher 

Verkehrsinfrastruktur sind in den Referenzplanfällen (bei leicht abgeminderter disperser 

Entwicklung) dargestellt. Stellt man die daraus ablesbaren Verkehrszahlen (z.B. 

Verkehrssteigerung auf der B3 von ca. 30.000 auf ca. 50.000 KFZ/24h) der 

Leistungsfähigkeit des bestehenden (Haupt) Straßennetzes gegenüber, ergibt sich zwingend 

der Schluss, dass selbiges ohne ergänzender Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 

unzureichend ist. Die Stadtstraße selbst ist keine Autobahn sondern eine innerstädtische 

Verkehrsverbindung, welche an das Autobahnnetz angebunden ist. Auch die 

angesprochenen Stadtentwicklungsgebiete Nordbahnhof und Hauptbahnhof sind mit 

leistungsfähigen Verkehrsverbindungen wie Reichsbrücke bzw. ertüchtigtem Wiedner- und 
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Landstraßer Gürtel und die noch aus zu bauende Franz-Grill-Straße an das Autobahnnetz 

angebunden. 

 

Nr. 1.9) Stadtentwicklung Wirtschaftsstandort Wien  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) werden unter Punkt 6 „Öffentliche Interessen“ 

angeführt.  

• Kleinregionales Entwicklungskonzept„ Wien Nord-Marchfeld West“  

• Regionales Entwicklungskonzept„ Wien–Umland Nordost“  

• Kleinregionales Entwicklungskonzept„ Donaustadt – Marchfeld Süd“  

Dies ersten drei Punkte geben die öffentlichen Interessen des Bundeslandes 

Niederösterreich wieder und nicht die des projektwerbenden Bundeslandes Wien.  

• Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wien –SUPerNOW  

Die angeführte Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wien SUPerNOW 

hat in der am besten bewerteten Variante 4 OPTINOW genau die gegenteilige Empfehlung 

abgegeben nämlich, Bau der inneren Variante der Donauquerung (beim Ölhafen), Anschluss 

von GM und der Seestadt, keine B3d.  

Begründung dafür war unter anderem, dass damit der Kaufkraftabfluss nach NÖ verhindert 

werden kann. Im Synthesebericht steht das Gegenteil.  

• Masterplan Verkehr Wien 2003  

Die im Masterplan 2003, Evaluierung 2013, vorgegebene Reduzierung des MIV wird mit der 

vorliegenden Planung konterkariert. Der Masterplan Verkehr wurde vom Wiener 

Gemeinderat beschlossen. Die Umsetzung der Ziele ist wohl zwingend und die Planung 

daher wohl nicht genehmigungsfähig (siehe auch Stellungnahme des BMLFUW vom 

14.08.2014 GZ: MA22-581561/2014 zu den UVE – Unterlagen der Stadtstraße). 

Weiters sind die von der Stadt Wien selbst auferlegten Ziele des „Smart City Konzeptes“ 

(Reduzierung des MIV auf 15% bis 2030) die vom Herrn Bürgermeister Häupl und der Frau 

Vizebürgermeisterin Vassilakou vertreten werden, mit dieser Planung nicht zu erreichen. Im 

Gegenteil, würde diese Planung den MIV in der Donaustadt massiv erhöhen, was sich 

natürlich auch negativ auf die Zahlen der ganzen Stadt auswirken würde.  

• StadtentwicklungsplanWien2005und Stadtentwicklungsplan Wien 2005  

• Zielgebiet U2 Donaustadt  

Die Zielgebiete bei der U2 (Hausfeld, Heidjöchl, Seestadt Aspern) sind auch mittels 

zweistreifigen Aufschließungs-straßen vom Norden her und dann in der Fläche auslaufend 

zu erreichen. Die Kosten betragen einen Bruchteil (siehe Variante Hirschstetten-retten). Eine 

aktuelle umfassende Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung hat nicht stattgefunden und 

muss vor einer weiteren Bearbeitung dieses und anderer Verfahren durchgeführt werden!  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

In den öffentlichen Interessen der Entwicklungen in Wien und den Stadtumfeld sind 

insbesondere vereint, dass Entwicklungen entlang von Achsen stattfinden, welche bereits 

eine Verkehrsinfrastruktur im Bestand aufweisen, oder mit den zwischen den Bundesländern 

abgestimmten Projekten erhalten. Dies dient insbesondere der sinnvollen Planung 
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öffentlicher Verkehrsmittel und der Vermeidung von praktisch nur mit dem KFZ erreichbaren 

Siedlungs- und Wirtschaftsstandorten. Die Interessenslage Wiens ist in diese Konzepte 

eingeflossen. 

Um die Ziele der Stadt Wien - Reduzierung des MIV-Anteils aller Wege der Wiener und 

Wienerinnen auf 15% - zu erreichen kann nicht davon ausgegangen werden, dass in 

Stadtentwicklungsgebieten der MIV-Anteil am Verkehr auf fast Null reduziert wird. Auch mit 

einer guten bis sehr guten ÖV-Erschließung wird zusätzlich MIV in den 

Stadtentwicklungsgebieten generiert. Hohe ÖV-Anteile sind in Bereichen hoher 

Bebauungsdichte und gleichzeitig dichten ÖV-Trassen und Intervallen leichter zu erreichen. 

Diese liegen im Untersuchungsraum nur in lokalen Bereichen vor. Eine alternative Planung 

bezüglich einer Erschließung von Norden wurde nicht eingereicht und kann/muss daher nicht 

beurteilt werden. Die Variante der BI Hirschstetten retten wurde allerdings berechnet (s. 

B01), ergab durchwegs (z.T. deutlich) schlechtere Werte in der Entlastungswirkung; die 

Variante Umfahrung Breitenlee durch die Führung durch ein naturschutzrechtlich sensibles 

Gebiet überdies aufwendige Naturschutzmaßnahmen zur Folge. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 1.10) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration  

Das regionaltypische Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung). 

Entlang der Trasse befindet sich bebautes Wohngebiet bzw. ist dieses großflächig in 

Planung. Deshalb werden die Flächen im weiteren Umfeld der Stadtstraße als 

Aufenthaltsgebiet zur Nutzung für Freizeitaktivitäten und Regeneration für mich nicht mehr 

ausreichend vorhanden sein.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

siehe auch Stellungnahme Nr. 573 

Das Projekt Stadtstraße ist Teil der in diesem Gebiet bzw. dessen Umfeld geplanten 

Entwicklung, welche auf dem Stadtentwicklungsplan basiert. Die Errichtung der Stadtstraße 

stellt zwar einen Eingriff in das Landschaftsbild dar, jedoch wird dieser im Hinblick auf den 

Gesamtnutzen des Projektes als vertretbar eingestuft. Einerseits gliedert sich die oberirdisch 

wahrnehmbare Trassenführung in die bereits vorhandene Barriere der Bahnlinie ein, 

andererseits wird durch die Tunnelführung v.a. in den bebauten Bereichen der  Eingriff in der 

Betriebsphase auf ein Minimum reduziert. Die Bereiche, die derzeit der Bevölkerung zur 

Erholungs- und Aufenthaltsnutzung zur Verfügung stehen, werden nach Fertigstellung 

bestandsnah wiederhergestellt und nutzungsbezogen eine Verbesserung erfahren (Fuß- und 

Radwegeverbindungen). Im westlichsten Abschnitt erfolgen parkartige Ausgestaltungen (inkl. 

Baumpflanzungen), die ebenfalls eine Verbesserung der derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten 

und auch eine Kompensation des Landschaftsbildes darstellen. Die angesprochene 

Reduzierung der nutzbaren Flächen ist daher nicht nachvollziehbar.  
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Freizeit und Erholung, Humanmedizin 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten Lärm, Luft, und Landschaft und 

landschaftsgebundene Erholung kommt es während der Errichtung zu auf die Bauphase 

beschränkten Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese 

sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die Stellungnahme zur landschaftsgebundenen 

Erholung, der maßgebliche Bedeutung beizumessen ist, ersichtlich, dass bestehende 

Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Radwege) ausgeglichen werden und langfristig 

Erholungsräume erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase 

keine nachteiligen Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 1.11) Umwelt – Gesundheit  

Die vorliegende Planung lässt eine signifikante Schlechterstellung in Bezug auf die 

Zielerreichung Österreichs bezüglich Treibhausgasreduktion (EU-2020 bzw. 2050 Ziele – 

Pariser Klimaabkommen) erwarten. Das gleiche gilt auch in Bezug auf 

Feinstaubabstimmung, v.a. im Hinblick auf bereits durch die EU Kommission angekündigten 

strengerer Vorgaben betreffend Luftqualität in Abstimmung mit WHO Zielen.  

Die Projekte konterkarieren die Empfehlungen des österreichischen Klimaschutzberichts 

2012 und des zehnten Umweltkontrollberichts des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Klima und Umweltmeteorologie 

Wie im Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, ist in der Betriebsphase der 

Stadtstraße Aspern 2024 mit einer Erhöhung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 

6.000 t CO2-Äquivalent gegenüber dem Nullplanfall zu rechnen.  

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs werden im genannten Teilgutachten die 

Auswirkungen der Projekte Stadtstraße mit AST Seestadt Ost und Spange S1 auf die 

Treibhausgasemissionen gemeinsam kumulativ betrachtet und mit den Gesamtemissionen 

der Stadt Wien verglichen. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten 

Projekte zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %.Das 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit  48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 % , kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 
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Anmerkung 

Bei der Frage nach Zulässigkeit der Erhöhung von Emissionen handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 1.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld  

Als Bewohner dieses Errichtungsgebiets fühle ich mich mit all diesen ‚unkoordinierten‘ bzw. 

unzureichend abgestimmten Projekten bzw. strategischen Veränderungen nicht ausreichend 

beteiligt. Die notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der ratifizierten Aarhus-Konvention 

hat nicht stattgefunden.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Nr. 1.13) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen  

Obwohl bereits weitere Abänderungen der Trasse bzw. deren Ausgestaltung (z. B. 

zusätzliche VSLA im Bereich Süßenbrunnerstraße und Lavaterstraße) als Rendering auf der 

Webseite der Stadt Wien abrufbar sind, wird trotzdem eine veraltete, überholte Variante zur 

Auflage gebracht. Diese Vorgangsweise widerspricht eindeutig den Grundsätzen der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Alleine mit den zusätzlich und unnötig 

anfallenden Verfahrenskosten werden diese Grundsätze unseres Staatswesens verletzt.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Abweisung des Genehmigungsantrages.  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  2 

Heidemarie Rupp  

Datum Eingang:  16.08.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 142/10/6 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung des Vorhabens 

„Stadtstraße Aspern“, im eigenen Namen und begründe das wie folgt: 
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Nr. 2.1) Luft, Lärm, Gesundheit, Klimaschutz 

Das geplante Projekt führt zu erheblichen Steigerungen der Luftschadstoffe und verursacht 

somit eine Beeinträchtigung meiner Gesundheit. Das Vorhabensgebiet ist bereits jetzt als 

belastetes Gebiet hinsichtlich Stickstoffdioxid sowie PM10 ausgewiesen, weshalb statistisch 

gesehen eine Vielzahl von Erkrankungen im betreffenden Gebiet auf diese und weitere 

Luftschadstoffe zurückzuführen sind.  

Weiters gehe ich von einer erheblichen Steigerung des Lärms aus, was ebenfalls zu einer 

massiven Beeinträchtigung meiner Gesundheit führt, speziell in der Nachtruhezeit bei 

geöffnetem Fenster.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

Das „belastete Gebiet“ wird im Teilgutachten Luftschadstoffe und Klima insofern 

berücksichtigt, als die lokale Vorbelastung im Untersuchungsgebiet erhoben, mit den 

Zusatzbelastungen in der Bau- und in der Betriebsphase überlagert und die 

Gesamtimmissionen ausgewiesen werden. Die Gesamtimmissionen werden mit den 

Grenzwerten bzw. Genehmigungskriterien verglichen und humanmedizinisch beurteilt. 

Die Auswirkungen auf die Luftgüte sind im Teilgutachten Luftschadstoffe und Klima 

ausführlich dargelegt. 

 

Lärm 

Das geplante Projekt wird in vielen Bereichen eine Steigerung von Verkehrslärm bewirken, in 

einigen Bereichen auch eine Verminderung. Die Belästigungswirkung, Schlafstörung und 

potentielle Gesundheitsgefahr wird mittels standardisierten und dem Stand der Technik 

entsprechenden Lärmindizes erhoben. Diese sind sowohl für den Trassennahebereich, als 

auch für alle Bereiche in denen maßgebliche Verkehrssteigerungen im untergeordneten 

Straßennetz erfolgen dargestellt und bewertet. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen auf Lärm und Luftschadstoffe wurden in den Fachgutachten Lärm und Luft 

ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht 

beurteilt. 

 

Nr. 2.2) Wasserqualität, Nahversorgung 

Ich gehe davon aus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt durch Straßen-

abwässer und Streusalz erheblich beeinträchtigt werden. Es zeichnet sich ab, dass durch 

das o.g. Projekt die letzten Landwirtschaftsbetriebe zugrunde gehen werden und meine 

Nahversorgung mit frischen landwirtschaftlichen Produkten nicht mehr möglich sein wird. 

  



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 12 von 419 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie: 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässer werden über eine humusierte 

Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der Technik und ist 

erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus Straßenwässer (mit 

Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) herauszufiltern. Aus diesem 

Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und somit nur der Eintrag von 

Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden zusätzliche 

Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen. 

 

Altlasten und Gewässerschutz (zu Straßenabwässer) 

Befund: 

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt.  

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden  Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 
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04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten: 

Bauphase 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

 

Betriebsphase 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 14 von 419 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Abwassertechnik: 

Aus der Sicht des Fachbereichs Abwassertechnik sind die Chlorideinträge im Winter weder 

für das Kanalsystem noch für die Abwasserreinigungsanlage relevant. Die Grenzwerte der 

Wiener Kanalgrenzwertverordnung sind einzuhalten. 

 

Landwirtschaft 

Durch das Projekt (Stadtstrasse, AST Seestadt Ost) werden dauerhaft landwirtschaftliche 

Nutzflächen (überwiegend Ackerland) im Ausmaß von insgesamt 20 ha beansprucht, wovon 

rd. 5 ha für ökologische Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Es ist jedoch kein im 

geltenden Agrarstrukturellen Entwicklungsplan für Wien (AGSTEP für Wien 2014) 

ausgewiesenes landwirtschaftliches Vorranggebiet durch das Projekt berührt. In dem  für den 

Fachbereich Landwirtschaft relevanten, ausgewiesenen Untersuchungsraum liegen zudem 

nur einige wenige Betriebsstandorte von Gartenbaubetrieben, wobei jedoch kein aktiver 

landwirtschaftlicher (gartenbaulicher) Betriebsstandort durch die projektierte Trasse 

unmittelbar betroffen ist. Die in der Einwendung geäußerte Befürchtung, dass bedingt durch 

das projektierte Vorhaben landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind, ist 

somit unbegründet. 

Hinsichtlich der projektbedingten Auswirkungen durch Streusalz auf die Grundwasserqualität 

wird auf die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

„Hydrogeologie/Chlorid“ verwiesen. Laut diesen, kann es bei einzelnen 

Bewässerungsbrunnen zu Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten 
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Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV Regelblatt 407) kommen, sodass nachteilige 

Auswirkungen auf chloridempfindliche Kulturpflanzen bei Verwendung des Brunnenwassers 

nicht auszuschließen sind. Auf Grund der geschilderten agrarstrukturellen Verhältnisse im 

Untersuchungsgebiet (nur wenige landwirtschaftliche Betriebe, kein landwirtschaftliches 

Vorranggebiet, etc.) ist dadurch jedoch eine Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen 

bzw. gartenbaulichen Betrieben nicht gegeben, zumal der für die angesprochene 

Nahversorgung relevante Betrieb (Gärtnerei Ganger, Aspernstraße 15-21), auf Grund seiner 

örtlichen Lage und der Lage seiner für Bewässerungszwecke genutzten Brunnen von einer 

projektbedingten Erhöhung der Chloridbelastung des Grundwassers nicht betroffen ist. 

Ergänzende Anmerkung: Die Einwenderin selbst ist davon nicht betroffen (unter der 

genannten Adresse gibt es keinen landwirtschaftlichen Betrieb und auch keinen Brunnen der 

für landwirtschaftliche Bewässerungszwecke verwendet wird). 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 2.3) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration  

Das regionaltypische Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung). 

Entlang der Trasse befindet sich bebautes Wohngebiet bzw. ist dieses großflächig in 

Planung. Deshalb werden die Flächen im weiteren Umfeld der Stadtstraße als 

Aufenthaltsgebiet zur Nutzung für Freizeitaktivitäten und Regeneration für mich nicht mehr 

ausreichend vorhanden sein. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

siehe auch Stellungnahme Nr. 573 

Das Projekt Stadtstraße ist Teil der in diesem Gebiet bzw. dessen Umfeld geplanten 

Entwicklung, welche auf dem Stadtentwicklungsplan basiert. Die Errichtung der Stadtstraße 

stellt zwar einen Eingriff in das Landschaftsbild dar, jedoch wird dieser im Hinblick auf den 

Gesamtnutzen des Projektes als vertretbar eingestuft. Einerseits gliedert sich die oberirdisch 

wahrnehmbare Trassenführung in die bereits vorhandene Barriere der Bahnlinie ein, 

andererseits wird durch die Tunnelführung v.a. in den bebauten Bereichen der  Eingriff in der 

Betriebsphase auf ein Minimum reduziert. Die Bereiche, die derzeit der Bevölkerung zur 

Erholungs- und Aufenthaltsnutzung zur Verfügung stehen, werden nach Fertigstellung 

bestandsnah wiederhergestellt und nutzungsbezogen eine Verbesserung erfahren (Fuß- und 

Radwegeverbindungen). Im westlichsten Abschnitt erfolgen parkartige Ausgestaltungen (inkl. 

Baumpflanzungen), die ebenfalls eine Verbesserung der derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten 

und auch eine Kompensation des Landschaftsbildes darstellen. Die angesprochene 

Reduzierung der nutzbaren Flächen ist daher nicht nachvollziehbar.  

 

Freizeit und Erholung, Humanmedizin 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten Lärm, Luft, und Landschaft und 

landschaftsgebundene Erholung kommt es während der Errichtung zu auf die Bauphase 
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beschränkten Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese 

sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die Stellungnahme zur landschaftsgebundenen 

Erholung, der maßgebliche Bedeutung beizumessen ist, ersichtlich, dass bestehende 

Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Radwege) ausgeglichen werden und langfristig 

Erholungsräume erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase 

keine nachteiligen Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 2.4) Abwertung Eigentum  

Durch die zu erwartenden Immissionen von Luftschadstoffen und Lärm durch den Betrieb 

dieses Projekts würde mein Wohneigentum eine Abwertung erfahren. Sollte das Projekt in 

dieser oder ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits jetzt Schadenersatz-

ansprüche geltend.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Nr. 2.5) Schädigung der lokalen Wirtschaft / Infrastruktur bzw. zukünftige negative 

Entwicklung  

Das Umland entlang der geplanten Straßen-Trasse zeichnet sich bereits heute durch eine 

eher schwache Nahversorgung aus. Das geplante Projekt wird zur negativen Verstärkung 

dieser Situation beitragen, da noch mehr BewohnerInnen mit PKWs zu dezentralen 

Einkaufszentren fahren werden. Ich erwarte somit weiter sterbende Kleinunternehmen und 

landwirtschaftliche Betriebe in meiner direkten Wohnumgebung und damit längere 

Versorgungswege zum Speckgürtel der Betriebsansiedelung an der Stadtgrenze in NÖ. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Der Siedlungsraum im Nahbereich der Stadtstraße weist eine heterogene Charakteristik auf. 

Es überwiegen lockere Bebauungstypen mit Reihen- und Einfamilienhausbebauung, 

gleichzeitig befinden sich im Bereich der Emichgasse, der Quadenstraße, der 

Ziegelhofstraße, der Hausfeldstraße und entlang des Straßenzugs Am Heidjöchl mehrere 

großvolumige Wohnbauten mit 4 bis 9 Geschossen.  

Die bestehende Nahversorgung (vorwiegend Kurzfristbedarf, Bank, 2 Apotheken, mehrere 

Ärzte, einzelne Handels-, Dienstleistungs- und Gaststättenbetriebe) konzentriert sich 

dementsprechend im Nahbereich der Geschosswohnbauten sowie im historisch 

gewachsenen Ortskern Hirschstetten. Zusätzlich bieten 2 Gärtnereien (Gärtnerei Ganger, 

Aspernstraße 15-21 und Gärtnerei Bach, Contiweg 12) einen Ab-Hof-Verkauf ihrer lokal 
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produzierten Obst- und Gemüseerzeugnisse. Im Bereich der Anschlussstelle Hirschstetten 

befinden sich ferner 2 Fachmärkte.  

Zusammenfassend entspricht der Nahversorgungsgrad der wirtschaftlichen Tragfähigkeit  

des Gebiets, sodass die elementare Grundversorgung in fußläufiger Erreichbarkeit 

gewährleistet ist, während die Großhandelsflächen im Umfeld (Donauzentrum, Gewerbepark 

Stadlau) vorwiegend Güter des mittel- und längerfristigen Bedarfs bieten und somit nicht mit 

den lokal bestehenden, grundversorgenden Einrichtungen konkurrieren.  

Ausgehend von den bestehenden Siedlungsgebieten, welche je nach Lage entweder durch 

den stadteinwärts orientierten Halbanschluss Quadenstraße bzw. über die Anschlussstelle 

Seestadt West an die Stadtstraße angebunden werden sollen, wird die Erreichbarkeit 

bestehender Großhandelsflächen in und um Wien nur geringfügig verbessert.   

Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Flächen ist gemäß den Einreichunterlagen mit einem 

dauerhaften Verlust von rd. 17 ha zu rechnen, davon sind jedoch weder die Flächen der Ab-

Hof-Betriebe noch landwirtschaftliche Vorranggebiete gemäß Agrarstrukturellen 

Entwicklungsplan für Wien (2014) betroffen. In der Bauphase der Stadtstraße erfolgt lediglich 

eine geringfügige Flächeninanspruchnahme am nördlichen Rand der Gärtnerei Bach, diese 

Flächen werden mit Abschluss der Bauphase rekultiviert. Die Zufahrten zu den 

landwirtschaftlichen Betrieben sind gemäß der geplanten Maßnahme MS-04-b (siehe 

Einlage B.06.01.1001 Maßnahmenbericht)  während der gesamten Bauphase zu sichern. 

Mit den vergleichsweise größten Konflikten ist während der Errichtung des Tunnels in der 

Emichgasse zu rechnen, da die Emichgasse während der gesamten Bauzeit der 

Tunnelbauabschnitte (Februar Baujahr 1 bis April Baujahr 2) nicht durchgehend befahrbar 

sein kann. Gemäß der Einlage B.05.01.1001 Technischer Bericht Bauphase ist während der 

Teilsperren die Erreichbarkeit für Kunden und Zulieferer der Geschäftsflächen in der 

Emichgasse zu gewährleisten. Eine detaillierte Darstellung der geplanten 

Verkehrsorganisation während der Bauphase ist in den Plänen  Einlage B.05.01.1003-1016 

enthalten. 

In Hinblick auf die regionale und überregionale Entwicklung des Siedlungsraums ist das 

Vorhaben Stadtstraße eingebettet in eine Gesamtstrategie, welche den Ausbau 

hochrangiger Verkehrsinfrastruktur zur Optimierung der räumlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten im Nordosten Wiens vorsieht. Das Vorhaben ist daher seit 

langem in örtlichen und überörtlichen Planungen enthalten. Die Inhalte und Ziele dieser 

öffentlichen Pläne sind in den Einlagen D.04.01.03 bzw. 4.04.01.1003 dargestellt. 

Ein wesentlicher Teil der Gesamtstrategie ist die Erschließung mit hochrangigen öffentlichen 

Verkehrsmitteln, wie sie im gegenständlichen Untersuchungsraum durch den Ausbau der U2 

und der Straßenbahnlinie 26 bereits erfolgt ist. In diesem Zusammenhang besteht die 

Zielsetzung die entlang der U2-Achse befindlichen Stadterweiterungsgebiete in Ergänzung 

der hochwertigen öffentlichen Anbindung mit einer leistungsfähigen Straßeninfrastruktur zu 

erschließen, die dadurch eine stärkere Nutzungsmischung (MIV-abhängige Betriebe) 

aufweisen und eine kompaktere, dichte Struktur (Leistungsfähigkeit der Straße) entwickeln 

können. Damit einhergehend soll Verkehr von den bestehenden, stark überlasteten Ost-

West-Verbindungen, welche die historisch gewachsenen Ortskerne kreuzen, abgezogen 

werden.  

Kompakte Stadterweiterung und die Verkehrsentlastung der Ortskerne sind beides Faktoren, 

welche zu einer Stärkung der lokalen Nahversorgung beitragen.  
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In den Ortskernen wird dadurch die Möglichkeit geschaffen durch entsprechenden Rückbau 

von Verkehrsflächen die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu steigern. (Selbiges gilt 

auch für den überplatteten Stadtstraßen-Abschnitt in der Emichgasse.)  

Wohnfolgeeinrichtungen (Nahversorgung, Gastronomie, Handels- und Dienstleistungs-

einrichtungen) in den neu entstehenden Quartieren vergrößern das bestehende Angebot. Sie 

sind in den zugrundeliegenden Planungskonzepten berücksichtigt und sollen durch die der 

Planung zur Verfügung stehenden Mitteln abgesichert werden (u. a. Geschäftsviertel-

Ausweisung, Untersagen von Wohnungen sowie höhere Raumhöhen im Erdgeschoss). 

Gleichzeitig stärkt die erhöhte Bevölkerungsdichte die lokale Kaufkraft, wovon auch 

bestehende Betriebe profitieren.   

Eine Sonderfunktion nimmt das Stadtentwicklungsgebiet Aspern Seestadt ein. Als größte 

zusammenhängende Entwicklungsfläche Wiens bietet sie das Potenzial zur Ausbildung 

eines neuen regionalen Zentrums mit sehr guter Erreichbarkeit durch öffentliche 

Verkehrsmittel (U2, zusätzlich bzw. in Abhängigkeit von den Umsetzungsetappen 

Straßenbahnverlängerungen sowie weiterer Ausbau des Busliniennetzes). Hervorzuheben 

ist hier vor allem die geplante Einkaufsstraße für den mittel- und längerfristigen Bedarf 

zwischen den beiden U-Bahnstationen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 2.6) Steigerung der Überschuldung der Stadt Wien - zusätzliche Budgetmittel, Erhöhung 

der Steuerlast  

Es besteht eine wesentliche Finanzierungslücke zur zugesagten Bundesfinanzierung des 

Projekts. Diese Kosten müssen durch neue Budgetmittel der Stadt Wien aufgebracht 

werden. Die weitere dadurch entstehende Überschuldung muss u.a. auch ich als 

Steuerzahler abdecken, was zu einer Erhöhung meiner Steuerlast führen wird.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 2.7 Stadtentwicklung - Wohnbauprojekte 

Im UVP Synthesebericht wird sinngemäß zitiert, dass eine Erschließung der 

Stadtentwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern, sowie Hausfeld ohne 

Stadtstraße nicht, oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese Argumentation beruht auf 

Vermutungen. Der Fokus muss auf dem noch stärkeren Ausbau der öffentlichen 

Verkehrsmittel und der Sicherstellung fußläufiger Nahversorgung und kleinstrukturierter 

Betriebsstätten liegen. 

Das Gebiet, durch welches das geplante Straßenprojekt verläuft, ist eines der strategischen 

Wohnraum-Entwicklungsgebiete der Stadt Wien mit gigantischen strukturellen 

Veränderungen für den Bezirk und das Umland. Eine aktuelle umfassende strategische 

Umweltverträglichkeitsprüfung hat nicht stattgefunden und muss vor einer weiteren 

Bearbeitung dieses und anderer Verfahren durchgeführt werden. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Ein Großteil der Bevölkerungsentwicklung Wiens findet in der Donaustadt (+ 45.000 EW) 

statt, aber auch einige Gemeinden des Bezirks Gänserndorf wachsen überproportional. Viele 

Straßenzüge insbesondere die B3 sind bereits jetzt überlastet. Bei der Ausweisung der 

neuen Entwicklungsgebiete wird eine gute bis sehr gute ÖV-Erschließung berücksichtigt, 

trotzdem wird zusätzlicher KFZ-Verkehr generiert. Die daraus abschätzbare 

Verkehrsbelastung ohne Realisierung zusätzlicher Verkehrsinfrastruktur sind in den 

Referenzplanfällen (R.E.20xx) (mit leicht abgeminderter Entwicklung) dargestellt. Stellt man 

die daraus ablesbaren Verkehrszahlen der Leistungsfähigkeit des bestehenden (Haupt) 

Straßennetzes gegenüber, ergibt sich zwingend der Schluss, dass selbiges unzureichend ist. 

Nicht nur Wohnen ist in den Stadtentwicklungsgebieten vorgesehen, sondern auch eine 

Vielzahl von Arbeitsplätzen. Allein in der Seestadt Aspern rd. 20.000. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 2.8) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Als Bewohner dieses Errichtungsgebiets fühle ich mich mit all diesen ‚unkoordinierten‘ bzw. 

unzureichend abgestimmten Projekten bzw. strategischen Veränderungen nicht ausreichend 

beteiligt. Die notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der ratifizierten Aarhus-Konvention 

hat nicht stattgefunden.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Aus den genannten Gründen verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Rückführung des Projekts in eine Anrainer-

verträgliche Verbindungsstraße ohne Autobahnverbindung!  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luftreinhaltung 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 
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Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des untergeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  3 

Mag. Doris Kammerer, BA  

Datum Eingang:  19.08.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 7/14 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Ilse-Arlt-Straße 7/14 liegt etwa 1000 m südlich der geplanten 

S1-Spange. Aufgrund des Verkehrs auf der Trasse wie auch der Bautätigkeiten kommt es zu 

keinen maßgeblichen vorhabensbedingten Lärmimmissionen (Lnight < 30 dB). Die 

Untersuchungen für das untergeordnete Straßennetz ergaben keine relevanten 

Verkehrserhöhungen durch den Betrieb der S1-Spange und daher keine gesonderte 

lärmtechnische Untersuchung für diesen Wohnort. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  4 

Marika Leitner  

Datum Eingang:  25.08.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 23 

 

Ich erhebe wie folgt Einwendungen gegen das Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ im eigenen 

Namen, und begehre Parteistellung gemäß §19 UVPG (sowie den einschlägigen materiellen 

Genehmigungsbestimmungen).  

 

Nr. 4.1) (vgl. Nr. 1.1) Luft / Gesundheit 

Gemäß Erhebungen, Messungen und Festlegung des Umweltbundesamtes ist der gesamte 

Bereich des Wiener Stadtgebietes als „Feinstaubsanierungsgebiet“ eingestuft. Es sind daher 

von der Verwaltung Maßnahmen zu setzen die geeignet sind, diese Belastungen zu senken. 

Die enorme Zahl von bis zu 60.00 zusätzlichen prognostizierten Fahrzeugen, würden durch 

eigene Abgase und durch das Aufwirbeln von bereits abgelagerten Partikel (PM10) zur 

Verschlechterung des inakzeptablen Ist-Zustandes führen. Da die „Stadtstraße“ über weite 

Teile an der Oberfläche geführt wird, kann durch keine bauliche oder technische Maßnahme 

sichergestellt werden, dass meine Gesundheit (Bronchien, Lunge, Herz) nicht zusätzlich 

geschädigt wird.  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) steht unter Punkt 10.3.2. Auswirkungen:“ wird 

weiters festgehalten, dass die Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße lediglich 

an wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnbebauung über der Irrelevanzgrenze 

liegt“.  

Die Belastung liegt also schon laut den Einreichunterlagen in Bereichen über der 

Irrelevanzgrenze und damit außerhalb jenes ohnehin fragwürdigen Bereiches in dem 

Grenzwertüberschreitungen zugelassen werden. Ein Ausschließen der Gesundheits-

belastung ist somit nicht schlüssig und das Projekt daher nicht genehmigungsfähig.  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.1 der Stellungnahme 

Nr. 1. Bei der oben genannten Zahl von 60.00 prognostizierten Fahren handelt es sich 

vermutlich um einen Tippfehler. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.1 verwiesen.  
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Nr. 4.2) (vgl. Nr. 1.3) Abwertung Eigentum  

Durch die zu erwartenden Immissionen von Luftschadstoffen und Lärm durch den Betrieb 

der Stadtstraße würde mein Grundbesitz / Wohnungseigentum / Genossenschaftswohnung 

eine Abwertung erfahren, da Gutachter die Lage neben einer derartigen „autobahnähnlichen 

Stadtstraße“ mit Abschlägen auf einen allfälligen Kaufpreis bewerten würden. Sollte das 

Projekt in dieser oder ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits jetzt Schadens-

ersatzansprüche dem Grunde nach geltend.  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.3 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.3 verwiesen. 

 

Nr. 4.3) (vgl. Nr. 1.4) Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen Verkehr 

– von mir mitfinanziert  

Der Einsatz von Steuergeldern für den Bau einer „hochrangigen Straße“ parallel zur bereits 

errichteten hoch leistungsfähigen U2 würde die Investitionen in den U-Bahnbau entwerten. 

Da der Ausbau auch mit meinem Steuergeld vorgenommen wurde, ist eine derartige 

Vorgangsweise für mich inakzeptabel.  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.4 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.4 verwiesen. 

 

Nr. 4.4) (vgl. Nr. 1.5) Fehlende Budgetmittel für Bildung und Altenbetreuung durch die 

Investition in die „Stadtstraße“ 

Durch die Investition der Steuergelder in das Projekt „Stadtstraße“, der die Sinnhaftigkeit, 

weil wirkungslos, von nahezu allen namhaften Verkehrsplanern abgesprochen wird (siehe 

Stellungnahmen TU Wien etc.), würden die Mittel in Zukunft für Investitionen in die Bildung 

und deren Einrichtungen sowie in die Altenbetreuung und deren Einrichtungen eingeschränkt 

bzw. gänzlich fehlen.  

Das würde zu massiven Einbußen meiner Lebensqualität führen und ist daher für mich 

inakzeptabel. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.5 der Stellungnahme 

Nr. 1. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.5 

verwiesen. 

 

Nr. 4.5) (vgl. Nr. 1.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße“ für sich 

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wir unter Punkt 7.1. festgehalten, dass die 

Stadtstraße in unabdingbarer Wechselwirkung zu weiteren Vorhaben wie der S 1 Spange, 

Ausbau S 80 steht. Es wird im bezüglichen Bericht mit keinem Wort die Abhängigkeit zur S 8 

und die S1/Lobauautobahn nur untergeordnet erwähnt, obwohl genau diese Abhängigkeit die 

Wichtigste wäre (siehe auch Expertenaussage im BIB = BürgerInnenbeirat).  

Die S1 Lobauautobahn oder 6. Donauquerung, wie im aktuellen Koalitionspapier der Wiener 

Stadtregierung bezeichnet, soll, wenn überhaupt erst 10 Jahre nach der „Stadtstraße“ 

errichtet werden bzw. den Betrieb aufnehmen. Da bis dato eine Genehmigung der S1 

Lobauautobahn bei weitem nicht gesichert ist bzw. allenfalls eine andere Trasse gewählt 
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werden soll/muss (siehe SUPerNOW 2003) fehlt einer Genehmigung des Projektes 

„Stadtstraße“ jede Grundlage was wiederum eine Genehmigungsfähigkeit ausschließt.  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.6 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.6 verwiesen. 

 

Nr. 4.6) (vgl. Nr. 1.7) Entlastung der Ortskerne  

Als häufigstes Projektziel des Projektes “Stadtstraße Aspern“ wird immer wieder angeführt, 

dass damit die alten Ortskerne Essling, Breitenlee, Aspern und Hirschstetten entlastet 

werden. Wollte man eine Entlastung erreichen, müssten laut TU-Wien und anderer 

Verkehrsinstitute und Fachplaner dafür Begleitmaßnahmen wie Rückbauten in sämtlichen 

Ortskernen erfolgen. Da diese weder im Projekt vorgesehen sind bzw. deren Realisierung 

noch jemals politisch in Aussicht gestellt wurden fällt der von den Projektwerbern genannte 

Hauptgrund für das geplante Projekt zur Gänze weg.  

Dieser Umstand bildet somit einen der wesentlichsten Gründe, warum das Projekt nicht 

genehmigungsfähig ist.  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.7 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.7 verwiesen. 

 

Nr. 4.7) (vgl. Nr. 1.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße“ nicht  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) wird unter Punkt 4.2 sinngemäß zitiert, dass eine 

Erschließung der Stadtentwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern, 

sowie Hausfeld nicht, oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese Argumentation beruht 

auf Vermutungen und ist nicht schlüssig. Würde man dieser Argumentation folgen, hätte in 

jedem Wiener Gemeindebezirk eine Autobahn gebaut werden müssen bzw. müsste noch 

eine gebaut werden (siehe Stadtentwicklungsgebiete Hauptbahnhof, 

Nordbahnhof/Praterstern etc.).  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.8 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.8 verwiesen. 

 

Nr. 4.8) (vgl. Nr. 1.9) Stadtentwicklung Wirtschaftsstandort Wien  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) werden unter Punkt 6 „Öffentliche Interessen“ 

angeführt.  

• Kleinregionales Entwicklungskonzept„ Wien Nord-Marchfeld West“  

• Regionales Entwicklungskonzept„ Wien–Umland Nordost“  

• Kleinregionales Entwicklungskonzept„ Donaustadt – Marchfeld Süd“  

 

Dies ersten drei Punkte geben die öffentlichen Interessen des Bundeslandes 

Niederösterreich wieder und nicht die des projektwerbenden Bundeslandes Wien.  

• Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wien –SUPerNOW  

Die angeführte Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wien SUPerNOW 

hat in der am besten bewerteten Variante 4 OPTINOW genau die gegenteilige Empfehlung 
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abgegeben nämlich, Bau der inneren Variante der Donauquerung (beim Ölhafen), Anschluss 

von GM und der Seestadt, keine B3d.  

Begründung dafür war unter anderem, dass damit der Kaufkraftabfluss nach NÖ verhindert 

werden kann. Im Synthesebericht steht das Gegenteil.  

• Masterplan Verkehr Wien 2003  

Die im Masterplan 2003, Evaluierung 2013, vorgegebene Reduzierung des MIV wird mit der 

vorliegenden Planung konterkariert. Der Masterplan Verkehr wurde vom Wiener 

Gemeinderat beschlossen. Die Umsetzung der Ziele ist wohl zwingend und die Planung 

daher wohl nicht genehmigungsfähig (siehe auch Stellungnahme des BMLFUW vom 

14.08.2014 GZ: MA22-581561/2014 zu den UVE – Unterlagen der Stadtstraße). 

Weiters sind die von der Stadt Wien selbst auferlegten Ziele des „Smart City Konzeptes“ 

(Reduzierung des MIV auf 15% bis 2030) die vom Herrn Bürgermeister Häupl und der Frau 

Vizebürgermeisterin Vassilakou vertreten werden, mit dieser Planung nicht zu erreichen. Im 

Gegenteil, würde diese Planung den MIV in der Donaustadt massiv erhöhen, was sich 

natürlich auch negativ auf die Zahlen der ganzen Stadt auswirken würde.  

• Stadtentwicklungsplan Wien 2005 und Stadtentwicklungsplan Wien 2005  

• Zielgebiet U2 Donaustadt  

Die Zielgebiete bei der U2 (Hausfeld, Heidjöchl, Seestadt Aspern) sind auch mittels 

zweistreifigen Aufschließungsstraßen vom Norden her und dann in der Fläche auslaufend zu 

erreichen. Die Kosten betragen einen Bruchteil (siehe Variante Hirschstetten-retten).  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.9 der Stellungnahme 

Nr. 1. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.9 

verwiesen. 

 

Nr. 4.9) (vgl. Nr. 1.10) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration 

Das regionaltypische Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung). 

Entlang der Trasse befindet sich bebautes Wohngebiet, in dem u.a. ich wohne. Deshalb 

werden die Flächen im weiteren Umfeld der Stadtstraße als Aufenthaltsgebiet zur Nutzung 

für Freizeitaktivitäten und Regeneration für mich nicht mehr ausreichend vorhanden sein.  

 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.10 der Stellungnahme 

Nr. 1. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, 

Nr. 1.10 verwiesen. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 26 von 419 

Nr. 4.10) (vgl. Nr. 1.11) Umwelt – Gesundheit  

Die vorliegende Planung lässt eine signifikante Schlechterstellung in Bezug auf die 

Zielerreichung Österreichs bezüglich Treibhausgasreduktion (EU-2020 bzw. 2050 Ziele – 

Pariser Klimaabkommen) erwarten. Das gleiche gilt auch in Bezug auf 

Feinstaubabstimmung, v.a. im Hinblick auf bereits durch die EU Kommission angekündigten 

strengerer Vorgaben betreffend Luftqualität in Abstimmung mit WHO Zielen.  

Die Projekte konterkarieren die Empfehlungen des österreichischen Klimaschutzberichts 

2012 und des zehnten Umweltkontrollberichts des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.11 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.11 verwiesen. 

 

Nr. 4.11) (vgl. Nr. 1.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Als Bewohner dieses Errichtungsgebiets fühle ich mich mit all diesen ‚unkoordinierten‘ bzw. 

unzureichend abgestimmten Projekten bzw. strategischen Veränderungen nicht ausreichend 

beteiligt. Die notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der ratifizierten Aarhus-Konvention 

hat nicht stattgefunden.  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.12 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.12 verwiesen. 

 

Nr. 4.12) (vgl. Nr. 1.13) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen  

Obwohl bereits weitere Abänderungen der Trasse bzw. deren Ausgestaltung (z. B. 

zusätzliche VSLA im Bereich Süßenbrunnerstraße und Lavaterstraße) als Rendering auf der 

Webseite der Stadt Wien abrufbar sind, wird trotzdem eine veraltete, überholte Variante zur 

Auflage gebracht. Diese Vorgangsweise widerspricht eindeutig den Grundsätzen der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Alleine mit den zusätzlich und unnötig 

anfallenden Verfahrenskosten werden diese Grundsätze unseres Staatswesens verletzt.  

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.13 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.13 verwiesen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Abweisung des Genehmigungsantrages.  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 23 liegt etwa 230 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Das Objekt liegt in der dritten Reihe 

in Bezug auf die Neubautrasse. Repräsentativ werden die ungünstigsten südlichen 

Fassadenpegel des in der 1. Reihe davorliegenden Objektes Nr. 60 angegeben: 

An Immissionen aus der Betriebsphase sind zu erwarten: 

Planfall 2024/2025: Vorhabensplanfall Lden 51,0 dB 
  Lnight  42,2 dB 
 
 Nullplanfall Lden  42,0 dB 

  Lnight  33,0 dB 

 
Planfall 2030: Vorhabensplanfall Lden  50,5 dB 
   Lnight  41,7 dB 
 

 Nullplanfall Lden  42,6 dB 
   Lnight  33,6 dB 

 

Es kommt zu deutlichen vorhabensbedingten Steigerungen von 

Straßenverkehrslärmimmissionen.  

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case-

Szenario 1 mit Überlagerung mehrerer Bauphasen und Bautätigkeiten an der Stadtstraße 

angegeben, sowie das Worst-Case Szenario 2 welches zusätzlich noch gleichzeitige 

Bautätigkeiten an der ÖBB Strecke Stadlau – Marchegg beinhaltet. Die Baulärmimmissionen 

in einzelnen Bauphasen der S1 Spange liegen geringer. 

Bauphase: Worst-Case Szenario 1 Lr,Bau,Tag,W  56,7 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 48,2 dB 

  Lr,Bau,Nacht  24,9 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  49,7 dB 

 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  56,9 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 48,2 dB 

  Lr,Bau,Nacht  24,9 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  49,7 dB 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 29 von 419 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  5 

Anna M. Uhlich  

Datum Eingang:  25.08.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 4. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 4 verwiesen. 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 4 verwiesen.  
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Stellungnahme Nr.:  6 

Marlene Kaltenbacher  

Datum Eingang:  26.08.2016 

Adresse: 1170 Wien, Kalvarienberggasse 42/14 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 9 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  7 

Anton Hiess  

Datum Eingang:  30.08.2016 

Adresse: 1220 Wien, Podhagskygasse 8/5/5 

 

Ich erhebe wie folgt Einwendungen gegen das Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ im eigenen 

Namen, im Namen meiner Kinder und Kindeskinder und begehre Parteistellung gemäß §19 

UVPG (sowie den einschlägigen materiellen Genehmigungsbestimmungen).  

Nr. 7.1) (vgl. Nr. 1.1) Luft / Gesundheit  

Gemäß Erhebungen, Messungen und Festlegung des Umweltbundesamtes ist der gesamte 

Bereich des Wiener Stadtgebietes als „Feinstaubsanierungsgebiet“ eingestuft. Es sind daher 

von der Verwaltung Maßnahmen zu setzen die geeignet sind, diese Belastungen zu senken. 

Die enorme Zahl von bis zu 60.000 zusätzlichen prognostizierten Fahrzeugen, würden durch 

eigene Abgase und durch das Aufwirbeln von bereits abgelagerten Partikel (PM10) zur 

Verschlechterung des inakzeptablen Ist -Zustandes führen. Da die „Stadtstraße“ über weite 

Teile an der Oberfläche geführt wird, kann durch keine bauliche oder technische Maßnahme 

sichergestellt werden, dass meine Gesundheit (Bronchien, Lunge, Herz) nicht zusätzlich 

geschädigt wird.  

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) steht unter Punkt 10.3.2. Auswirkungen:“ wird 

weiters festgehalten, dass die Zusatzbelastung durch den Betrieb der Stadtstraße lediglich 

an wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnbebauung über der Irrelevanzgrenze 

liegt“.  

Die Belastung liegt also schon laut den Einreichunterlagen in Bereichen über der 

Irrelevanzgrenze und damit außerhalb jenes ohnehin fragwürdigen Bereiches in dem 

Grenzwertüberschreitungen zugelassen werden. Ein Ausschließen der Gesundheits-

belastung ist somit nicht schlüssig und das Projekt daher nicht genehmigungsfähig.  
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Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 1.1 der Stellungnahme 

Nr. 1. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.1 

verwiesen. 

 

Nr. 7.2) (vgl. Nr. 1.2) Einschränkung der Freiheit der Wahlmöglichkeit über Wohnort, 

Kindergarten etc. 

Nr. 7.3) (vgl. Nr. 1.3) Abwertung Eigentum 

Nr. 7.4) (vgl. Nr. 1.4) Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen Verkehr 

– von mir mitfinanziert 

Nr. 7.5) (vgl. Nr. 1.5) Fehlende Budgetmittel für Bildung und Altenbetreuung durch die 

Investition in die „Stadtstraße“ 

Nr. 7.6) (vgl. Nr. 1.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße“ für sich 

Nr. 7.7) (vgl. Nr. 1.7) Entlastung der Ortskerne 

Nr. 7.8) (vgl. Nr. 1.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße“ nicht möglich 

Nr. 7.10) (vgl. Nr. 1.10) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration 

Nr. 7.11) (vgl. Nr. 1.11) Umwelt – Gesundheit 

Nr. 7.12) (vgl. Nr. 1.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Nr. 7.13) (vgl. Nr. 1.13) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen 

Die Themenbereiche Nr. 7.2 bis Nr. 7.8 sowie Nr.7.10 bis Nr. 7.13 der gegenständlichen 

Stellungnahme entsprechen den Nr. 1.2 bis Nr. 1.8 sowie Nr. 1.10 bis Nr. 1.13 der 

Stellungnahme Nr. 1. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

Nr. 7.9) (vgl. Nr. 4.8) Stadtentwicklung Wirtschaftsstandort Wien 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 4.8 der Stellungnahme Nr. 4. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 4, Nr. 4.8 verwiesen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Abweisung des Genehmigungsantrages.  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft  

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Podhagskygasse 8/5/5 liegt mehr als 500 m von der geplanten 

Trasse in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs 

auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 

dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im 

untergeordneten Straßennetz, die eine Veränderung der Immissionen um mehr als 1 dB 

bewirkt. Die Baulärmimmissionen liegen unter 55 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 
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bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  8 

Susanne Nemecek  

Datum Eingang:  02.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/32 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 800 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des untergeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  9 

Andrea Stark  

Datum Eingang:  06.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Soldanellenweg 55/7/9 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des untergeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  10 

Mario Schandl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 liegt mehr als 2500 m südlich der 

geplanten Trasse.  

Auf Grund der Entfernung zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem Vorhaben selbst 

deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm ist während der 

gesamten Bauzeit deutlich unter 45 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  11 

Susanne Scheidl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/RH 42 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 11.1): Wir haben seit einigen Jahren ein Biotop im Garten. Von den Blumengärten 

wandern immer wieder Frösche zu uns, der Weg würde versperrt werden! 

Nr. 11.2): Extreme Einschränkung der Lebensqualität mit extremer Geräuschkulisse! 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Es ist davon auszugehen, dass bei Realisierung des Projektes eine Wanderbewegung von 

Amphibien, insbesondere von Fröschen von den Blumengärten Hirschstetten nach 

Südwesten nicht mehr möglich ist. Die auf dem Gelände der Blumengärten Hirschstetten 

beheimateten Amphibien zeichnen sich prinzipiell durch hohe Standortstreue und Bindung 

an Gewässer mit mittlerem bis großem Wasserkörper aus. Trotz starker Bindung an das 

Laichgewässer kann zu bestimmten Zeiten bei Wasserfröschen, z.B. dem Seefrosch ein 

ausgeprägtes Wanderverhalten bestimmter Altersstufen (Jugendkohorten) beobachtet 

werden. Grund dafür ist die Überdominanz der älteren revierbildenden Männchen oder ein 

kurzfristiger Mangel im Nahrungsangebot. Diese Wanderung ist als Ausbreitungswanderung 

zu verstehen, wobei zumeist die jungen Männchen Klein- bis Kleinstgewässer in einem 

Radius von bis 1.000m um das angestammte Laichgewässer in Besitz nehmen und sich 

durch besonders lautes kontinuierliches Rufen während der Hauptrufaktivität von ca. Mai bis 

Juli auszeichnen. Erwecken sie allerdings nicht die Aufmerksamkeit von Weibchen, wird das 

eroberte „Laichgewässer“ wieder verlassen. Das bedeutet, dass je nach Art das Auftauchen 

von Fröschen an einem Gartenteich in den meisten Fällen nur ein vorübergehendes Ereignis 

bleibt. 

 

Lärm 

Die zu erwartenden Immissionen sind unter „Gutachterliche Stellungnahme zum 

Wohnort/persönliche Betroffenheit“ ausgewiesen. Die Auswirkung auf die Lebensqualität 

wird durch den humanmedizinischen Sachverständigen ausgeführt. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/Reihenhaus 42 liegt etwa 70 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen entsprechen auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen 

des benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 
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An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  12 

Yvonne Schmidhuber  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Mühlgrundgasse 3/39 

 

Ich erhebe wie folgt Einwendungen gegen das Vorhaben „Stadtstraße Aspern“ im eigenen 

Namen, im Namen meiner Kinder und Kindeskinder und begehre Parteistellung gemäß §19 

UVPG (sowie den einschlägigen materiellen Genehmigungsbestimmungen).  

 

Nr. 12.1) (vgl. Nr. 1.1) Luft / Gesundheit / Lärm 

Nr. 12.2) (vgl. Nr. 1.3) Abwertung Eigentum 

Nr. 12.3) (vgl. Nr. 1.4) Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen 

Verkehr – von mir mitfinanziert 

Nr. 12.4) (vgl. Nr. 1.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße“ für sich 

Nr. 12.5) (vgl. Nr. 1.7) Entlastung der Ortskerne 

Nr. 12.6) (vgl. Nr. 1.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße“ nicht möglich 

Nr. 12.8) (vgl. Nr. 1.10) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration 

Nr. 12.9) (vgl. Nr. 1.11) Umwelt – Gesundheit 

Nr. 12.10) (vgl. Nr. 1.13) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen 

Die Themenbereiche Nr. 12.1 bis Nr. 12.6 sowie Nr. 12.8 bis 12.10 der gegenständlichen 

Stellungnahme entsprechen den Nr. 1.1, Nr. 1.3, Nr. 1.4, Nr. 1.6, Nr. 1.7, Nr. 1.8, Nr. 1.10, 

Nr. 1.11 und Nr.1.13 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu 

wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

Nr. 12.7) (vgl. Nr. 1.9) Stadtentwicklung Wirtschaftsstandort Wien 

Im UVP Synthesebericht (Einlage D.02) werden unter Punkt 6 „Öffentliche Interessen“ 

angeführt., unter anderem auch 

• Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wien –SUPerNOW  
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Die angeführte Strategische Umweltprüfung Entwicklungsraum Nordosten Wien SUPerNOW 

hat in der am besten bewerteten Variante 4 OPTINOW genau die gegenteilige Empfehlung 

abgegeben nämlich, Bau der inneren Variante der Donauquerung (beim Ölhafen), Anschluss 

von GM und der Seestadt, keine B3d.  

Begründung dafür war unter anderem, dass damit der Kaufkraftabfluss nach NÖ verhindert 

werden kann.  

Der o.a. Themenbereich Nr. 12.7 wird in der Nr. 1.9 der Stellungnahme Nr. 1 angesprochen. 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.9 

verwiesen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Abweisung des Genehmigungsantrages.  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  13 

Julia Schandl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavaterstraße 7/3/14 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  14 

Andrea Schragl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 16/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  15 

Johan Schreuders  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/Reihenhaus 19 liegt etwa 120 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden daher einerseits auf Grund der durch die zwischen diesem Objekt und 

dem Vorhaben liegenden Bebauung und der dadurch bedingten Abschirmung und 

andererseits der nahezu doppelten Entfernung von der Trasse deutlich unter jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) liegen. 

Am Immissionspunkt IP08 sind an Immissionen zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  16 

Paul Schrödl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kornblumenweg 3/92 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=5 <=162 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=12 <=142 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Kornblumenweg 3 Parz. 92 liegt etwas mehr als 100 m von der 

geplanten Trasse der hier in Tunnellage geführten Stadtstraße in östlicher und südlicher 

Richtung entfernt. Immissionen sind nur auf Grund der Bautätigkeit zu erwarten. Auf Grund 

der zwischen diesem Objekt und dem für die Bauemissionen maßgebenden 

Baustelleneinrichtungen des Bauteils D liegenden Bebauung und der dadurch bedingten 

Abschirmung und andererseits der wesentlich größeren Entfernung von den 

Baustelleneinrichtungen deutlich unter jenen der benachbarten Immissionspunkte IP18, 

IP19, IP23, IP24 und IP25 liegen. 

An Immissionen aus dem Baubetrieb sind bis zu 55 dB zu erwarten: 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  17 

David Schumnik  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Breuergasse 12/15 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  18 

Mag. Gerald Sendera  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Nechanskyweg 18 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Nechanskyweg 18 liegt etwa 300 m von der geplanten Trasse 

in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der 

S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight 

und 54 dB Lden. die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs der projektbedingten 

Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz betragen unter 1 dB. 

Die Baulärmimmissionen liegen unter 55 dB.  
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  19 

Ing. Helmut Sobotka  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/32 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/Reihenhaus 32 liegt etwa 100 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen entsprechen auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen 

des benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  20 

Mag. Elisabeth Sobotka  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/32 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 19 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  21 

Sabrina Stadler  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/6 liegt etwa 100 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  22 

Hermann-Peter Rehak  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 
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Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  23 

Marvin Rehak  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 22 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  24 

Ing. Günter Reissert  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Wulzendorfstraße 32/2/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  25 

Kurt Reiterer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/6 liegt etwa 100 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  26 

Doris Reiterer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 25 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  27 

Stefan Reiterer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=1 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=4 <=153 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=7 <=137 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Auf Grund der Entfernung zu den Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der 

Verkehrsprognosen treten in der Betriebsphase keine relevanten Zusatzbelastungen durch 

Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Burgkmairgasse 1A/4 liegt mehr als 700 m südlich der 

geplanten Trasse in südlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des 

Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls 

unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen 

im untergeordneten Straßennetz die eine Immissionszunahme um mehr als 1 dB bewirken. 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume für das ungünstiger liegende Objekte Nr. 168 (Strigelgasse) vor. 

Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case-Szenario 1 mit Überlagerung mehrerer 

Bauphasen und Bautätigkeiten an der Stadtstraße angegeben. Die Baulärmimmissionen in 

einzelnen Bauphasen der S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 1 Lr,Bau,Tag,W  55,9 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 48,4 dB 

  Lr,Bau,Nacht  38,1 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  51,2 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten.  
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Stellungnahme Nr.:  28 

Bernhard Reiterer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Lavaterstraße 7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  29 

Karola Röhrich  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1160 Wien, Eduard-Hanslick-Gasse 4 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung des Vorhabens 

„Stadtstraße Aspern“, im eigenen Namen und im Namen meiner Kinder und begründe das 

wie folgt: 

 

Nr. 29.1) Luft, Gesundheit, Klimaschutz  

Das Vorhabensgebiet ist bereits jetzt als Feinstaubüberlastungsgebiet sowie hinsichtlich der 

Stickstoffdioxid-Grenzwerte ausgewiesen, weshalb statistisch gesehen eine Vielzahl von 

Erkrankungen im betreffenden Gebiet auf diese und weitere Luftschadstoffe zurückzuführen 

sind. 

Besonders gefährliche Ultra-Feinstaub-Partikel, welche in der Lage sind, die Blut-

Hirnschranke zu überwinden, wurden in der vorliegenden Umweltverträglichkeitserklärung 

nicht ausgewiesen und keine Grenzwerte definiert! 

Speziell bei Inversionswetterlagen im Winter, findet die Schadstoffausbreitung über mehrere 

100km statt daher führt diese UVP-Projekt auch im weiteren Umfeld zu gesundheitlichen 

Folgewirkungen! 

Ich befürchte, dass durch die Förderung von Autobahnverkehr auch die Emission von Klima-

schädigenden Gasen zunimmt und dadurch weitere Klimaveränderungen im meinem 

persönlichen Umfeld Unwetterschäden eintreten werden. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

 

Klima und Umweltmeteorologie 

Zu dem angesprochenen Ferntransport bei Inversionswetterlagen ist anzumerken, dass ein 

Transport über sehr große Distanzen bei sehr stabiler atmosphärischer Schichtung nur bei 

Freisetzungen aus hohen Quellen, beispielsweise aus Schornsteinen, auftritt. Im 

gegenständlichen Fall handelt es sich ausschließlich um bodennahe Freisetzungen. Die 

immissionsseitigen Auswirkungen des Projekts wurden bei allen vorkommenden Wind- und 

atmosphärischen Schichtungsverhältnissen auf Basis meteorologischer Messreihen in der 

Ausbreitungsmodellierung berücksichtigt. 
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Die kumulativen Auswirkungen der Projekte Stadtstraße Aspern, AST Seestadt Ost und 

Spange S1 auf die Treibhausgasemissionen sind im Teilgutachten Umweltmeteorologie und 

Klima dargelegt. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten Projekte 

zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %.  

Das Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

 

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit 48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 %, kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 

Unmittelbare Auswirkungen auf die lokalen Klimaverhältnisse am Wohnort der Einwenderin 

infolge des Projektes Stadtstraße Aspern sind auszuschließen. Ein ursächlicher 

Zusammenhang zwischen den dargelegten, projektbedingten zusätzlichen 

Treibhausgasemissionen infolge der zu erwartenden Verkehrszunahme und Veränderung 

der Häufigkeit oder Intensität von lokalen Unwettern besteht aus fachlicher Sicht nicht. 

 

Humanmedizin 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

 

Anmerkung 

Bei der Frage nach Zulässigkeit der Erhöhung von Emissionen handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. Weiters wird auf 

die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 29.2) (vgl. Nr. 2.2) Wasserqualität, Grundwasser 

Zum weiteren Text des Themenbereiches Nr. 29.2 der Stellungnahme und zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.2 verwiesen. 
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Nr. 29.3) Landschaftsbild, Erholungswert, Verkehrszunahme, Lärm 

Das regionaltypische Landschaftsbild wird durch das Projekt zerstört (Schneisenbildung). 

Entlang der Trasse befindet sich bebautes Wohngebiet bzw. ist dieses großflächig in 

Planung. Deshalb werden die Flächen im weiteren Umfeld der S1 Spange Seestadt als 

Aufenthaltsgebiet zur Nutzung für Freizeitaktivitäten und Regeneration für mich nicht mehr 

ausreichend vorhanden sein. 

Ich befürchte daher gesundheitliche und wirtschaftliche Nachteile, welche sich über einen 

längeren Zeitraum als den geprüften ergeben. Weiters führt das Projekt zur weiteren 

Induktion von Verkehrsströmen ins Wohngebiet, weshalb es zu einer weiteren Zunahme von 

Lärm kommt. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht zum Teil dem Nr. 1.10 der Stellungnahme 

Nr. 1. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, 

Nr. 1.10 verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Östlich des Tunnel Hausfeldstraße verläuft die Trasse der Stadtstraße Aspern (und der S1 

Spange) unmittelbar nördlich entlang der ÖBB-Trasse (S80). Durch die Bündelung der 

Verkehrswege ist insgesamt die geringste Trennwirkung gegeben. Die Querungen der Bahn 

und der Stadtstraße erfolgen niveaufrei, sodass ungehinderte Querungen auch für Fuß- und 

Radverkehr möglich werden. Westlich der Hausfeldstraße erfolgt die Führung im Tunnel 

Hausfeldstraße und Tunnel Emichgasse, der dazwischen liegende Abschnitt ist 

eingeschnitten. Für die unterbrochene Geh-/Radverbindung entlang der U2 wird ein 

Ersatzwegenetz auf der Lärmschutzdammkrone geschaffen, welches an eine geradlinige 

Verbindung in Verlängerung der Hasibederstraße angebunden ist. Die Umwege sind 

dadurch gering. Der südlich der Bahn gelegene Begleitweg ist nach den eingetragenen 

Unterlagern aus dem ÖBB- S80-Projekt weiterhin nutzbar. Östlich der Spargelfeldstraße 

bzw. Tunnel Emichgasse wird der Geh- und Radweg abgesetzt von der Stadtstraße und 

deren Lärmschutzwällen geführt, aber auch für die Zufahrt mit landwirtschaftlichem Gerät 

genutzt. 

Zweck des Projekts ist es möglichst viel Verkehr aus den Wohngebieten auf einen 

Hauptverkehrsträger zu bündeln. Die Wirksamkeit der Gesamtmaßnahmen (Stadtstraße und 

S1) kann aus dem Vergleich der Verkehrszahlen der Referenzplanfälle (R.E 20XX), welche 

die Verkehrsentwicklung ohne Veränderung der Verkehrsinfrastruktur (mit leicht 

abgeminderten dispersen Entwicklungsdaten) beschreiben, mit jenen aus dem 

Maßnahmenplanfällen 1.D.X 20XX, welche die Verkehrsentwicklung mit den vorgesehenen 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen darstellen, ermittelt werden. Die unmittelbare Wirksamkeit 

der Stadtstraße aus dem Vergleich des 0-Planfalls mit dem dazugehörigen 

Maßnahmenplanfall)  

 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 
Betroffenheit beschrieben.  
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Freizeit und Erholung 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten Lärm, Luft, und Landschaft und 

landschaftsgebundene Erholung kommt es während der Errichtung zu auf die Bauphase 

beschränkten Nutzungseinschränkungen für Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese 

sind in Hinblick auf eine beschränkte Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die Stellungnahme zur landschaftsgebundenen 

Erholung, der maßgebliche Bedeutung beizumessen ist, ersichtlich, dass bestehende 

Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Radwege) ausgeglichen werden und langfristig 

Erholungsräume erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase 

keine nachteiligen Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 29.4) (vgl. Nr. 2.5) Schädigung der lokalen Wirtschaft / Infrastruktur bzw. zukünftige 

negative Entwicklung 

Das Umland entlang der geplanten Trasse zeichnet sich bereits heute durch eine eher 

schwache Nahversorgung aus. Das geplante Projekt wird zur negativen Verstärkung dieser 

Situation beitragen, da noch mehr BewohnerInnen mit PKWs zu dezentralen Einkaufs-

zentren fahren werden. Ich erwarte somit weiter sterbende Kleinunternehmen und land-

wirtschaftliche Betriebe in meiner direkten Wohnumgebung und damit längere Versorgungs-

wege für mich. 

Zukünftig werden die beruflichen Möglichkeiten für mich und meine Kinder eingeschränkt, 

weil Arbeitsplätze nicht im Nahbereich meines Wohnortes, sondern an der Stadtgrenze zu 

NÖ (Speckgürtel der Betriebsansiedlung) geschaffen werden. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht zum Teil dem Nr. 2.5 der Stellungnahme Nr. 2. 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.5 

verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen. 

Ergänzung betreffend Verlagerung der Arbeitsplätze an Betriebsansiedelungen im 

Speckgürtel: 

Entgegen der Stellungnahme des Einwenders ist aus raumplanerischer Sicht davon 

auszugehen, dass Betriebsansiedelungen im Nordosten Wiens durch das gegenständliche 

Projekt wesentlich begünstigt werden.  

In den Einreichunterlagen, insbesondere in den Kapiteln 4 und 6 der Einlage D.02 UVE 

Synthesebericht wird die Bedeutung des gegenständlichen Projekts für die 

Stadterweiterungsgebiete in der Donaustadt plausibel dargelegt. Zusätzlich zu den neuen 

Arbeitsplätzen, welche durch den Ausbau der sozialen Infrastruktur und den 

Wohnfolgeeinrichtungen in den Stadterweiterungsgebieten entstehen, sind insbesondere in 

der Aspern Seestadt gemäß Masterplan größere Flächen im U-Bahn-nahen Bereich für 
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Büro- und Gewerbenutzungen bzw. im Osten auch für produzierende Betriebe reserviert. 

Deren Verwertung ist u. a. zur Abwicklung des Lieferverkehrs auch an eine leistungsfähige 

Anbindung an das übergeordnete Straßennetz geknüpft.  

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 29.5) Steigerung der Überschuldung der ASFINAG – zusätzliche Budgetmittel, Erhöhen 

der Steuerlast  

Die Projekt-Betreibergesellschaft ASFINAG ist mit vielen Milliarden Euro verschuldet. Die 

weitere Überschuldung des Staatsunternehmens muss u.a. auch ich als Steuerzahler 

abdecken, was zu einer Erhöhung meiner Steuerlast führen wird.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 29.6) (vgl. Nr. 1.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.12 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.12 verwiesen. 

 

Aus den genannten Gründen verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Rückführung des Projekts in eine Anrainer-

verträgliche Verbindungsstraße ohne Autobahnverbindung!  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zu den Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der 

Verkehrsprognosen treten in der Betriebsphase keine relevanten Zusatzbelastungen durch 

Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Die Liegenschaft 1160 Wien, Eduard-Hanslick-Gasse 4 liegt mehr als 15 km zum Vorhaben. 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 15 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  30 

Eveline Rurländer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 58/16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 30.1): Lärmbelästigung:  

  U2 Aspern Nord  

  Ausbau ÖBB mit Haltestelle Aspern Nord 2-gleisig  

  Verlängerung Straßenbahnlinie 26 mit Endstation Aspern Nord 

Nr. 30.2): Lärm und Abgase Stadtstraße Aspern 

Nr. 30.3): alles in unmittelbarer Nähe Gartensiedlung Pfalzgasse 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

In der der Beurteilung der Auswirkungen des Projekts Stadtstraße Aspern in der Bau- und 

Betriebsphase werden auch kumulative Umweltauswirkungen im Untersuchungsraum 

berücksichtigt. 
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Hinsichtlich der Belastung durch Abgase durch das Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die 

die gutachtlicher Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit am gegenständlichen 

Wohnort verwiesen. 

 

Lärm 

Die Schallimmissionen der U2 und des Ausbaus der ÖBB-Strecke Wien – Marchegg sind in 

den Nullplanfällen 2024/2025 und 2030 erfasst. Das Projekt Verlängerung der 

Straßenbahnlinie 26 ist in der Planung noch nicht so weit, dass es beurteilt werden kann und 

daher auch nicht berücksichtigt. 

Die Schallimmissionen der Stadtstraße und ihrer Zulaufstrecken sind in der UVE dargelegt. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  51 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  43 dB 
  Lden  52 dB 

 Nullplanfall Lday  43 dB 
  Levening  40 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  44 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  43 dB 
  Levening  40 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  44 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  56 dB 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  31 

Hermine Christine Rohaczek  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Späthgasse 6/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  32 

Peter Rurländer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 58/16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 30 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  33 

Monika Samer-Kolowrat  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/3 liegt etwa 180 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen liegen auf Grund 

der Abschirmung durch die davorliegenden Gebäude einerseits und auf Grund der nahezu 

doppelten Entfernung von der Trasse um mindestens 10 dB unter jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 

An Immissionen am Immissionspunkt IP08 sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  34 

Eva Schaden  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Guido-Lammer-Gasse 1/26/13 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Guido-Lammer-Gasse 1/26 sind die für den Immissionspunkt 

IP29 ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt an der Ecke Guido-Lammer-

Gasse/Emichgasse vor der Stiege 25 situiert ist, und damit nur wenige Meter vom betroffen 

Objekt entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Schallimmissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  71 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  70 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  65 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  71 dB 

Bestand 2012:  Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 
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Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  35 

Helmut Rebel  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/16/25 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  36 

Hannelore Redl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/34/2/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 34 sind die für den Immissionspunkt IP10 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt etwa gleich weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 
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Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  68 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  67 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  61 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  68 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden ausgeschlossen 

werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 
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Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  37 

Michael Pichler  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 18/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  38 

Gerhard Polkorab  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 98 von 419 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  39 

Florian Pöpperl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Rautenweg 140 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  40 

Erika Preisinger  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1110 Wien, Oriongasse 19/3/5/16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 100 von 419 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  41 

Karin Rainer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 95 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 101 von 419 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von deutlich mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  42 

Stefan Rattay  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/19/2/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht ganz auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden 

ausgeschlossen werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 
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Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  43 

Eva Pekarek  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 6/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 
Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 
ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 
betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  44 

Robert Pichler  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Rautenweg 210/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 
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Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  45 a 

Ferdinand Maier  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 liegt mehr als 2 km südlich der geplanten 

Trasse in südlicher Richtung. Auf Grund der Entfernung zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  45 b 

Ferdinand Maier  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Colerusgasse 11/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 45 a verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  46 

Eva Maiwald  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 110 von 419 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  47 

Michaela Mannsberger  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 112 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 
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Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  48 

Josef Metzke  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=5 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=20 <=168 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=19 <=149 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsgebiet an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 40 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen sind: 

Auf Grund des Abstandes zwischen dem Fundament und dem Tunnelbauwerk von mehr als 

40 m sind Schwingungseinwirkungen von mehr als 3 mm/s im Fundamentbereich nicht zu 

erwarten.  

Gleichzeitig können spürbare Erschütterungen mit einer frequenzbewerteten Beschleunigung 

von bis zu aw = 50, was als „deutlich spürbar“ einzustufen ist, auftreten. 

Anzumerken ist, dass sich diese Auswirkungen nur während der Arbeiten zur Herstellung 

von Schlitzwänden, Spundwänden oder zur Bodenverdichtung im unmittelbaren Nahbereich 

ergeben werden. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  49 

Samantha Metzke  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/20/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 48 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  50 

Benjamin Mikudik  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 18/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  51 

Dkfm. Liselotte Mildner  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1080 Wien, Josefstädterstraße 19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 8 km zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst praktisch ausgeschlossen, ebenso eine Belastung durch Baulärm.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  52 

Martina und Markus Riedl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/34/22 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 34 sind die für den Immissionspunkt IP10 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt etwa gleich weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 
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Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  68 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  67 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  61 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  68 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 50 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden ausgeschlossen 

werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM; ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 
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Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  53 

Chr. Sandner  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3 liegt etwa 70 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  54 

Anneliese Safka  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1120 Wien, Ruckergasse 58/13/15 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 12 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  55 

Edith Milka  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/37/20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 37 liegt etwa 150 m von der, hier in Tieflage 

verlaufenden Trasse entfernt. Immissionen aus dem Betrieb sind daher nicht zu erwarten. 

Die Immissionen an Baulärm bei der Herstellung des Tunnelbauwerkes werden bis zu 60 dB 

betragen. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  56 

Dr. Wolfgang Mor  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1040 Wien, Hauptstraße 18/1M/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 8 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  57 

Margit Müller  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 65/1/4/9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  58 

Eva Müller  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/RH 21 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/Reihenhaus 21 liegt etwa 130 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der etwas größeren Entfernung von der Trasse unter jenen 

des benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) liegen. 
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An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  59 

Jürgen Müller  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/RH 21 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 58 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  60 

Anita Nagy  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Emichgasse 1/19/17 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 19 (Adresse ident zu Emichgasse 1/19) 

sind die für den Immissionspunkt IP10 ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt 

etwas näher an der Trasse liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass 

Immissionen aus dem Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes 

wird jedoch zu erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  68 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  67 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  61 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  68 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 70 m vom Tunnelbauwerk sind wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht ganz auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden 

ausgeschlossen werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  61 

E. Natterer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1180 Wien, Messerschmidtgasse 31/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 10 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  62 

Christine Neuwald  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 62.1): Fenster kann man nicht mehr offen lassen wegen Lärm und Luftverschmutzung 
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Nr. 62.2): Lebensqualität wird kaputt gemacht 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Luftverschmutzung durch das Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die die 

gutachtliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit am gegenständlichen Wohnort 

verwiesen. 

 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/Haus 4 liegt etwa 160 m von der geplanten Trasse 

der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden daher 

einerseits auf Grund der durch die zwischen diesem Objekt und dem Vorhaben liegenden 

Bebauung und der dadurch bedingten Abschirmung und andererseits der nahezu doppelten 

Entfernung von der Trasse deutlich unter jenen des benachbarten Immissionspunktes IP08 

(Anfanggasse 41) liegen. 

Am Immissionspunkt IP08 sind an Immissionen zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  63 

Herbert Neuwald  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 63.1): Wohnqualität ist vorbei 

Nr. 63.2): Lärm wird unerträglich 

Nr. 63.3): Garten und Fenster kann man dann nicht mehr benützen bzw. offen halten 

 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Diese Aussagen beziehen sich sowohl auf die exponiertesten 

Fenster der Wohnung als auch auf den Freiraum im Garten. Die Auswirkungen der 

Immissionen werden vom humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Humanmedizin 

Die Beurteilungswerte im Fachgutachten Humanmedizin sind Immissionspegel an der 

Fassade im Freien. Sie wurden so festgelegt, dass die Nutzung in der Kategorie „Wohnen“ 

nicht nachhaltig beeinträchtigt wird. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 62 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  64 

Nuc Karl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Prinzgasse 1/28/25 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  65 

Eva Paal  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1120 Wien, Arndstraße 30/3/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Abweichend von Stellungnahme Nr. 2 wird in der gegenständlichen Stellungnahme das 

Thema „Abwertung Eigentum“ (Nr. 2.4) nicht angesprochen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 10 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  66 

Pierre-Marcel Luschnitz  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1210 Wien, Justgasse 29/20/5 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 
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Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 4 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  67 

Christian Lubei  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 18/4 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 50 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  68 

Ruth Luschnitz  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 32-34/14/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  69 

Wolfgang Lambürger  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasibederstraße 21/19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 
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Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  70 

Markus Landerer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Kundmanngasse 33/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  71 

Sebastian Langeder  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/Haus 3 liegt etwa 160 m von der geplanten Trasse 

der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden daher 

einerseits auf Grund der durch die zwischen diesem Objekt und dem Vorhaben liegenden 

Bebauung und der dadurch bedingten Abschirmung und andererseits der nahezu doppelten 

Entfernung von der Trasse deutlich unter jenen des benachbarten Immissionspunktes IP08 

(Anfanggasse 41) liegen. 
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Am Immissionspunkt IP08 sind an Immissionen zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  72 

Renate Leiss  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/12/39 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 72.1): Lobautunnel sollte schnellstens gebaut werden zur Entlastung!!! Vermeidung 

täglicher Staus!!! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 155 von 419 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  73 

Herbert Leiss  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/12/39 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 72 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  74 

Dominik Lender, Katharina Grieser  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Rautenweg 167/132 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 
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bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  75 

Sabine Lang-Rosenfeld  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 84A/14 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  76 

Richard Lender  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/Haus 4 liegt etwa 160 m von der geplanten Trasse 

der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden daher 

einerseits auf Grund der durch die zwischen diesem Objekt und dem Vorhaben liegenden 

Bebauung und der dadurch bedingten Abschirmung und andererseits der nahezu doppelten 

Entfernung von der Trasse deutlich unter jenen des benachbarten Immissionspunktes IP08 

(Anfanggasse 41) liegen. 

Am Immissionspunkt IP08 sind an Immissionen zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 
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Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  77 

Eva Lender  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/4/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 76 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  78 

Markus Lender  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hardeggasse 65a/1/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  79 

Dr. Carina Lender  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hardeggasse 65a/1/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 78 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  80 

Olga Lorenz  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hasibederstraße 2/61/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 
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Nr. 80.1): Ich finde es unverantwortliche das meine Kinder dieser Luftverschmutzung 

ausgesetzt wird. Ich bin deswegen extra in den 22 Bez. gezogen 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=30 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=29 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=169 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=30 <=160 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 30 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,2 <= 26 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 27 <= 0,5 <= 27 <= 0,8 <= 27 <= 0,2 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,3 <= 160 <= 1,5 <= 162 <= 2,2 <= 157 <= 0,4 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <=0 <= 2     <=0 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,9 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 250 m zum Vorhaben einerseit und der Abschirmung 

durch vorgelagerte Bebauung andererseits sind die Immissionen aus dem Vorhaben selbst 

deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm ist während der 

gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  81 

W. Kraushofer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 16/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  82 

Dr. Eleonora Kummer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1160 Wien, Liebhartstalstraße 31 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 12 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  83 

Christine Kutschak  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 37/2/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Pfalzgasse 37/2/6 liegt etwa 500 m von der geplanten Trasse 

in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der 

S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight 

und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im 

untergeordneten Straßennetz die eine Immissionserhöhung um mehr als 1 dB bewirken. 
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Die Baulärmimmissionen wurden für die näher liegenden Objekte der Adresse Pfalzgasse 58 

untersucht. Die dort vorliegenden Ergebnisse zeigen für das Worst-Case Szenario 1 und 2 

Schwellenwertüberschreitungen für Baulärmindizes nach der BStLärmIV. Daher sind 

Minderungsmaßnahmen und Baulärmmonitoring vorgeschrieben, welche auch für die 

gegenständliche Adresse wirken. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  84 

Monika Lagler  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6-8/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 
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Nr. 84.1): mehr Lärmbelastung 

Nr. 84.2): keine Lösung des Problems, Stauzonen verschieben sich bloß 

Nr. 84.3): Nahversorger leiden 

 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Verkehr 

Stau gänzlich auszuschließen kann durch das Projekt nicht gewährleistet werden. Die 

Leistungsberechnung der Kreuzungen im Nahbereich der Trasse zeigen jedoch, dass eine 

leistungsfähige Verkehrsabwickung möglich ist; die Kreuzung mit der Spange Franz-Fellner-

Gasse ist knapp an der Leistungsgrenze, sodass zeitweiliger Rückstau dort nicht 

ausgeschlossen werden kann. Durch die Entlastungswirkung für die B3 kann dort die 

Stauneigung in Grenzen gehalten werden. Ohne Stadtstraße und S1 sind für 2030 

erhebliche Verkehrsteigerungen und demzufolge massivere Stauneigungen zu verzeichnen. 

 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen. 

 

Anmerkung  

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  85 

Traude Kopp  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 65-67/2/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  86 

Stefan Kotschenreuther  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Murraygasse 34 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Murraygasse 34 liegt über 200 m von der Trasse entfernt. Die Trasse 

selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu erwarten sind. 

Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird zu Immissionen von weniger als 55 dB führen. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  87 

Lata Krammer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1140 Wien, Diesterweggasse 28A/11 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 12 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  88 

Wolfgang Höller  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/RH 10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/Reihenhaus 10 liegt etwa 130 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der etwas größeren Entfernung von der Trasse unter jenen 

des benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) liegen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  89 

Maximilian Horn  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Mühlwasserpromenade 19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 
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Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  90 

Djordje Inic  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 58/23 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 90.1): keine Anbindung an die S1, nur Anreinerstraße 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Pfalzgasse 58/23 liegt etwa 340 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. 

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es 

kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die 

eine die eine Immissionszunahme um mehr als 1 dB bewirken. 

Die Baulärmimmissionen wurden für die näher liegenden Objekte (z.b. Haus Nr. 17) der 

Adresse Pfalzgasse 58 untersucht. Die dort vorliegenden Ergebnisse zeigen für das Worst-

Case Szenario 1 und 2 Schwellenwertüberschreitungen für Baulärmindizes nach der 

BStLärmIV. Daher sind Minderungsmaßnahmen und Baulärmmonitoring vorgeschrieben, 

welche auch für die gegenständliche Adresse wirken. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 
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projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  91 

Elisabeth Isak  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Preyweg 3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Preyweg 3 liegt etwa 250 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung.  

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es 

kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die 

eine Immissionserhöhung um mehr als 1 dB bewirken. 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  54,6 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 46,2 dB 

  Lr,Bau,Nacht  21,9 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  48,6 dB 

 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  92 

Gerhard Janu  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/11/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 92.1): Ich das auch sichergestellt ist das mein Schlafzimmerfenster (das auf die Zufahrt 

gerichtet ist) ich meine Nachtruhe finde. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm, Erschütterungen 

Für das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 11 sind die für den Immissionspunkt IP10 

ermittelten Immissionen maßgebend, da dieser Punkt etwas weniger weit von der Trasse 

entfernt liegt. Die Trasse selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem 

Betrieb nicht zu erwarten sind. Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird jedoch zu 

erheblichen Immissionen führen. 

Die zu erwartenden Immissionen sind: 

Bauphase: 1. Baujahr Leq,Tag  68 dB 

 2. Baujahr Leq,Tag  67 dB 

 3. Baujahr Leq,Tag  61 dB 

 Lautestes Halbjahr Leq,Tag  68 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

Auf Grund der Entfernung von etwa 120 m vom Tunnelbauwerk sind zwar wahrnehmbare 

Erschütterungen nicht auszuschließen, jedoch können Bauwerksschäden ausgeschlossen 

werden. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM, ERSCHÜTTERUNGEN 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

Während der Herstellung des Tunnelbauwerkes ist durch Bautätigkeiten bedingte 

Erschütterungen mit zeitlich beschränkten Belastungen zu rechnen. Aus den vom 

SV Erschütterungen beschriebenen Erschütterungsimmissionen sind an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Betroffenen in den Zeiträumen Tag und Abend im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  93 

Nicole Jelinek  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/6 liegt etwa 100 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 
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An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  94 

Martin Joppich  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/27 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-
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voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/Reihenhaus 27 liegt etwa 90 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) entsprechen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  95 

Mag. Hugo Kastner  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/28 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/Reihenhaus 28 liegt etwa 90 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) entsprechen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 199 von 419 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  96 

Othmar Kerchler  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pirquetgasse 14/1/38 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  97 

Gerhard Kern  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Resedaweg 65 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=31 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=9 <=164 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=42 <=172 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 31 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 26     <= 0,4 <= 26 <= 0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 25       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,2 <= 20 <= 0,2 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,6 <= 27 <= 1,7 <= 28 <= 1,9 <= 27 <= 0,9 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 5,8 <= 160 <= 6,7 <= 163 <= 6,6 <= 159 <= 2,9 <= 154 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,8 <= 132     <= 2,8 <= 133 <= 2,2 <= 133 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Resedaweg 65 liegt etwa 100 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten Immissionspunktes 

IP21 (Ostbahnbegleitstraße 10). 
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An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  63 dB 
  Levening  60 dB 
  Lnight  54 dB 
  Lden  64 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  62 dB 
  Levening  59 dB 
  Lnight  54 dB 
  Lden  63 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  61 dB 

Bestand 2012:  Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  98 

Birgit Kigler  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 98.1): Einschränkung der Lebensqualität durch Riesenbaustelle 

Nr. 98.2): Strasse zieht mehr Verkehr an! Keine Lösung des Problems 

Nr. 98.3): Erholungsgebiet Reservergärten wird durch Lärm zerstört! 

 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Nr. 98.1: Durch die Baustelle wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen, die 

Baumaßnahmen sind jedoch derart geplant, dass die Verkehrsfunktionen aufrechterhalten 

werden. 

Nr. 98.2: Jede Ertüchtigungsmaßnahme zieht spezifischen Nutzergruppen an, wenn ein 

Bedarf vorliegt und eine Wahlmöglichkeit besteht. Dies gilt demnach auch für Straßenbauten 

in Bezug auf KFZ-Verkehr. Der Verkehrsanteil, welcher sich allein aus dem Vorhandensein 

der neuen Straße zusätzlich einstellt, wird als primärer induzierter Verkehr bezeichnet, jener 

der zusätzliche Entwicklungen ermöglicht, als sekundärer induzierter Verkehr und wurde in 

der Verkehrsuntersuchung abgeschätzt. Unter gemeinsamer Betrachtung von Stadtstraße 

und S1-Spange wurde zufolge der Reisezeitverkürzungen (als Preisänderung ausgedrückt) 

und deren Preiselastizität ein Anteil von 9,1% der MIV-Verkehrsleistung als induzierter 

Verkehr im Untersuchungsraum errechnet. Die übrigen 90,9% dienen der Befriedigung der 

Verkehrsbedürfnisse aus Bestand und vorgesehener Entwicklung. 
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Lärm 

Zur Immissionssituation in den Reservegärten ist festzustellen, dass nur im südwesten des 

Geländes in einem kleinen Bereich der als Abstellplatz genutzt wird und nicht öffentlich 

zugänglich ist, eine projektbedingte Pegelerhöhung von bis zu 3 dB auf Grund der 

Schallabstrahlung vom Tunneleinfahrtsbereich erfolgen wird. Sämtliche öffentlich 

zugänglichen Bereiche erfahren keine Veränderung der Immissionen. Außer in den 

Randbereichen entlang der umschließenden Straßen ist der Schallpegel in diesen, öffentlich 

zugänglichen Bereichen unter 55 dB. 

 

Freizeit und Erholung 

Unter Berücksichtigung des berührten Fachgutachtens Lärm kommt es während der 

Errichtung zu auf die Bauphase beschränkten Nutzungseinschränkungen für 

Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese sind in Hinblick auf eine beschränkte 

Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die Stellungnahme Lärm, der maßgebliche 

Bedeutung beizumessen ist, ersichtlich, dass projektbedingte Pegelerhöhung von bis zu 

3 dB auf Grund der Schallabstrahlung vom Tunneleinfahrtsbereich erfolgen wird. Ein 

Schallpegel in öffentlich zugänglichen Bereichen unter 55 dB. gilt als Wert, der ungestörtes 

Wohnen und damit auch die Freiraumnutzung gewährleistet. Aus humanmedizinischer Sicht 

sind in der Betriebsphase keine nachteiligen Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten 

erkennbar. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  99 

Karin Kirchner  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  100 

David Kirchner  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 99 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  101 

Adrian Kirchner  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Cizekplatz 1/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 101.1): Dadurch, dass sich mein Schlafzimmer unter der Dachschräge befindet, bin 

ich im Sommer darauf angewiesen bei offenem Fenster zu schlafen. Durch das 

Bauvorhaben habe ich sehr starke Bedenken, dass dies nicht mehr möglich sein wird 

aufgrund der Lärmbelästigung. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 99 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  102 

Vivienne Klepp  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Portheimgasse 1/16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  103 

Klaus Komarek  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 20 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Markweg 20 liegt etwa 300 m von der Trasse entfernt. Die Trasse 

selbst verläuft hier in Tieflage, sodass Immissionen aus dem Betrieb nicht zu erwarten sind. 

Die Herstellung des Tunnelbauwerkes wird zu Immissionen von weniger als 55 dB führen. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

Stellungnahme Nr.:  104 

Stefanie Heiss  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 22 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Maschlgasse 22 liegt etwa 170 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

ähnlichen Entfernung von der Trasse knapp unter jenen der benachbarten Immissionspunkte 

IP15 (Spandlgasse 106) und IP16 (Bahnfeldgasse 43) liegen. 
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An Immissionen sind an den Immissionspunkten IP15 (Spandlgasse 106) und IP16 

(Bahnfeldgasse 43) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  53 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  45 dB 
  Lden  54 dB 

 Nullplanfall Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  53 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  45 dB 
  Lden  54 dB 

 Nullplanfall Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  105 

Oliver Hieger  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Arnikaweg 95 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm  

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  106 a 

Alexander Hirschl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 218 von 419 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/Haus 3 liegt etwa 160 m von der geplanten Trasse 

der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden daher 

einerseits auf Grund der durch die zwischen diesem Objekt und dem Vorhaben liegenden 

Bebauung und der dadurch bedingten Abschirmung und andererseits der nahezu doppelten 

Entfernung von der Trasse deutlich unter jenen des benachbarten Immissionspunktes IP08 

(Anfanggasse 41) liegen. 

Am Immissionspunkt IP08 sind an Immissionen zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  106 b 

Alexander Hirschl  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt (kursiv):  

Nr. 106 b.1): Kreuzungen der Stadtstraße (z.B.: Süßenbrunnerstraße) mit dem normalen 

Straßennetz bergen für Fußgänger und Radfahrer ein erhöhtes Risiko. Bei dichtem 

Verkehrsaufkommen ist mit erhöhter Unfallgefahr zu rechnen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Kreuzung der Stadtstraße mit der Süßenbrunner Straße ist im Projekt als niveaufreie 

Kreuzung vorgesehen - die Süßenbrunner Straße verläuft unter der Stadtstraße. Ein 

erhöhtes Risiko für Fuß- und Radverkehr, welcher straßenbegleitend geführt wird, ist nicht 

erkennbar. Die übrigen Kreuzungen sind mit Verkehrslichtsignalanlagen ausgestattet, welche 

nach dem Stand der Technik dimensioniert werden. 
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Nr. 106 b.2): Der Bau der Stadtstraße würde durch Lärm und Schadstoffe den 

Pfarrkindergarten Hirschstetten unattraktiv machen. Somit würde ein wirtschaftlicher 

Schaden für den Kindergarten entstehen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die Differenzlärmkarten weisen für den Standort des Pfarrkindergartens Hirschstetten 

(Hirschstettner Straße 91) eine Minderung der Immissionen von etwa 1 dB aus, sodass der 

Einwand nicht begründet ist. 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zum Projekt treten beim Kindergarten auf der Liegenschaft 

Hirschstettner Str. 91 in der Bauphase keine relevanten Zusatzbelastungen durch 

Luftschadstoffe gemäß des Schwellwertkonzeptes auf und in der Betriebsphase kommt es 

aufgrund der geänderten Verkehrssituation zu Entlastungen von Luftschadstoffen durch das 

Projekt. 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Pegelminderungen, wie in der Stellungnahme Lärm dargelegt, sind nicht geeignet, 

gesundheitlich nachteilig zu wirken. 

 

Anmerkung 

Zu wirtschaftlichen Schäden wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 106 b.3): Siedler entlang der Trasse müssten während der Bauphase mit starker Lärm 

und Staubbelastung rechnen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen der Bauphase sind im schalltechnischen Bericht der 

UVE beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom humanmedizinischen 

Sachverständigen beschrieben. 

Luft 

Die Staubbelastung während der Bauphase wurde in der UVE durch Berechnung der Lang- 

und Kurzzeitmittelwerte bei den nächsten Anrainern entlang der Trasse bewertet. Die 

Immissionsbeiträge der Zusatzbelastung bleiben durchwegs irrelevant bzw. werden bei 

konsequentem Einsatz der vorgeschlagenen staubmindernden Maßnahmen die in § 20 (3) 

IG-L festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt. Es ist also mit keiner Gefährdung 

der Bevölkerung aus Sicht des Fachbereichs Luft zu rechnen. 
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Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den im Fachgutachten Luft dargestellten 

Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

Die gleiche Feststellung ist zum Thema Lärm zu treffen. 

 

Nr. 106 b.4): Das Ortsbild würd von außen beeinträchtigt werden, speziell durch 

Schallschutzwände und große Kreuzungsflächen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Nördlich der Claretinergasse ergibt sich durch die offene Trassenführung eine Änderung zum 

derzeitigen Landschaftsbild mit offener, baumbestandener Wiesenfläche bzw. 

ladwirtschaftlichen Flächen. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, v.a. durch die 

Lärmschutzböschungen werden jedoch durch vorgelagerte Baumpflanzungen bzw. durch die 

parkartigen Ausgestaltungen in diesem Bereich kompensiert. Straßenbegleitende 

Baumpflanzungen werden nördlich und südlich der Straße Am Friedhof den öffentlichen 

Raum attraktiver gestalten. Die Beeinträchtigung wird daher als verträglich eingestuft. 

 

Nr. 106 b.5): Die beliebte Hochzeits-Location und der Weihnachtsmarkt würden speziell in 

der Bauphase durch Staub und Lärm nicht nutzbar gemacht werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Es wird davon ausgegangen, dass in der Einwendung die Blumengärten Hirschstetten als 

Hochzeits-Location und der Weihnachtsmarkt gemeint sind. 

In der Bauphase werden die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des 

Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF auch unter Berücksichtigung der kumulierten 

Auswirkungen im Untersuchungsgebiet auf dem Gelände der Blumengärten Hirschstetten 

nicht überschritten. Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der 

Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der 

Bauphase statistisch mit 29 Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die 

Genehmigungs-voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des 

PM10-Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

Auf Grund der Entfernung zum Projekt treten in der Betriebsphase keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch auf dem Gelände der Blumengärten Hirschstetten auf. Relevante 

Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des jeweiligen 

Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Die Auswirkungen auf den Blumengarten Hirschstetten sind im Fachbeitrag Lärm der UVE 

dargestellt. Die Beurteilung erfolgt durch den humanmedizinischen Sachverständigen. 

 

Humanmedizin 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an den 

Blumengärten Hirschstetten negativ auf die Gesundheit auswirken. 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den im Fachgutachten Luft dargestellten 

Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

Die gleiche Feststellung ist zum Thema Lärm zu treffen. 

 

Nr. 106 b.6): Die Allee Spargelfeldstraße, welche für viele Anrainer Raum für sportliche 

Aktivitäten bietet, würde durch die Auffahrt der Stadtstraße nicht mehr nutzbar sein. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Die Allee Spargelfeldstraße ist vorrangig im Bereich der Kreuzung Am Friedhof betroffen. 

Dieser Kreuzungsbereich wird in der Betriebsphase wieder mit Bäumen ausgestaltet, 

wodurch der Alleecharakter wiederhergestellt wird. Weiters ist die Spargelfeldstraße als 

wichtige Grünverbindung im Stadtentwicklungsplan 2025 ausgewiesen und wird daher 

weiterhin für die Bevölkerung als nutzbarer öffentlicher Grünraum mit Aufenthaltsqualität zur 

Verfügung stehen.    

 

Freitzeit und Erholung 

Unter Berücksichtigung der berührten Fachgutachten Lärm, Luft, und Landschaft / 

Landschaftsbild kommt es während der Bauphase zu  Nutzungseinschränkungen für 

Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese sind in Hinblick auf eine beschränkte 

Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase wird unter Hinweis auf die Stellungnahme zur Landschaft / 

Landschaftsbild , der maßgebliche Bedeutung beizumessen ist, ersichtlich, dass bestehende 

Nutzungsmöglichkeiten ausgeglichen werden und langfristig Erholungsräume erhalten 

bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase keine nachteiligen 

Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Nr. 106 b.7): Die Auffahrt Hirschstetten würde direkt hinter dem Friedhof Hirschstetten 

verlaufen. Die Totenruhe und auch Begräbnisse wären durch den ständigen Verkehr schwer 

beeinträchtigt. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Lärm(ergänzend) 

Die Immissionen am Friedhof Hirschstetten werden lediglich im unmittelbaren Nahbereich 

zur Verkehrsfläche Am Friedhof um bis zu 1 dB zunehmen, in den weitaus größeren 

Bereichen des Friedhofs aber um 1 dB abnehmen, sodass de facto von keiner signifikanten 

Veränderung der Immissionssituation am Friedhof gesprochen werden kann. 

 

Nr. 106 b.8): Hundebesitzer müssten um zur Hundewiese hinter dem Pfarrschlosspark in 

Hirschstetten zu gelangen immer eine Kreuzung an der Auffahrt überqueren. Hierbei geht 

eine Gefahr für die Tiere im dichten Verkehr einher. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Verkehr 

An Straßenstellen, wo üblicherweise Fußgängerverkehr auftritt, wurde die Notwendigkeit 

allenfalls erforderlicher Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie Schutzwege oder 

Verkehrsregelung durch Verkehrslichtsignalanlagen nach den einschlägigen Richtlinien 

geprüft und die erforderlichen Maßnahmen im Projekt ausgewiesen. Bei geringen sich 

kreuzenden Verkehrsströmen kann unter entsprechender Verkehrsbeachtung auch ohne 

weitere Verkehrsmaßnahmen das Auslangen gefunden werden. Die Gefährdung im 

Projektsbereich liegt nicht höher als in anderen Straßen im Umfeld. Dass Fußgänger auch 

an unüblichen, nicht für den fußläufigen Verkehr bestimmten Stellen – etwa im Bereich von 

Böschungen – versuchen die Fahrbahn zu queren, kann nicht ausgeschlossen werden und 

liegt im Eigenverantwortungsbereich des bzw. der Querenden. 

 

Nr. 106 b.9): In Hirschstetten bildet Landwirtschaft und die Selbstversorgung in Kleingärten 

einen wichtigen Teil der Lebensmittelversorgung. Abwässer und Sickergruben stellen eine 

Gefahr für die Verschmutzung des Erdreichs und des Grundwassers dar. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässer werden über eine humusierte 

Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der Technik und ist 

erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus Straßenwässer (mit 

Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) herauszufiltern. Aus diesem 

Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und somit nur der Eintrag von 

Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden zusätzliche 

Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers formuliert 
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Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt.  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das FGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Die anfallenden Abwässer aus den Sanitäranlagen der Baustelle werden getrennt von den 

Wasserhaltungsmaßnahmen oder Entwässerungsanlagen entsorgt und damit auch nicht zur 

Versickerung gebracht. Somit gibt es keine Sickergruben für Abwässer. 

Sollten mit der Frage auch Straßenabwässer gemeint sein gilt folgendes: 

 

Befund: 

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt.  

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  
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Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten: 

Bauphase 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

 

Betriebsphase 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ, wie z.B. Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht.geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den 

Untergrund.Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und 
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anorganischer Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-

chemischen und mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung 

können die oben genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, 

Metalle, Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so 

weit entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten 

ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Boden 

Die Straßenwässer werden im Sommerbetrieb über entsprechend dimensionierte 

Gewässerschutzanlagen vorgereinigt und über eine Bodenkörperfilteranlage dem Stand der 

Technik entsprechend versickert. Im Winterbetrieb erfolgt eine Einleitung der Straßenwässer 

in den Kanal. Somit wird keine unkontrollierte Versickerung und dadurch eine 

Verschmutzung des Bodens erfolgen. 

 

Landwirtschaft 

Durch das Projekt (Stadtstrasse, AST Seestadt Ost) werden dauerhaft landwirtschaftliche 

Nutzflächen (überwiegend Ackerland) im Ausmaß von insgesamt 20 ha beansprucht, wovon 

rd. 5 ha für ökologische Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Es ist jedoch kein im 

geltenden Agrarstrukturellen Entwicklungsplan für Wien (AGSTEP für Wien 2014) 

ausgewiesenes landwirtschaftliches Vorranggebiet durch das Projekt berührt. In dem  für den 

Fachbereich Landwirtschaft relevanten, ausgewiesenen Untersuchungsraum liegen zudem 

nur einige wenige Betriebsstandorte von Gartenbaubetrieben, wobei jedoch kein aktiver 

landwirtschaftlicher (gartenbaulicher) Betriebsstandort durch die projektierte Trasse 

unmittelbar betroffen ist. Die in der Einwendung geäußerte Befürchtung, dass bedingt durch 

das projektierte Vorhaben landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind, ist 

somit unbegründet. 

Hinsichtlich der projektbedingten Auswirkungen durch Streusalz auf die Grundwasserqualität 

wird auf die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

„Hydrogeologie/Chlorid“ verwiesen. Laut diesen, kann es bei einzelnen 

Bewässerungsbrunnen zu Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten 

Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV Regelblatt 407) kommen, sodass nachteilige 

Auswirkungen auf chloridempfindliche Kulturpflanzen bei Verwendung des Brunnenwassers 

nicht auszuschließen sind. Auf Grund der geschilderten agrarstrukturellen Verhältnisse im 

Untersuchungsgebiet (nur wenige landwirtschaftliche Betriebe, kein landwirtschaftliches 
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Vorranggebiet, etc.) ist dadurch jedoch eine Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen 

bzw. gartenbaulichen Betrieben nicht gegeben, zumal der für die angesprochene 

Nahversorgung relevante Betrieb (Gärtnerei Ganger, Aspernstraße 15-21), auf Grund seiner 

örtlichen Lage und der Lage seiner für Bewässerungszwecke genutzten Brunnen von einer 

projektbedingten Erhöhung der Chloridbelastung des Grundwassers nicht betroffen ist. 

Ergänzende Anmerkung: Der Einwender selbst ist davon nicht betroffen (unter der 

genannten Adresse gibt es keinen landwirtschaftlichen Betrieb und auch keinen Brunnen der 

für landwirtschaftliche Bewässerungszwecke verwendet wird). 

 

Nr. 106 b.10): Die Planung der Stadtstraße ist weitestgehend ohne das Miteinbeziehen der 

Anrainer durchgeführt worden, obwohl hier mit einer erheblichen Beeinträchtigung gerechnet 

werden muss. Daher wäre vor der Einreichung zur vereinfachten 

Umweltverträglichkeitsprüfung, das Miteinbeziehen der betroffenen Bevölkerung in die 

Planung nötig. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 106 b.11): Die derzeit ungünstige Busverbindung 22A müsste über die Stadtstraße 

geführt werden. Bewohner in Hirschstetten Ort hätten eine wesentlich verschlechterte 

Busanbindung nach Kagran. Die Folge würden längere Wartezeiten und größere Umwege, 

was die Attraktivität des Autos hebt und einer Verkehrsverminderung entgegenwirkt. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Buslinien im Ortskern Hirschstetten bleiben wie heute im Bestand, mit der Ausnahme der 

Führung von 22A und 87A, welche über die Spange Franz-Fellner-Gasse zur Stadtstraße 

und weiter in Richtung Kagran geführt werden. Damit weist der verbleibende 

Sackgassenbereich der Hirschstettner Straße westlich der Franz-Fellner-Gasse keine ÖV-

Führung auf; es besteht aber auch heute dort keine Haltestelle. Die Führung in der Spange 

Franz-Fellner-Gasse erfolgt auf einem eigenen Busfahrstreifen, sodass im Hinblick auf die 

heutigen Stauungen, welche sich mit dem Zusatzverkehr aus der Stadtentwicklung ohne 

Stadtstraße noch vergrößern würden, mit dem Bau der Stadtstraße eine deutliche Reduktion 

der Fahrzeit für die Busse erwartet werden kann. Generell wurde in der Projektsentwicklung 

darauf geachtet, Buslinien möglichst staufrei zu führen. 

Nr. 106 b.12): Die Stadtstraße würde eine weitere Schneise darstellen, welche den 

Wildwechsel von Wildtieren (Reh, Hase, Fuchs, Igel, Niederwild) unmöglich macht. Es würde 

das noch funktionierende Ökosystem im Raum Hirschstetten und Hausfeld weiter zerstören. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Forst, Jagd und Fischerei 

Im Bereich der geplanten Trasse der Stadtstraße im Raum Hirschstetten und Hausfeld sind 

auf Grund der bestehenden Verbauung (städtische Gebäude, Zäune, bestehende stark 

befahrene Straßen, Schnellbahntrasse, U-Bahn in  Tieflage) keine lokal bedeutenden 

Wildwechsel vorhanden. Kleinräumige Bewegungen von vereinzelten  bodenlebenden 

jagdbaren Wildtieren lokaler Populationen (u.a. Hase, Reh), welche immer wieder aus den 

benachbarten Ackerzonen zuwandern bzw. Einstände suchen, bestehen derzeit. Im Zuge 

des Baufortschrittes wird eine Abwanderung der vorhandenen wildlebenden Tiere in 

störungsfreiere Bereiche erfolgen. Östlich der Anschlussstelle Aspern Ost, im nordöstlichen 

Bereich der Asperner Seestadt wird eine Grünbrücke über S1 und Schnellbahn errichtet, die 

einen Wildwechsel von der südlich der S1-Trasse gelegenen Grünbereiche östlich der 

Seestadt Aspern in den nördlich der S1-Trasse gelegenen Grünzüge ermöglicht. Südlich des 

Bereiches der Grünbrücke liegen auch Teile der vorgesehenen 

Ersatzaufforstungsmaßnahmen für die Stadtstraße samt Anschlussstelle Seestadt Ost und 

auch für das S1-Projekt der ASFINAG, welche einen guten Schutz und Lebensraum für 

Wildtiere vor und nach dem Queren der Grünbrücke darstellen werden. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Die als Vorbelastung zu bezeichnenden, bestehenden Straßenzüge, die Gleise der S 80 und 

Lärmschutzwände stellen bereits im IST-Zustand eine Barrierewirkung dar. Im 

„Eingriffsraum“ sind keine ausgewiesenen großräumigen Wanderkorridore von Tieren 

vorhanden, die die Trasse queren wird. Zweifelsohne stellt das Straßenbauvorhaben eine 

Barriere für alle jene Tierarten dar, die in Nord-Süd-Richtung wandern. Diese 

Barrierewirkung wird auch durch die Errichtung von Lärmschutzwänden bzw. Wildzäunungen 

verschärft. Um diese Barrierewirkung für bodengebundenen Tierarten wieder weitestgehend 

aufzuheben, wurden als Projektbestandteil Querungshilfen vorgesehen. Auf Grund der Lage 

der Straße im städtischen Gebiet und auf Grund des Fehlens von Wildtierkorridoren wurden 

diese Querungen nur „in Anlehnung“ an die RVS Wildschutz geplant. Im Bereich der Ast. 

Seestadt Ost wird zumindest eine Grünbrücke errichtet. Durch Trennwirkung sind – mit 

Ausnahme von Hamster, Ziesel und Zauneidechse - keine sensiblen Lebensräume von 

bodengebundenen, wandernden bzw. mäßig wandernden Tierarten durch das Vorhaben 

betroffen. Bezüglich Hamster, Ziesel und Zauneidechse wird angemerkt, dass es entweder 

zur Umsiedlung kommt oder es kommt jene Grünbrücke östlich der Ast. Seestadt Ost mit 

einer Breite von 35 m zum Tragen, die nicht Gegenstand dieses Projektes ist. 

 

Nr. 106 b.13): SMART-City Ziele: Im Sinne der SMART-City Wien Strategie ist eine Stadt mit 

effizienter Ressourcennutzung geplant. Ein weiterer Ausbau von Infrastruktur für 

Individualverkehr im innerstädtischen Gebiet, trägt zu keiner Effizienzsteigerung bei der 

Energienutzung bei. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Energietechnik, Energieeffizienz 

Bei der Smart City Wien Rahmenstrategie (SCWR) handelt es sich um eine langfristige und 

ganzheitliche Strategie, die das Ziel hat, die beste Lebensqualität für BürgerInnen sicherzu-

stellen und dabei Ressourcen durch umfassende Innovationen zu schonen. Diese Heraus-
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forderungen müssen vor dem Hintergrund einer stark wachsenden und sich verändernden 

Stadt bewältigt werden. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise soll dazu beitragen, die Zu-

kunftsfähigkeit der Stadt zu sichern. 

Eine wesentliche strukturelle Voraussetzung für eine energieeffiziente und ressourcenscho-

nende Stadtentwicklung sind kompakte Siedlungsstrukturen. Diese müssen infrastruktur-

technisch erschlossen werden, um ein langfristiges Funktionieren derartiger Siedlungsfor-

men zu ermöglichen. Dazu gehören auch eine verkehrstechnische Erschließung und das 

Schaffen von Verbindungen im hochrangigen Verkehrsnetz. Schon derzeit weist Wien vor al-

lem wegen der kompakten Stadtstruktur den mit Abstand niedrigsten Pro-Kopf-

Endenergieverbrauch unter allen Bundesländern auf. 

Die Verkehrsuntersuchungen in der UVP zeigen, dass es im Untersuchungsgebiet zu einer 

deutlichen Zunahme des Straßenverkehrs kommen wird. Durch den Bau der Stadtstraße 

Aspern bzw. S 1 Spange Seestadt kommt es dort zu einer Bündelung des Straßenverkehrs, 

der sonst im untergeordneten Netz mit allen damit verbunden Auswirkungen passieren 

würde. Die Verkehrssituation im untergeordneten Verkehrsnetz kann durch die Errichtung 

der Stadtstraße Aspern bzw. S 1 Spange Seestadt deutlich verbessert werden. In neuen 

Stadtentwicklungsgebieten wird gemäß SCWR auf die Forcierung der CO2-freien Modi (Rad- 

und Fußverkehr) und auf den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel besonders Wert gelegt. 

Es kann daher nicht gesagt werden, dass der Bau der Stadtstraße Aspern bzw. S 1 Spange 

Seestadt grundsätzlich den SCWR-Zielen widerspricht. Es ist aus heutiger Sicht davon 

auszugehen, dass im Sinne der SCWR-Strategie der motorisierte Individualverkehr zukünftig 

vermehrt mit neuen Antriebstechnologien (wie Elektromobilität) deutlich effizienter als bisher 

erfolgen wird. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 106 b.14): Es ist zu befürchten, dass die Gebläse an den Tunnelportalen, Luftschadstoffe 

direkt in die Wohngebiete ausstoßen. Dieser Fall würde einen konzentrierten 

Luftschadstoffstrom zur Folge haben. Anrainer würden mit schädlichen Feinstaub (Aerosole 

<1µm) und Luftschadstoffen belastet werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Die Immissionen infolge der Freisetzungen an den Tunnelportalen in der Betriebsphase 

wurden mit GRAL 3.5TM berechnet, welches ebenfalls ein Lagrangesches Partikelmodell ist. 

Dies wurde speziell für die Berücksichtigung von Tunnelportalen entwickelt und validiert. Die 

Auswirkungen werden in der UVE berücksichtigt. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 
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Nr. 106 b.15): Die Allee Spargelfeldstraße stellt eine wichtige Rad- und Fußwegverbindung 

dar, als auch eine attraktive Abkürzung für Hirschstettner, um zur Straßenbahnlinie 26 zu 

gelangen. Dieser Weg würde für Anrainer wesentlich verschlechtert, wenn nicht unbrauchbar 

gemacht werden, weil ein Teil der Allee als Auffahrt geplant ist. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Es ist vorgesehen den Bauabschnitt 2A des Tunnel Emichgasse, welcher auch unter der 

Spargelfeldgasse durchführt, weitgehend in offener Bauweise herzustellen. Die Allee als 

solche bleibt bis auf die Lücke bei der Querung Am Friedhof erhalten. Die Gehverbindung 

auf der Westseite entfällt, allerdings wird die heutige Fahrbahn als Geh- und Radweg 

ausgebildet. Die Lage der Zufahrt der HASt. Quadenstraße ist seitlich der Spargelfeldgasse 

vorgesehen. 

 

Nr. 106 b.16): Der Bau der Stadtstraße würde noch immer Pendlerverkehr in die 

Wohnsiedlungen ziehen, weil sich hier die Auffahrten auf die Süd-Ost-Tangente befinden. 

Ein Abkommen zwischen den Ländern Wien und Niederösterreich, welches beispielsweise 

den Bau der U-Bahnen bis nach Niederösterreich vorsieht, wäre in wirtschaftlicher und 

ethnischer Sicht sinnvoller. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Durch den Bau der Stadtstraße wird der Pendlerverkehr durch die Tunnel unter den 

Wohnsiedlungen geführt und vom Befahren des Ortskerns Hirschstetten abgehalten. Im 

maßgeblichen Maßnahmenplanfall 1.D.3 2030 beträgt der Anteil des Verkehrs, welcher vom 

Knoten Raasdorf über die Stadtstraße zur A23 fährt etwa 7,1%. Der übrige Verkehr hat Ziel 

und/oder Quelle östlich der Spange Franz-Fellner-Gasse. Eine U-Bahn ist auf Grund deren 

Leistungsfähigkeit (etwa 500 Fahrgäste/Zug) nur in Ballungsräumen sinnvoll. Die 

Verlängerung nach NÖ würde daher nur dann Sinn machen, wenn auch dort entsprechende 

Entwicklungen stattfinden, welche diese Kapazität nutzen. Diese sind derzeit nicht absehbar. 

 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 106 a verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  107 

Gabriele Hirschl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/3/7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 107.1): Ich befürchte, dass ich nicht mehr bei geöffneten Fenstern werde schlafen und 

wohnen können wegen Lärm und Abgase!!! v.a. da der Lärm durch Wind in meine Richtung 

getragen werden wird. 

Nr. 107.2): Die Dimensionierung der Stadtstraße – 6 Spuren in meinem Wohnbereich 

(Claretinergasse) – ist viel zu groß! und eine versteckte Autobahn!!! 

Nr. 107.3): Durch mehr Beton mehr Hitze im Sommer – unakzeptabel! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm (zu Nr. 107.1) 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

 

Luft (zu Nr. 107.1) 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständliche Adresse gültig ist. 

 

Humanmedizin (zu Nr. 107.1) 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

 

Verkehr (zu Nr. 107.2) 

Die Stadtstraße weist für die Geradeausrelationen jeweils zwei Fahrstreifen auf; an den 

Kreuzungen je nach Erfordernis zusätzliche Abbiegefahrstreifen. Mit berechneten 

Auslastungsgraden von 97% in mehreren maßgeblichen Relation liegt  die 

Verkehrslichtsignalanlage Stadtstraße/Spange Franz-Fellner-Gasse gem. Plf. 1.D.3.2030 an 

der Leistungsgrenze und liegt damit eine Überdimensionierung nicht vor. Um Behinderungen 

im öffentlichen Verkehr zu minimieren, wurden in der Spange Franz-Fellner-Gasse und der 

Stadtstraße Richtung A23 zusätzlich Busfahrstreifen vorgesehen. 

 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 233 von 419 

Klima und Umweltmeteorologie (zu Nr. 107.3) 

Wie im Fachgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, bleiben Auswirkungen auf 

das Mikroklima durch die Vergrößerung der versiegelten Fläche auf den unmittelbaren 

Nahbereich der Straße beschränkt. In den angrenzenden bereits verbauten Stadtbereichen, 

wie in der Claretinergasse, sind aufgrund der Änderung der Oberflächeneigenschaften im 

Bereich der Stadtstraße Aspern keine nachweisbaren mikroklimatischen Änderungen im 

Vergleich zum Ist-Zustand zu erwarten. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 106 a verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  108 

Ing. Gerhard Hirschl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kalmusweg 47 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 900 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  109 

Dr. Reingard Hofbauer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Arsenal 12/33 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  110 

Helmut Hofmann  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Henslerstraße 3/7b 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  111 

Heribert Hofmeister  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/26 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Abweichend zur Stellungnahme Nr. 2 wurde in der Nr. 111.2 (vlg. Nr. 2.4 Abwertung 

Eigentum) das Wort „Wohneigentum“ gestrichen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 111.1): Die Aufteilung der Straßenverbindung Hirschstetten – Kn. Raasdorf in 

2 Projekte schmälert die Rechte der Anrainer. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen 

zu beantworten ist. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/Reihenhaus 26 liegt etwa 90 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) entsprechen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  112 

Mag. Brigitte Hofmeister  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/26 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Abweichend von Stellungnahme Nr. 2 wird in der gegenständlichen Stellungnahme das 

Thema „Abwertung Eigentum“ (Nr. 2.4) nicht angesprochen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 112.1): Wir Anrainer sind entsetzt darüber, dass die A23 mitten durch unser 

Wohngebiet verlängert werden soll. Ein Stück dieser Verlängerung wir zu unserer 

Beruhigung „Stadtstrasse“ genannt, ist aber trotzdem die verlängerte A23 (Südosttangente) 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 111 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  113 

Mag. Georg Hartl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Gartenheimstraße 23/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Gartenheimstraße 23/2 liegt mehr als 2000 m südlich der 

geplanten Trasse. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-

Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight 

und 54 dB Lden. Die Baulärmimmissionen liegen unter 55 dB. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 
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Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  114 

Albert Gruber  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 7. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 7 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 7 liegt etwa 70 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  115 

Katharina Gruber  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 114 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  116 

Melissa Fink  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=-0,4 <= 26     <=-0,4 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 25       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=-0,1 <= 20     <=-0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=-2,3 <= 27 <=-2,4 <= 27 <=-1,6 <= 26 <=-1,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=-6 <= 158 <=-6,9 <= 160 <=-4 <= 154 <=-4,1 <= 150 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <=0 <= 2     <=0 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <=0 <= 2     <=0 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <=0 <= 1     <=0 <= 1 <=0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=-2,9 <= 128     <=-2,9 <= 128 <=-3,3 <= 127 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 liegt etwa 110 m von der geplanten Trasse 

der Stadtstraße in südlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund 

der ähnlichen Entfernung von der Trasse knapp unter jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP05 (Süssenbrunner Straße 13) liegen. 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP05 (Süssenbrunner Straße 13) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  59 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 
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negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  117 

Karin Freiberger  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/RH 24 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

In der Stellungnahme werden die Kinder der Unterzeichnenden wie folgt angeführt: 

Namen und Geburtstag meiner minderjährigen Kinder: 

Felix Hlawatschek [Geburtsdatum aus Datenschutzgründen nicht wiedergegeben] 

 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 117.1): Lebensqualität geht verloren – total beeinträchtigt. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/Reihenhaus 24 liegt etwa 70 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) entsprechen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  118 

Nadine Freiberger  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/RH 9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 118.1): Einbuße der Lebensqualität (Unterhaltung im Garten nicht mehr möglich) 

Fenster können nicht mehr über Nacht geöffnet werden)  

Lärmbelastung ist enorm! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 3/Reihenhaus 9 liegt etwa 100 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) entsprechen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  119 

Gabriele Fuchs-Hlinka MSc  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Eidechsengasse 28 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 55 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  120 

Erna Geppert  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Plecnikweg 28 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Plecnikweg 28 liegt etwa 240 m von der Rampe der 

Anschlussstelle Seestadt Aspern in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen 

Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert mit jenen der 

Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen 

projektbedingten Verkehrserhöhungen im untergeordneten Straßennetz die eine 

Immissionszunahme um mehr als 1 dB bewirken. 
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Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 2 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße und ÖBB Strecke 

Stadlau – Marchegg angegeben. Die Baulärmimmissionen in den einzelnen Bauphasen der 

S1 Spange liegen geringer. 

 

Bauphase: Worst-Case Szenario 2 Lr,Bau,Tag,W  54,0 dB 

  Lr,Bau,Abend,W 45,8 dB 

  Lr,Bau,Nacht  28,9 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  47,8 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  121 

Susanne Gierer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Kratochwjlestraße 8/6/18.4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 121.1): Anmerkungen: Ich – Jahrgang 1950 – habe immer wieder Heilsversprechen 

vernommen. Rauchfangkehrerkirche? Brauch ma ned. Behindert den Verkehrsfluß. 

Gottseidank konnten einige Projekte verhindert werden. Z. B.: Westautobahn bis zum 

Naschmarkt/Karlsplatz. Darum hoffe ich sehr auf die UVP und auf weitsichtige Politiker, 

damit nicht um viel Geld betoniert wird damit PKWs viel Stauraum im bewohnten Gebiet 

erhalten.  

PS: Auch die Tangente wurde gebaut damit es in Wien „Nie mehr Stau gibt“!! 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 2 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  122 

Renate Groß  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 36 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  
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Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 
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bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  123 

Valerie Groß  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hagedornweg 4/RH 36 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 122 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  124 

Brigitte Feitl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 18/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 
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Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  125 

Monica Felgentreu  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/3/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 150 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  126 

Khadija Ez-Zense  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Karl-Bednarik-Gasse 51 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  127 

Josef Engl  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 116 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von nahezu 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  128 

Peter Eigner  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 116 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  129 

Heidi Eigner  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hirschstettner Straße 65 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 116 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  130 

Daniela Dobousek  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/37/22 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Quadenstraße 8 Stiege 37 liegt etwa 150 m von der, hier in Tieflage 

verlaufenden Trasse entfernt. Immissionen aus dem Betrieb sind daher nicht zu erwarten. 

Die Immissionen an Baulärm bei der Herstellung des Tunnelbauwerkes werden bis zu 60 dB 

betragen. 

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  131 

Vladimir Dshujunr  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 14/40/12 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts S1 Spange Seestadt Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,2 <= 26 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 25   <= 25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 27 <= 0,5 <= 27 <= 0,8 <= 27 <= 0,2 <= 26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,3 <= 160 <= 1,5 <= 162 <= 2,2 <= 157 <= 0,4 <= 153 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <=0 <= 2     <=0 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,9 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Am Heidjöchl 14 Stiege 40 liegt etwa 170 m von der geplanten 

Trasse der Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen 

auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP17 (Guido-Lammer-Gasse 44). 
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An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 

 Nullplanfall Lday  53 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  45 dB 
  Lden  54 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  54 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  46 dB 
  Lden  55 dB 

 Nullplanfall Lday  52 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  61 dB 

Bestand 2012:  Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 
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entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  132 

Gerda Dvorzak  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Toulagasse 7/4 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

Ergänzend wird Folgendes angemerkt: 

Nr. 132.1): werde ich in der Nacht noch schlafen können 

Nr. 132.2): Minderung der Lebensqualität 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Toulagasse 7 liegt etwa 190 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund der 

ähnlichen Entfernung von der Trasse knapp unter jenen der benachbarten Immissionspunkte 

IP14 (Spandlgasse 82) und IP15 (Spandlgasse 106) liegen. 
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An Immissionen sind an den Immissionspunkten IP14 (Spandlgasse 82) und IP15 

(Spandlgasse 106) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  48 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  47 dB 
  Levening  44 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

 Nullplanfall Lday  46 dB 
  Levening  43 dB 
  Lnight  38 dB 
  Lden  48 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  59 dB 

Bestand 2012:  Lday  44 dB 
  Levening  41 dB 
  Lnight  35 dB 
  Lden  45 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  133 

Christoph Chvala  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Süßenbrunner Platz 3-4/1/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 4 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  134 

Hermann Doleschal  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Gerstmayerweg 7 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 
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Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  135 

Nicole Donev  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 8/28/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 80 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 65 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  136 

Brigitta Chvala  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 6/2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 22 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  137 

Martina Budimirovic  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 16/3 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  138 

Rican Choon-Ai  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Am Modenapark 8-9/9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 6 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  139 

Annelise Bischof  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Heringgasse 19/75 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=27 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=29 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=1 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=5 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=29 <=159 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden in 

der Bauphase auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im 

Untersuchungsraum an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht 

überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 29 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Heringgasse 19/75 liegt etwa 330 m von der Trasse in 

südlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-

Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight 

und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im 

untergeordneten Straßennetz die eine Immissionszunahme um mehr als 1 dB bewirken. 

Für die Bauphase liegen detaillierte Auswertung der einzelnen Baulärmindizes für alle 

Bauphasen und Zeiträume vor. Auszugsweise werden die Werte für das Worst-Case 

Szenario 1 inkl. Überlagerung mit Bautätigkeiten an der Stadtstraße sowie der 

Berücksichtigung einer Verbreiterung der Grünbrücke angegeben. Die Baulärmimmissionen 

in den einzelnen Bauphasen der S1 Spange liegen geringer. 

Bauphase: Worst-Case Szenario 1 Lr,Bau,Tag,W  57,0 dB 

 (inkl. Verbreiterung Lr,Bau,Abend,W 49,4 dB 

 Grünbrücke) Lr,Bau,Nacht  44,3 dB 

  Lr,Bau,Tag,Sa  50,4 dB 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  140 

Christian Bittermann  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 36/9/9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus 

dem Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch 

Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  141 

Marco Borsotti  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 5A/1 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 500 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 
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ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  142 

Sandra Brunnthaller  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 3/6/8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 3/6 liegt etwa 100 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf 

Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41). 
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An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  143 

Michael Berger  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Plecnikweg 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=10 <=155 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=28 <=158 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-
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voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 24 <= 0,7 <= 24 <= 0,6 <= 24 <= 0,4 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,2 <= 149 <= 3,7 <= 150 <= 3,9 <= 149 <= 1,7 <= 147 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,7 <= 131 <= 0,6 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Plecnikweg 2 liegt etwa 280 m von der geplanten Trasse in 

nördlicher Richtung. Die Liegenschaft liegt in der 4. Reihe der Bebauung in Richtung Trasse. 

Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der S1-Spange (kumuliert 

mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight und 54 dB Lden. Die 

Belastung durch Baulärm ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 55 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 
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projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  144 

Renate Berger  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Plecnikweg 2 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 143 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  145 

Rudolf Binder  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pawlikgasse 16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 
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vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  146 

Lisa/Elisabeth Binder  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pawlikgasse 16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 145 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  147 

Karin Binder  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pawlikgasse 16 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 145 verwiesen.  
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Stellungnahme Nr.:  148 

Alfred Benda  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung 

des Vorhabens „Stadtstraße Aspern“ im eigenen Namen, im Namen meiner Kinder und 

Kindeskinder und begründe das wie folgt: 

 

Nr. 148.1) Die Bodenversiegelung stellt in einem dicht besiedelten Gebiet wie Wien eines der 

dringendsten ökologischen Probleme dar. Der großflächig verbaute Boden durch dieses 

geplante Straßenprojekt, ‘Stadtstraße’ kann nicht mehr als CO2 Speicher dienen. 

Unterirdische Versiegelungen wie die beiden Tunnelbauten beeinflussen das 

Strömungsverhalten des Grundwassers. Dies hat direkten Einfluss auf meinen 

Lebensraum. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Boden 

Es stimmt, dass unter den acht, in der EU-Bodenstrategie angeführten Bodengefährdungen 

die Bodenversiegelung in Mitteleuropa das Hauptproblem darstellt. Durch die Versiegelung 

verliert der Boden alle seine ökologischen Funktionen, darunter auch jene der 

Kohlenstoffspeicherung. Die Bodenkundler-Community ist bereits seit Jahrzehnten bemüht 

auf die Endlichkeit der Ressource Boden hinzuweisen. Über Initiativen in Zusammenarbeit 

mit der Raumplanung wurden Konzepte und Maßnahmenprogramme zur bodenschonenden 

Raumentwicklung erarbeitet. Das Lebensministerium hat im Juni 2015 eine Publikation des 

Fachbeirats für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz zum Thema „Reduzierung des 

Verbrauchs landwirtschaftlicher Böden – Maßnahmen und Vorschläge“ veröffentlicht. Ein 

gesetzlich verankerter, umfangreicherer Schutz der Böden harrt jedoch noch einer 

Umsetzung. 

Eine wesentliche Forderung der Raumplanung zum Schutz der Ressource Boden ist das 

Hintanhalten von Zersiedelungstendenzen und demnach eine Verdichtung nach innen. 

Kompakte Siedlungskörper sind jedoch nur möglich, wenn die Infrastruktur dafür gegeben 

ist. Einer Bodenversiegelung, die grundsätzlich natürlich einen unwiederbringlichen Verlust 

der Bodenfunktionen bedingt und daher negative Folgen mit sich bringt, ist innerhalb des 

Stadtgebietes deshalb trotz allem der Vorzug gegenüber einer solchen in der Peripherie zu 

geben. 

 

Landwirtschaft 

Eine Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Böden erfolgt nur im unbedingt 

notwendigen Ausmaß, wobei durch das projektierte Vorhaben keine im Agrarstrukturellen 

Entwicklungsplan für Wien (AGSTEP 2014) ausgewiesenen landwirtschaftlichen  

Vorranggebiete  oder landwirtschaftlichen Betriebsstandorte unmittelbar betroffen sind. 

Ansonsten ist auf die Stellungnahme des Sachverständigen für „Boden“ zu verweisen. 
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Altlasten und Gewässerschutz 

Zur Bodenversiegelung: 

Befund: 

Mit dem Bau der Stadtstraße Aspern werden versickerungsfähige Freiflächen versiegelt. Die 

Straßenabwässer werden über Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen 

dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Von den Hauptentwässerungskanälen fließt es, 

abhängig von Winter- oder Sommerbetrieb, entweder in eine der Gewässerschutzanlagen 

und wird nach der Reinigung in den Untergrund versickert, oder in den öffentlichen Kanal 

(Wien Kanal). 

Im untergeordneten Straßennetz erfolgt die Straßenentwässerung ganzjährlich durch 

Versickerung über die Böschungen (Verbindungsstraße P&R) oder erfolgt ein 

Kanalanschluss von bestehenden oder neu errichteten Straßenabschnitten 

(Anschlussstraßen). 

Gutachten: 

Die angesprochene Bodenversiegelung stellt im Sommerbetrieb nur eine geringe 

Veränderung der lokalen Grundwasserbilanz gegenüber dem IST-Zustand dar. Die 

Rückführung des anfallenden Wassers in den Grundwasserkörper erfolgt wie zuvor innerhalb 

des Projektgebietes. Der Unterschied ist nur die Rückführungsart, die dann eher punktuell 

über die Gewässerschutzanlagen, und nicht mehr großflächig über teilweise unversiegelte 

Flächen erfolgt. Die Rückführung ins Grundwasser vermindert die Überschwemmungs- und 

Hochwassergefahr eines ansonsten betroffenen Vorfluters. Die Schadstoffbelastung des 

Grundwassers wird durch eine gesicherte Reinigung in den gesicherten GSA auf ein dem 

Stand der Technik entsprechendes Maß verringert. 

 

Im Winterbetrieb werden die potentiellen durch Auftaumittel belasteten Abwässer in die 

Kanalisation der Stadt Wien eingeleitet, sodass sie nicht in den örtlichen Wasserkreislauf 

rückgeführt werden und somit stehen sie der Grundwasserneubildung nicht zur Verfügung. 

Da es sich in der Zeit des Winterbetriebes immer nur um einen geringen Anteil der 

durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge handelt, ist die Ableitung der Winterwässer in 

die Kanalisation als ein untergeordneter Faktor im Rahmen der Grundwasserneubildung zu 

betrachten.  

 

Zur Störung der Grundwasserströmung durch die Tunnelbauten: 

Befund 

Im Bereich der Trasse der Stadstraße Aspern können zwei voneinander getrennte 

Grundwasserkörper unterschieden werden. Zum einen handelt es sich um den 

Grundwasserkörper im Quartär (Donnerschotter) und zum anderen handelt es sich um das 

Grundwasser im Miozän, welches vorzugsweise in den sandigen Einlagerungen beweglich 

ist.  

Die im Projektgebiet im Donauschotter (Quartär) vorherrschende 

Grundwasserströmungsrichtung bei mittlerem Grundwasserstand zeigt in ostsüdöstliche 

Richtung in etwa parallel zur Donau (siehe Abbildung1).  
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 Abbildung 1: Schichtplan des Grundwassers bei mittlerem Grundwasserstand (MGW) 
Quelle: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/schutz/hydrografie/grundwasser/darstellung.html 
 
Entsprechend den Projektunterlagen können Grundwasserschwankungen durch den Bau der 

Tunnel Emichgasse und Hausfeld vorkommen. Um die quantitativen Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper zu erfassen wurde eine Grundwassermodellierung erstellt.  

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen, wurden mehrere Maßnahmen getroffen, wie Pegelmessungen, Pumpversuche, 

GW-Simulation und eine Grundwasserbeweissicherung für die Projekte Stadtstraße Aspern 

und Ast. Seestadt Ost. 

 

Gutachten 

Die vorgenommene Grundwassermodellierung entspricht dem Stand der Technik und lässt 

die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend abschätzen. 

Während der Bau- und Betriebsphase durch den Tunnel verursachte künstliche 

Veränderungen des Grundwasserspiegels mit einem maximalen Anstieg von 14 cm und 

einem maximalen Sunk von 11 cm sind im Vergleich zur natürlichen 

Grundwasserschwankung (ca. 1,5 m) sehr gering und daher zu vernachlässigen. 

Entsprechend der GW-Modellierung sind Veränderungen der lokalen Grundwasserstände in 

einem Ausmaß zu erwarten, das fremde Rechte nicht erreicht und damit auch eine 

Beeinträchtigung nicht möglich ist. 

Veränderungen der miozänen Grundwasserverhältnisse sind nicht zu erwarten. 

 

Nr. 148.2) Unsere Politiker haben den internationalen CO2 Reduktionszielen zugestimmt. Ich 

als österreichischer Staatsbürger trage diese Ziele natürlich indirekt mit bzw. fühle mich 

diesen verpflichtet. Es ist daher für mich inakzeptabel, wenn diese vereinbarten Ziele 
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vorsätzlich durch konterkarierende Projekte, wie die Umsetzung der geplanten 

‚Stadtstraße‘, mit Füßen getreten werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Klima und Umweltmeteorologie 

Wie im Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, ist in der Betriebsphase der 

Stadtstraße Aspern 2024 mit einer Erhöhung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 

6.000 t CO2-Äquivalent gegenüber dem Nullplanfall zu rechnen.  

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs werden im genannten Teilgutachten die 

Auswirkungen der Projekte Stadtstraße mit AST Seestadt Ost und Spange S1 auf die 

Treibhausgasemissionen gemeinsam kumulativ betrachtet und mit den Gesamtemissionen 

der Stadt Wien verglichen. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten 

Projekte zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %.Das 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit  48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 % , kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 

 

Anmerkung 

Bei der Frage nach Zulässigkeit der Erhöhung von Emissionen handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 148.3) Die ,Seestadt Aspern‘ wird als SMART-City beworben. Es kann wohl nicht sein, 

dass ein aus den 80er Jahren stammendes Verkehrskonzept, dass den MIV klar fördert, 

in diesem Zusammenhang errichtet wird. Eine ,smarte Seestadt Aspern‘ benötigt auch 

,smarte Verkehrswege‘ und keine Hochleistungsstraßen wie die geplante vierspurige 

,Stadtstraße‘, welche das (bzw. mein) Wohnumfeld stark negativ belasten. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 148.4) Unser Wohngebiet ist als Feinstaubsanierungsgebiet bzw. hinsichtlich 

Stickstoffdioxide sowie PM10 ausgewiesen. Man kann davon ausgehen, dass das 

geplante Projekt ,Stadtstraße‘ zu erheblichen Steigerungen der Luftschadstoffe führen 

wird. Dies wird nicht nur durch den fahrenden, sondern v.a. auch durch den stauenden 

(stop and go) Verkehr verursacht werden.  

Als Allergiker bin ich bereits jetzt in die Risikogruppe von zukünftigen Asthmatikern 

einzuordnen, v.a. über die Wintermonate quält mich bereits jetzt Kurzatmigkeit. Im 
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Frühjahr huste ich den ,Feinstaub Dreck regelmäßig bei sportlicher Betätigung ab. 

Besonders gefährliche Ultra-Feinstaub-Partikel, welche in der Lage sind, die Blut-

Hirnschranke zu überwinden, wurden in der vorliegenden 

Umweltverträglichkeitserklärung nicht ausgewiesen und keine Grenzwerte definiert! Ich 

könnte nicht nachvollziehen, wenn die Behörden eine noch stärkere Belastung durch 

Luftschadstoffe in diesem als Feinstaubsanierungsgebiet ausgewiesenen Wohnraum 

zulassen würde. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 
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Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

 

Nr. 148.5) Ich gehe davon aus, dass mit dem geplanten vierspurigen Straßenprojekt der 

Lärm noch zunehmen wird. Ich bezweifle auch, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung 

von 50 km/h durch die gerade Straßenführung entlang der Ostbahn und als direkte 

Fortsetzung der Autobahn S1-Spange eingehalten wird. Höhere Fahrgeschwindigkeit 

führt zu mehr Lärm. Bereits heute ist unser Wohngebiet durch Verkehrslärm der A23 und 

der stark befahrenen Quadenstraße belastest. Weiters ist mit dem zweigleisigen Ausbau 

der Bahntrasse (Marchegger Ast) auch mit wesentlich mehr Lärm zu rechnen. Auch hat 

der Fluglärm zugenommen. Ich bin bereits jetzt sehr stark nervlich belastest, ein weiterer 

Anstieg des Lärmpegels, v.a. in den Nachtstunden bei geöffneten Fenstern, ist nicht 

akzeptabel und ich befürchte wesentliche Beeinträchtigung meiner Gesundheit 

einhergehend mit dem geplanten Projekt ,Stadtstraße‘. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein befürchtetes vorschriftswidriges Verhalten nicht 

einer Beurteilung zu Grunde gelegt werden kann. 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben. 

 

Anmerkung 

Bezüglich die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegerenzung handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 148.6) Generell wird durch dieses Projekt auch mehr Durchgangsverkehr zu den 

Anschlussstellen an der Stadtstraße entstehen und damit mehr Lärm bzw. 

Luftschadstoffe in meinem direkten Wohnumfeld. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Verkehrsentwicklung in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld wird durch mehrere Effekte 

berührt. Ein wesentlicher Faktor ist die Bevölkerungsentwicklung in der Seestadt und im 

Hausfeld selbst. Die Änderungen der Verkehrsbelastungen lassen sich aus dem Vergleich 

des Bestandsverkehrs 2012 mit den Referenzplanfällen R.x.20xx, welche die 

Verkehrsentwicklung anhand der Bevölkerungsprognosen zum Jahr 20xx unter der 
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Annahme - Verkehrsabwicklung im bestehenden Straßennetz – darstellen, wobei den 

Referenzplanfällen eine leicht abgeminderte disperse Entwicklung zu Grunde gelegt wurde. 

Ein weiterer Faktor ist die Verkehrsumorientierung auf die neue Verkehrsinfrastrukur 

(Stadtstraße bzw. S1-Spange). Die Wirkung lässt sich aus dem Vergleich 

Maßnahmenplanfall 1.x.20xx mit dem Referenzplanfall R.x.20xx ablesen. Die Wirkung der 

Stadtstraße allein ergibt sich aus dem Vergleich der 0-Planfälle mit den dazugehörigen 

Maßnahmenplanfällen. In diesen Prognosen beinhaltet ist ein induzierter Verkehrsanteil von 

etwa 9,1%, welcher dadurch auftritt, dass es die neue Straße gibt.  

Für die Hausfeldstraße im Bereich Am Heidjöchl bedeutet dies eine Steigerung von rd 10100 

Kfz/24h auf rd. 27000 im Jahr 2030 ohne Stadtstraße/S1-Spange bzw. 17400 mit 

Realisierung Stadtstraße/S1-Spange. 

 

Lärm 

Die projektbedingten Verkehrszunahmen im untergeordneten Netz (Verkehr zu den 

Anschlussstellen) war Bestandteil der Lärmuntersuchungen. 

 

Luft 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Humanmedizin 

Hinsichtlich der Immissionen von luftfremden Schadstoffen durch das Projekt Stadtstraße 

Aspern wird auf die gutachterliche Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit verwiesen, 

die auch für die gegenständlichen Adresse gültig ist. 

 

Nr. 148.7) Durch die zu erwartenden Immissionen von Luftschadstoffen und Lärm durch den 

Betrieb dieses Projekts würde mein Wohneigentum eine Abwertung erfahren. Sollte das 

Projekt in dieser oder ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits jetzt 

Schadensersatzansprüche geltend. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Nr. 148.8) Ich gehe weiters davon aus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer und Streusalz erheblich beeinträchtigt werden. Wir beziehen 

einen Teil unserer Grundnahrungsmittel bewusst von einer Gärtnerei im direkten 

Wohnumfeld, Wiener Gemüse aber auch ,unbewusst‘ von landwirtschaftlichen Betrieben 

im direkten Wohnumfeld. Man kann erwarten, dass die Produktqualität durch 

versickerndes Oberflächenwasser geschädigt wird. Außerdem werden die 

landwirtschaftlichen Betriebe im Umfeld des Projekts nachhaltig geschädigt –wer kauft 
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schon noch Gemüse, das an der ,Stadtstraße‘ wächst. Agrarflächen im unmittelbaren 

Wohnumfeld sind kostbar, sie stellen die Grundversorgung mit wertvollen 

Nahrungsmitteln ohne lange logistische Wege sicher. Längere logistische Wege 

innerhalb meines Wohnumfelds bedeuten auch für mich mehr Lärm, mehr Schadstoffe 

und mehr Stress. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt..  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Zum Grundwasserhaushalt 

Befund 

Mit dem Bau der Stadtstraße Aspern werden versickerungsfähige Freiflächen versiegelt. Die 

Straßenabwässer werden über Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen 

dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Von den Hauptentwässerungskanälen fließt es, 

abhängig von Winter- oder Sommerbetrieb, entweder in eine der Gewässerschutzanlagen 

und wird nach der Reinigung in den Untergrund versickert, oder in den öffentlichen Kanal 

(Wien Kanal). 
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Im untergeordneten Straßennetz erfolgt die Straßenentwässerung ganzjährlich durch 

Versickerung über die Böschungen (Verbindungsstraße P&R) oder erfolgt ein 

Kanalanschluss von bestehenden oder neu errichteten Straßenabschnitten 

(Anschlussstraßen). 

 

Gutachten 

Die Bodenversiegelung stellt im Sommerbetrieb nur eine geringe Veränderung der lokalen 

Grundwasserbilanz gegenüber dem IST-Zustand dar. Die Rückführung des anfallenden 

Wassers in den Grundwasserkörper erfolgt wie zuvor innerhalb des Projektgebietes. Der 

Unterschied ist nur die Rückführungsart, die dann eher punktuell über die 

Gewässerschutzanlagen, und nicht mehr großflächig über teilweise unversiegelte Flächen 

erfolgt. Die Rückführung ins Grundwasser vermindert die Überschwemmungs- und 

Hochwassergefahr eines ansonsten betroffenen Vorfluters.  

Im Winterbetrieb werden die potentiellen durch Auftaumittel belasteten Abwässer in die 

Kanalisation der Stadt Wien eingeleitet, sodass sie nicht in den örtlichen Wasserkreislauf 

rückgeführt werden und somit stehen sie der Grundwasserneubildung nicht zur Verfügung. 

Da es sich in der Zeit des Winterbetriebes immer nur um einen geringen Anteil der 

durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge handelt, ist die Ableitung der Winterwässer in 

die Kanalisation als ein untergeordneter Faktor im Rahmen der Grundwasserneubildung zu 

betrachten.  

 

Zur Qualitativen Veränderung des Grundwassers 

Befund 

Bauphase: 

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Betriebsphase:  

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  
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Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten 

Bauphase: 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase: Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, 

die Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 
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mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

 

Landwirtschaft 

Durch das Projekt (Stadtstrasse, AST Seestadt Ost) werden dauerhaft landwirtschaftliche 

Nutzflächen (überwiegend Ackerland) im Ausmaß von insgesamt 20 ha beansprucht, wovon 

rd. 5 ha für ökologische Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Es ist jedoch kein im 

geltenden Agrarstrukturellen Entwicklungsplan für Wien (AGSTEP für Wien 2014) 

ausgewiesenes landwirtschaftliches Vorranggebiet durch das Projekt berührt. In dem  für den 

Fachbereich Landwirtschaft relevanten, ausgewiesenen Untersuchungsraum liegen zudem 

nur einige wenige Betriebsstandorte von Gartenbaubetrieben, wobei jedoch kein aktiver 

landwirtschaftlicher (gartenbaulicher) Betriebsstandort durch die projektierte Trasse 

unmittelbar betroffen ist. Die in der Einwendung geäußerte Befürchtung, dass bedingt durch 

das projektierte Vorhaben landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind, ist 

somit unbegründet. 

Hinsichtlich der projektbedingten Auswirkungen durch Streusalz auf die Grundwasserqualität 

wird auf die Ausführungen des Sachverständigen für den Fachbereich 

„Hydrogeologie/Chlorid“ verwiesen. Laut diesen, kann es bei einzelnen 

Bewässerungsbrunnen zu Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten 

Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV Regelblatt 407) kommen, sodass nachteilige 

Auswirkungen auf chloridempfindliche Kulturpflanzen bei Verwendung des Brunnenwassers 

nicht auszuschließen sind. Auf Grund der geschilderten agrarstrukturellen Verhältnisse im 

Untersuchungsgebiet (nur wenige landwirtschaftliche Betriebe, kein landwirtschaftliches 

Vorranggebiet, etc.) ist dadurch jedoch eine Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen 

bzw. gartenbaulichen Betrieben nicht gegeben, zumal der für die angesprochene 

Nahversorgung relevante Betrieb (Gärtnerei Ganger, Aspernstraße 15-21), auf Grund seiner 

örtlichen Lage und der Lage seiner für Bewässerungszwecke genutzten Brunnen von einer 

projektbedingten Erhöhung der Chloridbelastung des Grundwassers nicht betroffen ist. Die 

Befürchtung, dass es bedingt durch das Vorhaben zu einer Einschränkung bzw. 

Beeinträchtigung  der Möglichkeiten für die Nahversorgung mit frischem Gemüse aus der 

benachbarten Gärtnerei kommt, ist somit unbegründet. 
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Ergänzende Anmerkung: Der Einwenderin selbst ist davon nicht betroffen (unter der 

genannten Adresse gibt es keinen landwirtschaftlichen Betrieb und auch keinen Brunnen der 

für landwirtschaftliche Bewässerungszwecke verwendet wird). 

 

Anmerkung 

Betreffend die Nahversorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben wird auf die 

Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 148.9) Mein Wohnumfeld mit einem regional typischen Landschaftsbild wird durch das 

geplante Projekt ,Stadtstraße‘ zerstört. Die Stadtstraße und direkt fortgesetzt durch die 

Sl-Spange teilt den Bezirk, es entsteht eine gewaltige Beton- und Lärm-Schneise. 

Bestehender Erholungsraum (Grünflächen, Agrarland) wird geschädigt. 

Erholungsmöglichkeit besteht somit nicht mehr durch die zu erwartende Lärm- aber auch 

noch stärkere Luftschadstoff-Belastung. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Landschaft/Landschaftsbild 

Es wird auf die  Stellungnahme zu Nr. 106b.4 und 106b.6 verwiesen. Ergänzend dazu:  

Das Projekt Stadtstraße ist Teil der in diesem Gebiet bzw. dessen Umfeld geplanten 

Entwicklung, welche auf dem Stadtentwicklungsplan basiert. Die Errichtung der Stadtstraße 

stellt zwar einen Eingriff in das Landschaftsbild dar, dieser wird jedoch im Hinblick auf den 

Gesamtnutzen des Projektes  als vertretbar eingestuft. 

Die angesprochene Zerschneidung der Landschaft bzw. Teilung des  Bezirkes erfolgt nicht 

alleinig durch das Projekt Stadtstraße, sondern ist bereits durch die bestehende und 

nunmehr im Ausbau befindliche ÖBB-Trasse gegeben. Die Stadtstraße gliedert sich 

einerseits in die vorhandene Bahnlinie ein, andererseits wird durch die Tunnelführung v.a. in 

den bebauten Bereichen der  Eingriff in der Betriebsphase auf ein Minimum reduziert. Die 

Bereiche, die derzeit der Bevölkerung zur Erholungs- und Aufenthaltsnutzung zur Verfügung 

stehen, werden nach Fertigstellung bestandsnah wiederhergestellt und für Fußgänger und 

Radfahrer nutzungsoptimiert. Die nördlich der Anfanggasse in Anspruch genommenen 

landwirtschaftlichen Flächen, die derzeit nur bedingt der Erholungsnutzung dienen, werden 

durch die parkartige Ausgestaltungen (inkl. Baumpflanzungen) eine Verbesserung der 

derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten und auch eine Kompensation des Landschaftsbildes 

erfahren. 

Im westlichsten Abschnitt erfolgen parkartige Ausgestaltungen (inkl. Baumpflanzungen), die 

ebenfalls eine Verbesserung der derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten und auch eine 

Kompensation des Landschaftsbildes darstellen.  

 

Freizeit und Erholung 

Unter Berücksichtigung der berührten Stellungnahme Landschaft / Landschaftsbild, der 

maßgebliche Bedeutung beizumessen ist,wird ersichtlich, dass in der Betriebsphase  

bestehende Nutzungsmöglichkeiten ausgeglichen werden und langfristig Erholungsräume 

erhalten bleiben. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der Betriebsphase keine nachteiligen 

Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 
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Nr. 148.10) Mein Wohngebiet zeichnet sich auch heute bereits durch eine schwache 

Infrastruktur aus. Dominiert wird der Bezirk durch ausufernde Einkaufszentren, die sehr 

stark mit MIV/Autos angefahren werden. Die geplante Stadtstraße wird diesen Effekt 

noch verstärken. Es wird mit diesem Projekt unterlassen, die regionale Wirtschaft (v.a. 

kleinstrukturierte Betriebe vor Ort) zu fördern und damit Erledigungswege des täglichen 

Bedarfs zu verkürzen. Das Gegenteil passiert durch Genehmigung dieses Projekts: 

mehr MIV durch die Verbindung der beiden Autobahnen A23 und S1 und damit 

Anschluss an dezentrale Einkaufszentren. Gleichzeitig erwarte ich damit noch mehr 

Konkurrenzdruck auf die wenigen lokalen Versorger bzw. Kleinunternehmen und 

landwirtschaftliche Betriebe in meiner direkten Wohnumgebung mit Folgen, die bis zur 

Schließung derselbigen einhergehen können. Damit bedeutet das auch für mich 

zukünftig längere Versorgungswege. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 148.11) Es besteht eine wesentliche Finanzierungslücke zur bereits zugesagten 

Bundesfinanzierung des Projekts. Diese Kosten müssen durch neue Budgetmittel der 

Stadt Wien aufgebracht werden. Die weitere dadurch entstehende Überschuldung muss 

u.a. auch ich als Steuerzahler mittragen bzw. durch eventuell erhöhte Steuern  

abdecken. Gleichzeitig können wertvolle Budgetmittel nicht für nachhaltig sinnvollere 

Maßnahmen, wie Bildung, Gesundheit bzw. sozial gerechtem Wohnbau verwendet  

werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 148.12) Im UVP Synthesebericht wird in etwa angemerkt, dass die Erschließung der 

Stadtentwicklungsgebiete Pfalzgasse, Am Heidjöchl, Seestadt Aspern, sowie Hausfeld 

ohne Stadtstraße nicht oder nur unzureichend erfolgen könnte. Diese Argumentation 

kann ich nicht nachvollziehen. beruht auf Vermutungen. Der Fokus muss auf dem noch 

stärkeren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und der Sicherstellung fußläufiger 

Nahversorgung und kleinstrukturierter Betriebsstätten liegen. Weiters sehe ich darin 

auch keine Begründung für eine vierspurige Ausgestaltung der geplanten ,Stadtstraße‘. 

Das Gebiet, durch welches das geplante Straßenprojekt verläuft, ist eines der 

strategischen Wohnraum-Entwicklungsgebiete der Stadt Wien mit gigantischen 

strukturellen Veränderungen für den Bezirk und das Umland. Eine zeitlich aktuelle 

umfassende Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung hat nicht stattgefunden und 
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muss vor einer weiteren Bearbeitung dieses und anderer Verfahren durchgeführt 

werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Ein Großteil der Bevölkerungsentwicklung Wiens findet in der Donaustadt statt (ca. + 45.000 

EW bis 2030), aber auch einige Gemeinden der angrenzenden Bezirke Niederösterreichs 

wachsen überproportional. Viele Straßenzüge insbesondere die B3 sind bereits jetzt 

überlastet. Bei der Ausweisung der neuen Entwicklungsgebiete wird eine gute bis sehr gute 

ÖV-Erschließung berücksichtigt, trotzdem wird zusätzlicher KFZ-Verkehr generiert. Die 

daraus abschätzbare Verkehrsbelastung ohne Realisierung zusätzlicher 

Verkehrsinfrastruktur sind in den Referenzplanfällen (mit leicht abgeminderter disperser 

Entwicklung) dargestellt. Stellt man die daraus ablesbaren Verkehrszahlen (z.B. 

Verkehrssteigerung auf der B3 von ca. 30.000 auf ca. 50.000 KFZ/24h) der 

Leistungsfähigkeit des bestehenden (Haupt) Straßennetzes gegenüber, ergibt sich zwingend 

der Schluss, dass selbiges ohne ergänzende Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 

unzureichend ist. Um die Ziele der Stadt Wien - Reduzierung des MIV-Anteils aller Wege der 

Wiener und Wienerinnen auf 15% - zu erreichen kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass in Stadtentwicklungsgebieten der MIV-Anteil am Verkehr auf fast Null reduziert wird. 

Hohe ÖV-Anteile sind insbesondere dort zu erreichen, wo hohe Bebauungsdichten und eine 

dichtes ÖV-Netz vorherrschen. Auch mit einer guten bis sehr guten ÖV-Erschließung wird 

zusätzlich MIV in den Stadtentwicklungsgebieten generiert. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 148.13) Auch wurden Alternativen zwecks Reduktion des MIV nicht bzw. nur 

unzureichend geprüft. Wie sieht es mit Maßnahmen, wie zB Parkraumbewirtschaftung aus, 

eine Steuerungsmaßnahme, die in anderen Bezirken bereits sehr gut funktioniert? 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung verwiesen. 

 

Nr. 148.14) Als Bewohner dieses Errichtungsgebiets fühle ich mich mit all diesen 

,unkoordinierten‘ bzw. unzureichend abgestimmten Projekten bzw. strategischen 

Veränderungen nicht ausreichend beteiligt. Ich war selbst ein freiwilliges Mitglied im 

sogenannten ,Bürgerinnen-Beirat zur Stadtstraße‘ und muss bedauerlicherweise 

bestätigen, dass die notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der ratifizierten 

Aarhus-Konvention im Rahmen dieses Projekts nicht stattgefunden hat. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 
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Aus den aufgelisteten Gründen verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens ,Stadtstraße Aspern‘ und die Rückführung des Projekts in eine nachhaltigere und 

ökonomischere Lösung, z.B. in Form einer Menschen bzw. Anrainer verträgliche lokalen 

Aufschließungsstraße ohne direkte Verbindung der beiden Autobahnen A23 und S1 bzw. S1-

Spange. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 
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die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  149 

Florian Alzig  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Eduard-Gärtner-Gasse 4/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  150 

Dr. Rainer Balduin  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1190 Wien, Döblinger Hauptstraße 33/10 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 
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Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 7 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  151 

Mag. Baric-Gaspar  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Pfalzgasse 37/1/2 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 26 <= 0,5 <= 26 <= 0,8 <= 26 <= 0,3 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,6 <= 156 <= 3 <= 158 <= 4,3 <= 155 <= 1,4 <= 151 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,5 <= 131 <= 0,5 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes-Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsraum an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Lärm 

Die Liegenschaft 1220 Wien, Pfalzgasse 37/1/2 liegt etwa 500 m von der geplanten Trasse 

in nördlicher Richtung. Die maßgeblichen Lärmimmissionen aufgrund des Verkehrs auf der 

S1-Spange (kumuliert mit jenen der Stadtstraße Aspern) liegen jedenfalls unter 44 dB Lnight 

und 54 dB Lden. Es kommt zu keinen projektbedingten Verkehrserhöhungen im 

untergeordneten Straßennetz die eine Immissionszunahme um mehr als 1 dB bewirken. 

Die Baulärmimmissionen wurden für die näher liegenden Objekte der Adresse Pfalzgasse 58 

untersucht. Die dort vorliegenden Ergebnisse zeigen für das Worst-Case Szenario 1 und 2 

Schwellenwertüberschreitungen für Baulärmindizes nach der BStLärmIV. Daher sind 

Minderungsmaßnahmen und Baulärmmonitoring vorgeschrieben, welche auch für die 

gegenständliche Adresse Pfalzgasse 37 wirken. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  152 

Monika Bauer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/2/21 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=26 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=3 <=27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=12 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 26 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 150 m zum, in tieflage verlaufenden Vorhaben sind 

die Immissionen aus dem Vorhaben selbst auszuschließen. Die Belastung durch Baulärm ist 

während der gesamten Bauzeit deutlich unter 60 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 
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eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  153 

Gottfried Bauer  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Quadenstraße 6-8/2/21 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 152 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  154 

Monika Benda  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/RH 8 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung 
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des Vorhabens „Stadtstraße Aspern“ im eigenen Namen, im Namen meiner Kinder und 

Kindeskinder und begründe das wie folgt: 

 

Nr. 154.1) Das geplante Projekt führt zu einer erheblichen Verpestung der Luft und steigert 

die Schadstoffbelastung, die PKWS und LKWS, die durch mein Wohngebiet fahren, 

abgeben. Somit befürchte ich eine Beeinträchtigung meiner Gesundheit. Das geplante 

Gebiet ist bereits jetzt als Feinstaub belastete Gegend (hinsichtlich Stickstoffdioxid sowie 

PM10) ausgewiesen, weshalb statistisch gesehen eine Vielzahl von Erkrankungen im 

betreffenden Gebiet auf diese und weitere Luftschadstoffe zurückzuführen sind. 

Besonders gefährliche Ultra-Feinstaub-Partikel, welche in der Lage sind, die Blut-

Hirnschranke zu überwinden, wurden in der vorliegenden 

Umweltverträglichkeitserklärung nicht ausgewiesen und keine Grenzwerte definiert! 

Bereits jetzt ist eines meiner Kinder Allergiker und leidet immer wieder unter Atemnot. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 
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Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

 

Humanmedizin 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Teilgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Teilgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden. 

 

Nr. 154.2) Bei offenem Fenster zu schlafen bedeutet für mich täglich das Rauschen der 

Südosttangente und den bereits bestehenden Verkehr auf der Quadenstraße zu hören. 

Gut, die A23 war schon vorher hier, aber ich verstehe nicht, warum eine weitere, 

mehrspurige Straße, die zwei „Autobahnen“ verbindet, gebaut werden soll. Können Sie 

mir garantieren, dass keine weitere Lärm-Belastung meinen Schlaf und mein vegetatives 

Nervensystem stört? 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben. 

 

Anmerkung 

Betreffend die Notwendigkeit wird auf die Ausführungen in der Einleitung auf Seite Fehler! 

Textmarke nicht definiert. verwiesen. 

 

Nr. 154.3) Ich befürchte, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt durch 

Straßenabwässer und Streusalz erheblich beeinträchtigt wird. Was passiert mit den 

Landwirtschaftsbetrieben, die am Projekt S1 Spange liegen? Muss ich damit rechnen, 

dass weitere landwirtschaftliche Flächen zurück weichen, landwirtschaftliche Betriebe, 

Gärtnereien zugrunde gehen werden und somit meine Nahversorgung mit frischem Obst 

und Gemüse nicht mehr möglich ist. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt..  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 

Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen. 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Zum Grundwasserhaushalt 

Befund 

Mit dem Bau der Stadtstraße Aspern werden versickerungsfähige Freiflächen versiegelt. Die 

Straßenabwässer werden über Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen 

dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Von den Hauptentwässerungskanälen fließt es, 

abhängig von Winter- oder Sommerbetrieb, entweder in eine der Gewässerschutzanlagen 

und wird nach der Reinigung in den Untergrund versickert, oder in den öffentlichen Kanal 

(Wien Kanal). 

Im untergeordneten Straßennetz erfolgt die Straßenentwässerung ganzjährlich durch 

Versickerung über die Böschungen (Verbindungsstraße P&R) oder erfolgt ein 

Kanalanschluss von bestehenden oder neu errichteten Straßenabschnitten 

(Anschlussstraßen). 
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Gutachten 

Die Bodenversiegelung stellt im Sommerbetrieb nur eine geringe Veränderung der lokalen 

Grundwasserbilanz gegenüber dem IST-Zustand dar. Die Rückführung des anfallenden 

Wassers in den Grundwasserkörper erfolgt wie zuvor innerhalb des Projektgebietes. Der 

Unterschied ist nur die Rückführungsart, die dann eher punktuell über die 

Gewässerschutzanlagen, und nicht mehr großflächig über teilweise unversiegelte Flächen 

erfolgt. Die Rückführung ins Grundwasser vermindert die Überschwemmungs- und 

Hochwassergefahr eines ansonsten betroffenen Vorfluters.  

Im Winterbetrieb werden die potentiellen durch Auftaumittel belasteten Abwässer in die 

Kanalisation der Stadt Wien eingeleitet, sodass sie nicht in den örtlichen Wasserkreislauf 

rückgeführt werden und somit stehen sie der Grundwasserneubildung nicht zur Verfügung. 

Da es sich in der Zeit des Winterbetriebes immer nur um einen geringen Anteil der 

durchschnittlichen Jahresniederschlagsmenge handelt, ist die Ableitung der Winterwässer in 

die Kanalisation als ein untergeordneter Faktor im Rahmen der Grundwasserneubildung zu 

betrachten.  

 

Zur Qualitativen Veränderung des Grundwassers 

Befund 

Bauphase 

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Betriebsphase 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 
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 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  

Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten 

Bauphase 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  
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Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 

eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

 

Landwirtschaft 

Durch das Projekt (Stadtstrasse, AST Seestadt Ost) werden dauerhaft landwirtschaftliche 

Nutzflächen (überwiegend Ackerland) im Ausmaß von insgesamt 20 ha beansprucht, wovon 

rd. 5 ha für ökologische Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Es ist jedoch kein im 

geltenden Agrarstrukturellen Entwicklungsplan für Wien (AGSTEP für Wien 2014) 

ausgewiesenes landwirtschaftliches Vorranggebiet durch das Projekt berührt. In dem  für den 

Fachbereich Landwirtschaft relevanten, ausgewiesenen Untersuchungsraum liegen zudem 

nur einige wenige Betriebsstandorte von Gartenbaubetrieben, wobei jedoch kein aktiver 

landwirtschaftlicher (gartenbaulicher) Betriebsstandort durch die projektierte Trasse 

unmittelbar betroffen ist. Die in der Einwendung geäußerte Befürchtung, dass bedingt durch 

das projektierte Vorhaben landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind und 

damit auch die Möglichkeiten der Nahversorgung mit frischen landwirtschaftlichen Produkten 

eingeschränkt werden bzw. verloren gehen, ist somit unbegründet. 

 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen. 

 

Anmerkung 

Betreffend Nahversorgung wird auf die Ausführungen in der Einleitung im 

Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 154.4) Entlang der Trasse befindet sich bebautes Wohngebiet bzw. ist dieses großflächig 

in Planung. Werden meine zukünftigen, neuen Nachbarn ausreichend informiert, dass 

dieses Projekt in Planung ist und Lärm und Luftverschmutzung verursacht? Viele 

Menschen ziehen deswegen in die Wiener Randbezirke, um rund um sich ein bisschen 

Grün zu haben. Warum wird diese Region durch diesen Straßenbau dermaßen 

verschandelt und ruiniert? 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1  verwiesen. 

 

Nr. 154.5) Durch die zu erwartenden Immissionen von Luftschadstoffen und Lärm durch den 

Betrieb dieses Projekts würde mein Wohneigentum eine Abwertung erfahren. Sollte das 

Projekt in dieser oder ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits jetzt 

Schadenersatzansprüche geltend. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hier handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu 

beantworten ist. 

 

Nr. 154.6) Das Umland entlang der geplanten Trasse zeichnet sich bereits heute durch eine 

eher schwache Nahversorgung aus. Das geplante Projekt wird zur negativen 

Verstärkung dieser Situation beitragen, da noch mehr BewohnerInnen mit PKWs zu 

dezentralen Einkaufszentren fahren werden. Ich erwarte somit weiter sterbende 

Kleinunternehmen und landwirtschaftliche Betriebe in meiner direkten Wohnumgebung 

und damit längere Versorgungswege für mich. Zukünftig werden die beruflichen 

Möglichkeiten für mich und meine Kinder eingeschränkt, weil Arbeitsplätze nicht im 

Nahbereich meines Wohnortes, sondern an der Stadtgrenze zu NÖ (Speckgürtel der 

Betriebsansiedelung) geschaffen werden. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen und 29.4. verwiesen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in Einleitung im Stellungnahmenband 1  verwiesen. 

 

Nr. 154.7) Warum soll ich als steuerzahlende Bürgerin dieses, für mich sehr belastendes, 

unnötige Projekt bezahlen? Es besteht eine Finanzierungslücke zur zugesagten 

Bundesfinanzierung des Projekts. Diese Kosten müssen durch neue Budgetmittel der 

Stadt Wien aufgebracht werden. Die weitere dadurch entstehende Überschuldung muss 

u.a. auch ich als Steuerzahler abdecken, was zur einer Erhöhung meiner Steuerlast 

führen wird. Warum werden nicht Firmen und Kleinbetriebe in meinem Wohnumfeld mit 

diesem Geld gefördert, um Arbeitsplätze in Wohnnähe zu schaffen? 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Nr. 154.8) Als Bewohner dieses Errichtungsgebiets fühle ich mich mit all diesen 

,unkoordinierten‘ bzw. unzureichend abgestimmten Projekten bzw. strategischen 

Veränderungen nicht ausreichend beteiligt. Auch kann ich nicht erkennen, dass es zu 

ausreichenden Prüfung von Alternativen gekommen ist, wie zB die Reduktion des PKW-

Verkehrs durch Parkraumbewirtschaftung, Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel etc. 

Parkraumbewirtschaftung hat sich ja in anderen Wiener Bezirken als sehr positiv 

erwiesen. Die notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der ratifizierten Aarhus-

Konvention hat nicht stattgefunden. Die von der Stadt Wien organisierte 

Bürgerbeteiligung ist bei weitem nicht ausreichend, vielmehr wird meine Zeit ,gestohlen‘. 

Ich habe und hatte bis dato nicht das Gefühl, dass ich mit meinen Anregungen ernst 

genommen werde und wurde. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen.  

 

Aus den genannten Gründen verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Rückführung des Projekts in eine für Anrainer- bzw. 

Menschen verträgliche lokale Wohngebiets-Aufschließungsstraße, die auf keinen Fall zwei 

Autobahnen verbinden darf! 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 148 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  155 

Senat Asanoski  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Tomschikgasse 16/3 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 137 verwiesen. 
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Stellungnahme Nr.:  156 

Helga Angster  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Maschlgasse 8 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=2 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=4 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=16 <=166 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=15 <=145 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=0,1 <= 26     <=0,1 <= 26 <=-0,4 <= 26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 27       <= 27   <= 27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <=-0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,9 <= 29 <= 1 <= 29 <= 1,1 <= 28 <=-0,4 <= 27 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,3 <= 163 <= 3,8 <= 166 <= 4,8 <= 161 <=-1,8 <= 155 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <=0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,5 <= 131     <= 0,6 <= 131 <=-2,8 <= 128 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.  

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Maschlgasse 8 liegt etwa 130 m von der geplanten Trasse der 

Stadtstraße in nördlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen entsprechen auf Grund 

der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen der benachbarten Immissionspunkte 

IP15 (Spandlgasse 106) und IP16 (Bahnfeldgasse 43). 

An Immissionen sind an den Immissionspunkten IP15 (Spandlgasse 106) und IP16 

(Bahnfeldgasse 43) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  53 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  45 dB 
  Lden  54 dB 

 Nullplanfall Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  53 dB 
  Levening  50 dB 
  Lnight  45 dB 
  Lden  54 dB 

 Nullplanfall Lday  52 dB 
  Levening  49 dB 
  Lnight  44 dB 
  Lden  53 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  50 dB 
  Levening  47 dB 
  Lnight  42 dB 
  Lden  51 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  157 

Claudia Altmann  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Klara-Blum-Gasse 11/6 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 10 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  158 

Viktoria Kopecky  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Hagedornweg 4/34 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,5 <= 24 <= 0,5 <= 24 <= 0,4 <= 24 <= 0,3 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,2 <= 148 <= 2,6 <= 148 <= 2,2 <= 147 <= 1,2 <= 146 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,3 <= 131     <= 0,4 <= 131 <= 0,3 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  159 

Anita Litschaur  

Datum Eingang:  09.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Adelheid-Popp-Gasse 3/3/19 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 12. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 12 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 
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Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 800 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  160 

Mag. Maria Bäuerl  

Datum Eingang:  13.09.2016 

Adresse: 1030 Wien, Löwengasse 14/9 

 

Ich, Mag. Maria Bäuerl, wohnhaft in 1030 Wien, Löwengasse 14/9 bin Eigentümerin einer 

Eigentumswohnung der Liegenschaft 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 9, in der meine 

Mutter Wohnrecht auf Lebenszeit hat.  
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Die vorgesehenen Entwürfe zur Stadtstraße, insbesondere jedoch jene, der vorgesehenen 

Spange Franz-Fellner-Gasse Süd, würden zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der 

Lebensqualität in der genannten und den benachbarten Liegenschaften nach sich ziehen 

und damit die Wohnqualität sowie die Werte der Liegenschaft wesentlich mindern. Meine 

Einwendungen begründe ich wie folgt:  

Nr. 160.1) Bereits jetzt ist das Verkehrsaufkommen auf der A 23 trotz Lärmschutzwand und 

etwa 500 m Entfernung deutlich als kontinuierliches Rauschen vernehmbar. 

Lastkraftwagen, Motorräder und Einsatzfahrzeuge tragen überdies zu einer zusätzlichen 

Lärmemission bei. Die vorgesehene Spange Franz Fellner Gasse Süd mit 2 Fahrstreifen 

und einer zusätzlichen Busspur würden hingegen nur etwa 100 m an der 

Liegenschaftsgrenze vorbeiführen. Zwar ist eine Lärmschutzwand vorgesehen, diese 

bietet jedoch nur, wie aus eigener Erfahrung bekannt, nur in ebenerdigen Gebäudeteilen 

eine gewisse Lärmminderung, leitet jedoch den Schall nach oben, sodass höher 

gelegene Bereiche umso mehr belastet werden. Besonders muss in diesem 

Zusammenhang hingewiesen werden, dass das Anfahren von schweren Fahrzeugen 

(Lkw, Busse, wie dies auf dieser Spange vor der Kreuzung mit der geplanten 

Stadtstraße erforderlich wäre), besonders lärmintensiv sind.  

Nr. 160.2) Der vorgesehene Kreuzungsbereich Stadtstraße x Spange Franz Fellner-Gasse 

ist überaus großzügig dimensioniert. Von der A 23 kommen sind 4 Fahrstreifen à 

3,50 m, in der Gegenrichtung 3 Fahrstreifen à 3,25 m, 1 Busspur mit 3,5 m, zudem ein 

Mittelstreifen von 2 m sowie ein Geh/Radweg (Kollisionsgefahr der Verkehrsteilnehmer) 

von 6 m und ein Begleitweg von 4 m vorgesehen. Das ergibt eine Gesamtbreite von 

39,25 m! Selbstverständlich ist hier eine Kreuzung von Fußgängern und Radfahrern 

nicht möglich, die daher über mehrere Ampeln und im Anschluss im Zuge einer 

Unterführung vom direkten Weg in Richtung Hirschstetten Zentrum und zu den neuen 

Liegenschaften am Beginn der Süßenbrunner Straße entfernt werden, also wahrlich kein 

Anreiz umweltfreundliche Verkehrsmittel sondern die dafür zur Verfügung gestellte 

hervorragende Infrastruktur für Kfz. zu nutzen. Damit ist auch dort mit einem höheren 

Kfz-Verkehrsaufkommen und damit erhöhten Emissionen von Lärm, Schadstoffen und 

CO2 zu rechnen.  

Nr. 160.3) Die offenbar über die Busspur vorgesehen Verlagerung der Linie 86 A auf die 

Spange Franz Fellner-Gasse schnürt das Zentrum von Hirschstetten und die neu 

geschaffenen Wohnungsbauten am Beginn der Süßenbrunner Straße von der 

Anbindung an die Straßenbahnlinie 26 ab, was ebenfalls einen Anreiz zur vermehrten 

Kfz-Nutzung darstellt.  

Nr. 160.4) Die Emissionsbelastung wird zudem im Bereich der Unterführung und der im 

weiteren Verlauf der Tunneleingänge und der damit verbundenen vorzusehenden 

Entlüftungsanlagen verschärft.  

Nr. 160.5) Bereits jetzt ist der Abschnitt der A 23 zwischen Gewerbepark Stadlau und Knoten 

Kaisermühlen in den Spitzenzeiten regelmäßig verstaut, es wird dort kaum zusätzlicher 

Verkehr von der Stadtstraße aufgenommen werden können. Die Folge ist, dass nicht nur 

zusätzlich Treibhausgase und Schadstoffe durch gestaute Fahrzeuge emittiert werden 

sondern dass auch auf die lokalen Anbindungen in Richtung Franz-Fellner-Gasse 

ausgewichen wird und somit dort eine weitere liegenschaftsnahe Lärm- und 

Umweltbelastung zu erwarten ist.  
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Nr. 160.6) Durch diese Ausweichverkehre wird auch die derzeitige oft unangenehme 

Stausituation auf der Hirschstettner Straße bestehen bleiben.  

Nr. 160.7) Die bereits jetzt umwelt- und naturbedrohende Entwicklung wird dadurch weiter 

verschärft. Gerade in jüngster Zeit ist in unserer Liegenschaft eine Zieselpopulation 

(vielleicht jene aus Stammersdorf vertriebene?) aufgetaucht, die durch die geplanten 

hochrangigen und riesige Flächen versiegelnden Straßenverkehrsprojekte wieder zu 

verschwinden droht.  

Ich beantrage daher Parteienstellung im Verfahren bzw. noch besser die Einstellung der 

vorgesehenen Planungen und Arbeiten sowohl bei der Stadtstraße als auch den geplanten 

Spangen Franz-Fellner Gasse.  

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr (zu Nr. 160.1 bis 160.6) 

Nr. 160.1: Die Verkehrsentwicklung in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld wird durch mehrere 

Effekte berührt. Ein wesentlicher Faktor ist die Bevölkerungsentwicklung in der Donaustadt 

mit ca. +45.000 EW bis 2030 insbesondere der Seestadt und im Hausfeld. Auch mit guter bis 

sehr guter ÖV-Erschließung wird die Bevölkerungszunahme durch eine Steigerung im KFZ-

Verkehr begleitet. Würden die dafür notwendigen begleitenden 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen nicht erfolgen würde sich die Verkehrsbelastung in der 

Hirschstettner Straße östlich der Süßenbrunner Straße von 17.900 auf 22.700 KFZ/24h 

erhöhen und in der Süßenbrunner Straße Höhe ON9 von 5.000 auf 13.300 KFZ/24h. Mit 

dem Bau der Stadtstraße (+S1 Spange) reduzieren sich diese Werte auf 7.000 bzw. 3.300 

KFZ/24h; allerdings tritt in der mehr als 100m entfernten Spange Franz-Fellner-Gasse eine 

neue Verkehrsbelastung von 11.700 KFZ/24h. Da der Schallpegel mit dem Quadrat der 

Entfernung abnimmt, wird mit der geringeren Verkehrsbelastung in der Süßenbrunner Straße 

wahrscheinlich das Abfahren der Busse aus der Haltestelle Süßenbrunner Straße ON2 mit 

dem Ende der Beschleunigungsphase unmittelbar vor ON 9 als Einzelfahrzeug deutlicher 

wahrnehmbar sein, als die in etwa 140m vom Haus entfernten Busse in der Spange Franz-

Fellner-Gasse (Details siehe SV Lärm). 

Nr. 160.2: Die Stadtstraße weist für die Geradeausrelationen jeweils zwei Fahrstreifen auf; 

an den Kreuzungen je nach Erfordernis zusätzliche Abbiegefahrstreifen. Mit berechneten 

Auslastungsgraden von 98% in mehreren maßgeblichen Relation liegt  die 

Verkehrslichtsignalanlage Stadtstraße/Spange Franz-Fellner-Gasse gem. Plf. 1.D.3.2030 an 

der Leistungsgrenze und liegt damit eine Überdimensionierung nicht vor. Um Behinderungen 

im öffentlichen Verkehr zu minimieren, wurden in der Spange Franz-Fellner-Gasse und der 

Stadtstraße Richtung A23 gesonderte Busfahrstreifen vorgesehen. Um die fußläufige 

Erreichbarkeit des nordöstlich gelegenen  Grünbereiches zu ermögliche (z.B. für 

Hundebesitzer) wird im Detailprojekt ein Schutzweg über den nördlichen Ast der Spange 

Franz-Fellner-Gasse berücksichtigt.  Der an der Nordseite geführte Geh- und Radweg wird 

zwischen Spargelfeldstraße und Ende des Lärmschutzwalles als Begleitweg im 

Mischverkehr auch mit KFZ geführt. Die vorgesehene Ausbaubreite von 5m lässt auch eine 

Trennung zu; mit der zu erwartenden geringen FußgängerInnenfrequenz erscheint eine 

Trennung nicht notwendig. Die übrige Ausführung der Frage ist nicht eindeutig formuliert. 

Falls hier Mehrwege durch die fehlende Übereckverbindung zufolge der Unterführung der 

Süßenbrunner Straße gemeint sind, so kann das nur als virtueller Nachteil für eine konkret 

nicht greifbare NutzerInnengruppe zutreffen, da nach Osten eine direkte Gehverbindung 

über die Anfanggasse zur Spargelfeldstraße besteht; nach Westen die Gehverbindung ein 
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einer Sackgasse endet (somit potezielle Nutzungen Spazierengehen, Hunde-Gassi-gehen o. 

ä.) und somit keine Verlagerungen auf KFZ erwarten lassen und die Nord-Südverbindungen 

behinderungsfrei optimiert wurden. 

Nr. 160.3 Die Buslinien im Ortskern Hirschstetten bleiben wie heute im Bestand, mit der 

Ausnahme der Führung von 22A und 87A , welche über die Spange Franz-Fellner-Gasse zur 

Stadtstraße und weiter in  Richtung Kagran geführt werden. Damit weist der verbleibende 

Sackgassenbereich der Hirschstettner Straße keine ÖV-Führung auf; es besteht aber auch 

heute dort keine Haltestelle. Die Führung in der Spange Franz-Fellner-Gasse erfolgt auf 

einem eigenen Busfahrstreifen, sodass im Hinblick auf die heutigen Stauungen und dem 

künftig zu erwartenden Zusatzverkehr in der Hirschstettner Straße ohne Bau der Stadtstraße 

eine deutliche Reduktion der Fahrzeit für die Busse erwartet werden kann. Generell wurde in 

der Projektsentwicklung darauf geachtet, Buslinien möglichst staufrei zu führen. 

Nr. 160.4: Die Emissionen aus den Verkehr bleiben unabhängig von der Führung im Freien 

oder in Tunneln gleich. Sie hängen insbesondere von der Qualität der Verkehrsabwicklung 

(Stop&Go-Verkehr zu hohen Spitzengeschwindigkeiten bewirkt die höchsten Emissionen) 

und der Fahrgeschwindigkeit ab. Die vorgesehenen 50 km/h auf der Stadtstraße bei 

weitgehend flüssigem Verkehrsablauf stellen einen guten Kompromiss hinsichtlich CO2-

Emissionen und Luftschadstoffbelastung (vorwiegend NOX) dar. Hinsichtlich der Immissionen 

siehe Stellungnahme SV Luft. 

Nr. 160.5: Die Feststellung ist grundsätzlich richtig, betrachtet man Stadtstraße und S1-

Spange alleine. Auch ohne zusätzlicher Verkehrsinfrastruktur (wie in den Referenzplanfällen 

ausgewiesen) würde sich ein staugeprägter Zustand auf der A23 ergeben. Der Verkehr auf 

der A23 nördlich der HASt Stadtlau würde von 75.900 (2012) auf 104.400 KFZ/24h (2030) 

ansteigen und südlich von 101.300 auf 147.300 KFZ/24h durch den Zuwachs auf der B3. Mit 

der Schließung des Außenrings S1 bis zur A4 reduzieren sich die Verkehrswerte auf 97.100 

KFZ/24h nördlich der B3 bzw. 123.700 südlich der B3. Die Verkehrsbelastungsänderungen 

in der Hirschstettner Straße wurden in Nr. 160.1 beschrieben. 

Nr. 160.6: In den Prognosedaten sind die "Ausweichverkehre" zufolge Verkehrsüberlastung 

einzelner Straßenabschnitte bereits berücksichtigt. Im Ortskern Hirschstetten wird der 

Verkehr von 13.400 (2012) im maßgeblichen  Maßnahmenplanfall 1.D.3.2030 auf 10.600 

KFZ/24h zurückgehen, was auch die heute wiederkehrenden Staus reduziert. Die 

Leistungsberechnung an der Kreuzung Spange Franz-Fellner-Gasse/Stadtstraße ergab 

Auslastungswerte von knapp unter der Leistungsgrenze, somit keine Überlastung der VLSA. 

 

Lärm (zu Nr. 160.1 bis 160.6) 

Die Emissionen aus dem Verkehr wie auch die Schallausbreitung werden nach dem Stand 

der Technik ermittelt. Die Ausbreitungscharaktaristik von Schall ist dabei berücksichtigt. 

Die schalltechnischen Auswirkungen sind bei der Stellungnahme zur persönlichen 

Betroffenheit beschrieben. Die Auswirkungen der Immissionen werden vom 

humanmedizinischen Sachverständigen beschrieben.  

Fragen von Immissionserhöhungen durch eine befürchtete Verlagerung von 

Verkehrsströmen sind nicht beantwortbar. 
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Luft (zu Nr. 160.1 bis 160.6) 

Die Immissionen infolge der Freisetzungen an den Tunnelportalen in der Betriebsphase 

wurden mit GRAL 3.5TM berechnet, welches ebenfalls ein Lagrangesches Partikelmodell ist. 

Dies wurde speziell für die Berücksichtigung von Tunnelportalen entwickelt und validiert. Die 

Auswirkungen werden in der UVE berücksichtigt. 

Für die Betriebsphase werden Spitzenstunden für Verkehrssituationen der jeweiligen 

Abschnitte des Projekts Stadtstraße Aspern berücksichtigt und fließen in die 

emissionsseitige bzw. Immissionsseitige Betrachtung des Projekts mit ein. 

In der Betriebsphase kommt es in der Hirschstettner Straße aufgrund der geänderten 

Verkehrssituation zu Entlastungen von Luftschadstoffen durch das Projekt. 

 

Humanmedizin (zu Nr. 160.1 bis 160.6) 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume (zu Nr. 160.7) 

Gemäß ersten Erhebungen könnte für die streng geschützte, für Wien prioritär bedeutende 

Art Ziesel (Spermophilus citellus) die – wenn auch nur randliche - Unterbrechung eines aus 

intensiv bewirtschafteten Äckern bestehenden Migrationskorridors auf dem Areal zwischen 

der Süßenbrunner Straße und der Spargelfeldstraße erhebliche Auswirkungen haben. Auch 

konnte die Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden. In der Folge wurde der Nachweis eines Baues des Ziesels (Spermophilus citellus) 

erbracht. Daher werden tatsächlich vorhandene Ziesel mittels Lebendfallen von 

fachkundigem Personal in den Verdachtsflächen gezielt abgefangen und in bereits 

bestehenden Lebensräume an der Spargelfeldstraße verbracht, um Verluste von Individuen 

zu vermeiden. Somit werden die Maßnahmen M-01 (Abplankung Ziesellebensräume) bzw. 

M-09 (Umsiedlung Ziesel) als Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung nachteiliger 

Projektwirkungen eingesetzt, die in der Folge sicherstellen, dass es zu keiner Tötung von 

Individuen kommt. Diese Maßnahmen inkl. der vorangehenden Errichtung eines „Kunstbaus“ 

sind als funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil im Bedarfsfall vor Eintreten eines 

Eingriffes betroffene Individuen so in den bereits bestehenden Lebensraum an der 

Spargelfeldstraße verbracht werden. Somit kann ein Verstoß gegen die Verbote des § 10 

Abs. 3 Wiener Naturschutzgesetz hinsichtlich der Tötung und der Vernichtung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden. Zusätzlich wird der allgemeine 

temporäre Flächenverlust im Ausmaß von 3,2 ha hochwertigem und 0,4 ha mäßig 

wertvollem für Ziesel geeignetem Lebensraum ausgeglichen. Ein Verstoß gegen das Verbot 

des § 7 Wiener Naturschutzverordnung betreffend den geschützten Lebensraum wird daher 

ausgeschlossen. Denn ein weiteres Vorkommen des Ziesels wird weder erschwert noch 

unmöglich. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit: 1220 Wien, 

Süßenbrunner Straße 9 

Luft  

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=27 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=1 <=28 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=3 <=160 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=10 <=140 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 9 nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 27 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 26     <= 0,1 <= 26 <= 0,1 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,6 <= 26 <= 0,6 <= 26 <= 0,4 <= 25 <= 0,1 <= 25 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 2,3 <= 155 <= 2,7 <= 156 <= 1,6 <= 152 <= 0,3 <= 149 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,6 <= 131     <= 0,6 <= 131 <= 0,1 <= 131 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 
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Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Süssenbrunner Straße 9 liegt etwa 130 m von der geplanten Trasse 

der Stadtstraße in südlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden auf Grund 

der ähnlichen Entfernung von der Trasse knapp unter jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP05 (Süssenbrunner Straße 13) liegen. 

An Immissionen sind am Immissionspunkt IP05 (Süssenbrunner Straße 13) zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  59 dB 
  Levening  55 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  60 dB 
  Levening  57 dB 
  Lnight  52 dB 
  Lden  61 dB 

 Nullplanfall Lday  59 dB 
  Levening  56 dB 
  Lnight  51 dB 
  Lden  60 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  58 dB 

Bestand 2012:  Lday  58 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  50 dB 
  Lden  59 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 9 negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 9 negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 
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Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 9 negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse 1220 Wien, Süßenbrunner Straße 9 negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch unzumutbarer 

Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  161 

Mag. Andrea Bineder  

Datum Eingang:  13.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 11 

 

Die gegenständliche Stellungnahme entspricht weitgehend der Stellungnahme Nr. 1.  

Nr. 161.1 (vgl. Nr. 1.1) Luft / Gesundheit / Lärm  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.2 (vgl. Nr. 1.2) Einschränkung der Freiheit der Wahlmöglichkeit über Wohnort, 

Kindergarten etc.  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.3 (vgl. Nr. 1.3) Abwertung Eigentum  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.4 (vgl. Nr. 1.4) Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen 

Verkehr – von mir mitfinanziert  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.5 (vgl. Nr. 1.5) Fehlende Budgetmittel für Bildung und Altenbetreuung durch die 

Investition in die „Stadtstraße“  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.6 (vgl. Nr. 1.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße“ für sich  
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Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.7 (vgl. Nr. 1.7) Entlastung der Ortskerne  

Abweichend von Stellungnahme Nr. 1 lautet die Passage zum o.g. Thema in der 

gegenständlichen Stellungnahme wie folgt (ergänzende Textpassagen kursiv): 

„Als häufigstes Projektziel der des Projektes “Stadtstraße Aspern“ wird immer wieder 

angeführt, dass damit die alten Ortskerne Essling, Breitenlee, Aspern und Hirschstetten 

entlastet werden. Wollte man eine Entlastung erreichen, müssten laut TU-Wien und anderer 

Verkehrsinstitute und Fachplaner dafür Begleitmaßnahmen wie Rückbauten in sämtlichen 

Ortskernen erfolgen. Da diese weder im Projekt vorgesehen sind bzw. deren Realisierung 

noch jemals politisch in Aussicht gestellt wurden fällt der von den Projektwerbern genannte 

Hauptgrund für das geplante Projekt zur Gänze weg.  

Außerdem würden, die von der Stadtregierung angekündigten Ergänzungen von zwei neuen 

Zufahrten (Süßenbrunner Straße und Lavaterstraße) zusätzlichen Verkehr, Abgase und 

Feinstaub in die Wohn- bzw. Ortsgebiete bringen, was dem Ziel der Errichtung und den 

unterzeichneten Klimazielen widerspricht.   

Dieser Umstand bildet somit einen der wesentlichsten Gründe, warum das Projekt nicht 

genehmigungsfähig ist.“ 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

(zu kursiven Ergänzungen) Beide „Ergänzungen“ sind nicht Genehmigungsgegenstand der 

Einreichung. Um jedoch zu vermeiden, dass Zusatzverkehr aus der Anbindung 

Lavaterstraße in der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigt wurde, sind die 

Verkehrsbelastungen schon unter Berücksichtigung der Lavaterstraße berechnet worden. 

Aus der Vergleichdarstellung des Maßnahmenplanfalls 1.D.5 2030 (ohne Lavaterstraße) mit 

dem Planfall 1.D.3 2030 ist ersichtlich, dass sich mit Realisierung der Lavaterstraße die 

Verkehrsvermehrung auf der Lavaterstraße selbst und in den östlich davon gelegenen 

Straßenabschnitten der Stadtstraße und S1 einstellt, weitere signifikante Zunahmen im 

Bereich der B3 stadteinwärts im Nahfeld der Lavaterstraße. Westlich der Lavaterstraße 

ergeben sich im Raum Hirschstetten und im östlich der Lavaterstraße gelegenen Straßen 

weitgehend Verkehrsabnahmen, bzw. keine signifikanten Zunahmen. Die 

Differenzdarstellung ist möglicherweise verwirrend, da sie die Veränderungen „ohne 

Lavaterstraße“ als Entlastung (grün) ausweisen. De facto bewirkt die Lavaterstraße eine 

Entlastung im Ausmaß der roten Verkehrswerte und eine Belastung im Ausmaß der grünen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 161.8 (vgl. Nr. 1.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße“ nicht möglich  

Abweichend von Stellungnahme Nr. 1 lautet die Passagezum o.g. Thema in der 

gegenständlichen Stellungnahme wie folgt (ergänzende Textpassagen kursiv): 

„…müsste noch eine gebaut werden (siehe Stadtentwicklungsgebiete Hauptbahnhof, 

Nordbahnhof/Praterstern etc.).  
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Außerdem werden die neuen Stadtteile nach dem „Smart-City-Konzept“ vermarktet, so dass 

die BewohnerInnen eine optimale Erschließung mit kurzen Wegen und entsprechendem 

Ausbau des öffentlichen Verkehrs erwarten, um auf das eigene Auto verzichten zu können.“ 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 161.9 (vgl. Nr. 1.9) Stadtentwicklung Wirtschaftsstandort Wien  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.10 (vgl. Nr. 1.10) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.11 (vgl. Nr. 1.11) Umwelt – Gesundheit  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 161.12 (vgl. Nr. 1.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld  

Abweichend von Stellungnahme Nr. 1 lautet die Passage zum o.g. Thema in der 

gegenständlichen Stellungnahme wie folgt (ergänzende Textpassagen kursiv): 

„…Aarhus-Konvention hat nicht stattgefunden. Bei diversen Veranstaltungen wurden den 

Interessenten nur fertige Planungen vorgestellt, Argumente der Betroffenen wurden weder 

aufgenommen noch weiterverfolgt.“ 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 161.13 (vgl. Nr. 1.13) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Abweisung des Genehmigungsantrages.  
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,1 <= 25     <= 0,1 <= 25 <= 0 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 23       <= 23   <= 23 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,1 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25 <= 0,3 <= 25 <= 0,2 <= 25 <= 0,1 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 1,2 <= 150 <= 1,4 <= 151 <= 1,1 <= 149 <= 0,6 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 0,2 <= 131     <= 0,1 <= 131 <= 0 <= 130 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 23 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 300 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 45 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 
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Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  162 

Mag. Helmut Bineder  

Datum Eingang:  13.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 11 

 

Die gegenständliche Stellungnahme entspricht weitgehend der Stellungnahme Nr. 1 bzw. der 

Stellungnahme Nr. 161.  

Nr. 162.1 (vgl. Nr. 1.1) Luft / Gesundheit / Lärm  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.2 (vgl. Nr. 1.2) Einschränkung der Freiheit der Wahlmöglichkeit über Wohnort, 

Kindergarten etc.  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 
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Nr. 162.3 (vgl. Nr. 1.3) Abwertung Eigentum  

Abweichend von Stellungnahme Nr. 1 lautet die Passage zum o.g. Thema in der 

gegenständlichen Stellungnahme wie folgt (ergänzende Textpassagen kursiv): 

„…würde mein Grundbesitz / Wohnungseigentum / Genossenschaftswohnung / Reihenhaus 

eine Abwertung…“ 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.4 (vgl. Nr. 1.4) Konterkarierung der getätigten Investitionen in den öffentlichen 

Verkehr – von mir mitfinanziert  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.5 (vgl. Nr. 1.5) Fehlende Budgetmittel für Bildung und Altenbetreuung durch die 

Investition in die „Stadtstraße“  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.6 (vgl. Nr. 1.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße“ für sich  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.7 (vgl. Nr. 1.7 bzw. Nr. 161.7) Entlastung der Ortskerne  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 bzw. Nr. 161 verwiesen. 

Nr. 162.8 (vgl. Nr. 1.8 bzw. Nr. 161.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße“ 

nicht möglich  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 bzw. Nr. 161 verwiesen. 

Nr. 162.9 (vgl. Nr. 1.9) Stadtentwicklung Wirtschaftsstandort Wien  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.10 (vgl. Nr. 1.10) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.11 (vgl. Nr. 1.11) Umwelt – Gesundheit  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.12 (vgl. Nr. 1.12 bzw. Nr. 161.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 bzw. Nr. 161 verwiesen. 

Nr. 162.13 (vgl. Nr. 1.13) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen  
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Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 162.14 Vorarbeiten der ASFINAG  

Am Autobahnknoten Hirschstetten wurden bereits massive Vorarbeiten zur Einbindung der 

Stadtstraße geleistet, obwohl dafür (noch) keine Notwendigkeit besteht. Hier wurde bereits 

Steuergeld verbaut, obwohl das Bewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 

Außerdem gibt es vor Ort keinerlei Information zu den Umbauten an der Auffahrt und Brücke, 

weder passende Pläne noch Baubescheide sind ausgehängt. Die betroffenen BürgerInnen 

werden ohne Information vor vollendete Tatsachen gestellt. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Zu Pkt. 162.14 wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 

verwiesen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Abweisung des Genehmigungsantrages.  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 161 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  163 

DI Robert Dangl  

Datum Eingang:  13.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/23 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung 

des Vorhabens „Stadtstraße Aspern“ im eigenen Namen und im Namen meiner Kinder und 

begründe das wie folgt: 

 

Nr. 163/1) Luft, Lärm, Gesundheit, Klimaschutz 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht Nr. 2.1 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 bzw. Nr. 1, Nr. 1.1 

verwiesen. 
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Nr. 163/2) Wasserqualität, Nahversorgung 

Ich gehe davon aus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt durch 

Straßenabwässer und Streusalz erheblich beeinträchtigt wird. Durch die vorgesehenen 

teilweisen Tunnellagen in meiner unmittelbaren Umgebung sind Störungen bzw. Änderungen 

der Grundwasserströme anzunehmen: Da mein Wohneigentum mit einem Keller 

ausgestattet ist, wird dadurch bedingt entsprechender Feuchtigkeitseintritt befürchtet. 

Es zeichnet sich ab, dass durch das gegenständliche Projekt die letzten 

Landwirtschaftsbetriebe im Umfeld zugrunde gehen werden und meine Nahversorgung mit 

frischen landwirtschaftlichen Produkten nicht mehr möglich sein wird. 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 2.2 der Stellungnahme 

Nr. 2. Zu den gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.2 

verwiesen. Ergänzend dazu: 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Altlasten und Gewässerschutz 

zur Störung der Grundwasserströmung durch die Tunnelbauten 

Befund 

Im Bereich der Trasse der Stadtstraße Aspern können zwei voneinander getrennte 

Grundwasserkörper unterschieden werden. Zum einen handelt es sich um den 

Grundwasserkörper im Quartär (Donnerschotter) und zum anderen handelt es sich um das 

Grundwasser im Miozän, welches vorzugsweise in den sandigen Einlagerungen beweglich 

ist.  

Die im Projektgebiet im Donauschotter (Quartär) vorherrschende 

Grundwasserströmungsrichtung bei mittlerem Grundwasserstand zeigt in ostsüdöstliche 

Richtung in etwa parallel zur Donau (siehe Abbildung1).  
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Abbildung 1: Schichtplan des Grundwassers bei mittlerem Grundwasserstand (MGW) 
Quelle: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/schutz/hydrografie/grundwasser/darstellung.html 
 

Entsprechend den Projektunterlagen können Grundwasserschwankungen durch den Bau der 

Tunnel Emichgasse und Hausfeld vorkommen. Um die quantitativen Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper zu erfassen wurde eine Grundwassermodellierung erstellt.  

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen, wurden mehrere Maßnahmen getroffen, wie Pegelmessungen, Pumpversuche, 

GW-Simulation und eine Grundwasserbeweissicherung für die Projekte Stadtstraße Aspern 

und Ast. Seestadt Ost. 

 

Gutachten 

Die vorgenommene Grundwassermodellierung entspricht dem Stand der Technik und lässt 

die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend abschätzen. 

Während der Bau- und Betriebsphase durch den Tunnel verursachte künstliche 

Veränderungen des Grundwasserspiegels mit einem maximalen Anstieg von 14 cm und 

einem maximalen Sunk von 11 cm sind im Vergleich zur natürlichen 

Grundwasserschwankung (ca. 1,5 m) sehr gering und daher zu vernachlässigen. 

Entsprechend der GW-Modellierung sind Veränderungen der lokalen Grundwasserstände in 

einem Ausmaß zu erwarten, das fremde Rechte nicht erreicht und damit auch eine 

Beeinträchtigung nicht möglich ist. 

Veränderungen der miozänen Grundwasserverhältnisse sind nicht zu erwarten. 

Die Adresse des Einwenders ist angegeben mit Heidjöchl 6/23, 1220 Wien und liegt nördlich 

des Tunnels Hausfeldstraße. In den beiden nachstehenden Bildern ist diese Adresse samt 

Umgebung bzw. mit der prognostizierten Grundwasserspiegeländerung dargestellt. 
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Das Modell zeigt, dass der Einfluss des geplanten Tunnels Hausfeldstraße auf die Höhe des 

Grundwasserspiegels 0 bis 2 cm ist, was in der praktischen Nutzung des Grundwassers bzw. 

hinsichtlich des Einflusses auf Bauwerke (Keller) sehr gering ist, zumal die natürliche 

Grundwasserschwankung von 1,5 m nahezu zwei Zehnerpotenzen größer ist. 

 

Landwirtschaft 

Durch das Projekt (Stadtstrasse, AST Seestadt Ost) werden dauerhaft landwirtschaftliche 

Nutzflächen (überwiegend Ackerland) im Ausmaß von insgesamt 20 ha beansprucht, wovon 

rd. 5 ha für ökologische Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden. Es ist jedoch kein im 

geltenden Agrarstrukturellen Entwicklungsplan für Wien (AGSTEP für Wien 2014) 

ausgewiesenes landwirtschaftliches Vorranggebiet durch das Projekt berührt. In dem  für den 

Fachbereich Landwirtschaft relevanten, ausgewiesenen Untersuchungsraum liegen zudem 

nur einige wenige Betriebsstandorte von Gartenbaubetrieben, wobei jedoch kein aktiver 

landwirtschaftlicher (gartenbaulicher) Betriebsstandort durch die projektierte Trasse 

unmittelbar betroffen ist. Die in der Einwendung geäußerte Befürchtung, dass bedingt durch 

das projektierte Vorhaben landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind und 

damit auch die Möglichkeiten der Nahversorgung mit frischen landwirtschaftlichen Produkten 

eingeschränkt werden bzw. verloren gehen, ist somit unbegründet. 

 

Nr. 163/3) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.10 der Stellungnahme Nr. 1 

(Ausnahme: gegenständliche Stellungnahme: „…im weiten Umfeld der Stadtstraße…“, 

Stellungnahme Nr. 1: „…im weiteren Umfeld der Stadtstraße…“). Zu den gutachterlichen 

Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.10 verwiesen. 

 

Nr. 163/4) Abwertung Eigentum 

Durch die zu erwartenden Immissionen von Luftschadstoffen und Lärm durch den Betrieb 

dieses Projekts würde mein Wohneigentum eine Abwertung erfahren. 

Zur Stellungnahme dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.3 verwiesen. 
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Nr. 163/5) Schädigung der lokalen Wirtschaft / Infrastruktur bzw. zukünftige negative 

Entwicklung 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 2.5 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.5 verwiesen. 

 

Nr. 163/6) (vgl Nr. 2.6) Steigerung der Überschuldung der Stadt Wien – fehlende 

Budgetmittel, Erhöhung der Steuerlast 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht weitgehend dem Nr. 2.6 der Stellungnahme 

Nr. 2. Abweichend von Stellungnahme Nr. 2 lautet die Passage zum o.g. Thema in der 

gegenständlichen Stellungnahme wie folgt (ergänzende Textpassagen kursiv): 

Es besteht eine wesentliche Finanzierungslücke zur zugesagten Bundesfinanzierung des 

Projekts. Diese Kosten müssen durch neue Budgetmittel der Stadt Wien aufgebracht 

werden. Die weitere dadurch entstehende Überschuldung muss u.a. auch ich als 

Steuerzahler abdecken, was zu einer Erhöhung meiner Steuerlast führen wird. Ebenso 

befürchte ich, dass dadurch für umweltfreundliche, schadstoffminimierende Projekte im 

Verkehrsbereich (öffentlicher Verkehr, etc.) weniger Geld zur Verfügung stehen wird, was 

damit indirekt die Schadstoffbilanz des gegenständlichen Projekts noch weiter 

verschlechtern würde. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 163/7) Stadtentwicklung- Wohnbauprojekte 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 2.7 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.7 verwiesen. 

 

Nr. 163/8) Fragliche verkehrstechnische Bewertung des Projekts und ungenügend 

untersuchte Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz 

Da die Realisierung einer zusätzlichen Straßenquerung der Donau mittels Lobautunnel nach 

wie vor offen ist, kann davon ausgegangen werden, dass der ganze zukünftige Quell- und 

Transit-Verkehr der Stadtstraße Aspern an einer einzigen Stelle in die A 23 einmünden wird, 

nämlich beim Knoten Hirschstetten. Auch außerhalb der Baustellensaison – quasi im 

Normalbetrieb – ist beinahe täglich Rückstau auf der A23 in Fahrtrichtung Zentrum bis zur 

Ausfahrt Gewerbepark zurück manchmal auch bis zur Unterführung Breitenleer Straße zu 

beobachten bzw. wird dies auch in den Verkehrsnachrichten kommuniziert. Massiver 

Ausweichverkehr über die Breitenleer Straße und den Kagraner Platz ist schon jetzt die 

Folge. Dies tritt an Werktagen sowohl während der Frühverkehrsspitze als auch während der 

Nachmittagsverkehrsspitze aus. Da die Stadtstraße Aspern nun genau in diesen 

staubelasteten Abschnitt der A 23 einmündet, wird es naturgemäß auch auf der Stadtstraße 

massiven Rückstau geben. Einerseits möchte ich damit genauestens hinterfragen, warum 

das gegenständliche Projekt derart leistungsfähig (4-spurig) ausgeführt wird, wenn es dann 

mitten in einer ausgewiesenen Stauzone endet. 
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Andererseits ist anzunehmen, dass der Ausweichverkehr der überstauten Stadtstraße erst 

recht wieder auf das örtliche Straßennetz erfolgen wird. Damit wäre aber einer der 

Hauptgründe für die Errichtung der Stadtstraße konterkariert – nämlich die Entlastung der 

Ortskerne wie z.B. Hirschstetten oder Aspern. 

Zur Verdeutlichung sei folgendes Beispiel angeführt: Aus dem Bereich Eßling oder auch 

Großenzersdorf benützen viele PKW-Lenker derzeit die Route über die Groß-Enzersdorfer-

Straße und Erzherzog-Karl-Straße bzw. alternativ auch Biberhaufenweg- Raffineriestraße 

zur A 23. Durch die Errichtung der Stadtstraße wird nun eine Entlastung u.a. dieser Bereiche 

angenommen und auch kommuniziert. Durch die oben angeführten Stauerscheinungen wird 

dieser Effekt aber mit Sicherheit nicht im berechneten und erwünschten Ausmaß eintreten, 

da viele PKW-Lenker sicher nicht bis zum Knoten Hirschstetten „zurückfahren“ werden um 

sich dann weiter hinten im Stau anzustellen. 

Ich zweifle daher massiv die verkehrstechnischen Annahmen, Berechnungen und damit 

verbunden die angebliche Entlastungswirkung des gegenständlichen Straßenprojekts an. Mit 

Sicherheit wird durch das gegenständliche Projekt die A23 noch mehr belastet – und sicher 

nicht entlastet – zumindest so lange keine zusätzliche Donauquerung in Betrieb geht. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

(zum Teil wie  Nr. 148.6:) Die Verkehrsentwicklung in Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld wird 

durch mehrere Effekte berührt. Ein wesentlicher Faktor ist die Bevölkerungsentwicklung in 

der Seestadt und im Hausfeld selbst. Obwohl eine gute bis sehr gute ÖV-Versorgung 

gegeben ist, entsteht zusätzlicher KFZ-Verkehr. (Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung 

der Donaustadt geht von +45.000EW bis 2030 aus, aber auch Gemeinden im Bezirk 

Gänserndorf wachsen überdurchschnittlich).  Die Änderungen der Verkehrsbelastungen 

lassen sich aus dem Vergleich des Bestandsverkehrs 2012 mit den Referenzplanfällen 

R.x.20xx, welche die Verkehrsentwicklung anhand der Bevölkerungsprognosen zum Jahr 

20xx unter der Annahme - Verkehrsabwicklung im bestehenden Straßennetz - ermitteln (in 

den Referenzplanfällen wurden die Entwicklungsdaten leicht reduziert angenommen). Ein 

weiterer Faktor ist die Verkehrsumorientierung auf die neue Verkehrsinfrastrukur 

(Stadtstraße bzw. S1-Spange). Die Wirkung lässt sich aus dem Vergleich 

Maßnahmenplanfall 1.x.20xx mit dem Referenzplanfall R.x.20xx ablesen. Für die 

Hausfeldstraße im Bereich Am Heidjöchl bedeutet dies eine Steigerung von rd 10.100 

Kfz/24h (Bestand 2012) auf rd. 27.000 im Jahr 2030 ohne Stadtstraße/S1-Spange bzw. 

17.400 mit Realisierung Stadtstraße/S1-Spange. Wie eine vergleichbare Verkehrsreduktion 

mit einer anrainerverträglichen Straße ohne Autobahnverbindung erreicht werden kann, 

erscheint unklar und liegt ein diesbezügliches beurteilbares Projekt nicht vor. Die 

vorliegenden Varianten der BI Hirschstetten retten wurden durchgerechnet und ergaben 

deutlich schlechtere Entlastungswirkungen. 

Den Prognosen im maßgeblichen Planfall 1.D.3 2030 ist die Donauquerung (Lobautunnel) 

unterstellt.  

Um die Wirkung einer "Nichtrealisierung des Lobautunnels" abschätzen zu können wurde 

auch eine diesbezügliche Variante Plf 1.D.4 2030 "ohne S1-Tunnel-Donau-Lobau" 

berechnet. Als Auswirkungen würden 20.500 KFZ/24h am "Außenring" der S1 wegfallen, 

welche auf der A23 verbleiben und dort die Verkehrsbelastungen auf über die Werte des 

Referenzplanfalles steigern. Vom Knoten Raasdorf werden etwa 6.700KFZ/24h auf die S1-

Spange verlagert werden. Durch den Wegfall der Abflussmöglichkeit Richtung Osten/A4 
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steigert sich die zusätzliche Verkehrsbelastung auf der Stadtstraße westlich der Seestadt um 

10.200 KFZ/24h, welche mit geringen Abweichungen bis zur A23 beibehalten werden. Auch 

fällt die Entlastung des Ortskerns Hirschstetten um etwa 600 KFZ/24h geringer aus, ist aber 

doch noch gegeben. Anders im Ortskern Aspern: Erhebliche Steigerungen sind auf den 

West-Ost-Verbindungen mit Zunahmen auf der B3 von bis zu 5.500 und der 

Langobardenstraße mit bis zu 5.800 KFZ/24h ausgewiesen, auch dadurch begründet, dass 

in der Großenzersdorfer Straße die Entlastung Richtung Osten fehlt. In den N-S-

Verbindungen liegen die Verkehrssteigerungen weitgehend auf jeder dieser Straßen bei 300-

500 KFZ/24h, da die Umorientierung zur Stadtstraße geringer ausfällt. Die Vielzahl der 

einmündenden Querstraßen bewirkt insgesamt die hohen Zuwachsraten auf der B3 und der 

Langobardenstraße. Des Weiteren ist die geringe Umorientierung der Verkehrsströme auch 

darin begründet, dass nur wenige Auf- und Abfahrtsmöglichkeiten auf die Stadtstraße 

vorgesehen sind. Ein Wechsel von der Stadtstraße zur B3 oder südlicher gelegene Straßen 

kann entweder bei den AS der Seestadt - mit Durchfahren des Innenrings (mehrere 

Verkehrslichtsignalanlagen und Tempo 30) oder bei deren Anbindung an die Stadtstraße bei 

der Lavaterstraße (derzeit nicht Bestandteil der Einreichung) erfolgen. Im Übrigen müssen 

Entscheidungen über die Routenwahl frühzeitig auf der S1 getroffen werden. 

Verkehrsmodelle sind entsprechend dem Stand der Technik Tagesverkehrsmodelle. Die 

Erhöhung der Verkehrswiderstände mit steigender Verkehrsbelastung ist im Verkehrsmodell 

berücksichtigt, allerdings kann im Verkehrsmodell keine scharfe Kante - etwa die 

Leistungsgrenze einer VLSA - abgebildet werden. Die praktische Leistungsbegrenzung in 

den Verkehrsspitzen bewirkt eine Verbreiterung der Verkehrsspitze nach der Zeit und somit 

eine Verringerung des Faktors Spitzenstundenverkehr zu Tagesverkehr. Da mit den vorher 

angeführten zusätzlichen Belastungen davon auszugehen ist, dass die staubedingten 

Verzögerungen sich auf der B3 bzw. Langobardenstraße in der gleichen Größenordnung wie 

jene auf der A23 ausprägen, liegt der Schluss nahe, dass sich die Routenwahl auch nicht 

entscheidend ändert (siehe geringe Änderungen in N-S-Achsen).  

Auch der Planfall 1.C.2. 2024/25 (ohne Lobautunnel) zeigt auf der A23 Werte von 111.400 

KFZ/24h nördlich der B3 und 143.400 südlich der B3 (Bestand 2012: 75.900 bzw. 101.300). 

Dem Schlusssatz, dass die Stadtstraße zufolge Rückstau von der A23 verstaut sein wird - 

zumindest solange keine verkehrswirksame Verbindung zur A4 gegeben ist - kann nicht 

widerlegt werden, dieser Planfall stellt jedoch nicht den Maßnahmenplanfall dar. 

Warum die Stadtstraße als vierstreifige Straße ausgeführt werden soll - um cit. dann in einer 

ausgewiesenen Staustrecke (A23) zu enden - kann damit begründet werden, dass primär 

von einer Gesamtwirkung des Projekts mit S1-Tunnel Lobau, somit maßgeblicher 

Maßnahmenplanfall 1.D.3 2030 ausgegangen wird, bei den Verkehrslichtsignalanlagen 

Aufweitungen aus Leistungsgründen erforderlich sind und ein mehrfaches Aufweiten und 

Verflechten aus Verkehrssicherheitsgründen nicht zu befürworten ist. Auch in den 

Tunnelstrecken würde sich keine deutliche Einsparung ergeben, da einstreifige Tunnel ohne 

Pannenstreifen abzulehnen sind. 

 

Aus den genannten Gründen verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Rückführung des Projekts in eine Anrainer-

verträgliche Verbindungsstraße ohne Autobahnverbindung ! 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 400 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  164 

Max Bineder  

Datum Eingang:  13.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Markweg 11 

 

Die gegenständliche Stellungnahme entspricht weitgehend der Stellungnahme Nr. 1.  

Nr. 164.1 (vgl. Nr. 1.1) Luft / Gesundheit / Lärm  

Abweichend zur Stellungnahme Nr. 1 lautet der letzte Absatz des Themenbereichs Nr. 164/1 

(vgl. Nr. 1.1) wie folgt (ergänzende Textpassagen kursiv): 

„…Weiters gehe ich von einer erheblichen Steigerung des Lärms durch den ringförmigen 

Schluss der hochrangigen Straßen (S2, S1, Stadtstraße) aus, was…“ 

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 1.2), Nr. 1.3), Nr. 1.4) 

Abweichend von Stellungnahme Nr. 1 werden in der gegenständlichen Stellungnahme die 

Themen „Einschränkung der Freiheit der Wahlmöglichkeit über Wohnort, Kindergarten etc.“ 

(Nr. 1.2), „Abwertung Eigentum“ (Nr. 1.3) und „Konterkarierung der getätigten Investitionen in 

den öffentlichen Verkehr – von mir mitfinanziert (Nr. 1.4) nicht angesprochen. 

Nr. 164.2 (vgl. Nr. 1.5) Fehlende Budgetmittel für Bildung und Altenbetreuung durch die 

Investition in die „Stadtstraße“  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 164.3 (vgl. Nr. 1.6) Keine Wirksamkeit der „Stadtstraße“ für sich  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 164.4 (vgl. Nr. 1.7 bzw. Nr. 161.8) Entlastung der Ortskerne  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 bzw. Nr. 161 verwiesen. 

Nr. 164.5 (vgl. Nr. 1.8 bzw. Nr. 161.8) Stadtentwicklung (Wohnbebauung) ohne „Stadtstraße“ 

nicht möglich  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 bzw. Nr. 161 verwiesen. 

Nr. 164.6 (vgl. Nr. 1.9) Stadtentwicklung Wirtschaftsstandort Wien  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 164.7 (vgl. Nr. 1.10) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 164.8 (vgl. Nr. 1.11) Umwelt – Gesundheit  
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Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

Nr. 164.9 (vgl. Nr. 1.12 bzw. Nr. 161.12) Bürgerbeteiligung im Vorfeld  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 bzw. Nr. 161 verwiesen. 

Nr. 164.10 (vgl. Nr. 1.13) Geplante Abänderungen der Einreichunterlagen  

Zu den gutachterlichen Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex wird auf die 

Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern“ und die Abweisung des Genehmigungsantrages.  

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 161 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  165 

Andrea Dangl-Ober  

Datum Eingang:  13.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Am Heidjöchl 6/23 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 163. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 163 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 163 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  166 

Franz Dollhopf  

Datum Eingang:  14.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Cankarstraße 2/5/9 
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Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von mehr als 700 m zum Vorhaben sind die Immissionen aus dem 

Vorhaben selbst deutlich unter 55 dB tags und 45 dB nachts. Die Belastung durch Baulärm 

ist während der gesamten Bauzeit deutlich unter 50 dB.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  167 

Anita Mück  

Datum Eingang:  14.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Cankarstraße 2/5/9 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 166 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  168 

VCÖ-Mobilität mit Zukunft  

Datum Eingang:  15.09.2016 

Adresse: 1050 Wien, Bräuhausgasse 7-9 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 nimmt der Verein VCÖ – Mobilität mit Zukunft, 

ZVR 674059554 als anerkannte Umweltorganisation gem. § 19 Abs.6 und 7 UVPG 2000, 

idgF BGBl. I Nr. 87/2009 nachfolgend Stellung. 

Als Nachweis, dass es sich bei der Einschreiterin um eine anerkannte Umweltorganisation 

gem § 19 Abs 7 UVP-G 2000 handelt, kann somit auf die Liste des BMLFUW verwiesen 

werden (Raschauer in Ennöckl/ Raschauer/ Bergthaler, UVP-G3 [2013] § 19 Rz 120). 

Im Sinne nachhaltiger Mobilitätslösungen und entsprechend dem STEP 2025 sieht VCÖ – 

Mobilität mit Zukunft folgende Ansatzpunkte zur Adaptierung im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitsprüfung des oben genannten Vorhabens. 
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Nr. 168.1) Prognosen zur Motorisierung 

Die dargestellten Prognosewerte zur Entwicklung des Motorisierungsgrades in Wien 

entsprechen nicht den derzeitigen Trends. Die dargestellte Prognose widerspricht den 

empirisch beobachtbaren Entwicklungen der vergangenen 15 Jahren. Die Entwicklung des 

sinkenden Motorisierungsgrades in Wien beginnt bereits im Jahr 2001 und entspricht den 

internationalen Trends strukturinduzierter städtischer Mobilitätsveränderungen hin zu einer 

verstärkten Nutzung des Umweltverbundes. Diesen Veränderungen (Systembrüchen) wird in 

der Prognose nicht Rechnung getragen, weil Trends einer ansteigenden Motorisierung vor 

dem Jahr 2000 für die folgenden Jahre lediglich extrapoliert wurden. 

Gleichzeitig sind die Prognosen zur Entwicklung der Motorisierung, so wie Bevölkerungs und 

Arbeitsplatzentwicklung, zentrale Eingangsgrößen im Modell, die ursächlich für das in den 

Prognoseszenarien dargestellte Kfz-Verkehrsaufkommen sind. So sinkt der 

Motorisierungsgrad auch im 22.Bezirk seit rund 5 Jahren in der Prognose wird jedoch ein 

Wachstum von 7% unterstellt. 

Dies betrifft nicht nur den Motorisierungsgrad, sondern auch das Kfz- Verkehrsaufkommen 

im Straßennetz. Das Verkehrsaufkommen stagnierte in den Jahren 2008 bis 2012 im 

gesamten Wiener Gemeindegebiet. Die Region Nord (die Wiener Gemeindebezirke 21. 

Floridsdorf und 22. Donaustadt) zeigen ebenfalls einen leichten Rückgang der 

Verkehrswerte. Im JDTV war in den letzten 5 Jahren ein Rückgang von -1,6 % bzw. im 

DTVW von -0,9% zu verzeichnen (insgesamt 15 vergleichbare Zählstellen). Nach 

Straßenkategorie hat es unterschiedliche Entwicklungen gegeben. Im Autobahn- und 

Schnellstraßennetz sind Zuwächse zwischen +1,9 % (JDTV) und +2,0 % (DTVW) zu 

verzeichnen gewesen, im Straßennetz der Gemeinde Wien (Hauptstraßen A und B) wurde 

ein Rückgang zwischen -8,1 % (JDTV) und -6,3 % (DTVW) in den letzten fünf Jahren 

festgestellt. Im selben Zeitraum betrug das Bevölkerungswachstum (22.Bezirk) rund 7%. 

Gleichzeitig geht die Verkehrsprognose im Untersuchungsgebiet von einer deutlichen 

Zunahme des Straßenverkehrs bis zum Jahr 2030 aus (ca. + 79 %). 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Einflüsse auf das Verkehrsverhalten der WienerInnen wurde auf Seite 16 der 

Verkehrsuntersuchung beschrieben. Der Trend würde eine PKW-Verkehrsreduktion von 37%  

bedeuten, welche jedoch durch Bevölkerungswachstum (12%) und zusätzlichen 

Einpendlerverkehr (16%) weitgehend kompensiert wurden. Des weiteren wurden den 

Prognosen nach der Wirtschaftskrise 2008-2010 eine nachfolgende leichte 

Wachstumsphase unterstellt. Die Entwicklung der Seestadt Aspern (+25.800EW und 

+22.600AP) und der angrenzenden Stadtentwicklungsflächen (Hausfeld etc.) bis 2030 

können bezüglich der Verkehrsentwicklung nicht als Extrapolation eines Trends der 

vergangenen Jahre abgebildet werden, sondern bedurften einer gesonderten Untersuchung, 

welche in der Verkehrsuntersuchung ab Seite 19 samt der verwendeten Unterlagen 

aufbereitet wurden. Dabei wurden insbesondere die künftigen lokalen Gegebenheiten 

besonders berücksichtigt, etwa die Verkehrsentwicklung entsprechend den zeitlichen 

Realisierungsszenarien aus den UVP-Projekten der Seestadt, P&R-Anlage und Hausfeld 

Nord, aber auch die Entwicklungen im Marchfeld. Auch hinsichtlich der Trends (W, NÖ, Bgld) 

im Motorisierungsgrad konnte eine Unplausibilität nicht festgestellt werden. Wien gesamt 

stagniert bei etwa 400 KFZ/1000EW. Im 22. Bezirk ist eine leichte Steigerung (bis 8%) zu 

erwarten. Im Gegenteil hätte eine "spontane Verflachung" oder Krümmungsänderung einer 
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besonderen Begründung bedurft. Die Prognosen betreffend der Zunahme des 

Straßenverkehrs von +79% bis 2030 beziehen sich auf den gesamten Untersuchungsraum. 

Dies ist jener Raum, der vom Vorhaben an der äußeren Grenze mit einer 

Verkehrsveränderung von +/-20% betroffen ist und Teile von Wien und NÖ umfasst. In 

diesem Untersuchungsraum steigert sich die werktägliche Verkehrsleistung von knapp unter 

4 Mio. auf über 7 Mio. Personen-km. Bei etwa gleich bleibenden Modal Split 56-57% MIV-

Anteil gilt dies auch für den Straßenverkehr. Der Anteil der Personenwege nimmt um 55% 

zu, jener die mit dem KFZ zurückgelegt werden um 49%. 

 

Nr. 168.2) Entwicklung der Mobilitätskennwerte 

Die quantitativen Hinweise auf eine stabile Reisezeit sind mannigfaltig und fanden auch 

schon breiten Niederschlag in der Literatur (siehe z.B. Metz, 2004 , 2008 , Schäfer et al., 

2000 , Schäfer, 2000 , 2006 , 1998 ). Die Analyse des deutschen Mobilitätspanels in Bezug 

auf Wegezahl zeigt stabile Zeitreihen-Ergebnisse. Brög gibt auf seiner Website eine große 

Anzahl von Ergebnissen seiner Mobilitätserhebungen gegliedert nach Größe des 

Untersuchungsgebietes an. Aus den Daten ist gut ersichtlich, dass die Anzahl der Wege 

nicht von der Größe und der Nationalität des untersuchten Gebietes abhängig ist. Im 

vorliegenden Verkehrsmodell steigt die Zahl der Wege für mobile Personen deutlich an 

(+10% bis zum Jahr 2030). Dies widerspricht bisherigen veröffentlichten Ergebnissen zu 

Mobilitätserhebungen der Wiener Bevölkerung seit den 1990er Jahren (Brög, omnitrend, 

etc.), die auf die stabile Zahl der Wege/mobiler Person hinweisen. Für die Anwendung im 

Verkehrsmodell bedeutet dies wiederum eine deutliche Steigerung der Wegezahl und damit 

ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Vergleich zum Trend. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Modellparameter der Verkehrserzeugungsraten wurden gem. Anhang S22/23 (pdf S267) 

primär aus vorliegenden Statistiken und den Strukturdaten der Mobilitäterhebungen in Wien 

und NÖ/OÖ als zweckbezogene Wegeraten mit Verkehrsmittelwahl mit dem FORTRAN-

Programmmodul Prof. Fußeis bzw. VISUM berechnet. In den Wegeraten ergab sich im 

Zellenbinnenverkehr 1,26 Wege/d im Bestand 2012 und 1,30 für die Prognose 2030, somit 

annähernd stabil, im Zellenaußenverkehr 2,21 Wege/d im Bestand und 2,63 in der Prognose. 

Regelmäßig wiederkehrende Untersuchungen im etwa 5-Jahres-Rhythmus werden in der 

Schweiz durchgeführt. Dabei zeigt sich ein fast linearer Anstieg der Tageswegedauer von 70 

min (1984) auf 97 min (2005). Im Schnitt bildet sich die Zunahme vor allem im 

Freizeitbereich ab (von 22,6 auf 50 min/Tag). Ein Anstieg der Wegezahlen ist daher 

wahrscheinlicher, als ein stagnierender Wert. 

 

Nr. 168.3) Nichtmotorisierter Verkehr 

Die real existierenden Wirkungen des Straßenbauvorhabens auf den nicht motorisierten 

Verkehr wurden nicht berücksichtigt. Es wurde anscheinend vereinfacht angenommen, dass 

das Straßenprojekt bestehende und geplante Beziehungen und Verbindungen des Fuß und 

Radverkehrs erhält bzw. herstellt. Die Nicht-Berücksichtigung des Fuß- und Radverkehrs in 

den Modellberechnungen und quantifizierten Szenarien mag für hochrangige Straße 

(Autobahn, Schnellstraßen) und deren aufgenommenen, wie induzierten Verkehrsrelationen 

gelten, ist jedoch sicherlich nicht ausreichend, um die Auswirkungen und deren 
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Umweltverträglichkeit im Rahmen einer „Stadtstraße“ und deren räumlichen Kontext 

schlüssig und vollständig abzubilden und zu bewerten. Im Hinblick auf die Anlageart 

(niveaugleiche Kreuzungen, Fuß- und Radwegquerungen) sind die Wechselwirkungen mit 

dem nicht-motorisierten Verkehr offensichtlich und deshalb zu quantifizieren und in den 

Verkehrsmodellberechnungen (VISUM PTV) zu berücksichtigen (Verkehrserzeugung, 

Verkehrsumlegungen, Modal Split, etc.). 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Das Projekt Stadtstraße beinhaltet drei Kreuzungen davon zwei niveaufreie und unter 

Berücksichtigung der AS Seestadt Ost eine weitere niveaufreie Querung. In den 

Tunnelbereichen verbleiben die Querungen wie im Bestand, werden allerdings im Rahmen 

des ÖBB-Projekts der S80 adaptiert. Hinsichtlich der Wegeraten Bestand/Prognose 2030 

werden  Änderungen von max. +13% im Fuß und Radverkehr ermittelt. Der überwiegende 

Anteil der Wege, welche zu fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden, sind Wege aus der 

Sparte Einkauf/Freizeit (72%). Zum Zeitpunkt einer UVP sind die konkreten Zielpunkte (z.B. 

Geschäftsstandorte) in diesem Bereich weitgehend unbekannt, sodass die Berechnung einer 

Verkehrsmenge an einer Kreuzung nicht erfolgen kann. Dem Fuß- und Radverkehr wird 

bezüglich Luftschadstoffe Emissionsfreiheit unterstellt, womit im Bezug auf relevante 

Umweltauswirkungen des Vorhabens lediglich auf das Vorhandensein von negativen 

Einflüssen auf die Aufrechterhaltung des prognostizierten Modal Split abzuzielen ist. Als 

Kreuzungen, welche im Verkehrsfluss Behinderungen verursachen könnten, kommen die 

Kreuzungen der Spange Franz-Fellner-Gasse mit der Stadtstraße und der Süßenbrunner 

Straße in Betracht, welche mit Radfahrerüberfahrten im Zuge der Radrelationen versehen 

sind. Der Radverkehr der Süßenbrunner Straße teilt sich auf künftig auf die Spange Franz-

Fellner-Gasse und die Süßenbrunner Straße auf. An der Kreuzung Hirschstettner 

Straße/Süßenbrunner Straße wurden anhand einer Verkehrszählung vom Juni 2012 35 

Fahrradquerungen/7h am gesamten Kreuzungsplateau bzw. unter Berücksichtigung des 

Spitzenwertes 0,25 Fahrräder/VLSA-Umlauf in der stärksten Relation festgestellt. Im 

Fußverkehr lagen die Werte bei 2 Fg/Umlauf in der stärksten Relation und sind an den o.a. 

Kreuzungen wegen der weiteren Distanz zu Fußgängeraffinen Zielbereichen als geringer 

anzusetzen. Selbst massive Steigerungen im Fuß/Radverkehr lassen den Schluss nicht zu, 

dass Fuß/Radverkehrsstauungen an den Verkehrslichtsignalanlagen eintreten werden und 

damit die Verkehrsmittelwahl beeinflussen. 

 

Nr. 168.4) Induzierter Verkehr 

Aufgrund der international wissenschaftlich  anerkannten  Tatsache  eines  konstanten 

Reisezeitbudgets ist davon auszugehen, dass nicht nur ein Teil, sondern die gesamte 

individuell gesparte Reisezeit reinvestiert wird. Internationale Studien weisen auf eine 

Nachfrageelastizität zwischen ε = 0,5 bis ε > 1 hin. 

Das heißt im System eingesparte Reisezeiten durch Geschwindigkeitserhöhung werden 

weitgehend reinvestiert. Bereits im Jahr 1994 weist GOODWIN eine kurzfristige 

Nachfrageelastizität von ε = 0,5 und eine langfristige von ε = 1,0 aus. Im vorliegenden Modell 

wird auf ein ε = 0,5 verwiesen. Insgesamt 322.300 Kfz-km/Werktag werden an induziertem 

Verkehr verursacht. Das Wachstum des motorisierten Verkehrs entsteht also dadurch, dass 

mit den zunehmenden Geschwindigkeiten die pro Ortsveränderung zurückgelegten Strecken 
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immer länger werden (vgl. auch Pfleiderer 2009). Damit einhergehend steigende Kosten 

durch erhöhte Lärmbelastung, Schadstoffausstoß, Unfälle und Flächenverbrauch. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die regelmäßig durchgeführten Schweizer Untersuchungen ergaben einen ansteigenden 

Trend im Reisezeitbudget. Der Reisezeitkostenvergleich bildet die Grundlage für 

Nachfragefunktion. Für die Bewertung der Umweltwirkungen erfolgt der Vergleich des Null-

Plf. 0.D.3 2030 mit dem Maßnahmenplanfall 1.D.3.2030. Da kleine Zeiteinsparungen nicht 

unmittelbar in neue Wege reinvestiert werden ist ε=-0,5 gerechtfertigt.  

 

Nr. 168.5) Überdimensionierung 

Die als „Stadtstraße“ bezeichnete Straße entspricht nach wie vor einem autobahnähnlichen 

Querschnitt, der ein enormes Potenzial zur Redimensionierung aufweist. Der 

Regelquerschnitt weist abschnittsweise zw. 3,25m bis 3,75m breite Fahrstreifen auf. 3,00 bis 

3,25m wären für Fahrstreifen auf Richtungsfahrbahnen (mit mehr als einen Fahrstreifen) 

ausreichend. Die eingereichten Dimensionierungsparameter orientieren sich an deutlich 

höheren Geschwindigkeiten, wie die Projektierungsparameter zeigen: 

Rmin = 150m entspricht v85 = 75km/h (RVS: 50m) 

S = 4,5% -> v85 = 120 km/h (RVS: 11%) 

Rkmin = 1500m -> vp ~ 65km/h (RVS: 700m) 

RWmin = 1700 -> vp ~ 80km/h (RVS: 650m) 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Stadtstraße weist in Ihrer Anlageart und Funktionalität weitgehend die Merkmale einer 

Freilandstraße auf. Die Fahrstreifenbreiten inklusive Zuschläge zufolge des LKW-Anteils 

entsprechen der RVS 03.03.31 (Freilandstraße). Die Projektierungsparameter bezüglich 

Kuppen- und Wannenradien stellen Mindestabmessungen dar. Radienerhöhungen 

verringern die Wahrscheinlichkeit einer Blendung des Gegenverkehrs bzw. die 

Leuchtweitenreduktion der Scheinwerfer beim Durchfahren von Wannen und tragen somit 

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Auch kann mit den vorgesehenen Breiten im 

Tunnel an einem verunfallte Fahrzeug (langsam) unter Einhaltung eines 

Sicherheitsabstandes vorbeigefahren werden, Bei größeren Unfällen oder Wartungen ein 

Gegenverkehrsbereich eingerichtet werden. Entsprechend der IG-L-Verordnung gilt auch für 

die Wiener Freilandstraßen - sofern einzelne Straßenabschnitte nicht explizit ausgenommen 

sind - eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Einhaltung wird durch die 

vorgesehene Section Control über die Tunnelabschnitte gewährleistet. Spätestens im 

Bereich der Auf-/Abfahrtsrampen Anbindung Quadenstraße sollte der Übergang zum 

Ortsgebiet erfolgen. Für die verbleibende kurze Strecke eine Reduktion der 

Fahrstreifenbreiten vorzunehmen, wird sich nur gering auswirken, da die 

Dimensionierungsgrößen im Kreuzungsplateau Spange Franz-Fellner-Gasse durch die 

Schleppkurven des Schwerverkehrs (Bus) bestimmt sind und somit nur entweder durch eine 

Verbreiterung des Fahrbahnteilers in den Geraden oder in einer variablen (unruhigen) 

Führung des rechten Fahrbahnrandes umzusetzen sind. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 367 von 419 

Nr. 168.6) Funktionalität 

Die Verkehrsumlegungen zeigen, dass es durch die Realisierung von S1 Lobautunnel inkl. 

S1 Spange Seestadt und der Stadtstraße zu einer Rückverlagerung von großräumigem 

Durchgangsverkehr auf die A23 kommt.  Die Entlastungswirkung der S1, als Verlagerung 

von Kfz-Verkehrsaufkommen von der A23 auf die neue Route definiert, wird deutlich 

reduziert. Dies weist darauf hin, dass selbst für großräumige Verkehrsbeziehungen eine 

attraktive Verbindung durch bestehende oder zukünftige Siedlungsgebiete besteht. Das führt 

einerseits zur Entwertung von Potenzialflächen der Stadtentwicklung (Lärm, Abgase, etc.) 

als auch zur Reduktion von Effektivität und Effizienz der projektierten S1 in Folge der 

Rückverlagerung auf die A23. 

Damit werden im Korridor Seestadt-Hirschstetten die Gesamtverkehrsmenge im 

motorisierten Individualverkehr und die von ihr ausgehenden Belastungen deutlich erhöht. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die Frage kann nicht treffsicher beantwortet werden; es ist nicht ersichtlich, welche 

Vergleichswerte für diese Schlussfolgerung herangezogen wurden. Vergleicht man den 

Planfall 1.C.2 2024/25 mit dem Bestand, so zeigt sich dass sich die Verkehrswerte auf der 

A23 südlich der B3 annähernd verdoppeln, ähnlich stellen sich die Verhältnisse auf der B3 

und der Langobardenstraße dar. Der Zeiteinsatz des heute bereits zeitweilig überlasteten 

Straßenabschnitts wird sich deutlich mehr als verdoppeln. Dass sich mit Errichtung des 

Lobautunnels die Verkehre auf eine "entlastete" A23 umorientieren, ist logisch. Wenn sich 

die Bevölkerung in der Donaustadt von ca. 163.000 EW um 45.000 EW erhöht, dass dann 

der Verkehr steigt, auch. Dass die Verkehrsableitung zum höchstrangigen Straßennetz dort 

erfolgt, wo sie entsteht und nicht noch an unbeteiligten Nachbarn vorbeigeführt wird spricht 

für die Lage der Trasse nahe am Siedlungsgebiet. Der Anteil der Durchfahrer vom Knoten 

Raasdorf zur Stadtstraße westlich der Franz-Fellner-Straße beträgt im Planfall 1.D.3 2030 

etwa 7,1%. 

 

Nr. 168.7) Lösungsansatz im rechtlichen Rahmen des UVP-G 

Das vorliegende Projekt Stadtstraße konnte nach unseren Beobachtungen die betroffenen 

Bewohner im Trassenverlauf nicht überzeugen. Die mehrjährigen Bauphasen wie auch der 

spätere Betrieb der vierspurigen Verbindungsstraße stellen nicht nur für die betroffenen 

Fachplaner und Behördenvertreter eine große Herausforderung dar, sondern auch für die 

Bevölkerung. 

Wir fordern daher die Abwicklung eines Mediationsverfahren nach § 16 Abs.2 des UVP-G, 

um eine sinnvolle Gesamtlösung als Kompromiss mit den Einwendenden bzw. den 

beteiligten Bürgerinitiativen zu erarbeiten. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

keine persönliche Betroffenheit 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  169 

Jutta Matysek  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Polletstrasse 46 

 

Ich beziehe mich auf das Edikt vom 14.07.2016 – GZ. MA 22 – 581561/2014 013 

Straßenbauvorhaben „Stadtstraße Aspern“. 

Als betroffener Nachbar (1220 Wien, Polletstr 46) des Straßenbauvorhaben „Stadtstraße 

Aspern“ im Sinne des § 19 Abs. 1Z. 1UVP-G 2000 (sowie den einschlägigen materiellen 

Genehmigungsbestimmungen) begehre ich Parteistellung und erhebe die nachfolgenden 

Einwendungen. 

Meine Stellung als Nachbar begründe ich damit, dass ich durch die allfällige Errichtung, den 

allfälligen Betrieb und den allfälligen Bestand des, den Gegenstand des laufenden UVP 

Verfahrens bildendenden Straßenbauvorhabens „Stadtstraße Aspern“ gefährdet und 

belästigt werden würde. In diesem Zusammenhang sind besonders die kumulativen 

Wirkungen durch das Vorhaben „Stadtstraße Aspern“, die S1 Wiener Außenring 

Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf – Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern), die S 

1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat – Süßenbrunn, die S 8 Marchfeld 

Schnellstraße das die beiden Straßenprojekte verbindende Knotenbauwerk und die 

Zubringer zu diesem Straßensystem zu nennen. Durch das Straßenbauvorhaben 

„Stadtstraße Aspern“ und den in Zusammenwirken mit allen Zubringern (inkl. der zuvor 

genannten Schnellstraßen, der Landes- und Gemeindestraßen) induzierten Verkehr, sind im 

Bereich der lnvalidensiedlung unmittelbare negative Auswirkungen gegeben. 

Die Tatbestände der Gefährdung und Belästigung, und damit die Verletzung subjektiver 

Rechte sind durch das gezielte Anheben des Verkehrsaufkommens aufgrund der geplanten 

Attraktivierung des MIV gegeben. 

Neben dem gegenständlichen Projekt „Stadtstraße Aspern“ sind dafür auch die 

verkehrserregenden Wirkungen der S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten 

Raasdorf – Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern), der S 8 Marchfeld-Schnellstraße, der 

S 1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat – Süßenbrunn und der damit 

verbundenen Zulaufstrecken zu den projektierten Straßen verantwortlich. Damit in 

unmittelbarem Zusammenhang stehen die Erhöhung der Lärmbelastung, die wesentliche 

Erhöhung der Luftbelastung mit Schadstoffen, die gravierend ansteigende Belastung des 

Grundwassers ebenfalls mit Schadstoffen und die davon ausgehende Gefährdung meiner 

dinglichen Rechte im Inland. 
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Nr. 169.1) 0.Allgemeines 

Die vorliegenden Unterlagen zur Projekteinreichung sind auf dem zur Verfügung gestellten 

Datenträger unvollständig, sind in der Gesamtheit für die betroffenen Anrainer nicht 

nachvollziehbar dargestellt und veraltet (hinsichtlich des aktuellen Projektstandes). Die 

Darstellung der Umweltauswirkungen muss für die Anrainer eindeutig erkennbar und 

nachvollziehbar erfolgen. 

Als besonders problematisch ist die Vorgangsweise bei der Anschlussstelle „ASt Seestadt 

Ost“ anzusehen. Deren Zuordnung zur „Stadtstraße Aspern“ und nicht zur S1 Wiener 

Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf – Am Heidjöchl (Spange Seestadt 

Aspern) ist als grundlegender Projektmangel zu bezeichnen. 

Es wurde der Genehmigungsantrag auf die „ASt Seestadt Ost“ ausgeweitet. Diese bildet 

keine mit dem Hauptvorhaben allein funktionsfähige Einheit und wäre daher, auch wenn die 

Aufgabenverteilung eine Zuständigkeit des Landes Wien vorsieht, gemeinsam mit den 

sonstigen Landesstraßenverlegungen im UVP Verfahren zur S1-Spange Seestadt 

mitzubehandeln. 

Die Vorhaben und die dazu eingereichten Unterlagen entsprechen insgesamt weder dem 

Stand der Technik noch dem Stand der Wissenschaft. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 169.2) 1.Verkehr 

Die im Einreichprojekt „Stadtstraße Aspern“ dargestellten Verkehrsströme sind 

unglaubwürdig. Dies gilt besonders für das untergeordnete Straßennetz und auch die 

Zubringer zu dem Projekt. Die Verkehrsströme sind gesamthaft nicht nachvollziehbar 

dargestellt (Einfüllpunkte). Die Problematik der Unsicherheiten („Qualivermo“) von 

Verkehrsmodellen wurde unzureichend dargestellt und berücksichtigt. 

Die entsprechend den EU-Regelungen erforderlichen Senkungen der Schadstoffemissionen 

und der Treibhausgasemissionen machen besonders im Verkehrssektor Maßnahmen zur 

Verkehrsreduktion notwendig. Diese Umstände wurden ebenfalls nicht ausreichend 

berücksichtigt. 

Den Prognosen wurde eine weitere deutliche Steigerung des Verkehrsaufkommens 

zugrunde gelegt. Diese Annahmen berücksichtigen weder die zukünftige 

Parkraumbewirtschaftung in Wien, als auch den von politischer Seite festgelegten Ausbau 

des ÖPNV. 

Die aktuelle Parkraumbewirtschaftung in Wien (inkl. 10, 18. und 19. Bezirk) wird dazu führen, 

dass der 22. Bezirk bei Verwirklichung der Projekte „Stadtstraße Aspern“, S1 Wiener 

Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf – Am Heidjöchl (Spange Seestadt 

Aspern), S 1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat – Süßenbrunn, die S 8 

Marchfeld Schnellstraße zu einer großen „Parkfläche“ für Pendler werden wird. 

In der Folge ist davon auszugehen, dass auch im 21. Bezirk und im 22. Bezirk die 

Parkraumbewirtschaftung eingeführt wird. Dies ist auch grundsätzlich anzustreben. Dieses 

Szenario wurde in keiner Weise näher untersucht Bei einer verkehrspolitisch 
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zukunftsorientierten Planung mit entsprechenden Ausbau des ÖPNV für die Pendler, sind 

der Ausbau „Stadtstraße Aspern“, der S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten 

Raasdorf – Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern) sowie der S 1 Wiener Außenring 

Schnellstraße, Abschnitt Schwechat – Süßenbrunn und der S 8 Marchfeld Schnellstraße 

nicht erforderlich. 

Der Modal Split wird durch das ggst. Vorhaben verschlechtert. Dies widerspricht den 

verkehrspolitischen Zielsetzungen der Stadt Wien. Eine moderne, zukunftsorientierte 

Verkehrspolitik in wirklich großen Ballungsräumen (im Gegensatz zu Wien und Umgebung) 

weist in eine völlig andere Richtung. Hochleistungsstraßen werden zum Teil abgetragen, da 

durch sie keine Lösung von Verkehrsproblemen erreicht werden konnte. 

Die behauptete Verkehrsentlastung für die Bevölkerung ist in der Einreichung nicht 

erkennbar. Alle umweltrelevanten Parameter, die mit dem MIV und dem Projekt verbunden 

sind, verschlechtern sich bezogen auf den gesamten 22.Wiener Gemeindebezirk. 

Daher ist das Projekt aus Sicht eines Bewohners vollinhaltlich abzulehnen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Verkehr 

Die dem Projekt zugrundegelegten Verkehrswerte wurden anhand eines kalibrierten 

Verkehrsmodell berechnet. In Wien liegt die "Auflösung" bei einem (Volks)Zählbezirk, das 

sind ein oder mehrere Baublöcke. Durch die Zellgröße sind dazwischenliegende gering 

belastete Aufschließungsstraßen möglicherweise auch nicht abgebildet, ihr Verkehrswert der 

benachbarten Straße zugeordnet. In NÖ sind aus Gründen der Datenlage die Verkehrszellen 

größer, aber auch Zellen in weiter Entfernung vom Untersuchungsraum, da mit einer 

Verfeinerung kein zusätzlicher Genauigkeitsgewinn erzielt werden kann. Insgesamt wurde 

6200 Verkehrszellen im VM Ostregion herangezogen. Die ausgewiesenen Verkehrswerte 

sind auf 100 KFZ/24h gerundet. Obwohl im Modell mitsamt ihren Emissionswerten enthalten, 

wurden zur Erhöhung der Übersichtlichkeit die Verkehrszahlen in den graphischen 

Darstellungen dann nicht dargestellt, wenn der Wert von 1600 KFZ/24h nicht erreicht wird, 

da von diesen geringen Verkehrszahlen auch unmittelbar an der Straßenkante keine 

Grenzwertüberschreitung ausgeht. Durch die hohe Auflösung ist allerdings auch die 

Wahrscheinlichkeit größer, dass sich Detailfehler einschleichen. So wurde im Modell die 

Diagonalsperre im Zuge Kraygasse am Ende der Polletstraße nicht berücksichtigt. Betrachtet 

man allerdings die Differenzdarstellung des Maßnahmenplanfalls zum Nullplanfall zeigen 

sich abseits der Hauptstraßen lediglich Veränderungen von wenigen 100 KFZ/24h im Gebiet 

um die Polletstraße. Auch eine Modellabbildung die diesen Umstand berücksichtigt würde 

ähnlich geringe Verkehrsdifferenzen ergeben.  

Modellunsicherheiten: Verkehrszählungen unterliegen statistischen Schwankungen. Diese 

können über Regressionsanalysen in einen statistisch nachvollziehbaren Anteil (saisonale 

Schwankung, Witterungseinfluss, Wochentag, Feiertag etc.) und einen nicht zu 

begründenden Zufallsanteil unterteilt werden. In einem Verkehrsmodell wird der Verkehr für 

einen typischen Tag kalibriert. In der UVE dafür ein typischer Werktag herangezogen. Das 

Ergebnis des Modells liefert eine Abschätzung des zu erwartenden Mittelwertes. Eine 

Möglichkeit, den Streubereich mathematisch genauer fassen zu können besteht in der 

Definition eines Konfidenzintervalls. Unter der Annahme, dass der Zufallsanteil normalverteilt 

ist, gibt Samer et.al. (2012) für Zufallsverteilte Verkehrsbelastungswerte Klassen von 

Konfidenzintervallen mit der Statistischen Irrtumswarscheinlichkeit von 5% an. Diese leigen 

bei einer Verkehrsstärke von 6.000 bis 13.000 kFZ bei +/-24%, bei einer Verkehrsstärke von 
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20.000 bis 40.000KFZ/24h bei +/-17% und dazwischen bei +/-18%. Diese 

Konfidenzintervalle gelten für das kalibrierte Bestandsmodell. Prognoseergebnisse haben ein 

höheres Konfidenzintervall, da sich die Annahmen zu den prognostizierten Strukturdaten 

(Einwohner, Arbeitsplätze,...) mit den zufallsverteilten Verkehrsstärken überlagern. Es zeigt 

sich somit, dass an Straßen mit geringer Verkehrsbelastung die Streuwerte höher sind. 

Maßnahmen zur Verkehrsreduktion: In den Berechnungen der Verkehrserzeugung wurde die 

gute bis sehr gute ÖV-Versorgung in den Stadtentwicklungsgebieten und der Seestadt 

berücksichtigt. Bei einer Zunahme der Bevölkerung von +45.000 EW in der Donaustadt, aber 

auch mit überdurchschnittlichen Wachstum in den angrenzenden Bezirken in NÖ, kann nicht 

erwartet werden, dass daraus keine Verkehrssteigerung entsteht. Allein in der Seestadt 

entstehen insgesamt etwa 44.000 EW+AP, und wird diese eine höhere Einwohnerzahl als 

Mödling aufweisen. 

Eine künftige Parkraumbewirtschaftung wird sicherlich ihren Beitrag zur Senkung der THG-

Emissionen aus dem Sektor Verkehr liefern. Wenn bekannt ist, wann, wo und in welchem 

Ausmaß eine Parkraumbewirtschaftung erfolgt, kann deren Wirkung im Modell berücksichtigt 

werden. Die teilweise Verlagerung von Wochenpendlern auf Gebiete ohne 

gebührenpflichtigen Parkraum erfolgt unabhängig von der Verwirklichung von 

Straßenbauvorhaben und eher auf eine brauchbare ÖV-Anbindung für die Weiterfahrt 

ausgerichtet. Das von Ihnen vorgeschlagene Szenario müsste Gegenstand einer 

Untersuchung über die Wirkung der Parkraumbewirtschaftung in den Bezirken 21 und 22 

sein. Eine derartige Untersuchung liegt nicht vor und kann daher in der gegenständlichen 

Verkehrsuntersuchung zum Projekt Stadtstraße nicht berücksichtigt werden.  

Maßgeblich ist, ob mit den vorgesehenen Maßnahmen die Verkehrsbedürfnisse befriedigt 

werden können und die Zielvorgaben in der Verkehrsmittelwahl eingehalten werden. In die 

Berechnungen wurden die Veränderungen in den ÖV-Angeboten ebenso berücksichtigt, wie 

jene in der geänderten Straßeninfrastruktur. Dass sich durch die Verwirklichung des 

Vorhabens der Modal Split verschlechtert, ist nicht unbedingt richtig. Der Vergleich des 

Maßnahmenplanfalls 1.D.3 2030 (Projekt Stadtstraße) mit dem dazugehörigen Nullplanfall 

0.D.3 2030 (mit Bevölkerungsentwicklung bis 2030 aber ohne Stadtstraße) zeigt, dass sich 

bei den Personenwegen/Werktag bezüglich der Verkehrsmittelwahl eine Verbesserung um 

einen Prozentpunkt zugunsten des ÖV ergibt, hinsichtlich der Verkehrsleistung (Personen-

km/Tag) bleibt das Verhältnis gleich. 

Gleichfalls liefert dieser Vergleich auch die Reduzierung des Verkehrsaufkommens in den 

Ortskernen und den Sammelstraßen (z.B. Hausfeldstraße Nord -6.500, B3-Asp. Heldenplatz 

-9.600, Hirschstettner Straße -12.600 KFZ/24h) übersichtlich dargestellt in der 

Verkehrsuntersuchung Seite 157. In der ergänzenden Auswertung nach Straßentypen kann 

z.B. ein Rückgang der Verkehrsleistung im Bereich der Gemeindestraßen von -16% ermittelt 

werden, das sind weitgehend jene Straßentypen wo die Mehrzahl der Bevölkerung wohnt. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 169.3) 2 Beeinträchtigung der Nahversorgung und der lokalen Infrastruktur 

Der Osten Wiens, entlang der geplanten Trasse ist bereits heute durch eine sehr schlechte 

Nahversorgung gekennzeichnet. Die nicht gegebene Raumplanung hat zu einer 
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Konzentration auf Einkaufszentren geführt, die hauptsächlich für den MIV erschlossen 

wurden. Nun soll das Projekt Seestadt, welches sich durch einen geringen Anteil des MIV 

auszeichnen sollte, wird durch zwei Anschlüsse an hochrangige Straßen zu einem neuen 

Verkehrserreger für den MIV gemacht. 

Das geplante Projekt wird absehbar zur weiteren Verschlechterung der Nahversorgung 

führen. Ältere Menschen, Personen die kein Kfz lenken dürfen oder besitzen (Kinder, 

Jugendliche, Kranke, Verletzte, grundsätzlich Menschen mit Einschränkungen, usw.) werden 

damit weiter benachteiligt. Der Einkauf z. B. von Lebensmitteln wird im Extremfall zum 

mehrstündigen Unterfangen. Kleine Nahversorger (wenn es diese noch gibt) werden durch 

den erhöhten Druck der Einkaufszentren schließen. Eine ähnliche Situation ergibt sich für die 

landwirtschaftliche Nutzung von Flächen und die zugehörigen Betriebe in meiner direkten 

Wohnumgebung. 

Die Versorgungswege werden damit für mich und alle Bewohner weiter zunehmen. Das 

Projekt stellt für Fußgänger und Radfahrer eine zusätzliche Barriere dar und verlängert 

ebenfalls die Wege. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Raumplanung 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr. 2.5. verwiesen. 

Ergänzung betreffend Barrierewirkung für Fuß- und Radfahrer: 

Zur Überwindung der Barrierewirkung für Fuß- und Radverkehr ist gemäß dem Kapitel 2.1 

der Einlage B.02.01.Technischer Bericht neben der Wiederherstellung bestehender Fuß- und 

Radwegrelationen die Schaffung neuer Wegverbindungen entlang der Trasse 

Projektbestandteil.  Im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sind die geplanten Fuß- und 

Radwege durch Ausweisung des Verkehrsbands bzw. des öffentlichen Straßenraums in der 

notwendigen Breite berücksichtigt.  

Während der Bauphase sollen gemäß  der Einlage B.05.01.1001 Technischer Bericht 

Bauphase die wichtigsten Wegrelationen durch mehrere Straßenprovisorien 

(Spargelfeldstraße, Quadenstraße, Hausfeldstraße, Ostbahnbegleitstraße) aufrecht erhalten 

bleiben. Ebenso sollen die Längs- und Querverbindungen in der Emichgasse für den 

Fußverkehr während der gesamten Bauzeit aufrecht erhalten bleiben.   

Verkehr 

Die Barriere ist durch das Vorhandensein der Bahnstrecke gegeben. Das Queren von 

Eisenbahnstrecken ist nur an den dafür vorgesehene Stellen zulässig. Im ÖBB-Projekt der 

S80 ist beinhaltet, dass sämtliche Eisenbahnübergänge niveaugleich ausgestaltet werden. In 

Fortsetzung dieser Eisenbahnübergänge sind auch Querungen der Stadtstraße beinhaltet, 

welche für Fuß- und Radverkehr weitgehend niveaufrei ausgeführt werden oder diese 

Barriere im Oberflächenverkehr durch die Tunnel Emmichgasse und Hausfeldstraße nicht 

vorhanden ist. Beim Weg entlang der U-Bahn-Trasse wurde eine Ersatzwegeverbindung an 

der Dammkrone eingerichtet und an die Bahnquerung in Verlängerung der Hasibedergasse 

angebunden. Der Mehrweg ist gering und ist als zumutbar einzuschätzen. An der 

niveaugleichen Kreuzung der Stadtstraße mit der Spange Franz-Fellner-Gasse wurden 

Schutzwege und Radfahrerüberfahrten in ausreichender Breite eingerichtet. Eine zusätzliche 

Barriere ist daher nicht erkennbar. 
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Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 169.4) 3.Luft 

Das Projektierungsgebiet liegt, wie auch den Projektunterlagen „Stadtstraße Aspern" zu 

entnehmen ist, in einem belasteten Gebiet (Gemäß BGBI. II Nr. 166/2015, der 166. 

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft 2015 über belastete Gebiete (Luft) zum UVP-G 2000). Festzuhalten ist in 

diesem Zusammenhang, dass das gesamte Stadtgebiet von Wien als "Sanierungsgebiet" für 

Feinstaub PM10 ausgewiesen ist und zusätzlich nahezu das gesamte Stadtgebiet (mit 

Ausnahme einiger hier nicht relevanter Katastralgemeinden) auch für Stickstoffdioxid. Daher 

ist in dem betreffenden Gebiet, statistisch gesehen, eine große Zahl von Erkrankungen und 

Todesfällen auf diese und weitere Luftschadstoffe zurückzuführen. 

Die im Projekt dargestellte Zunahme des Verkehrsaufkommens durch die angestrebte 

Attraktivierung des MIV führt unbestreitbar zu einer weiteren Erhöhung der 

Schadstoffemissionen. Für die ausgebrachten Schadstoffe liegen in vielen Fällen keine 

dauerhaft haltbaren "Grenzwerte" vor, bei deren Einhaltung sichergestellt wäre, dass keine 

schädlichen Auswirkungen auf Flora und Fauna vorliegen. Die Anwendung von 

lrrelevanzkriterien bei der Überschreitung von "Grenzwerten" ist grundsätzlich abzulehnen. 

Hierzu folgendes Zitat aus UVE Synthesebericht der freiland Umweltconsulting ZT GmbH 

Einlage D.02 Index E 10.3.2 Auswirkungen: 

In der Betriebsphase liegt die projektbedingte Zusatzbelastung durch den Betrieb der 

Stadtstraße Aspern lediglich an wenigen betrachteten Immissionspunkten mit Wohnnutzung 

(ganzjähriges Wohnen) im Untersuchungsgebiet über der jeweiligen lrrelevanzgrenze gemäß 

dem Schwellenwertkonzept. 

Es wird hier, wie so häufig, nach dem zynischen Prinzip der Wirtschaftlichkeit vorgegangen. 

Kranke und tote Menschen, sowie Schäden an der Umwelt heben das Bruttosozialprodukt. 

Dies war auch bei Asbest als Brandschutz und Wasserrohrleitungen mit Blei als Bestandteil 

der Fall. Die Allgemeinheit muss die Folgen (Monetär und bezüglich der Gesundheit) tragen. 

Die im Projekt dargestellten Verkehrszunahmen durch die Attraktivierung des MIV und des 

Lkw-Verkehrs sind im 22. Bezirk mit einer weiteren Zunahme von Luftschadstoffen, 

Feinstaubemissionen und der C02 -Emissionen verbunden. Dies trifft besonders auf 

Feinstaub zu. Feinstaub der Größenordnung < PM10 wurde in dem Projekt nicht 

ausreichend untersucht. Der in wissenschaftlichen Untersuchungen als besonders 

problematisch eingestufte Ultra Feinstaub wurden in den Einreichunterlagen nicht 

ausgewiesen und daher auch nicht beurteilt. 

Die entsprechend der HBEFA in den Berechnungen angesetzten Emissionen von 

Luftschadstoffen für durchschnittlichen Pkw- und SNF-Flottenzusammensetzung ist 

grundsätzlich zu hinterfragen. 

Die aktuellen Erkenntnisse hinsichtlich der Schadstoffemissionen von Kfz während des 

realen Fahrbetriebes sind aufgrund neuerer Messungen (mit aktuellen Messverfahren) zum 

Teil deutlich höher als bisher angesetzt. Die Berechnungen sind daher in vollem Umfang 

entsprechend den neuesten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 

aktualisieren. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 374 von 419 

Durch eine allfällige Errichtung und einen allfälligen Betrieb der „Stadtstraße Aspern" in 

Verbindung mit der S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf - Am 

Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern) würde für mich als Nachbarn die bereits bestehende, 

überaus hohe Schadstoffbelastung der Luft und die vorhandene gesundheitliche Gefährdung 

weiter erhöht werden. 

Der Verkehrssektor liefert einen wesentlichen Beitrag zur Problematik der 

Treibhausgasemissionen. Damit verbunden sind allgemeine Beeinträchtigungen sowie 

Schäden an Menschen und deren Lebensraum. Es treten durch die Zunahme von 

Extremereignissen in der Witterung laufende Zunahmen von Schäden am Eigentum von 

Menschen auf. Die Schäden in der Landwirtschaft nehmen z.B. ebenfalls extrem zu, 

steigende Lebensmittelpreise sind eine Folge davon. 

Österreich hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Diese 

Verpflichtung betrifft auch den Verwaltungsbereich in Österreich. Im Verkehrssektor ist eine 

nahezu fahrlässige Vernachlässigung dieser Verpflichtungen zu erkennen. 

Die geplanten Hochleistungsstraßen führen zu eindeutig dargestellten Erhöhungen der 

Emissionen. Die damit verbundenen Kosten und Folgen trägt der Steuerzahler. Somit bin 

auch ich durch diese unzulässige Vorgangsweise unmittelbar betroffen. 

Aus diesen Gründen ist das Projekt in der vorgelegten Form vollständig abzulehnen und 

auch nicht genehmigungsfähig. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 375 von 419 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

Die Emissionsfaktoren für NOx werden dem im April 2017 veröffentlichten Update des 

Handbuchs der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA Version 3.3) entnommen. 

In diesem Update wurden die NOx Faktoren für die Abgasklassen Euro 4, 5 und 6 von 

Diesel-PKW aktualisiert. Dem HBEFA 3.3 liegen umfangreiche Messungen und aktuelle 

Untersuchungen zugrunde. Dies ist insofern von Bedeutung, als die Untersuchungen in den 

vergangenen Jahren gezeigt haben, dass die Emissionen in realen Fahrsituationen deutlich 

höher sein können, als es die Grenzwertgesetzgebung vermuten lässt. 

Die Emissionsfaktoren für die Berechnung der übrigen Emissionen des Straßenverkehrs 

werden dem Handbuch der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) in der 

Version 3.2 entnommen  

Das Handbuch der Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) entspricht somit dem 

bisher veröffentlichten, qualitätsgesicherten Stand der Technik (siehe 

http://www.umweltbundesamt.at/en/hbefa/). 

 

Hinsichtlich Luftverschmutzung durch das Projekt Stadtstraße Aspern wird auf die die 

gutachtlicher Stellungnahme zur persönlichen Betroffenheit am gegenständlichen Wohnort 

verwiesen. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Lärm und Luftschadstoffen wurden in den immissionstechnischen 

Fachgutachten ausführlich dargelegt und im Fachgutachten Humanmedizin aus 

humanmedizinischer Sicht beurteilt. Im Übrigen wird auf die Feststellungen zur persönlichen 

Betroffenheit verwiesen. 

 

Klima und Umweltmeteorologie 

Wie im Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, ist in der Betriebsphase der 

Stadtstraße Aspern 2024 mit einer Erhöhung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 

6.000 t CO2-Äquivalent gegenüber dem Nullplanfall zu rechnen.  

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs werden im genannten Teilgutachten die 

Auswirkungen der Projekte Stadtstraße mit AST Seestadt Ost und Spange S1 auf die 

Treibhausgasemissionen gemeinsam kumulativ betrachtet und mit den Gesamtemissionen 

der Stadt Wien verglichen. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten 

Projekte zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %.Das 

http://www.umweltbundesamt.at/en/hbefa/
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Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit  48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 % , kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume (zu Grenzwerten/Schädigung von Fauna, Flora) 

Da vom Vorhaben keine sensiblen Ökosysteme und Lebensräume wie der NP Donau-Auen, 

insbesondere dessen Heißländen betroffen sind, sind die festgelegten Grenzwerte zum 

Schutz der Ökosysteme und der Vegetation, die Anforderungen der Verordnung zum IG-L 

(BGBl. II Nr. 298/2001), sowie das Forstgesetz (2. VO gegen forstschädliche 

Luftverunreinigungen, BGBl. Nr. 199/1984) als Grundlage der Bestandsanalyse nicht 

heranzuziehen. Die Zusatzbelastung ist bei Einhaltung der Irrelevanzkriterien so gering, dass 

Auswirkungen auf die Gesundheit und die natürliche Leistungsfähigkeit von Lebewesen 

sowie das chemische und physikalische Gleichgewicht des Bodens jedenfalls 

auszuschließen sind. 

Die Ermittlung der Gesamtbelastung (inkl. Kumulation) zeigt, dass mit der Einhaltung der 

Grenzwertkriterien bzw. Grenzwerte gemäß IG-L zu rechnen ist. Bei projektgemäßer 

Umsetzung können dem gegenständlichen Bauvorhaben in der Bauphase aus 

lufttechnischer und klimatologischer Sicht keine erheblichen Auswirkungen auf Menschen, 

den Tier- und Pflanzenbestand und Ökosysteme zugeschrieben werden. 

 

Anmerkung  

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

Bezüglich der Einhaltung von Reduktionszielen handelt es sich um eine Rechtsfrage, welche 

nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 169.5) 2.Wasser 

Es wird auf die einschlägigen Veröffentlichungen betreffend die Ausbringung von 

Auftaumitteln (Streusalz) auf die Fahrbahnen bei winterlichen Straßenverhältnissen 

hingewiesen. Die Schädlichkeit von Streusalz bei unmittelbarer Einwirkung auf Pflanzen und 

auch Tiere führt auch zu entsprechenden Ausbringungsverboten. Es bedarf keiner näheren 

Ausführungen, dass die ausgebrachten Auftaumittel durch Wasser (nach Schmelzen von 

Schnee und Eis) gelöst werden und danach in den Boden sowie in das Grundwasser 

einsickern. Die Problematik der Verteilung durch Sprühnebel ist hierbei ebenfalls gegeben. 

Eine Entwässerung über das Kanalsystem vollkommen ohne Beeinträchtigung der 

Umliegenden Böden ist unrealistisch. 
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Durch das Projekt „Stadtstraße Aspern" ist eine weitere zusätzliche Belastung der Böden 

und des Grundwassers gegeben. Es ist nicht zu erwarten, dass auf den bestehenden 

Straßen die Streumittelausbringung reduziert wird. 

Neben den Auftaumitteln sind natürlich weitere Schadstoffe im Bereich des Projektes zu 

erwarten, welche in den Boden gespült (mit entsprechenden Anreicherungen) oder gelöst 

werden und somit in das Grundwasser gelangen können. Dies sind z. B. Kohlenwasserstoffe 

(Öle, Treibstoffanteile, usw.), diverse Anteile von Abrieb, Schwermetalle, usw. 

Im Umfeld des Projektes befinden sich Brunnen zur Feldbewässerung, Gartenbewässerung 

oder zur allgemein zur Wasserversorgung. Die Grundwasserströmungen und die 

Schadstoffausbreitung wurde mit einem vollkommen unzureichenden statischen 2-D Modell 

untersucht. Die Betrachtung der Schadstoffversickerung im Boden ist ebenfalls unzulänglich. 

Der dabei verwendete falsche und zynische Ansatz ist Verdünnung. Anreicherungen von 

Schadstoffen zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort werden nicht berücksichtigt 

(Nahrungskette, Bäche, Flüsse, usw.). 

Die somit zusätzlich belasteten Grundwässer werden durch die landwirtschaftlichen Betriebe 

und Anrainer (auch durch mich als Nachbarn) auf ihren Privatgrundstücken zur Bewässerung 

herangezogen. Die Auswirkungen der erhöhten Belastungen der Grundwässer und des 

Bodens auf die Pflanzen, die z. B. der Nahrungsmittelproduktion dienen (Gemüse, 

Obstbäume, Futtermittel, usw.) oder als Zierpflanzen genutzt werden, wurden nicht näher 

untersucht. Die negativen Einflüsse auf Pilz-Myzele in den Böden wurden ebenfalls 

vollständig vernachlässigt. 

Besonders die Langzeitfolgen für Bäume sowie andere langlebige Pflanzen und die damit 

verbundenen Schädigungen an dem Eigentum der Nachbarn z. B. in Form von 

Ertragsminderungen, Verkürzungen der Lebensdauer, die erhöhte Anfälligkeit der Pflanzen 

für Pilze und Schädlinge werden in den eingereichten Unterlagen nicht ausreichend und 

sachgerecht, nach dem Stand der Wissenschaften, berücksichtigt. Das Projekt ist somit nicht 

genehmigungsfähig und zurückzuweisen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Hydrogeologie 

Die anfallenden, mit allfälligen Schadstoffen belasteten Wässern werden über eine 

humusierte Bodenzone versickert. Diese Art der Verbringung entspricht dem Stand der 

Technik und ist erfahrungsgemäß ausreichend um straßenspezifische Schadstoffe aus 

Straßenwässer (mit Ausnahme des Parameters Chlorid aus dem Winterdienst) 

herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die Winterwässer in den Kanal abgeleitet und 

somit nur der Eintrag von Chlorid über Sprühnebel und Gischt zu erwarten. Hier wurden 

zusätzliche Auflagenvorschläge durch den Gutachter zum Schutz des Grundwassers 

formuliert 

Der Eintrag von Chlorid über den Sprühnebel wurde bei der UVE berücksichtigt..  Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Sprühverluste aus der Salzstreuung Auswirkungen auf die 

Grundwasserqualität im Grundwasserabstrom haben werden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der hohen Vorbelastung bei einzelnen 

Messstellen dadurch der Wert von 150 mg/l, welcher den Ausgangspunkt für die 

Trendumkehr gemäß Qualitätszielverordnung Chemie-Grundwasser definiert, überschritten 

wird. Eine gesamtheitliche Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich 

des Parameters Chlorid ist jedoch nicht zu erwarten. 
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Es ist weiters damit zu rechnen, dass es bei einzelnen Bewässerungsbrunnen zu 

Überschreitungen des pflanzenwachstumsrelevanten Chloridwertes von 115 mg/l (ÖWAV 

Regelblatt 407) kommt, wobei jedoch auch festgehalten wird, dass dieser Wert auch ohne 

das ggst. Projekt, der Fall wäre. Der projektinduzierte Anteil daran ist allerdings 

vergleichsweise gering. Die Auswirkungen sind jedenfalls für jene Brunnenbesitzer relevant, 

welche chloridempfindliche Kulturen mit Brunnenwasser bewässern. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen das TGA Landwirtschaft verwiesen. 

Zudem werden Beweissicherungsmessungen hinsichtlich der Grundwasserqualität im 

möglichen Beeinträchtigungsbereich des geplanten Vorhabens vorgesehen. 

 

Altlasten und Gewässerschutz: 

Zu Straßenabwässer  

Befund: 

Bauphase 

Klarzustellen ist, dass bei den Baustraßen kein Streusalz zum Einsatz kommt. 

Die auf den Baustraßen anfallenden Wässer werden entsprechend dem Stand der Technik 

seitlich über die Böschungen abgeleitet bzw. versickert, sofern sie nicht versiegelt 

(asphaltiert) sind, erfolgt die Versickerung auch auf die Baustraße selbst.  

In der Bauphase werden für die anfallenden Wässer aus der Bauwasserhaltung 

(Leckagewässer) Bau-Gewässerschutzanlagen (Bau-GSA) nach dem Stand der Technik 

vorgesehen. Es werden insgesamt 4 temporäre Bau-GSA, je 2 für den Bereich Tunnel 

Emichgasse (Ost und West) und Tunnel Hausfeld (Ost und West) geplant. Die Anlagen 

wurden mit je 2 Absetzbecken, für die Sedimentation von Feststoffen und eine Neutralisation 

und pH-Wert-Regulierung mittels CO2-Begasung vorgesehen. Der Standort dieser Anlagen 

entspricht der Lage den künftigen Gewässerschutzanlagen für die Betriebsphase. 

Betriebsphase 

Die Oberflächenwässer der Stadtstraße Aspern werden in der Betriebsphase über 

Froschmauleinläufe oder Schlitzrinne und über Rohrleitungen, bemessen gemäß RVS 

04.04.11, dem Hauptentwässerungskanal zugeleitet. Der weitere Ablauf unterscheidet  sich 

in Sommer- (01.04-30.09) und Winterbetrieb (01.10.-31.03.).  

Im Sommerbetrieb werden die gesammelten Oberflächenwässer in den gemäß RVS 

04.04.11 bemessene Gewässerschutzanlagen (GSA), und bei dem untergeordneten 

Straßennetz in den öffentlichen Kanal (Wien Kanal) abgeleitet.  

Es wurden insgesamt 7 GSA geplant (GSA 1 bis 5, GSA Ost und die temporäre GSA West). 

Die Gewässerschutzanlagen 1 bis 5 und die GSA Ost werden nur für die Betriebsphase und 

die GSA-West auch für die Bauphase eingesetzt.  

Im Falle der temporären GSA West erfolgt mit vorliegen des neuen Kanalnetzes der Stadt 

Wien im Bereich Seestadt Aspern die Ableitung in den öffentlichen Kanal. 

Die Gewässerschutzanlagen wurden mit zwei Reinigungsstufen geplant: 

 Absetzbecken  

 Bodenfilterbecken 

Die gereinigten Wässer werden im Untergrund versickert.  
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Im Winterbetrieb erfolgt eine Retention der Straßenwässer im Absetzbecken der GSA, das 

Bodenfilterbecken dient nur als Notüberlauf. Die Ableitung erfolgt gedrosselt in den 

öffentlichen Kanal (Wien Kanal). 

 

Gutachten 

Bauphase 

Im Zuge der Errichtung der Tunnel Hausfeldstraße und Emichgasse erfolgt keine offene 

Bauwasserhaltung und somit auch keine Grundwasserabsenkung. Von der dicht 

umschlossenen Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt und in der Bau-GSA geleitet. 

Die Bemessung und die Ausführung der Bau-GSA erfolgten gemäß RVS 04.04.11 und 

SIA 431 (Absetzbecken), somit nach dem Stand der Technik. Die beschriebenen 

Maßnahmen lassen daher einer Verschlechterung der Grundwasserqualität nicht erwarten. 

Die fachgerechte Baudurchführung wird durch die Bauaufsicht kontrolliert. Der Umgang bei 

Störfällen wird durch Auflagen bzw. das Wasserrechtsgesetz geregelt. 

Betriebsphase 

Die Emissionsquellen bei dem Straßenverkehr sind u.A. der Reifenabrieb, die 

Bremsbelägen, die Tropfverlusten, die Abgase, Korrosion bzw. Verschließ und der 

Winterdienst. Folgende Schadstoffe kommen vor:   

 Feinstoffe und flüchtige organische Verbindungen  

 Schwermetalle, wie z.B.: Zn, Ni und Cu 

 Schmier- und Trübstoffe 

 Verbrennungsrückstände in den Abgasen 

 Aus Korrosion bzw: Verschließ: Al, Cu, Fe und Mn 

 Aus dem Winterdienst: Streusalz und Splitt 

Eine direkte Einbringung von Straßenabwässern in den Untergrund bzw. GW-Körper erfolgt 

nicht. 

Die geplante Reinigung der Abwässer erfolgt mittels zweistufiger Gewässerschutzanlage 

(GSA), die aus einen Absetzbecken (mechanische Reinigungsstufe) und einen 

Bodenfilterbecken (biologische und chemische Reinigungsstufe) besteht. Die Bemessung 

und die Ausführung der GSA erfolgte gemäß RVS 04.04.11 (Grundwasserverhältnisse Fall 

2). In der Bodenfilteranlage erfolgt die Versickerung durch die Filterschichten 

(Mindestabstand zwischen UK Filterschicht und HGW 100 ist 50 cm) in den Untergrund. 

Die Bodenfilterkörper sind für den Rückhalt und Abbau organischer und anorganischer 

Schadstoffe zuständig. Die Reinigungswirkung basiert auf physikalisch-chemischen und 

mikrobiologischen Prozessen. Durch diese Abbau- und Rückhaltung können die oben 

genannten straßenspezifischen Schadstoffe (insbesondere Feinstoffe, Metalle, 

Kohlenwasserstoffe und Verbrennungsrückstände) aus den Straßenabflüssen so weit 

entfernt werden, dass bei dem Grundwasser keine Qualitätsveränderung zu erwarten ist.  

Bei Einhaltung der Vorgaben der QZV Chemie GW (Anhang 2 und 3), sowie fachgerechtem 

Betrieb und Wartung sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Grundwasserhaushaltes zu erwarten.  

Im Winterbetrieb werden die Abflüsse der Straßen gesammelt und über Rohrleitungen in die 

Kanäle von Wien Kanal geleitet (Die entsprechende Genehmigung für die Einleitung wurde 
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eingeholt). In diesem Fall ist das Grundwasser von einer möglichen Kontamination durch die 

Straßenwässer nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass der Oberflächen- und Grundwasserhaushalt 

durch Straßenabwässer nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

Zur Störung der Grundwasserströmung durch die Tunnelbauten 

Befund 

Entsprechend den Projektunterlagen können Grundwasserschwankungen durch den Bau der 

Tunnel Emichgasse und Hausfeld vorkommen. Um die quantitativen Auswirkungen auf den 

Grundwasserkörper zu erfassen wurde eine Grundwassermodellierung erstellt.  

Die Eingangsparameter für die Grundwassermodellierung wurden durch den Projektanten in 

den nachgeforderten Ergänzungen (Beantwortung der Auskunftsersuchen der MA 22, Teil 2 

und Teil 4). 

Um den IST-Zustand und die Veränderungen vor, während und nach der Bauphase zu 

erfassen wurde eine Grundwasserbeweissicherung bereits begonnen.  

 

Gutachten 

Die vorgenommene Grundwassermodellierung entspricht dem Stand der Technik und lässt 

die künftigen Änderungen des Grundwassers ausreichend abschätzen. 

Während der Bau- und Betriebsphase durch den Tunnel verursachte künstliche 

Veränderungen des Grundwasserspiegels mit einem maximalen Anstieg von 14 cm und 

einem maximalen Sunk von 11 cm sind im Vergleich zur natürlichen 

Grundwasserschwankung (ca. 1,5 m) sehr gering und daher zu vernachlässigen. 

Entsprechend der GW-Modellierung sind Veränderungen der lokalen Grundwasserstände in 

einem Ausmaß zu erwarten, das fremde Rechte nicht erreicht und damit auch eine 

Beeinträchtigung nicht möglich ist. 

 

Boden 

Als Auftaumittel wird auf Österreichs Verkehrsflächen hauptsächlich Natriumchlorid (NaCl) 

verwendet. Das Salz löst sich in Wasser, die hydratisierten Na- und Cl-Ionen dringen in den 

Boden ein. Das Na+ wird ob seiner positiven Ladung an den im Boden vorherrschenden 

negativen Oberflächenladungen adsorbiert, das Chloridanion (Cl-) wird aufgrund der kaum 

vorhandenen positiven Sorptionsstellen rasch ausgewaschen. Eine Untersuchung in 

Vorarlberg zeigte, dass bereits im späten Frühjahr nach der winterlichen 

Ausbringungsperiode nur noch Cl--Restkonzentrationen im Boden zu finden waren (Amt der 

Vorarlberger Landesregierung, 2004). Das an die Bodenmatrix adsorbierte Natrium 

verursacht bei zu hoher Sättigung (>5%) Struktur- und Gefügeschäden mit nachteiligen 

Auswirkungen auf das Porenvolumen und damit auf den Wasser- und Lufthaushalt des 

Bodens. Darunter leiden in erster Linie die Vegetation und das Bodenleben. Die Natrium-

Belastung klingt verzögerter ab als die Chlorid-Belastung. So sind im späten Frühjahr noch 

erhöhte Na-Konzentrationen festzustellen. 
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Sind im Boden freie Carbonat-Ionen (CO32-) vorhanden, verbinden sich diese mit den Na-

Ionen wodurch sich Na2CO3 (Soda) bildet, das alkalisch wirkt. Dadurch steigt der pH-Wert 

des Bodens an. Die veränderten physikalischen und chemischen Bedingungen haben auch 

Auswirkungen auf das Bodenleben. Die durch die Strukturveränderung bedingte 

Verschiebung in Richtung anaerobe (sauerstoffarme/-freie) Verhältnisse sowie die 

Alkalisierung führen zu einer Veränderung des Artenspektrums v.a. jenes der 

Mikroorganismen. Davon betroffen sind neben den Pilz-Lebensgemeinschaften auch die 

Vertreter der Mykorrhiza Pilzarten, die eine wichtige Rolle für die Nährstoffversorgung von 

Pflanzen spielen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Verkehrsgischt 10-40% des ausgebrachten 

Streusalzes in den Straßenrandbereich gelangen. Innerhalb der ersten 10 m an den 

Straßenkörper angrenzend werden ca. 90% dieser Fracht deponiert (BMVIT, 2009), die 

landwirtschaftlichen Böden also –  wenn überhaupt – in Randbereichen beeinflusst. 

Nach dem EU-weiten Verbot von bleihaltigen Treibstoffen sind die Pb-Emissionen aus dem 

Kfz-Verkehr stark zurückgegangen. Durch Reifenabrieb und Verbrennungsrückstände von 

Diesel gelangt jedoch das Schwermetall Cadmium in die Umwelt. Scheffer & Schachtschabel 

(2002) führen an, dass eine Belastung der Böden im unmittelbaren Einflussbereich der 

Straße (bis 10 m neben Hauptverkehrsstraßen) eintritt. Durch den steten Eintrag kommt es 

zu einem Ansteigen der Gesamtkonzentration. Die Löslichkeit von Cd, und damit dessen 

Bioverfügbarkeit, nimmt mit abnehmender Bodenacidität ab. Bei pH-Werten um 7, wie wir sie 

in den Tschernosmenen des Untersuchungsgebietes finden, weist die Bodenlösung die 

niedrigsten Cd-Konzentrationen auf. Weitere eingetragene Schwermetalle können Zink, 

Chrom, Nickel und Kupfer sein. Entlang von deutschen Bundesfernstraßen wurden 

Beprobungen durchgeführt, wobei man für die Schwermetalle Mittelwerte feststellte, die 

bezüglich der relevanten Elemente allesamt unterhalb des Richtwertes lt. ÖNORM L 1075 

liegen (Bundesanstalt für Straßenwesen, 2002). 

In den Abgasen von Kfz sind polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

enthalten. Diese PAK sind, v.a. mit steigender Anzahl an Ringstrukturen, hydrophob und 

adsorbieren rasch an unpolare Huminstoffe der organischen Substanz. 

 

Landwirtschaft 

Hinsichtlich dieser Einwendungen wird auf die Stellungnahmen der Sachverständigen für  

„Boden“ sowie „Hydrogeologie /Chlorid“. Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtschaft ist 

dazu nichts mehr zu ergänzen. 

 

Abfallwirtschaft 

Die Abfalleigenschaft setzt grundsätzlich die Beweglichkeit einer Sache voraus. Abfall liegt 

jedoch auch dann vor, wenn Sachen eine die Umwelt beeinträchtigende Verbindung mit dem 

Boden eingegangen sind (z. B. ölverunreinigtes Erdreich). Mit Verweis auf die 

Stellungnahme des Sachverständigen für Boden wird das im Streusalz enthaltene Chlorid 

rasch aus dem Boden ausgewaschen. Das ebenfalls im Streusalz enthaltene Natrium 

verweilt im Vergleich zum Chlorid etwas länger im Boden. Aus abfalltechnischer Sicht führt 

die im Nahebereich der Straßentrasse durch Gischt verursachte Einbringung von gelöstem 

Streusalz in den Boden lediglich zu einer temporären Verunreinigung, die keine 
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Abfalleigenschaft im Sinne des Abfallrechts auslöst und folglich auch keine Behandlung als 

Abfall im öffentlichen Interesse erforderlich macht. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Für den Fachbereich „Tiere, Pflanzen und Lebensräume“ sind keine relevanten 

Auswirkungen festgestellt worden, die zu erhöhten kurz- bis langfristigen Belastungen des 

Grundwassers, des Bodens und in der Folge auf Schutzgüter des Wiener 

Naturschutzgesetzes oder der Wiener Naturschutzverordnung führen und eine Verletzung 

eines Verbotes gemäß den einschlägigen Artenschutzbestimmungen bedeuten würden. 

 

Nr. 169.6) 3 Lärmbelastung 

Die Darstellung und Beurteilung der Luftschallimmissionen (Referenzplanfälle und 

Projektplanfälle) zur „Stadtstraße Aspern“ sind aus fachlicher Sicht unzureichend. Die Anzahl 

von Aufpunkten für die Detailberechnungen an den Fassaden der Wohngebäude ist viel zu 

gering. Die Darstellung der Berechnungsparameter in der Modellbildung ist unzureichend. 

"Bunte Bilder" (Rasterlärmkarten) für eine Höhe von 1,5 m sind bei deutlich höheren 

Wohngebäuden zur Beurteilung nicht geeignet. Für unbebaute Freiräume ist eine 

Berechnung in 4 m Höhe (neben 1,5 m) über dem Bodenniveau Stand der Technik und der 

Vorschriften. In den Rasterlärmkarten wurde nur die Reflexionsordnung 1statt 3 

herangezogen. 

Auf das Projekt „Stadtstraße Aspern" ist zur Beurteilung der Luftschallimmissionen die 

BStLärmIV nicht anzuwenden. Ausreichende Untersuchungen zur Bestandssituation in Form 

von Lärmmessungen sind im Projekt nicht erkennbar. 

Die zur Beurteilung herangezogenen Grenzwerte zur Beurteilung der Lärmimmissionen des 

Projektes sind zum Nachteil der Anrainerschaft als zu hoch angesetzt. Hierzu ist auf die 

Erkenntnisse der Night Noise Guidelines for Europe der WHO hinzuweisen. 

Die großflächige Verlärmung des Gebietes ist für die Nachbarn sowie auch Fachleute nicht 

ausreichend nachvollziehbar dargestellt. Darüber hinaus sind eingereichten Unterlagen zum 

Fachbereich Lärm unvollständig und fehlerbehaftet. Dies bezieht sich auch darauf, dass in 

den Verkehrsprognosen die Gemeindestraßen nicht berücksichtigt oder mit nicht 

nachvollziehbaren DTVw-Werten versehen wurden. 

Es wird eine Berechnungsgenauigkeit auf 0,1 dB suggeriert. Diese ist alleine aufgrund der 

Unsicherheiten der Verkehrsprognosen nicht gegeben. Auf die Standardabweichungen des 

Berechnungsverfahrens und der verwendeten Software Cadna/A wird fälschlicher Weise 

ebenfalls nicht eingegangen. Damit ist auch die Beurteilung der Lärmimmissionen fehlerhaft. 

Grundsätzliche Fehler bei der Modellbildung (z. B. systematische Fehler) werden im Rahmen 

des UVP-Verfahrens nicht überprüft. Es wird daher gefordert, die Berechnungen durch 

unabhängige Institutionen auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Dazu wären stichprobenartige 

Kontrollberechnungen mit anderer Software erforderlich. 

Die Anwendung von Irrelevanzkriterien bei der Überschreitung von "Grenzwerten" ist 

grundsätzlich abzulehnen. Dies gilt besonders für "Rechenwerte" die unbekannten Fehler 

und Unsicherheiten beinhalten. 
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Die „Stadtstraße Aspern" ergibt im Zusammenwirkung mit der S1 Wiener Außenring 

Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf - Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern), der S 1 

Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat - Süßenbrunn, der S 8 Marchfeld 

Schnellstraße und den Zubringern eine unzulässige großflächige Verlärmung des 22. Wiener 

Gemeindebezirkes. 

Die derzeit vom Durchzugsverkehr verlärmten Straßenzüge werden durch die Projekte 

„Stadtstraße Aspern“ und die S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten 

Raasdorf - Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern) kaum nennenswert entlastet. Die 

dargestellten Verminderungen der DTVw-Werte führen in der Regel zu "irrelevanten" 

Verkehrslärm-Entlastungen. Im Gegenzug werden große, derzeit ruhige Wohn- und 

Freiflächen großflächig und dauerhaft verlärmt. 

Die Auswirkungen durch die induzierten Verkehrsströme auf der S 1 Wiener Außenring 

Schnellstraße, Abschnitt Schwechat - Süßenbrunn, der S 8 Marchfeld Schnellstraße werden 

in dem Projekt nicht ausreichend dargestellt. 

Bei der Definition der Referenzplanfälle bzw. Synthetischen Planfälle 2025/2030 erfolgt eine 

nicht zulässige Vorgangsweise. Die sogenannten Synthetischen Planfälle werden zur 

Beurteilung herangezogen, um die Änderungen der Lärmimmissionen durch das Projekt 

darzustellen. Die so genannten Synthetischen Planfälle beinhalten jedoch die bisher noch 

nicht errichteten bzw. genehmigten Projekte S 1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt 

Schwechat -Süßenbrunn und S 8 Marchfeld Schnellstraße. Diese Vorgangsweise ist 

unrichtig (UVPG) geht zu Lasten der Anrainer. Die im Verkehrsprojekt dargestellten 

Referenzplanfälle ohne die genannten Projekte sind für die entsprechenden Zeiträume zur 

Beurteilung der Lärmbelastung heranzuziehen. 

Die Lärmkumulierung durch das Zusammenwirken der Projekte S1 Wiener Außenring 

Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf - Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern) und 

Stadtstraße sowie der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat - 

Süßenbrunn, der S 8 Marchfeld Schnellstraße und der Zubringer ist in keiner Weise in der 

Einreichung dargestellt. 

Gleiches gilt für den Fluglärm, den Bahnlärm und anlagenbedingten Lärm. Die 

Gesamtbelastung ist für die Anrainer relevant. Die durch unzureichende Vorschriften 

definierten, fiktiven Projektzustände bedingen eine weitere unzulässige Belastung der 

Anrainer mit Lärm. 

Mein Lebensraum und jener der anderen Anrainer wird durch das geplante Projekt 

„Stadtstraße Aspern“ weiter unzulässig verlärmt Dies betrifft sowohl die Wohn- und 

Aufenthaltsbereiche als auch den zur Erholung dienenden Freiraum. Auf meinem 

Grundstück und in meinem Wohnhaus ist eine Beeinträchtigung der Gesundheit und der 

Nutzung gegeben. Die Sprachverständlichkeit wird durch die Verlärmung deutlich 

verschlechtert. Dies betrifft besonders Kinder. 

Es ist davon auszugehen, dass derzeit ruhige Gebiete verlärmt werden und auf den Schutz 

ruhiger Gebiete nicht ausreichend Bedacht genommen wird und das 

lmmissionsminimierungsgebot gemäß §17 (2) UVPG nicht eingehalten ist. 

Das Projekt ist daher zurückzuweisen und nicht zu genehmigen. 

Weiters fürchte ich eine Zerschneidung meines unmittelbaren Lebensraumes und eine 

Beeinträchtigung bzw. Zerstörung der zu meiner Erholung dienenden Spaziergeh- und 

Fahrradfahrmöglichkeiten auf dem Gebiet der geplanten Trasse. 
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Gutachterliche Stellungnahme: 

Lärm 

Für die Beurteilung der Lärmbelastung in der Betriebs- und Bauphase wurden jene 

Immissionspunkte definiert, die für ein größeres Gebiet signifikant sind und für die die 

höchsten Immissionen bezogen auf dieses Gebiet gegeben sind. Es ist zulässig 

ausschließlich Randbereiche von Siedlungsgebieten zu untersuchungen wenn die 

dahinterliegende Bebaungen keine dieser Überschreitungen mehr aufweisen kann. Die 

Berechnungsparameter sind durch das Verfahren nach RVS 04.02.11 festgelegt. Die Wahl 

der veränderlichen Eingangsparameter ist im UVE Fachbeitrag Lärm nachvollziehbar 

beschrieben. 

Rasterlärmkarten dienen nur zur Illustration der Lärmbelastung im Freiraum und können 

unter Berücksichtigung ihrerer Limitationen zur groben Abgrenzung eines 

Untersuchungsgebietes dienen.  

Die zur Beurteilung verwendeten Lärmindizes stammen aus Immissionspunktberechnungen 

welche dem Stand der Technik entsprechen durchgeführt wurden. 

Das Softwareprodukt CADNA/A ist in der Lage Immissionswerte mit einer 

Berechnungsgenauigkeit von 0,1 dB auszuweisen. Es bezieht sich auf einen eindeutigen 

Satz an Eingangsparametern. Die UVE wurde im Rahmen der UVP Gutachtenserstellung auf 

Fehler geprüft.  

Eine Anwendung der BStLärmIV erfolgte im gegenständlichen Verfahren nicht. Lediglich die, 

mit den Anforderungen der ÖNORM S 5021 identen Planungsziele wurden zur Abgrenzung 

des Untersuchungsraumes angewendet. 

Die betrachteten Planfälle beinhalten die Wirkung der S1 Lobau, S8 und deren Zubringern. 

Eine ausführliche Darstellung dazu findet sich im Fachbereich Verkehr. Dabei kommt es 

generell zu projektbedingten Verkehrserhöhungen sowie zu einzelnen Verkehrsentlastungen 

gegenüber dem Nullplanfall. Zusätzlich wurde für jene Abschnitte auf der S1 Lobbau und der 

S8, die durch die S1 Spange eine Verkehrserhöhung erfahren zusätzliche Untersuchungen 

durchgeführt.  

Zusätzlich geprüft ist auch die Betrachtung des Gesamtzustandes der 

Bundesstraßenprojekte S1, S8 und S1-Spange gegenüber einem Referenzplanfall ohne 

Bundesstraßen. Diese Untersuchung wurden erst für die Verkehrswerte durchgeführt und für 

die Fälle relevanter Zunahmen anhand von Lärmindexwerten dargestellt. 

Dem Stand der Technik entsprechend wurden JDTV und keine DTVw Werte verwendet. Die 

Beurteilung über unzumutbare Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen erfolgt durch 

den humanmedizinischen Sachverständigen.  

Die Lärmschutzmaßnahmen an der Trasse erfolgen vorrangig straßenseitig um neben dem 

Objektschutz auch den Freiraumschutz zu inkludieren. 

 

Humanmedizin 

Die Lärmauswirkungen wurden im Fachgutachten Lärm ausführlich dargelegt und im 

Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. Bei dieser 

Beurteilung wurden auch die Night Noise Guidelines (NNG) berücksichtigt. 
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Freizeit und Erholung 

Unter Berücksichtigung der berührten Teilgutachten Lärm, Luft, kommt es während der 

Errichtung zu auf die Bauphase beschränkten Nutzungseinschränkungen für 

Erholungszwecke und Freizeitaktivitäten. Diese sind in Hinblick auf eine beschränkte 

Zeitdauer als vertretbar zu betrachten.  

In der Betriebsphase werden Nutzungsmöglichkeiten wieder hergestellt bzw. adaptiert um 

langfristig Erholungsräume zu erhalten. Aus humanmedizinischer Sicht sind in der 

Betriebsphase keine nachteiligen Einschränkungen der Erholungsmöglichkeiten erkennbar. 

 

Verkehr 

Funktionell stellen die Stadtstraße Aspern und die S1 ein voneinander abhängiges 

Verkehrssystem dar, deren Gesamtwirkung nur miteinader ein sinnvolles Ganzes ergibt, um 

die Verkehrsbelastungen, welche sich aus der Errichtung einer Stadt (Seestadt Aspern und 

angrenzende städtebauliche Entwicklungen, größenvergleichbar mit Mödling) in der Stadt 

ergeben, aufnehmen zu können. Es wurden daher die Verkehrswerte und die daraus 

resultierenden Umweltwirkungen unter gemeinsamer Betrachtung beider Projekte 

zugrundegelegt. Der induzierte Verkehr wurde berechnet und als %-Wert ausgewiesen; der 

Induzierte Verkehr im S1-Abschnitt ist nicht Gegenstand des Verfahrens „Stadtstraße“ und 

daher in den Unterlagen zum S1-Verfahren beinhaltet. Dass für die Abschnitte Stadtstraße 

und S1 unterschiedliche Genehmigungsbehörden tätig werden ändert an der gemeinsamen 

Wirkung nichts. 

 

Nr. 169.7) 4. Dingliche Rechte 

Jeder Grundeigentümer ist vom Gesetz dazu berechtigt, eine Liegenschaft nach jeder 

Richtung hin frei, von jedweden störenden, belästigenden oder auch gefährdenden 

Beeinträchtigungen zu nutzen. Das Eigentum an einer Liegenschaft ist ein unbeschränktes 

dingliches Vollrecht. 

Die zuständige Behörde ist von der Rechtsordnung dazu aufgerufen, dieses dingliche 

Vollrecht zu beachten und zu wahren. In diesem Sinn ist sie dazu verpflichtet, alle 

Entscheidungen so zu treffen, dass dieses dingliche Vollrecht in keiner Weise gestört bzw. 

eingeschränkt oder belastet wird. Insbesondere sind Gefährdungen von Leben und 

Gesundheit des Eigentümers hintanzuhalten bzw. auszuschließen und es ist demnach auch 

jede negative Beeinträchtigung zu vermeiden, durch welche in das dingliche Vollrecht an 

einem Grundstück eingegriffen wird, wie z. B. Verschlechterung der Luft-, und 

Wasserqualität, Verschlechterungen der äußeren Umstände durch Lärm- und durch andere, 

auch negative immaterielle, Einflüsse. 

Ebenso sind auf eine Liegenschaft wertmäßig negativ wirkende Beeinträchtigungen zu 

vermeiden bzw. zu verhindern. Auch wäre der Freizeitwert von Grundstücken im potenziellen 

Immissionsgebiet in großem Ausmaß herabgesetzt. Sollte-das Projekt in dieser oder 

ähnlicher Form genehmigt werden, mache ich bereits jetzt Schadenersatzansprüche geltend. 

Diesen Grundsätzen entsprechend sind auch die das Eigentum als dingliches Vollrecht 

sichernden (verfassungsrechtlichen) Grundrechte in den einzelnen gesetzlichen Regelungen 

(z.B. Bundes-Verfassungsgesetz, Staatsgrundgesetz, Zusatzprotokoll zur 
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Menschenrechtskonvention, Charta der Grundrechte der Europäischen Union usw.) 

konzipiert. 

Ein Eingriff in dieses Grundrecht wäre unverhältnismäßig, sowie auch bei Weitem kein 

behauptetes öffentliches Interesse vorliegt. Durch eine allfällige Verwirklichung des 

gegenständlichen Schnellstraßenprojekts, würde lediglich eine sehr begrenzte Zahl von 

Anwohnern, die an den Durchzugsstraßen leben, zeitlich vorübergehend und sehr begrenzt 

vom Verkehr entlastet werden. Durch die Umsetzung und den Betrieb der projektierten 

Straße und der damit baulich verbundenen geplanten Straßen (S1 Wiener Außenring 

Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf - Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern) und 

Stadtstraße sowie der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat - 

Süßenbrunn, der S 8 Marchfeld Schnellstraße und der Zubringer), währe eine ungleich 

größere Anzahl von Personen einer wesentlich höheren Verkehrsbelastung (und deren 

Emissionen) als bisher ausgesetzt. 

Ein Nachweis des öffentlichen Interesses an der Planung und Errichtung der „Stadtstraße 

Aspern“ der S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf – Am Heidjöchl 

(Spange Seestadt Aspern), sowie der S 8 Marchfeld Schnellstraße und der S 1 Wiener 

Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat - Süßenbrunn ist nicht erfolgt. 

In den Untersuchungen zu SUPer NOW wurde eindeutig aufgezeigt, dass der entsprechende 

Ausbau des ÖPNV und der Verlagerung des Güterfernverkehrs auf die Schiene den Bau 

dieser Straßen vollkommen ersetzen würde. Eine aktuelle, tragfähige SUP wurde nicht 

durchgeführt. 

In Österreich ist auch die Vollziehung an die Grundrechte gebunden. Die Erlassung von 

Bescheiden hat die Grundrechte zu beachten, indem Eingriffe in derartige Rechte zu 

unterlassen sind, soll eine Entscheidung bzw. ein Bescheid nicht mit 

Verfassungsrechtswidrigkeit behaftet sein. 

Wie ausgeführt, würden durch eine allfällige Errichtung und einen allfälligen Betrieb der 

„Stadtstraße Aspern", der S1 Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf - 

Am Heidjöchl (Spange Seestadt Aspern) sowie der S 8 Marchfeld Schnellstraße und der S 1 

Wiener Außenring Schnellstraße, Abschnitt Schwechat - Süßenbrunn einschneidende 

Störungen auf die ungestörte Ausübung des inländischen dinglichen Eigentumsvollrechts an 

meiner Liegenschaft erfolgen (§ 19 Abs. 1 Z 1 UVP-G 2000). Dieses Recht würde durch die 

beschriebenen negativen Auswirkungen in wesentlichem Ausmaß eingeschränkt. Diese 

Einschränkungen widersprechen den das Eigentumsrecht garantierenden 

verfassungsrechtlichen (grundrechtlichen) und anderen Regelungen. Die Erlassung eines 

positiven Bescheides betreffend den allfälligen Bau und den allfälligen Betrieb der S1 Wiener 

Außenring Schnellstraße, Abschnitt Knoten Raasdorf - Am Heidjöchl (Spange Seestadt 

Aspern) würde in diese Grundrechte in rechtswidriger Weise eingreifen und es wäre die 

damit verbundenen positiven Bescheide daher mit einer schweren 

Verfassungsrechtswidrigkeit behaftet. 

Im Fachbereich Lärm werden geeignete Maßnahmen direkt an dem Projekt zum Schutz der 

Nachbarn und von deren Rechten aus wirtschaftlichen Erwägungen des Antragstellers 

(ASINAG) nicht berücksichtigt. 

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bezüglich der Schallschutzmaßnahmen an dem Projekt 

und der Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden der Anrainer sind nicht nachvollziehbar 

dargestellt. 
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Die Folgekosten für den Betrieb, die Wartung und Erhaltung der Lärmschutzfenster sowie 

der Schalldämmlüftungen sind ebenfalls vom Projektwerber in vollem Umfang für die 

gesamte Nutzungsdauer des Straßenprojektes zu tragen. Die bauphysikalische 

Funktionsfähigkeit der Gebäude ist nach dem Einbau der Schallschutzmaßnahmen 

(Schallschutzfenster, Schalldämmlüfter) durch den Projektwerber herzustellen. 

Entsprechende, unabhängige Gutachten sind für jede Wohneinheit zu erstellen. Die damit 

verbundenen Aufwendungen (z. B. eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Konditionierung 

der Raumluft zur Vermeidung der sommerlichen Überwärmung) für deren Errichtung und 

Betrieb über die gesamte Nutzungsdauer des Straßenprojektes, ist durch den Projektwerber 

zu tragen. Das gilt ebenso für die durch zu erwartende Erschütterungen durch das 

gegenständliche Projekt in Bau- und Betriebsphase. Ich fürchte kurz- und langfristige 

Schäden an meinem Haus auch durch das vermehrte Verkehrsaufkommen (induzierter 

Verkehr) durch das Projekt und starke Beanspruchung meiner bisher ruhigen Gasse als 

Ausweichroute, wenn auf der Stadtstraße Staubildung stattfindet 

Da meine grundsätzlichen Rechte bei dem vorliegenden Projekt nicht sichergestellt sind, ist 

das Projekt somit nicht genehmigungsfähig und zurückzuweisen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Bei den dinglichen Rechten handelt es sich um Rechtsfragen, welche nicht von den 

Sachverständigen zu beantworten sind. 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 169.8) 4.Bürgerbeteiligung im Vorfeld des Projektes 

Als Bewohner dieses Errichtungsgebiets wurde ich bei der diesen „unkoordinierten" bzw. 

unzureichend abgestimmten Planung des vorliegenden Projektes und der damit im Umfeld 

verbundenen Straßenbauprojekte sowie den strategischen Veränderungen nicht ausreichend 

beteiligt. Die notwendige Bürgerbeteiligung entsprechend der ratifizierten Aarhus-Konvention 

hat nicht stattgefunden. Es handelt sich um kein faires Verfahren wie es das Gesetz 

vorschreibt. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Aus den gesamthaft in meinen Einwendungen genannten Gründen ist zu ersehen, dass das 

eingereichte Projekt nicht geeignet ist, die Umweltverträglichkeit nachzuweisen. Die 

Einreichunterlagen wurden schon mehrfach „nachgebessert“, ohne dass die zu fordernde 

Vollständigkeit und fachliche Richtigkeit hergestellt wurden. 

Daher fordere ich die sofortige Einstellung des UVP-Verfahrens „S1-Spange Seestadt" und 

die gänzliche Zurückweisung in Form eines negativen Bescheides. 

Wie die Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten zeigen, werden „Nachbesserungen" an 

den Projektunterlagen während des gesamten UVP-Prozesses über Jahre hinweg 

vorgenommen. Die über diese Zeiträume veränderten Grundlagen und Basisdaten werden 
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jedoch nicht ausreichend nachgeführt. Die Prognosezeiträume werden ebenfalls nicht 

erweitert. 

Aufgrund dieser Mängel ist erst bei Vorliegen von vollständigen, dem Projekt 

entsprechenden Projektunterlagen, eine Neueinreichung zuzulassen. Es ist der 

entsprechende Ausbau des ÖPNV zu planen und zu realisieren. Das Projekt ist maximal auf 

eine anrainerverträgliche untergeordnete Verbindungsstraße statt einer Schnellstraße 

zurückzuführen. Es sind alle möglichen, langfristig wirksamen Maßnahmen zur Vermeidung 

des MIV zu ergreifen. 

Zwischenzeitlich ist eine SUP mit Bürgerbeteiligung durchzuführen. Die Bürger sind 

entsprechend neutral (nicht nur durch den Projektwerber) und vollständig über das Projekt 

und dessen Folgen (inkl. der Kumulierungen durch die verbundenen Projekte) zu 

informieren. Diese Information ist durch die derzeit vorliegenden Einreichunterlagen nicht 

gegeben. 

 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 1 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 
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Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  170 

Mag. Dr. Gerhard Hertenberger  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1120 Wien, Ruckergasse 6/1 

 

Ich erhebe wie folgt Einwendungen gegen das Vorhaben „Stadtstraße Aspern" und begehre 

Parteistellung gemäß §19 UVPG (sowie den einschlägigen materiellen 

Genehmigungsbestimmungen) 

 

Nr. 170.1) Thema 1 Zielsetzungen des Projekts 

Im „Antrag zum Einreichprojekt 2014" (Dokument SA A 01 C Ber Antrag) auf Seite 4 (im pdf 

die 5. Seite), sowie in der „Vorhabensbeschreibung" (Dokument SA B 01 01 D, Seite 3), 

werden Zielsetzungen des Projekts angeführt. Diese sind großteils irreführend formuliert, 

bzw. inhaltlich fehlerhaft, wie im Folgenden zu zeigen ist: 

1. Sicherung des Standortes im internationalen Wettbewerb 

Dies widerspricht anderen genannten Zielsetzungen, bzw. schließen sich diese Ziele 

gegenseitig aus. Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Nahbereich der „Stadtstraße" 

(und der angrenzenden geplanten Spange Seestadt der S 1), großteils nur per KFZ 

erreichbar, würde zu einem massiven Zusatzverkehr führen, der die angebliche 

Verkehrsentlastung in der Region, und insbesondere die angebliche Senkung der 

Gesamtemissionen verhindern würde. Es sei auf das EKZ G3 Gerasdorf verwiesen, dass 
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die prognostizierte angebliche „Verkehrsentlastung" auf der Brünner Straße im 

Stadtbereich durch die S1-Nord wieder zunichte gemacht hat. 

2. Verkehrsberuhigung in den Ortskernen 

Der Gesamtverkehr steigt an, die Gesamtemissionen steigen durch den Bau von 

Hochleistungsstraßen an, und der Modal Split wird negativ (von der Schiene zur Straße) 

beeinflusst. 

3. „Sicherstellung der Minimierung der Barrieren"  

Die „Stadtstraße Aspern" stellt in jenen Bereichen, wo keine teuren Tunnelbauten errichtet 

werden, eine massive Barriere für Fußgänger, Landwirte, Radfahrer und Wildtiere dar. 

Von einer „Minimierung" zu sprechen, stellt einen irreführenden Euphemismus dar. Eine 

sinnvolle zweispurige Zufahrtsstraße zur Seestadt (1 Spur pro Fahrtrichtung) ist für 

Fußgänger wesentlich leichter zu überqueren als eine vierspurige de facto Schnellstraße. 

Auch eine Tempobegrenzung ändert nichts daran, dass eine Querung für die genannten 

Gruppen überaus riskant ist. 

4. „Anbindung des Stadtentwicklungsgebiets Seestadt an das hochrangige Straßennetz" 

Ursprünglich wurde von einer zukunftsorientierten neuen Siedlung gesprochen, die in 

Zeiten der CO2-Emissions-Problematik und der unattraktiven Wohngebiete (Lärm, 

Abgase, gigantische Pendlerströme) ein Vorbild sein soll. Eine Anbindung der Seestadt 

an das „hochrangige Straßennetz" bei gleichzeitigen gravierenden Fehlern im öffentlichen 

Verkehr (siehe nachfolgend) stellt eine Geisteshaltung in der Stadtplanung dar, wie sie 

etwa den 1960er Jahren entspricht („zeitgemäß = Autobahn"). 

Zu den Fehlern im Öffi-Verkehr: Die Stadt Wien ist seit 1990 (Ost-Öffnung) nicht 

imstande, mit den ÖBB und dem Bund eine tragfähige Schnellverbindung in den Süden 

Wiens zu errichten. Die S80 (die etwa dem Verkehrsstrom Stadtstraße/Praterbrücke/A23 

entspricht) fährt 1x pro Stunde (mit Regionalzug 2x pro Stunde), was absurd selten ist, die 

4spurige Stadlauer Brücke wurde nie gebaut, Stationen werden sinnlos zerstört (Lobau, 

Hausfeldstraße), und der Bau der Seestadt beginnt im Süden, die Öffis werden von 

Norden her gebaut. Der Ausbau bis Aspern und Marchegg beginnt 20 Jahre zu spät! 

5. „Erhöhung der Lebensqualität durch Verringerung der Emissionen entlang der 

bestehenden Verkehrsachsen" 

Das ist simpel gestrickter Kantönli-Geist. Die Emissionen werden nur woanders hin 

verlagert, die Gesamtemissionen steigen, weil durch den 4-spurigen Ausbau die 

Attraktivität für den Auto- und LKW- Verkehr steigt. 

6. „Schaffung neuer Freizeit- und Erholungsflächen durch die Errichtung von ökologischen 

Ausgleichs- bzw. Maßnahmenflächen im Straßenumfeld" 

Das ist eine originelle „Zielsetzung" des Projekts: Erholungsflächen neben der de facto 

Schnellstraße, möglicherweise eingeklemmt von Lärmschutzwänden, damit Lärm und 

Abgase ein wenig gemindert werden. Es zeugt schon von einer gewissen Kühnheit, um es 

höflich auszudrücken, dass die Zerstörung und Zerschneidung diverser Freiflächen, die 

derzeit zur Erholung und für Sport (Radfahren, etc.) genutzt werden können, mittels Lärm, 

Abgasen und eben Flurbarrieren, im Einreichprojekt als „Schaffung neuer Freizeit- und 

Erholungsflächen.... im Straßenumfeld" positiv dargestellt werden sollen. Genannt sei hier 

zB der Lärm und die Schadstoffimmissionen im Nahbereich der Blumengärten 

Hirschstetten, sowie die aktuellen Freiflächen im Bereich der künftigen U2-Station „Alte 
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Schanzen", wo die Trasse teilweise offen verläuft, aber man eigentlich künftig 

Wohnbauten errichten will. 

7. Zur Anschlussstelle Seestadt Ost wird als Zielsetzung u.a. angegeben: 

„Sicherstellung der Wohnqualität in Bezug auf Lärm- und Schadstoffemissionen" Dies ist 

wiederum als Kantönli-Geist anzusehen. Zwar wird der Verkehr bei oberflächlicher 

Betrachtung „außen herum" geführt, tatsächlich bewirkt die angestrebte Attraktivierung 

des MIV Verkehrs verstärkte Lärm- und Schadstoffimmissionen in der Gesamtbilanz der 

Region. Das aktuelle Konzept (De-facto-Autobahnanschluss der Seestadt, gleichzeitig 

kein klares Konzept für ein 10-15 Minuten-Intervall der S80 und eine rasche (!) 

Verlängerung der Linie 25 von Süden her in Sicht) wird dazu führen, dass die Menschen 

im Süden der Seestadt großteils weiterhin Richtung Biberhaufenweg fahren bzw. stauen. 

So weit die Zurückweisung der angeblichen positiven Effekte und Zielsetzungen des 

vorliegenden Einreichprojekts. 

Das Projekt in der vorliegenden Form ist somit nicht geeignet, als umweltverträglich beurteilt 

zu werden. 

Insbesondere die 4-spurige Bauausführung ist eine Fehlentwicklung, die zu einer 

Verlagerung des Verkehrs vom ÖV zum MIV führt. 

Für mich als Bürger Wiens, und für tausende weitere Wiener Bürger, wird die Lebensqualität 

durch dieses Projekt aus verschiedenen Gründen (siehe weiter unten) eingeschränkt. 

Hier sei auch auf eine Aussendung der Wiener „Grünen" vom 8.12.2005 auf der Webseite 

http://wien.gruene.at/verkehr verwiesen, wo unter der Überschrift „Tonnenlaster vor der 

Haustür" betont wird, dass die 4-spurige Variante der geplanten Straßenverbindung 

zwischen A23 und der Seestadt „dem Transitverkehr Tür und Tor öffnet". (Nämlich in 

Kombination mit der S1 und der Spange Seestadt.) 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170/1): 

Verkehr 

Zu 1. Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben entlang von leistungsfähigen Hauptstraßen 

erscheint durchaus sinnvoll, um Schwerverkehr von den Wohngebieten fern zu halten. 

Zu 2. Das Wiener Verkehrsaufkommen zeigt anhand der Auswertung der 

Dauerverkehrszählstellen seit etwa 1999 stetig rückläufige Verkehrswerte wobei der Westen 

Wiens einen stärkeren Trend aufweist, als der Osten, da die Stadtentwicklung auch 

zusätzlichen KFZ-Verkehr induziert. 

Zu 3. Die Stadtstraße verläuft weitgehend entlang der Bahntrasse; mdort wo die Bahntrasse 

gequert werden darf, gibt es auch Querugnen der Stadtstraße. Querungen der Stadtstraße 

erfolgen entweder niveaufrei oder mittels Verkerhslichtsignalanlage. Worin eine Erhöhung 

der Barrierewirkung oder Gefährdung bestehen soll, ist nicht nachvollziehbar. Worin der 

Vorteil einer 2-streifigen Fahrbahnquerung bis zur Barriere „Gleistrasse“ liegt, ebenfalls nicht. 

Zu 4. Nicht alle, die in der Seestadt und den angrenzenden Stadtentwicklungsflächen sich 

ansiedeln, können/wollen den ÖV nutzen. Daher verbleibt auch bei einem ambitionierten 

modal-split ein Antzeil im Individualverkehr. Dass die ÖV-Verbindung vom Osten in den 

Süden verbesserungswürdig ist, erscheint berechtigt, ist jedoch nicht Gegenstand des 

Verfahrens. Dass die Realisierung der Seestadt vom Süden her angefangen wurde, hat 

http://wien/
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einerseits den Grund in der verkehrlichen Anbindung „ohne Stadtstraße“, andererseits im 

Abbau und der Verwertung von Schotter als Baustoff vorort. 

Zu 5. Der induzierte Verkehr im Bereich der Stadtstraße Aspern liegt mit unter 10% auf 

einem niedrigen Niveau, welcher auch bei einem zweistreifigen Ausbau nicht deutlich 

niedriger ausfällt. 

Zu 6. Verkehr nicht betroffen 

Zu 7. Die Entscheidung bezüglich der Fahrtroute muss frühzeitig erfolgen, da nur die AS 

Seestadt oder das Ende in Hirschstetten eine Anbindung an die Stadtstraße in nördlicher 

Richtung erlauben. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 170.2) Thema 2 Stadtplanung 

Punkt 2.1 Angebliche Notwendigkeit der SS bei gleichzeitiger Auflassung der Schnellbahn 

Anbindung 

In der „Vorhabensbeschreibung" (Dokument B 01 01 D, Seite 7) wird folgende 

Behauptung aufgestellt: 

„Ohne die geplante „Stadtstraße Aspern" könnten die Stadterweiterungsgebiete 

Pfalzgasse/ Am Heidjöchl, Seestadt Aspern sowie Hausfeld nicht oder nur unzureichend 

erschlossen werden, wodurch eine Bebauung dieser Gebiete in sinnvoller Dichte nicht 

erfolgen könnte."" 

Diese Begründung für die angebliche Notwendigkeit einer 4-spurigen „Stadtstraße" ist 

unlogisch, zumal gleichzeitig von der Stadt Wien akzeptiert wird, dass die ÖBB 

demnächst die S80-Schnellbahnhaltestellte „Hausfeldstraße" auflassen werden. Teile der 

im Zitat genannten geplanten Siedlungen befinden sich näher bei der Haltestelle 

Hausfeldstraße, als bei der geplanten S80- Haltestelle „Aspern Nord". 

Die westlichen Teile des SEG Pfalzgasse/Am Heidjöchl liegen näher bei der Hst 

Hausfeldstraße, das SEG Hausfeld ist komplett von der zur Auflassung vorgesehenen Hst 

Hausfeldstraße abhängig. (siehe Abb. 4.1, Seite 14 im Dokument B 01 01) 

Es kann als selbstverständlich angesehen werden und wird hier nur der Vollständigkeit 

halber angefügt, dass für den ÖV in den Süden Wiens, somit für die S80, die U2 kein 

Ersatz. 

Eine 4-spurige de facto Schnellstraße, mit gleichzeitiger Auflassung der in diesem Bereich 

gelegenen Schnellbahnstation „Hausfeldstraße", ist eine nicht nachvollziehbare 

Begründung für die angebliche Notwendigkeit des Projekts, und würde zu einer 

Verlagerung des Modal Split Richtung MIV (motorisierter Individualverkehr) führen. 
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Punkt 2.2 Angebliche Notwendigkeit der SS als Voraussetzung für eine dichte Bebauung 

Weiters wird behauptet: 

Neben den zu erwartenden negativen Umweltauswirkungen durch die 

verkehrsinduzierenden Siedlungsstrukturen, welche abseits von kompakten 

Stadterweiterungsgebieten entstehen würden, ist auch mit einem erheblich größeren 

Flächenverbrauch durch Siedlungsstrukturen mit geringeren Dichten zu rechnen. 

Das Argument, man brauche 4-spurige de-facto-Schnellstraßen („Stadtstraße"), um den 

Verkehr zu „reduzieren", weil ohne 4-spurige Straße weniger dicht gebaut werden könne, 

ist als unrichtig und unsinnig anzusehen. Stadtplaner der Universität Wien können Ihnen 

anhand konkreter Daten zeigen, dass eine räumliche Korrelation zwischen 4-spurigen 

Hochleistungsstraßen und Bebauungsdichte in Wien nicht gegeben ist. Es gibt hier weder 

eine Kausalität in die eine, noch in die andere Richtung. 

 

Punkt 2.3 Unrichtige Behauptung in den Einreichunterlagen bezüglich der „SuperNOW" 

Besonders irritierend sind falsche Behauptungen im Dokument „B 01 01 

Projektzusammenfassung und Alternativendarstellung" auf Seite 12. Hier behauptet die 

„Arge IGP/FCP" auf Seite 12, dass der SuperNOW-Prozess „die Errichtung einer B 3d 

[also der de facto Stadtstraße] in Zusammenhang mit der Errichtung einer 6. 

Donauquerung empfohlen" habe. 

Dies ist unrichtig. Die SuperNOW-Studie hat ausdrücklich von einem Autobahnring östlich 

vom Flugfeld Aspern abgeraten, da es dadurch zu einem Kaufkraftabfluss nach NÖ und 

zu einer Betriebsansiedlung weitab von Öffi-Standorten kommen würde. Der SuperNOW-

Prozess hat damals mit der Variante 4 „Optinow" eine Autobahn westlich der Seestadt 

favorisiert, eine ebenfalls indiskutable Planungsvariante, die nur deshalb gut geheißen 

wurde, weil bei SuperNOW keine Variante mit moderat dimensionierten (!) lokalen 

Umfahrungen und massivem Öffi-Ausbau untersucht wurde. 

Die Behauptung im Einreichdokument B 01 01 auf Seite 12, dass SuperNOW die jetzige 

Planungsvariante (Stadtstraße, ehemals B 3d, mit Spange Seestadt und außen liegender 

S1 östlich vom Flugfeld Aspern) jemals als beste Variante empfohlen habe, ist 

grundlegend falsch. Sämtliche darauf aufbauenden Schlußfolgerungen des gesamten 

Dokuments sind somit anzuzweifeln. 

 

Punkt 2.4 Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou gegen 4-streifigen Ausbau 

Wie bereits weiter oben erwähnt, haben die Wiener Grünen, bereits damals von der 

jetzigen Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou geleitet, im Dezember 2005 

ausdrücklich davor gewarnt, dass eine 4-streifige Hochleistungsstraße im Bereich der 

jetzigen Stadtstraße in Kombination mit der jetzigen Spange Seestadt und der geplanten 

S1 „dem Transitverkehr Tür und Tor" öffnet. 

Seit 2005 gibt es keine wesentlichen Veränderungen der stadtplanerischen Parameter, 

die zu einer anderen Bewertung der Verkehrssituation führen können. 

 

Punkt 2.5 Hochleistungsstraßen erzeugen MIV-Verkehr und widersprechen den Zielen des 

Masterplans-Verkehr 2003/2013 
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Im Masterplan Verkehr 2003, evaluiert 2013, wird eine deutliche Verringerung des MIV 

zwingend vorgeschrieben. Diese ist in keiner Weise zu erreichen, wenn im Nordosten 

Wiens zahlreiche Hochleistungsstraßen errichtet werden. Dies kann Ihnen jeder 

Verkehrsexperte (Uni Wien, TU Wien, BOKU) bestätigen und erklären. 

Somit widerspricht eine 4-spurige „Stadtstraße Aspern" den Zielen der Wiener 

Verkehrspolitik und ist somit nicht bewilligungsfähig. Ein Bau einer 2-spurigen, somit 

moderat dimensionierten Aufschließungsstraße ist hingegen durchaus überlegenswert 

und wäre in einem neuen UVP-Einreichprojekt  zu prüfen. 

 

Punkt 2.6 Aufteilung der verkehrsplanerischen Bewilligungsverfahren in Stückwerk ist als 

hochproblematisch anzusehen!! 

Derzeit ist noch völlig unklar, wie die UVP der anderen geplanten Hochleistungsstraßen 

im Nahbereich der „Stadtstraße Aspern" verlaufen wird (Spange Seestadt, diverse Teile 

der S1, Autobahn-Stummel S8 nach Untersiebenbrunn, S8-Marchquerung). 

Eine Stückelung der UVP-Verfahren für jedes Einzelprojekt verursacht falsche 

Verkehrszahlen, weil die jeweils noch nicht bewilligten anderen Teilprojekte nicht als 

gegeben einbezogen werden. 

Eine solche Stückelung ist somit nicht als sinnvoll anzusehen, da im Verfahren von 

unrichtigen Verkehrsprognosen ausgegangen wird. 

 

Punkt 2.7 Einseitige falsche Fokussierung auf Trassenvarianten anstatt auf die Frage der 

Anzahl der Fahrstreifen 

Abschnitt 5.2 im Dokument B 01 01 ab Seite 20 diskutiert den 2011 von der IG-Prem ZT 

im Auftrag der MA 28 durchgeführten Vergleich diverser Projektvarianten. Hierbei wird der 

Fokus praktisch ausschließlich auf den Trassen- und Tunnelverlauf gelegt, und es gibt 

keine Diskussion der Auswirkungen eines 2- oder 4-streifigen Ausbaues (1 oder 2 

Fahrstreifen pro Richtung). 

Dies verursachte (vermutlich durch falsche Vorgaben der MA 28 verursacht?) fehlerhafte 

Anfangsbedingungen im Planungsprozess, zumal der 4-spurige Ausbau den Vorgaben 

des Masterplans Verkehr der Stadt Wien widerspricht (siehe weiter oben). 

 

Punkt 2.8 Mehr stadtplanerische und verkehrliche Nachteile als Vorteile 

Die dem Einreichprojekt zugrunde liegende Basisvariante XIII weist, wie auf Seite 55 des 

Dokuments B 01 01 nachzulesen ist, im Variantenvergleich immerhin 7 „Nachteile", aber 

nur 5 „Vorteile" auf. Themen zur Lebensqualität und Ökologie finden sich lediglich bei den 

Nachteilen (Zerschneidung vom Areal Hausfeld, Kreisverkehr neben Wohnbebauung, 

Reptilien, Ziesel, weitere naturgeschützte Arten), ebenso das Thema Radfahrer 

(Zerschneidung einer Radroute, Bau eines Steges ist nötig). Die Optimierung („Vorteile") 

umfasst primär die Reduktion der Tunnellänge und maximale Zufahrtsmöglichkeiten für 

den PKW-Verkehr zur Stadtstraße. 

Auf Seite 57 resumiert die ARGE IGP/FCP, dass „aufgrund der einzuhaltenden 

Zielvorgaben ...... alternative zufriedenstellende Trassenführungen ...... nicht möglich" 

seien. Die Variante XIII würde, heißt es, „sämtliche Zielvorgaben erfüllen" und „keinen 
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relevanten Einfluss auf den günstigen Erhaltungszustand der lokalen Populationen 

geschützter Arten nach dem Wiener Naturschutzgesetz" haben. 

Dies ist unrichtig! Die Zielvorgaben der Lebensqualität der Anrainer und der Ökologie 

werden durch das vorliegende Projekt verletzt (siehe weitere hier behandelte Themen), 

und es ist krass unrichtig, dass es „keinen relevanten Einfluss" auf „lokale Populationen 

geschützter Arten nach dem Wiener Naturschutzgesetz" gäbe. 

Das Dokument selbst nennt 2 Seiten vorher, auf Seite 55, als „Nachteile" der gewählten 

Variante die massiven „Konflikte" mit diversen Reptilienlebensräumen und vor allem 

Ziesel-Lebensraumarealen zwischen A23 und den Blumengärten Hirschstetten, sowie 

Fledermaus- und Vogellebensräume im Bereich der heutigen Süßenbrunner Straße und 

im Hausfeld um den Contiweg. 

Zu behaupten, das Projekt habe „keinen relevanten Einfluss" etc., ist eine so massive 

Unrichtigkeit, dass man sich wundert, mit welcher Motivation eine anerkannte Institution 

wie die ARGE IGP/FCP so eine Behauptung aufstellt. 

Das Projekt in der vorliegenden Form ist somit definitiv als nicht umweltverträglich 

einzustufen, und die Beurteilung im vorliegenden Dokument des Einreichprojekts ist 

schärfstens zurückzuweisen. 

Die vielen Nachteile des vorliegenden Projekts (siehe im Detail weiter unten) sind 

geeignet, die Lebensqualität von mir und tausenden anderen Wiener Bürgern zu 

verschlechtern. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170.2): 

Verkehr 

zu 2.1: Das S80-Projekt der ÖBB ist bereits bewilligt und nicht Gegenstand des UVP-

Verfahrens Stadtstraße. In der Seestadt wohnen künftighin deutlich mehr AnwohnerInnen als 

in den angrenzenden Stadtentwicklungsgebieten, sodass die Verlegung der Haltestelle 

durchaus Sinn macht. Hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf den Modal Split 

wurden Berechnungen für den Untersuchungsraum durchgeführt. Dass sich durch die 

Verwirklichung des Vorhabens der Modal Split verschlechtert, ist nicht unbedingt richtig. Der 

Vergleich des Maßnahmenplanfalls 1.D.3 2030 (Projekt Stadtstraße) mit dem dazugehörigen 

Nullplanfall 0.D.3 2030 (mit Bevölkerungsentwicklung bis 2030 aber ohne Stadtstraße) zeigt, 

dass sich bei den Personenwegen/Werktag bezüglich der Verkehrsmittelwahl eine 

Verbesserung um einen Prozentpunkt zugunsten des ÖV ergibt, hinsichtlich der 

Verkehrsleistung (Personen-km/Tag) bleibt das Verhältnis gleich.  

zu 2.2: Die Verkehrszunahmen zufolge der Bevölkerungszunahme kann aus dem Vergleich 

der Planfälle Bestand(2012) mit dem Referenzplanfall R.D 2030 (Verkehrsentwicklung 

zufolge (leicht reduzierter disperser) Bevölkerungsentwicklung bei Verkehrsinfrastruktur 

Bestand) abgelesen werden. Dabei zeigen sich erhebliche Verkehrssteigerungen auf 

sämtlichen Zubringern zur A23 quer durch den 22. Bezirk mit erheblichen Überlastungen der 

dortigen Verkehrslichtsignalanlagen und demzufolge Stauerscheinungen verbunden mit 

einer deutliche Mehrbelastung der do. AnrainerInnen. Das Projekt zielt darauf ab, diese 

Zusatzbelastungen abzumindern. Dies könnten alternativ in vielfältiger Weise erfolgen: 

Bebauungsdichte hinunter, ÖV-Dichte massiv anheben, andere Straßenverbindungen zur 

Entlastung, Wohnen unmittelbar am Betriebsstandort, keine Autoimporte etc. mit Ihren 

jeweils spezifischen Vor- und Nachteilen. Das gegenständliche eingereichte und zur 

Beurteilung stehende Projekt sieht die Entlastung durch eine leistungsfähige 
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Straßenverbindung vor, dessen verkehrliche Wirksamkeit aus dem Vergleich des 

Maßnahmenfalls 1.D.3 2030 mit dem Nullplanfall 0.D.3 2030 ersichtlich ist. 

zu 2.5: Die Seestadt Aspern, ist im Vollausbau mit mehr als 44.000 EW+AP durchaus mit 

Städten wie Mödling oder Krems vergleichbar. Sie ist mit S-Bahn, U-Bahn und 7 Buslinien 

sehr gut mit ÖV versorgt, vor allem in Richtung Zentrum. Trotzdem verbleibt ein MIV-Anteil, 

welcher ausreichend berücksichtigt werden muss. Der übrige Bereich des 22. Bezirk ist eher 

weitläufig gegliedert, sodass der ÖV-Nutzer-Anteil niedriger ausfällt, gleiches gilt für die 

Niederösterreichischen Anteile im Untersuchungsraum. 

zu 2.6: Um gerade diesen Vorwurf - die jeweiligen Projekte mit anderer 

Verfahrenszuständigkeit werden nicht berücksichtigt - zu entgehen, erfolgte für die 

Stadtstraße und S1 eine gemeinsame Verkehrsuntersuchung, welche die Grundlage für alle 

Verfahren bildet. Lediglich für die Auswahl des maßgeblichen Planfalls gibt es Unterschiede. 

Der für Wien maßgebliche Planfall 1.D.3 2030 beinhaltet die S8 West, deren Einflüsse sich in 

Wien in einer höheren Verkehrsbelastung auf der Stadtstraße abzeichnen, man somit 

bezüglich der Umweltauswirkungen auf der "sichern Seite" liegt. In NÖ wird, da für die 

Beurteilung der lokalen Auswirkungen ein konkret zu genehmigendes Projekt maßgeblich ist, 

vom Planfall 1.D.2 2030 (ohne S8) ausgegangen. 

zu 2.7: Die Dimensionierung erfolgte auf Grund der zu erwartenden Verkehrsbelastung. In 

die Überlegungen flossen auch Überlegungen bezüglich massiver Verkehrsstörungen wie 

Brand im Tunnel oder Sanierung ein. Diesbezüglich erweist sich ein 2 mal zweistreifiger 

Tunnelquerschnitt als vorteilhaft, und ein mehrmaliges Verflechten nach Kreuzungen und 

Aufweiten vor Kreuzungen als für den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit abträglich. 

zu 2.8 (1. Absatz): Der Steg zur Aufrechterhaltung der Geh- Radverbindung wird gebaut, der 

Mehrweg erscheint zumutbar. Bezüglich Vor- und Nachteile ist doch deren Auswirkung und 

nicht die Anzahl maßgeblich. Je nach Bewertungskriterien kann der Kreisverkehr durchaus 

auch auf der Vorteilsseite stehen (verkehrssicher ohne Betriebskosten für eine 

Verkehrslichtsignalanlage). 

 

Raumplanung (zu Punkt 2.8) 

Aus Sicht der Raumplanung sind die Gründe für die Wahl der Trassenführung in der Einlage 

B.01.01 Kapitel 5 hinreichend beschrieben.  

Von den auf Seite 55 gelisteten Nachteilen der Variante XIII betreffen vier Punkte den 

Fachbereich Raumplanung (Zerschneidung Oberes Hausfeld, Kreisverkehr Quadenstraße, 

Steg über Spargelfeldstraße für Fuß- und Radverkehr, HASt Quadenstraße). 

Wie im Kapitel 5.4.2 der Einlage B.01.01 beschrieben, wurden drei von den vier Punkten 

durch Weiterentwicklung der Variante XIII zum gegenständlichen Einreichprojekt wesentlich 

verbessert. 

Der Anschluss an das Stadtentwicklungsgebiet Hausfeld sowie an die südlich davon 

liegenden Siedlungsgebiete erfolgt anstelle der HASt. Hausfeldstraße über einen 

Vollanschluss der Lavaterstraße. Etwa die Hälfte des Straßenabschnitts im oberen Hausfeld 

wird überplattet, sodass die Bereiche nördlich und südlich der Trasse miteinander verbunden 

bleiben. 

Der Kreisverkehr im Kreuzungsbereich mit der Quadenstraße ist entfallen. Im vorliegenden 

Einreichprojekt verläuft die Trasse in diesem Bereich unterirdisch, der Anschluss der 
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Quadenstraße an die Stadtstraße erfolgt über eine VLSA-geregelte Kreuzung mit dem 

Straßenzug Am Friedhof.  

Das Tunnelportal befindet sich nun westlich der Spargelfeldstraße, sodass der Fuß- und 

Radweg im Niveau der Spargelfeldstraße verbleibt. 

 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Im engeren Untersuchungsraum wurden sowohl die Zauneidechse als auch das Ziesel 

nachgewiesen. Für das in Wien streng geschützte und prioritär bedeutende Ziesel 

(Spermophilus citellus) könnte die Unterbrechung eines aus intensiv bewirtschafteten Äckern 

bestehenden Migrationskorridors auf dem Areal zwischen der Süßenbrunner Straße und der 

Spargelfeldstraße erhebliche Auswirkungen haben. Auch konnte die Vernichtung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. In der Folge wurde 

der Nachweis eines Baues des Ziesels (Spermophilus citellus) erbracht. Daher werden 

tatsächlich vorhandene Ziesel mittels Lebendfallen von fachkundigem Personal in den 

Verdachtsflächen gezielt abgefangen und in bereits bestehenden Lebensräume an der 

Spargelfeldstraße verbracht, um Verluste von Individuen zu vermeiden. Somit werden die 

Maßnahmen M-01 (Abplankung Ziesellebensräume) bzw. M-09 (Umsiedlung Ziesel) als 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung nachteiliger Projektwirkungen eingesetzt, 

die in der Folge sicherstellen, dass es zu keiner Tötung von Individuen kommt. Diese 

Maßnahmen inkl. der vorangehenden Errichtung eines „Kunstbaus“ sind als 

funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil im Bedarfsfall vor Eintreten eines 

Eingriffes betroffene Individuen so in den bereits bestehenden Lebensraum an der 

Spargelfeldstraße verbracht werden. Zusätzlich wird der allgemeine temporäre 

Flächenverlust im Ausmaß von 3,2 ha hochwertigem und 0,4 ha mäßig wertvollem für Ziesel 

geeignetem Lebensraum ausgeglichen. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) wurde als einzige Reptilienart auf Ruderalstandorten 

zwischen der S 2 und der Süßenbrunner Straße (im Bereich einer aufgelassenen 

Baumschule), entlang der Bahndämme der Ostbahn und an den Bahndämmen im Bereich 

der Ast. Seestadt Ost (Lagerplatz mit angrenzenden Gehölzstrukturen) festgestellt. Die 

Maßnahme M-08 (Umsiedlung Zauneidechse) wird als Maßnahme zur Vermeidung bzw. zur 

Verhinderung eingesetzt, die gewährleistet, dass es zu keiner Tötung von Individuen der 

Zauneidechse (Lacerta agilis) kommt. Nach Ansicht des Amtssachverständigen ist diese 

Maßnahme in Verbindung mit einer vorangehenden Populationserhebungen und einer 

Erhebung zum Flächenbedarf bzw. in Verbindung mit den Maßnahmen M-07 

(Strukturelemente wieder einbauen), M-11 (Neuanlage von Saumbiotopen) und M-12 

(Neuanlage von Grünland) im Trassenbereich und den Maßnahmen S1_Ast_Ost_M7 

(Abfangen und Verbringen), S1_Ast_Ost_M8 (Verhinderung der Wiederbesiedlung), 

S1_Ast_Ost_M21 (Neuanlage von Saumbiotopen (0,7 ha), von Grünland (1,2 ha)) und 

S1_Ast_Ost_M22 (Anlage einer kurzwüchsigen Brachfläche) im Bereich der Ast. Seestadt 

Ost als funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil vor Eintreten eines 

Verbotstatbestandes die betroffenen Individuen in einen bereits bestehenden Lebensraum 

verbracht werden, so dass ein Verstoß gegen die Verbote des § 10 Abs. 3 hinsichtlich der 

Tötung und der Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden 

kann. Dieses Paket an funktionserhaltenden Maßnahmen wird im Rahmen der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung im unmittelbaren Trassenbereich vor Eintreten 

eines Verlustes an Lebensraum umgesetzt. Die Absiedlung in bestehende nicht besiedelte 

und vor Baubeginn neu angelegte Lebensräume bedingt auch die Gewährleistung einer 
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dauerhaften Pflege bzw. eine vertragliche Sicherstellung dieser Flächen auf Betriebsdauer 

der Trasse. 

Im engeren Untersuchungsraum wurden sowohl zahlreiche Arten von Fledermäusen als 

auch von Vögeln nachgewiesen. Die vorgesehenen Maßnahmen M-04 (Erhalt Altbäume), M-

06 (Rodungszeiträume), M-18 (Kontrolle von Altbäumen auf Fledermausvorkommen) bzw. 

jene Maßnahmen der ökologischen Aufsicht, um Fledermausquartiere zu sichern, 

Fledermäuse zu bergen und zu verbringen, bedingen, dass es zu keinem Verstoß gegen die 

Verbote § 10 Wiener Naturschutzgesetz durch Tötung von Individuen oder Vernichtung der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommen wird. Obwohl auch potenzielle Quartierbäume 

betroffen sind, was zu einem längerfristigen Verlust von Lebensraum als potenzielle 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte führen könnte, kann die Maßnahme M-10 (Aufstellung von 

20 Flach- und Rundkästen für Fledermäuse in einem Mindestabstand von 200 m von der 

Trasse) für Fledermäuse als funktionserhaltende Maßnahme hinsichtlich einer Verlustes von 

potenziellen Quartierbäumen gewertet werden. Da die von einem temporären Verlust 

betroffenen hochwertigeren und mäßigen Lebensräumen nach erfolgter Wiederherstellung 

wieder zur Verfügung stehen werden, wird keine Einschränkung des Lebensraumes 

gesehen, die das weitere Vorkommen der Arten erschwert oder unmöglich macht; d.h. es 

wird auch zukünftig ausreichend Lebensraum vorhanden sein, der jedenfalls den 

Lebensraumansprüchen dieser Arten entspricht. 

Unter den im Untersuchungsraum nachgewiesenen Vogelarten befinden sich streng 

geschützte und für Wien prioritär bedeutende sowie streng geschützte (mit 

Lebensraumschutz A) und geschützte Arten (mit Lebensraumschutz C bzw. D), die als 

Brutvögel (tatsächlicher Nachweis einer Brut bzw. mögliche oder wahrscheinliche Brut) oder 

als Nahrungsgäste betroffen werden könnten. Die Bandbreite reicht von Vogelarten mit 

häufiger innerstädtischer Verbreitung (Gartensiedlungsgebiet) über Arten des Offenlandes 

als Bodenbrüter und Busch- oder Gehölzbrüter bis zu an Gewässer gebundene Arten. Alle 

nachgewiesenen Vogelarten werden entsprechend ihrer Flugfähigkeit nicht getötet, 

absichtliche Störungen während der Brut- oder Aufzuchtzeit und absichtliche Zerstörungen 

von Nestern und Eiern liegen auf den beanspruchten Flächen nicht vor. Für das Schutzgut 

„Vögel“ gilt allgemein, dass im unmittelbaren Umfeld der Trasse ausreichend Lebensraum 

vorhanden ist und auch zukünftig vorhanden sein wird, der jedenfalls den 

Lebensraumansprüchen der einzelnen Arten als Nahrungshabitat oder Bruthabitat – wie 

bisher - entspricht. Als Maßnahme zur Vermeidung oder Verminderung nachteiliger 

Auswirkungen des Vorhabens garantiert M-06 „Rodungszeiträume“, dass nur in der Zeit von 

1. August bis 31. Jänner gerodet wird. Die Maßnahme M-04 „Erhalt von Altbäumen“ kann 

neben Fledermäusen auch mehreren Specht-Arten zu Gute kommen. Die Maßnahme M-14 

„Rückbau und Rekultivierung der Bauphasenflächen“ kann je nach Zielsetzung durch die 

ökologische Aufsicht für bodenbrütende Arten von Bedeutung sein. Die Maßnahmen M-

11„Neuanlage von Saumbiotopen mit Heckenstreifen“ im Ausmaß von 5,9 ha und M-12 

„Neuanlage bzw. Verbesserung von Grünland“, wobei noch vor dem Verlust der 

bestehenden Grünlandflächen 5,3 ha magere Grünlandflächen mit Gehölzen auf aktuell 

trocken-schottrigen Ackerflächen neu angelegt werden, gewährleisten das zukünftige 

Vorhandensein von ausreichend geeignetem Lebensraum für Vögel. Im Bereich der Ast. 

Seestadt Ost sind zwar nur einige wenige Arten des Offenlandes betroffen, wobei die 

Feldlerche (Alauda arvensis), die Wachtel (Coturnix coturnix) und das Rebhuhn (Perdix 

perdix) durch direkte Flächeninanspruchnahmen einen gewissen Lebensraumverlust 

erleiden. Ebenso von den Auswirkungen des Vorhabens betroffen sind das Europäisches 

Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) und die Nachtigall (Luscinia megarhynchos). Dieser 
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Lebensraumverlust wird jedoch durch flächige Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der 

ökologischen Begleitplanung mit ca. 1,7 ha an Brachen bzw. Ruderalfluren und mit 2,7 ha 

mit Bäumen und Feldgehölzen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ausgeglichen 

werden. Für das Europäisches Schwarzkehlchen, wo der Verbreitungsschwerpunkt im 

Agrarland des 21. und 22. Wiener Gemeindebezirkes liegt, wird der Bestand in Wien auf 40 

bis 70 Brutpaare geschätzt, was ca. 1% des Bestandes in Österreich entspricht. Im 

gegenständlichen Fall geht es um den Verlust eines Reviers, der nur durch die 

Vorschreibung einer unbedingt erforderlichen Maßnahme im Sinne einer CEF-Maßnahme 

entsprechend wieder ausgeglichen werden kann. Auch werden nicht artspezifische, 

allgemeine Maßnahmen durchaus einen weitaus größeren zukünftigen Ausgleich an Flächen 

erbringen, die Lebensraumeignung für das Schwarzkehlchen aufweisen, jedoch nicht im 

funktionalen Kontext zum betroffenen Revier stehen. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 170.3) Thema 3 Luftschadstoffe und Lärm durch die projektinduzierte Attraktivierung des 

PKW- und LKW-Verkehrs 

Das Wiener Stadtgebiet ist ein Feinstaubsanierungsgebiet, und gerade die winzigen 

Dieselrußpartikel (nicht nur PM 10, sondern insbesondere die besonders tief 

lungengängige PM 2,5-Fraktion) mit ihren anhaftenden, vielfach kanzerogenen 

Oberflächenchemikalien (PAH, Polyaromatische Kohlenwasserstoffe, etc.) sind in Wien 

ein gewaltiges Problem. Die MA 22 und andere Behörden kennen zweifellos die 

verhängnisvolle Entwicklung, dass gerade der Verkehrssektor mit seinen steigenden 

PKW- und LKW-Frequenzzahlen in den Randbereichen der Stadt ein vollkommen aus 

dem Ruder gelaufenes Problem ist. 

Jede Attraktivierung des MIV-Pendlerverkehrs (Start/Ziel-Verkehr mit Start oder Ziel Wien) 

ebenso wie des LKW-Transitverkehrs muss vermieden werden, wie es auch vom 

Masterplan Verkehr der Wiener Stadtregierung vorgegeben wird. 

Eine unattraktive Schnellbahnverbindung in den Süden Wiens (Linie S 80, fährt 1-2x pro 

Stunde, letzteres, falls man die Regionalzüge hinzuzählt, die am Hauptbahnhof enden 

und nicht bis zur U6 nach Meidling weiterfahren), und die Auflassung von Haltestellen 

(Hausfeldstraße , Lobau) entlang dieser Strecke, stehen in krassem Gegensatz zum nun 

geplanten Angebot , von der Seestadt sozusagen per de-facto-Autobahn entweder über 

die Stadtstraße, Praterbrücke und A23 in den Süden Wiens zu gelangen, oder aber über 

die Spange Seestadt und den extrem teuren Lobautunnel. 

Eine U2, die in das Gebiet nördlich vom Zentrum führt (Schottenring, Schottentor), 

mehrfaches Umsteigen erfordert (z.B. Linie 26 bis Hausfeldstraße, dann S80 bis Stadlau, 

dann U2, falls man in den Norden will - sowie Linie 26, dann 2x pro Stunde S80 in den 

Süden Wiens), ist für viele Bewohner des Projektgebiets plus Umgebung weniger attraktiv 

als die de-factoAutobahnverbindung, um vom Haustor direkt bis zur Firma zu fahren. 

Nur wenn sündteure zusätzliche Hochleistungsstraßen NICHT gebaut werden, und die 

Geldmittel endlich in Verbesserungen des ÖPNV (öffentlichen Personennahverkehrs) 

gesteckt werden, lässt sich eine Verbesserung des Modal Split zugunsten des ÖV 

erzielen. 
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Überdies ist die SS sehr teuer! Zum Vergleich: Die U2 zwischen Aspernstraße und 

Seestadt kostete laut http://www.wien.gv.at etwa 360 Millionen Euro. Alleine die SS 

zwischen A23 und Seestadt würde laut ORF (6.7.2016) nach aktueller Schätzung rund 

317 Millionen Euro kosten, wovon die Stadt Wien 85,4 Millionen Euro zahlen müsste, 231 

Millionen die Steuerzahler bundesweit. Diese Kostenschätzung trügt aber, da laut Vize-

Bgm. Vassilakou (ebenfalls ORF, 6.7.2016, „Stadtstraße nur mit Lobautunnel ") die 

Stadtstraße nur gebaut werden könne, wenn auch der Lobautunnel gebaut werde. Das 

Netzwerk der umliegenden Stummelautobahnen (Süßenbrunn nach Großenzersdorf, 

sowie Knoten Raasdorf bis Seestadt, sowie Stummelautobahn S8 nach Untersiebenbrunn 

, und eben der extrem teure Lobautunnel) würde gemeinsam mit der Stadtstraße 

Gesamtkosten von vielen Milliarden Euro (anzunehmen sind mindestens 4 bis 5 

Milliarden!) verschlingen. 

Auch der Rechnungshof hat 2015 das terminliche und finanzielle Risiko der Stadtstraße 

kritisiert, sowie die anfängliche Nichtberücksichtigung  der Kosten der Einhausung und die 

Vernachlässigung der Preisgleitung. Ebenso sei, laut RH, die Aufteilung der Kompetenzen 

zwischen SS (Stadt Wien) und Spange Seestadt (ASFINAG) problematisch und „nicht 

schlüssig". 

Vgl. 

http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/_jahre/2015/aktuelles/presse/kurzfass

ungen/wien/Kurzfassung_Wien_2015_2.pdf 

In Zeiten, wo die Budgettöpfe leer sind, wo Pflegegelder, Pensionen, Arbeitslosengelder 

und Notstandshilfe ebenso gekürzt werden wie Kultur-Subventionen, Lehrer-Posten, 

Forschungsgelder und Spitalsfinanzierungen, wo Spitäler wie das Psychiatrische 

Krankenhaus auf der Baumgartner Höhe aus Geldnot an die Meistbietenden zum Bau von 

Luxuswohnungen verscherbelt werden, in solchen Zeiten ist es unverantwortlich, eine SS 

zu bauen, die „nur dann funktioniert, wenn auch der Lobautunnel errichtet wird". 

Eine Reduktion der 4-spurigen SS auf eine 2-spurige Erschließungsstraße würde nicht 

nur verkehrspolitisch, sondern auch finanziell sehr viel Sinn machen. Dass eine 

Redimensionierung enorm Kosten spart, sieht man an folgendem Beispiel: 

Die ursprünglich geplante „Autobahn A23-Verlängerung" zwischen der existierenden A23 

und der Seestadt (also jene Verbindung, die nun als SS gebaut werden soll) hätte 

mindestens 800 Millionen Euro, vermutlich aber mehr als eine Milliarde gekostet (vgl. z.B. 

Der Standard, 20.5.2011, „Autobahn light nach Aspern: Bund zahlt 230 Millionen Euro"). 

Die Redimensionierung ermöglichte eine Kostenreduktion auf etwa 320 bis 400 Millionen 

Euro, je nach Quelle. Eine weitere Redimensionierung auf eine 2-spurige Straße könnte 

weitere Kosten einsparen. 

Ich erhebe auch aus diesem Grund energisch Einspruch gegen dieses in der aktuellen 

Form unverantwortliche Projekt. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170.3): 

Verkehr 

Die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs liegt im Interesse jeder Stadtplanung und auch 

der Straßenverkehrsplaner. Trotzdem hat jede Verkehrsart ihre Berechtigung. Auch mit 

Errichtung der Stadtstraße (und dem "Außenring") wird sich die Stadtstraße nicht als der 

Attraktor für den Durchgangsverkehr erweisen. Die Streckenabschnitte der A23 bis zur 

Praterbrücke sind hoch belastet. Die Berechnungen ergaben einen 

http://www.rechnungshof.gv/
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Durchgangsverkehrsanteil von 4% und einen Transit von 1% im Untersuchungsraum. Für 

den Wiener Raum liegt der Durchgangsverkehrsanteil auf der Stadtstraße zwischen Kn. 

Raasdorf und der ASt. Hirschstetten im Maßnahmenplanfall bei 7,1% oder anders -  fast 

93% des Verkehrs der Stadtstraße haben Ziel oder Quelle im unmittelbaren Einzugsbereich 

der Stadtstraße. 

 

Luft 

Hinsichtlich Ultrafeinstaub der Fraktionen PM1,0 und PM0,1  sind – wie im gesamten Bereich 

des Luftreinhalte-rechts - die Vorgaben der Europäischen Union bindend. Die wichtigste 

Richtlinie, welche das Monitoring und die Bewertung der Ergebnisse anhand von 

Grenzwerten regelt, ist die Luftqualitätsrichtlinie RL 2008/50/EG. Diese Richtlinie normiert 

neben anderen Luftschadstoffen die Erfassung und Begrenzung der Feinstaubfraktionen 

PM10 und PM2,5 in Europa. Im Jahr 2013 hat die EU ihre Luftreinhaltestrategie anhand der 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Unter Beiziehung von Expertinnen 

und Experten (z.B. der Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde unter anderem überprüft, 

welche Auswirkungen die Luftqualitätsrichtlinie auf die Entwicklung der Luftqualität in den 

Mitgliedstaaten seit Inkrafttreten hatte und wie gefährlich Feinstaub, Ozon, Stickstoffdioxid 

und weitere Luftschadstoffe gemäß dem neuesten Wissensstand sind. Auch die 

Messmethodik und die gewonnenen Messergebnisse waren Teil der Untersuchungen. 

Darüber hinaus wurde eine öffentliche Konsultation durch-geführt, um 

Verbesserungspotentiale in der Luftreinhaltepolitik zu identifizieren. Die Dokumentation der 

Evaluierung und deren Ergebnisse sind unter folgenden Weblink 

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm abrufbar. 

Bezüglich der zu überwachenden Feinstaubfraktionen – derzeit PM10 und PM2,5 - sahen die 

eingebundenen Expertinnen und Experten keine Notwendigkeit diese durch die Einführung  

weiterer Feinstaub-Fraktionen zu ergänzen. Die Europäische Union erachtete somit die 

bestehenden Feinstaub-Grenzwerte PM10 und PM2,5  als ausreichend um die menschliche 

Gesundheit zu schützen. 

Um die Vergleichbarkeit von Messdaten zu gewährleisten, müssen Referenzverfahren für die 

Messung und qualitätssichernde Maßnahmen festgelegt werden, bzw. es muss die 

Rückführbarkeit der Messdaten auf Referenzverfahren nachvollziehbar gewährleistet sein. 

Üblicherweise werden dazu entsprechende Normen und Leitfäden erarbeitet, die in weiterer 

Folge durch rechtliche Vorgaben verbindlich werden. In Genehmigungsverfahren müssen 

unabhängige Gutachter im Rahmen von festgelegten Messunsicherheiten zu den gleichen 

Messergebnissen kommen können. Für Ultrafeinstaub in den Fraktionen PM1,0 und PM0,1  

sind derzeit keine Referenzverfahren und Qualitätssicherungsmaßnahmen definiert, und die 

vorhandenen Messreihen von PM10 und PM2,5  sind damit untereinander weder direkt 

vergleichbar, noch wiederholbar. 

Da PM10 und PM2,5 in PM2,5 enthalten sind, werden diese ultrafeinen Feinstaubanteile zum 

derzeitigen Stand der Technik durch die Bewertung von PM2,5 mitberücksichtigt. 

 

Humanmedizin 

Die Auswirkungen von Luftschadstoffen wurden im Fachgutachten Luft ausführlich dargelegt 

und im Fachgutachten Humanmedizin aus humanmedizinischer Sicht beurteilt. 
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Wie in der Stellungnahme Luft dargelegt, sind Definitionen zu Grenzwerten bzw. 

Beurteilungswerten zu Partikeln in der Größenordnung von < PM2,5 in internationalen 

Fachgremien bislang nicht festgelegt worden. Zur Erfassung dieser Partikelgrößen ist aber 

festzustellen, dass sie als Teilmengen von PM10 und PM2,5 jedenfalls mit erfasst werden und 

somit in die Beurteilung der Auswirkungen von Feinstaub Eingang finden 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 170.4) Thema 5 Täuschung der Bevölkerung durch Weglassen der kumulativen Wirkung 

der Zubringer-Autobahnen 

Ein besonders irritierender Punkt ist die Täuschung der Bevölkerung, indem als 

„kumulative Wirkungen und Gesamtwirkung" (Dokument D 02 Ber E, Seite 25ff., Kapitel 7) 

lediglich die „Spange Seestadt" und ein paar Anschlussstellen, sowie der Ausbau des 

Marchegger Asts der Ostbahn berücksichtigt werden. 

Die Argumentationsmethodik, die gesamte S1-Außenringschnellstraße von Süßenbrunn 

über Großenzersdorf nach Schwechat, sowie die ebenfalls fix geplante Autobahn S8 nach 

Untersiebenbrunn und später weiter in den Raum Bratislava einfach zu ignorieren mit dem 

Argument , sie würden erst „später als das vorliegende Projekt" zur UVP eingereicht 

werden (oder sind später eingereicht worden), ist vielleicht juristisch machbar, verursacht 

aber eine gravierende, massive Fehlberechnung der Verkehrsströme und der damit 

verbundenen Schadstoff- und Lärmemissionen!!! 

Ob diese Fehlberechnung und somit Täuschung der Bevölkerung durch mangelnde 

Kompetenz verursacht wird, oder als Trick, um die Verkehrsströme und Emissionen 

geringer darzustellen, als sie es sein werden, lässt sich hier nicht beurteilen. Die 

Stückelung der Projekte ist jedoch eine indiskutable Vorgangsweise, zumal bereits weiter 

oben dargestellt wurde, dass die meisten Teilprojekte einander bedingen (Spange 

Seestadt „funktioniert" nicht ohne SS und S1-Ring, S8 „funktioniert" nicht ohne S1-Ring, 

S1 nach Großenzersdorf macht keinen Sinn ohne Lobautunnel, S8 nach 

Untersiebenbrunn macht für sich auch wenig Sinn, etc.). 

Die Einreichunterlagen sind somit wegen krass fehlerhafter Darstellung der 

Gesamtverkehrsströme im Jahr 2030 energisch zurückzuweisen und werden von mir auf 

das Schärfste beeinsprucht. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170.4): 

Verkehr 

Im angesprochenen Kapitel 7 des Syntheseberichts der UVE Stadtstraße Aspern wird die 

kumulative Wirkung im "Wiener Abschnitt" beschrieben (Bereich Stadtstraße und S1 Spange 

Aspern), da sich nur an der jeweiligen Projektsgrenze kumulierende Wirkungen gegenüber 

einer Einzelbetrachtung ergeben würden. Im Kapitel 8.1 sind die Ergebnisse der 

Verkehrsuntersuchung im Untersuchungsraum und die lokalen verkehrlichen Wirkungen im 

Wiener Raum angegeben. Die Verkehrsbelastungen ergeben sich aus der gesamtheitlichen 

Betrachtung/Berechnung im VM Ostregion. Welche Ausbauzustände in den jeweiligen 

Berechnungsvarianten (Planfällen) berücksichtigt wurden, ist in der Verkehrsuntersuchung 

ausgewiesen. Schon nach einfachem Durchlesen der Verkehrsuntersuchung kann von 
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jederman festgestellt werden, dass alle Anlastungen, welche im Vorbringen als Täuschung 

der Bevölkerung, Trick oder fehlerhafte geringere Darstellung der Verkehrsströme 

angegeben wurden, sich lediglich als diffamierende Behauptung erweist. 

 

Lärm, Erschütterungen 

Die Lärm- und Erschütterungsbewertung beruht auf dem Fachbeitrag Verkehr. Die 

Bewertung desselben erfolgt durch den Sachverständigen für Verkehr. 

 

Luft 

Die Aussagen zu den Luftschadstoffen beruhen auf dem Fachbeitrag Verkehr. 

 

Anmerkung 

Bei den Genehmigungsvoraussetzungen bzw. Bedingung der Projekte untereinander handelt 

es sich um reine Rechtsfragen, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten sind. 

 

Nr. 170.5) Thema 5 Landschaftsbild, Erholungswert 

Das Landschaftsbild der Donaustadt in weitem Umfeld wird in seiner (bereits teilweise 

schwer beeinträchtigten) Eigenart durch das vorliegende Projekt schwer beeinträchtigt. 

In weiten Bereichen der Trasse kommt es zu einer Zerschneidung der Gegend, sowohl 

optisch (Lärmschutzwände verhindern den Weitblick, Dämme, Tunneleinfahrten), als auch 

in Bezug auf die Bewegungsfreiheit für Landwirte, Fußgänger, Fahrradfahrer und auch 

viele mit dem PKW fahrende Anrainer. Die Trennwirkung ist bei dieser 4-spurigen SS 

wesentlich stärker als bei einer 2-spurigen Erschließungsstraße. Während man als 

Fußgänger eine 2-spurige Straße relativ gut queren kann, wenn nicht allzu viel Verkehr 

herrscht, ist die Überquerung einer 4-spurigen Straße als extrem riskant anzusehen - 

auch dann, wenn die Geschwindigkeit mit 50 km/h begrenzt wird, wie es ja bei der SS 

anscheinend vorgesehen ist. 

Der ländliche Charakter der Ortskerne in der Donaustadt wird durch Neubauten immer 

mehr zerstört, und dörfliche Bauten im Umfeld der Ortskerne verschwinden zusehends. 

Wenn nun die teilweise noch von Feldern geprägte Landschaft zwischen den Ortskernen 

und Neubausiedlungen, die als Natur- und Erholungsraum dienen kann, von einer 4-

spurigen SS mit Lärmschutzwänden zerschnitten wird, inklusive Lärm und Emissionen, 

dann verliert dieser Teil der Stadt massiv an Attraktivität. 

Daran ändert auch das künstliche seeartige Gewässer in der Seestadt nichts. 

Ich erhebe somit auch aus den oben genannten Gründen Einspruch gegen das 

vorliegende Projekt. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170.5): 

Verkehr 

Sämtliche Kreuzungen der Stadtstraße sind niveaufrei (Tunnelstrecken, Überführungen) 

oder durch Verkehrslichtsignalanlagen geregelt ausgeführt. Die einzige hoch belastete 



UMWELTVERTRÄGLICHKEISPRÜFUNG  Stellungnahmenband 1 

Stadtstraße Aspern Ast Seestadt Ost 

Stummvoll / Schönhuber Oktober 2017 Seite 404 von 419 

Kreuzung, wo nicht nur der Verkehr von den Rampen gequert werden muss, ist die 

Kreuzung mit der Spange Franz- Fellner-Gasse. Das erwartete 

FußgängerInnenverkehrsaufkommen ist dort als gering anzusehen. Sowohl für den Fuß- als 

auch für den Radverkehr wurden ausreichend dimensionierte Schutzwege und 

Radfahrerüberfahrten im Projekt vorgesehen. Lediglich die Wegeverbindung entlang der U-

Bahn-Trasse wurde unterbrochen und durch einen Ersatzweg auf der Dammkrone mit 

Anbindung an die Unterführung der S80 in Verlängerung der Hasibedergasse ersetzt. 

Barrieren verbleiben damit im Zwischentunnelabschnitt. Die Barrierewirkung durch die 

Bahntrasse ist bereits im Bestand vorhanden. Der Weg entlang der Bahntrasse östlich 

Contiweg verbleibt. Überall wo die Bahntrasse gequert werden kann, kann auch die 

Stadtstraße gequert werden. Als zulässige Höchstgeschwindigkeit ist schon nach der IG-L 

Verordnung max. 50 km/h vorgesehen. Auch bei einer zweistreifigen Ausführung wären 

zufolge der Verkehrsbelastung Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 

 

Lärm, Erschütterungen 

Der Einwand bezieht sich auf die Zerschneidung der Landschaft. Die Auswirkungen der 

Schallimmissionen auf den Freiraum sind den Rasterlärmkarten zu entnehmen. 

 

Landschaft/Landschaftsbild 

Es wird auf die Stellungnahme zu Nr.1.10 verwiesen. Ergänzend dazu:  

Generell wird festgestellt, dass das Projekt Stadtstraße das derzeit vorhandene 

Erscheinungsbild in jenen Teilbereichen, die vorwiegend landwirtschaftlich genutzt sind, 

verändern wird. Für die anderen Teilbereiche, vor allem für die Tunnelzonen, werden die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild naturgemäß während der Bauphase bemerkbar, in 

der  Betriebsphase jedoch kaum oder nur in geringem Ausmaß wahrnehmbar sein. 

Die angesprochene Beeinträchtigung bzw. Zerschneidung der Landschaft erfolgt nicht 

alleinig durch das Projekt Stadtstraße, sondern ist bereits durch die bestehende und 

nunmehr im Ausbau befindliche ÖBB-Trasse gegeben. Die Stadtstraße gliedert sich 

einerseits in die vorhandene Bahnlinie ein, andererseits wird durch die Tunnelführung v.a. in 

den bebauten Bereichen der  Eingriff in der Betriebsphase auf ein Minimum reduziert.  

Die landschaftliche Kulisse wird sich im Sinne der Nutzbarkeit durch die Wiederherstellung 

und neue Ausgestaltungen von Grünflächen verbessern. Sichtbeeinträchtigungen sind 

bereits schon derzeit durch die Bahntrasse gegeben, werden aber ebenfalls durch 

Grüngestaltungsmaßnahmen kompensiert. Weiters werden durch übergeordnete 

Planungsvorgaben langfristig die Sicherung des Naturraumes, Erhalt wesentlicher 

Grünverbindungen und somit eines weitläufigen Landschaftserlebens gewährleistet. 

Die Trennwirkung soll nutzungsbezogen jedenfalls durch Querungsrelationen für alle 

VerkehrsteilnehmerInnen minimiert werden. (siehe Stlgn Verkehr)  

 

Stadtbild und Sachgüter 

Betreffend des Einwands zur Zerschneidung der Gegend durch Lärmschutzwände, Dämme 

und Tunneleinfahrten wird auf Nr. 176.89 und Nr. 176.90 verwiesen. 
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Bezüglich der Aussage, dass „Der ländliche Charakter der Ortskerne in der Donaustadt 

durch Neubauten immer mehr zerstört wird und dörfliche Bauten im Umfeld der Ortskerne 

zusehends verschwinden“ ist festzuhalten, dass die Stadtstraße keine Ortskerne der 

Donaustadt durchquert, daher auch durch die Errichtung der Stadtstraße keine negativen 

Auswirkungen auf die dörfliche Struktur der Ortskerne in der Donaustadt zu erwarten ist. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 170.6) Thema 6 Angebliche Entlastung der Ortskerne 

Zahlreiche Experten betonen, dass für eine wirksame Entlastung der Ortskerne 

Rückbauten der Durchzugsstraßen gebaut werden müssten. Davon wird im vorliegenden 

Projekt nichts gesagt, es ist keine Rede von einer verbindlichen Zusage solcher 

Rückbauten. 

Insofern ist es äußerst fraglich, ob die prognostizierten angeblichen Entlastungseffekte in 

diesem Ausmaß überhaupt stattfinden werden. 

Ich erhebe auch aus diesem Grund Einspruch gegen das Projekt. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170.6): 

Verkehr 

Die Entlastungswirkung der Ortskerne entsteht durch den Zeitvorteil bei Nutzung der 

Entlastungsstrecke Stadtstraße (+S1 Spange). Zufolge des massiven 

Bevölkerungszuwachses wird sich der Verkehr bis 2030 in den Ortskernen deutlich erhöhen 

(vgl. Planfall Bestand 2012 mit den Referenzplanfällen R.X 20XX). Die Referenzplanfälle 

zum jeweiligen Untersuchungsjahr 20xx weisen (mit leicht abgeminderter disperser 

Entwicklung) das resultierende Verkehrsgeschehen ohne ergänzender Verkehrsinfrastruktur 

aus. Die massive Verkehrszunahme kann zufolge der begrenzten Leistungsfähigkeit nur 

über eine Ausdehnung der Zeiten mit hoch belastetem Verkehrsgeschehen erfolgen; 

während dieser Zeiten ist Stau vorherrschend. Die Entlastung erfolgt somit dadurch, dass die 

Zeiten mit Höchstauslastung/Stau reduziert werden. Die Wirkung der Entlastung lässt sich 

aus dem Vergleich des Maßnahmenplanfalls 1.D.3 2030 (mit Stadtstraße und übriger 

Verkehrsinfrastruktur) mit dem dazugehörigen Nullplanfall 0.D.3 2030 (ohne Stadtstraße 

aber mit übriger Verkehrsinfrastruktur) ablesen. Die Verkehrsbelastung im Ortskern Aspern 

liegt auch mit der Stadtstraße über dem Bestand, in Hirschstetten deutlich darunter. 

Rückbauten begrenzen die Leistungsfähigkeit, wären daher in Aspern kontraproduktiv, in 

Hirschstetten in moderater Form denkbar, aber nicht zwingend erforderlich. 

 

Anmerkung 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 170.7) Thema 7 Auswirkungen auf Österreichs CO2-Bilanz 

Das Netzwerk aus SS und den umliegenden geplanten und existierenden 

Hochleistungsstraßen wird eine enorme Menge an Zusatzverkehr erzeugen und Verkehr 
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von der Schiene auf die Straße verlagern. Die äußerst peinliche Bilanz Österreichs in 

Bezug auf das einstige Kyoto-Abkommen, die primär durch die exorbitante 

Straßenverkehrszunahme zurückzuführen war, sollte eine Warnung sein, keine neuen 

Netze aus Hochleistungsstraßen zu errichten. 

Es ist davon auszugehen, dass Österreich mit dem gewaltigen Netzwerk an 

Hochleistungsstraßen im Nordosten Wiens weiterhin zu den Schlusslichtern in der EU in 

diesem Kriterium gehören wird (Stichwort EU-2020 bzw. 2050 Ziele - Pariser 

Klimaabkommen) und sich auch künftig teuer freikaufen muss. 

Auch aus diesem Grund ist dieses Projekt, ebenso wie die benachbarten geplanten 

Hochleistungsstraßen , vehement abzulehnen. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170.7): 

Klima und Umweltmeteorologie 

Wie im Teilgutachten Umweltmeteorologie und Klima dargelegt, ist in der Betriebsphase der 

Stadtstraße Aspern 2024 mit einer Erhöhung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 

6.000 t CO2-Äquivalent gegenüber dem Nullplanfall zu rechnen.  

Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs werden im genannten Teilgutachten die 

Auswirkungen der Projekte Stadtstraße mit AST Seestadt Ost und Spange S1 auf die 

Treibhausgasemissionen gemeinsam kumulativ betrachtet und mit den Gesamtemissionen 

der Stadt Wien verglichen. Die jährlichen Treibhausgasemissionen der drei genannten 

Projekte zusammen erhöhen sowohl in der Bauphase als auch in der Betriebsphase die 

klimarelevanten Treibhausgasemissionen der Stadt Wien um etwa 0,1 %.Das 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) legt in Österreich sektorale 

Emissionshöchstmengen für 2013–2020 fest. In einer Novelle des KSG (BGBl. I Nr. 94/2013) 

wurden diese für die Periode 2013–2020 ergänzt (Umweltbundesamt, Klimaschutzbericht 

2016). Maßnahmen für die Einhaltung dieser Höchstmengen sind von den jeweils fachlich 

zuständigen BundesministerInnen mit sektoralen Verhandlungsgruppen zu erarbeiten.  

Die Höchstmenge der österreichischen Gesamtemission an Treibhausgasen ist für das Jahr 

2020 mit  48,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent festgelegt. Die zu erwartende Erhöhung der 

Treibhausgasemissionen durch das gegenständliche Projekt liegt in der Größenordnung von 

0,01 % , kumuliert mit dem Projekt Spange S1 0,02% dieses Wertes. 

 

Anmerkung 

Bei der Frage nach Zulässigkeit der Erhöhung von Emissionen handelt es sich um eine reine 

Rechtsfrage, welche nicht von den Sachverständigen zu beantworten ist. 

 

Nr. 170.8) Thema 8 Unrichtige Unterlage zum Einreichprojekt der SS 

Die Unterlagen zum Einreichprojekt der SS Aspern entsprechen nicht dem aktuellen 

Planungsstand. So sind auf den Webseiten der Stadt Wien bereits Veränderungen 

angekündigt, die weder in die Pläne des Einreichprojekts, noch in die 

Verkehrssimulationen Eingang genommen haben! 

Beispielsweise werden derzeit im Bereich Süßenbrunner Straße und im Bereich 

Lavaterstraße niveaugleiche Kreuzungen mit VLSA (Verkehrslicht-Signalanlagen) geplant, 
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was in krassem Gegensatz zu den Angaben in sämtlichen Plänen und 

Verkehrsstromanalysen des Einreichprojekts steht. 

Somit sind die Unterlagen zum Einreichprojekt unrichtig und entsprechen nicht dem 

aktuellen Projekt. Es wird empfohlen, neue Einreichunterlagen anzufertigen und neu 

öffentlich aufzulegen, da ansonsten eine mögliche Anfechtung des Projekts beim VwGH 

mit Aufhebung der Baubewilligung Erfolg haben könnte! 

Aufgrund der genannten Fehler in den Projektunterlagen beeinspruche ich das 

vorliegende Projekt, egal ob mit oder ohne VLSA. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170.8): 

Anmerkung 

Hierzu wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 

 

Nr. 170.9) Thema 9 Fauna und Flora 

Punkt 9.1 Ziesellebensräume 

Östlich der A23, westlich der Blumengärten Hirschstetten, befinden sich Ziesel-

Lebensräume. Die gravierenden Eingriffe in die Lebensräume dieser geschützten Tiere 

durch das vorliegende Projekt werden mit der Bemerkung hingenommen, dass „alle 

Trassenvarianten" diese Lebensräume schädigen, und die gewählte Variante nicht so 

stark schädigt wie einige Varianten mit maximaler Schädigung dieser Lebensräume. 

Es wird hier sehr genau zu beobachten sein, ob die zuständige Behörde, die MA 22, sich 

an das WNSG (Wiener Naturschutzgesetz), die Wr. NschVO (Wiener 

Naturschutzverordnung) und die anderen relevanten Rechtsvorschriften hält. Es ist ein 

Maß für die Ernsthaftigkeit von Begriffen wie Ulli Simas häufige Aussage von der 

„Umweltmusterstadt Wien", ob Umwelt- und Naturschutz hier ernst genommen wird, oder 

ob er im Fall von politischem Druck nur ganz klein geschrieben, bzw. missachtet wird. 

Ziesel (Spermophilus citellus) gelten laut Wr. NschVO als „priorität bedeutende", sowie 

„im ganzen Stadtgebiet streng geschützte Art". Die MA 22 kann Verordnungen setzen, um 

Maßnahmen zu unterbinden, die den weiteren Bestand dieser Art in diesem konkreten 

Lebensraum erschweren (siehe WNSG §9, Abs. 2 und 3). 

Laut § 10 Abs. 3 WNSG ist jede absichtliche Störung dieser Art streng verboten, 

insbesondere alle Formen des Fangens oder der Tötung, ungeachtet der angewandten 

Methode, ebenso die Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten und der Transport auch im lebenden Zustand. 

Wie eine Umsetzung des ökologisch und verkehrspolitisch-stadtplanerisch schädlichen 

Projekts einer 4-spurigen Stadtstraße quer durch den Ziesel-Lebensraum ohne jede Form 

des Fangens, ohne Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

stattfinden soll, muss die MA 22 erst einmal erklären. 

Laut §12 Abs. 4 WNSG ist übrigens auch das „unbeabsichtigte Fangen oder Töten" von 

FFH geschützten Arten nicht in großem Ausmaß zulässig, das unbeabsichtigte Töten darf 

keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die betroffene Art haben. 

Das Projekt ist alleine schon aufgrund der Zerstörung der erwähnten Ziesel-

Lebensräume, ebenso wie aus vielen anderen Gründen, als in keiner Weise 

umweltverträglich einzustufen und wird hiermit auf das Schärfste beeinsprucht. 
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Die Stellungnahmen und Bescheide der MA 22 und der anderen mit dem Projekt 

befassten Behörden werden jedenfalls auf das Genaueste in dieser Sache geprüft 

werden. 

 

Punkt 9.2 Weitere geschützte Arten im Projektbereich 

Mehrere Bereiche entlang der Trasse (etwa westlich der Blumengärten Hirschstetten, 

sowie am Hausfeld rund um den Contiweg) werden von geschützten Arten bewohnt, 

insbesondere von Fledermaus- und Vogelarten. Der Verlust dieser Areale (Gebüsche, 

Baumgruppen), sowie die Störung durch Bauarbeiten und KFZ-Lärm in der 

Betriebsphase, ist hochproblematisch. 

Ebenso werden in den Einreichunterlagen Reptilienvorkommen angeführt, wobei zu 

betonen ist, dass warme Trockenstandorte mit Reptilienvorkommen im Raum Wien immer 

seltener werden, nicht zuletzt durch die Verbauung, Flächenversiegelung, durch 

ausufernde Gewerbeareale und Straßenbau 

Aus den vorgenannten Gründen beeinspruche ich das vorliegende Projekt und beantrage die 

sofortige Einstellung des UVP-Verfahrens „Stadtstraße Aspern" und die Abweisung des 

Genehmigungsantrages. 

Gutachterliche Stellungnahme (zu Nr. 170.9): 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Für das in Wien streng geschützte und prioritär bedeutende Ziesel (Spermophilus citellus) 

könnte die Unterbrechung – wenn auch nur randliche - eines aus intensiv bewirtschafteten 

Äckern bestehenden Migrationskorridors auf dem Areal zwischen der Süßenbrunner Straße 

und der Spargelfeldstraße erhebliche Auswirkungen haben. Auch können die Tötung von 

Individuen und die Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. In der Folge wurde der Nachweis eines Baues des Ziesels 

(Spermophilus citellus) erbracht. Daher werden projektgemäß  tatsächlich vorhandene Ziesel 

mittels Lebendfallen von fachkundigem Personal in den Verdachtsflächen gezielt 

abgefangen und in bereits bestehenden Lebensräume an der Spargelfeldstraße verbracht, 

um Verluste von Individuen zu vermeiden. Es werden die Maßnahmen M-01 (Abplankung 

Ziesellebensräume) bzw. M-09 (Umsiedlung Ziesel) als Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 

Verminderung nachteiliger Projektwirkungen eingesetzt, die in der Folge sicherstellen, dass 

es zu keiner Tötung von Individuen kommt. Diese Maßnahmen inkl. der vorangehenden 

Errichtung eines „Kunstbaus“ sind als funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil im 

Bedarfsfall vor Eintreten eines Eingriffes betroffene Individuen so in den bereits bestehenden 

Lebensraum an der Spargelfeldstraße verbracht werden. Somit kann ein Verstoß gegen die 

Verbote des 

§ 10 Abs. 3 hinsichtlich der Tötung und der Vernichtung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten ausgeschlossen werden. Zusätzlich wird der allgemeine temporäre 

Flächenverlust im Ausmaß von 3,2 ha hochwertigem und 0,4 ha mäßig wertvollem für Ziesel 

geeignetem Lebensraum ausgeglichen. Ein Verstoß gegen das Verbot des § 7 betreffend 

den geschützten Lebensraum wird daher ausgeschlossen. Denn ein weiteres Vorkommen 

des Ziesels wird weder erschwert noch unmöglich. 

Bezüglich der Zauneidechse (Lacerta agilis), die als einzige Reptilienart festgestellt, der 

Fledermäuse und der Vögel wird vom Amtssachverständigen auf die Ausführungen unter Nr. 

170/2 verwiesen. 
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Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Auf Grund der Entfernung zur Baustelle des Projekts Stadtstraße Aspern und unter 

Berücksichtigung der prognostizierten Transportfahrten treten in der Bauphase keine 

projektspezifischen relevanten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der 

Einwenderin bzw. des Einwenders auf.  

Auch für die Betriebsphase  ergeben sich auf Grund der Entfernung zu den 

Straßenbauvorhaben und unter Berücksichtigung der Verkehrsprognosen keine relevanten 

Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe an der Adresse der Einwenderin bzw. des 

Einwenders.  

Relevante Zusatzbelastungen sind gemäß RVS 04.02.12 solche, die größer als 3 % des 

jeweiligen Grenzwertes gem. IG-L für den Jahresmittelwert sind. 

 

Lärm 

Auf Grund der Entfernung von weit mehr als 11 km zum Vorhaben ist eine persönliche 

Betroffenheit durch Immissionen aus dem Vorhaben sowie durch Baulärm ausgeschlossen.  

Gemäß der Emissionsbetrachtung der Emissionen des nachgeordneten Straßennetzes 

betragen die Zusatzimmissionen des Straßenverkehrs unter 1 dB. 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen zwingenden 

Maßnahmen – vorhabensbedingte Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der 

bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die 

Gesundheit auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit auswirken. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase sind in keinem Baujahr – unter Berücksichtigung der projektseitig 

vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Lärm zwingenden Maßnahmen – 

vorhabensbedingte Zusatzbelastungen aus der Stadtstraße zu erwarten, die sich gegenüber 

der bestehenden Situation an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf 

die Gesundheit im Sinne medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder 

Gesundheitsgefährdungen auswirken. 

In der Betriebsphase sind in keinem Planfall und Prognosehorizont vorhabensbedingte 

Zusatzbelastungen zu erwarten, die sich gegenüber der bestehenden Situation an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativ auf die Gesundheit im Sinne 

medizinisch unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen auswirken. 
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Stellungnahme Nr.:  171 

Christian Reisenauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/33 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   
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Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/Reihenhaus 33 liegt etwa 70 m von der 

geplanten Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden 

Immissionen werden auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des 

benachbarten Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) entsprechen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 
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Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 
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Stellungnahme Nr.:  172 

Gudrun Reisenauer  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 1-3/33 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 29. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 29 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 171 verwiesen. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  173 

Alexandra Seybal  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 2/18 

 

Bezugnehmend auf die mit Edikt kundgemachten Projektunterlagen laut 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 erhebe ich Einwände gegen die Genehmigung 

des Vorhabens „Stadtstraße Aspern" im eigenen Namen, im Namen meiner Kinder und 

Kindeskinder und begründe das wie folgt: 

 

Nr. 173.1) §6 Abs. 1z1 UVP-G: Projektbeschreibung 

Die geforderte Projektbeschreibung ist vollinhaltlich falsch und daher abzuweisen. Die 

vierspurige Stadtstraße (mit Mittelstreifen) versteht sich in der jetzigen Planung ausdrücklich 

als Stadtautobahn und weist auch alle Merkmale als solche auf. Ein vereinfachtes Verfahren 

ist hier keinesfalls zulässig. Weiters ist die Behauptung die Stadtstraße führe zu einer 

Beruhigung der Ortskerne eine vorsätzliche Lüge, am Bsp. Hirschstetten ist ganz klar 

erkennbar, die Trassenführung verläuft durch die am stärkst besiedelte Fläche während im 

Ortskern hauptsächlich Geschäfte angesiedelt sind und nur wenige Anrainer wohnen. Die 

Planung im Bereich Quadenstraße gleicht einem verkehrstechnischem Desaster. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Bei Verfahrensfragen handelt es sich um reine Rechtsfragen, welche nicht von den 

Sachverständigen zu beantworten sind. 

Weiters wird auf die Ausführungen in der Einleitung im Stellungnahmenband 1 verwiesen. 
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Verkehr 

Die Stadtstraße Aspern ist als leistungsfähige Hauptstraße konzipiert mit einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Für eine Ausführung als Autobahn müssten die 

Querschnitte anders gestaltet werden. Vor allem für den Ortskern von Hirschstetten tritt mit 

der Stadtstraße eine deutliche Entlastung des Verkehrsaufkommens ein, wodurch trotz 

deutlicher Bevölkerungszunahme im 22. Bezirk (+45.000 EW bis 2030) eine 

Verkehrsreduktion gegenüber dem Bestandsverkehrsaufkommen insbesondere im hohen 

Schwerverkehrsanteil bewirkt werden kann. Die Trasse ist im Bereich der dichten 

Siedlungsstruktur in einem Tunnel geführt. 

Die Planung der Quadenstraße selbst als Sammelstraße mit jeweils einem 

Fahrstreifen/Fahrtrichtung für den MIV entspricht dem Stand der Technik und berücksichtigt 

in der Querschnittsgestaltung Aufweitungen für ausreichend dimensionierte 

Abbiegefahrstreifen, überdies zur Verbesserung der Verkehrsabwicklung im ÖV eigene 

Busfahrstreifen und Radfahrstreifen für den Radverkehr. Die Leistungsfähigkeit der 

Verkehrslichtsignalanlagen wurden nachgewiesen. Bezüglich der Anbindung der 

Quadenstraße wurde darauf geachtet, dass die Spargelfeldstraße nicht mit zusätzlichem 

KFZ-Verkehr belastet wird, dem Fuß- und Radverkehr jedoch offen steht. Dazu muss die 

Straße Am Friedhof ausgebaut werden. Des Weiteren wurde die Zufahrtssituation im Bereich 

Blumengärten für eine eindeutige Trennung von privaten/betrieblichen Verkehrsflächen und 

öffentlichen Verkehrsflächen verändert. Um das Geschwindigkeitsniveau und den 

Flächenverbrauch niedrig zu halten wurden die Radien der Kurvenbereiche im Verlauf der 

"Anbindung Quadenstraße" gering gehalten. Während der Bauphase des Tunnel 

Emmichgasse ist zur Aufrechterhaltung der lokalen Verkehrsbeziehungen eine provisorische 

Verlegung der der Spargelfeldgasse im Baubereich des Tunnels erforderlich, welche nach 

Tunnelherstellung rückgebaut und die Spargelfeldgasse im Originalzustand wiederhergestellt 

wird (ohne Verkehrseinschränkungen). Auch in der Quadenstraße ist im Bereich Emichgasse 

ein Provisorium vor Beginn der Aushubarbeiten des Tunnels östlich des Bestandes 

erforderlich (zeitweilige verkehrliche Einschränkungen während der Herstellung der 

Anschlüsse sind möglich und nach dem Rückbau des Provisoriums bei der 

Fahrbahnherstellung des Projekts). 

 

Nr. 173.2) § 6 Abs. 1z2 UVP·G: geprüfte Standort oder Trassenvarianten 

Die geprüften Lösungsmöglichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe der 

Trassenvarianten im Hinblick auf die Umweltauswirkungen sind mehr als mangelhaft, wenn 

nicht fahrlässig. Hier wurde offensichtlich vorsätzlich eine vom Projetwerber bevorzugte, 

teurere Trassenführung gewählt und verträglichere Varianten in Abstimmung mit 

Bevölkerung und unabhängigen Sachverständigen nicht in Betracht gezogen. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Anmerkung 

Die Projektgeschichte für das gegenständliche Vorhaben ist in den Einreichunterlagen (z.B. 

Einlage D.02, UVE) dargelegt. Die Sachverständigen haben sich in der Prüfbuchfrage Nr.1.8 

mit den geprüften Alternativen auseinandergesetzt. 
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§ 1 a-d UVP-G: unmittelbare und mittelbare Auswirkungen 

Nr. 173.3) Luft, Lärm, Gesundheit, Klimaschutz 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 2.1 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 bzw. Nr. 1, Nr. 1.1 

verwiesen. 

 

Nr. 173.4) Naturschutz 

Erholungsgebiete und Lebensraum für schutzwürdige Tierarten wie Ziesel, Feldhamster usw. 

wird unwiederbringlich vernichtet. 

Gutachterliche Stellungnahme: 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume 

Für das in Wien streng geschützte und prioritär bedeutende Ziesel (Spermophilus citellus) 

könnte die Unterbrechung eines aus intensiv bewirtschafteten Äckern bestehenden 

Migrationskorridors auf dem Areal zwischen der Süßenbrunner Straße und der 

Spargelfeldstraße erhebliche Auswirkungen haben. Die Maßnahmen M-01 (Abplankung 

Ziesellebensräume) bzw. M-09 (Umsiedlung Ziesel) als Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 

Verminderung nachteiliger Projektwirkungen werden sicherstellen, dass es zu keiner Tötung 

von Individuen kommt. Diese Maßnahmen inkl. der vorangehenden Errichtung eines 

„Kunstbaus“ sind als funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil im Bedarfsfall vor 

Eintreten eines Eingriffes betroffene Individuen so in den bereits bestehenden Lebensraum 

an der Spargelfeldstraße verbracht werden. Zusätzlich wird der allgemeine temporäre 

Flächenverlust im Ausmaß von 3,2 ha hochwertigem und 0,4 ha mäßig wertvollem für Ziesel 

geeignetem Lebensraum ausgeglichen. 

Ein Nachweis von drei Bauten des Hamsters (Cricetus cricetus) wurde im Herbst 2015 

erbracht. Sollten zu Baubeginn erneut Hamster festgestellt werden, so werden diese im 

Frühjahr und/oder Spätsommer abgefangen und in die Ersatzlebensräume im Bereich der 

„Maßnahmenkomplexe Heidjöchl und Krcalweg“ in einer Entfernung über 600 m 

umgesiedelt, wo bereits vorgebohrte Löcher (pro Hamster eine Bohrung) zur Besiedlung 

vorgesehen wurden. Auf diesen Flächen soll zusätzlich ein Monitoring und eine Kontrolle der 

„hamsterfreundlichen“ Bewirtschaftung auf Bestandsdauer der Trasse durchgeführt werden. 

Alle diese Maßnahmen werden als Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung 

nachteiliger Projektwirkungen eingesetzt, die sicherstellen, dass es zu keiner Tötung von 

Individuen kommt. Nach Ansicht des Amtssachverständigen sind diese Maßnahmen als 

funktionserhaltende Maßnahme zu beurteilen, weil vor Eintreten eines Eingriffes betroffene 

Individuen so in den bereits bestehenden Lebensraum verbracht werden. Auch wird der 

Flächenausgleich mit 3,2 ha hochwertigem und 0,4 ha mäßig wertvollem, für den Hamster 

geeignetem Lebensraum zum Tragen kommen und ein weiteres Vorkommen des Hamsters 

wird somit weder erschwert noch unmöglich. 

 

Nr. 173.5) Wasserqualität, Nahversorgung 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 2.2 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.2 verwiesen. 
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Nr. 173.6) Landschaftsbild, Erholungswert, Regeneration 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 2.3 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2 bzw. Nr. 1, Nr. 1.10 

verwiesen. 

 

Nr. 173.7) Schädigung der lokalen Wirtschaft / Infrastruktur bzw. zukünftige negative 

Entwicklung 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 2.5 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.5 verwiesen. 

 

Nr. 173.8) Steigerung der Überschuldung der Stadt Wien - fehlende Budgetmittel, Erhöhung 

der Steuerlast 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 2.6 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.6 verwiesen. 

 

Nr. 173.9) Stadtentwicklung - Wohnbauprojekte 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 2.7 der Stellungnahme Nr. 2. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 2, Nr. 2.7 bzw. Nr. 1, 

Nr. 1.8 verwiesen. 

 

Nr. 173.10) Bürgerbeteiligung im Vorfeld 

Der Text des o.a. Themenbereichs entspricht dem Nr. 1.12 der Stellungnahme Nr. 1. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 1, Nr. 1.12 verwiesen.  

 

Aus den genannten Gründen verlange ich daher die sofortige Einstellung des UVP-

Verfahrens „Stadtstraße Aspern" und die Rückführung des Projekts in eine Anrainer-

verträgliche Verbindungsstraße ohne Autobahnverbindung 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 
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Luft 

Bauphase: 

Bauphase (Maximum der Jahre 1 - 4) 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <=1 <=26 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <=25 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <=1 <=20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <=2 <=26 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <=8 <=158 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <=9 <=139 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 

Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Bauphase statistisch mit 25 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Betriebsphase: 

Betriebsphase 

    2019 2020 2024 2030 

  GW §20 IG-L Einheit ZB GB ZB GB ZB GB ZB GB 

PM10 JMW 40 40 µg/m³ <= 0,3 <= 25     <= 0,3 <= 26 <= 0,2 <= 25 

PM10 Ü-Tage 25 35 Tag   <= 24       <= 24   <= 24 

PM2,5 JMW 25 25 µg/m³ <= 0,2 <= 20     <= 0,1 <= 20 <= 0,1 <= 20 

NO2 JMW 30 40 µg/m³ <= 1,3 <= 26 <= 1,3 <= 26 <= 1 <= 25 <= 0,6 <= 24 

NO2 HMWmax 200 200 µg/m³ <= 3,5 <= 152 <= 4 <= 154 <= 2,7 <= 151 <= 1,5 <= 148 

CO MW8max 10 --- mg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

Benzol JMW 5 --- µg/m³ <= 0,1 <= 2     <= 0,1 <= 2 <= 0,1 <= 2 

BaP JMW 1 1 ng/m³ <= 0,1 <= 1     <= 0,1 <= 1 <= 0,1 <= 1 

Staubdeposition 210 --- mg/(m²d) <= 1,5 <= 132     <= 1,6 <= 132 <= 1,3 <= 132 

Erklärung der Tabelle: Aus Übersichtsgründen werden die Grenzwerte (GW) gem. IG-L bzw. die in § 20 (3) IG-L 

festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen der Gesamtbelastung (GB) und Zusatzbelastung (ZB) 

gegenübergestellt. 

 

Die Grenzwerte gem. Anlagen 1 und 2 des Immissionsschutzgesetzes- Luft idgF werden 

auch unter Berücksichtigung der kumulierten Auswirkungen im Untersuchungsgebiet an der 

Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders nicht überschritten. 
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Aufgrund des statistischen Zusammenhangs der Überschreitungshäufigkeit des PM10 TMW 

mit dem PM10 JMW ist im intensivsten Jahr der Betriebsphase statistisch mit 24 

Überschreitungen des PM10 TMW-Grenzwertes zu rechnen. Die Genehmigungs-

voraussetzung gemäß § 20 (3) IG-L von 35 Tagen mit Überschreitung des PM10-

Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ ist erfüllt.   

 

Lärm 

Das Objekt 1220 Wien, Claretinergasse 2/Reihenhaus 18 liegt etwa 80 m von der geplanten 

Trasse der Stadtstraße in südwestlicher Richtung. Die zu erwartenden Immissionen werden 

auf Grund der nahezu gleichen Entfernung von der Trasse jenen des benachbarten 

Immissionspunktes IP08 (Anfanggasse 41) entsprechen. 

An Immissionen sind zu erwarten: 

Planfall 2030: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Planfall 2024/2025: Gesamtbelastung Lday  57 dB 
  Levening  54 dB 
  Lnight  49 dB 
  Lden  58 dB 

 Nullplanfall Lday  56 dB 
  Levening  53 dB 
  Lnight  48 dB 
  Lden  57 dB 

Bauphase: Lautestes Halbjahr Leq,Tag  65 dB 

Bestand 2012:  Lday  55 dB 
  Levening  51 dB 
  Lnight  47 dB 
  Lden  56 dB 

 

Humanmedizin 

ZU LUFT 

In der Bauphase kommt es in allen Bauphasen bzw. Baujahren zu zusätzlichen 

Immissionsbelastungen. Die kumulierten Belastungen halten unter Berücksichtigung der 

projektseitig vorgesehenen und entsprechend dem Fachgutachten Luft vorgesehenen 

zwingenden Maßnahmen die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) ein. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und 

Gesamtbelastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negative 

Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase werden die geltenden Genehmigungsvoraussetzungen des 

Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) in allen Planfällen und Prognosehorizonten 

eingehalten. Aus den vom SV Luft dargestellten Zusatz- und Gesamtbelastungen sind an der 
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Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Betroffenen durch das Vorhaben nicht abzuleiten. 

ZU LÄRM 

In der Bauphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die 

Baulärmbelastungen halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

In der Betriebsphase kommt es zu zusätzlichen Immissionsbelastungen. Die Belastungen 

aus dem Straßenverkehr halten unter Berücksichtigung der projektseitig vorgesehenen und 

entsprechend dem Fachgutachten Lärm vorgesehenen zwingenden Maßnahmen die 

Beurteilungskriterien aus dem Fachgutachten Humanmedizin ein. Aus den vom SV Lärm 

dargestellten Belastungen sind an der Adresse der Einwenderin bzw. des Einwenders 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen im Sinne medizinisch 

unzumutbarer Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen nicht abzuleiten. 

 

 

 

Stellungnahme Nr.:  174 

Walter Seybal  

Datum Eingang:  19.09.2016 

Adresse: 1220 Wien, Claretinergasse 2/18 

 

Es wurden dieselben Einwände eingebracht wie in Stellungnahme Nr. 173. Zu den 

gutachterlichen Stellungnahmen dazu wird auf die Stellungnahme Nr. 173 verwiesen. 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme zum Wohnort/persönliche Betroffenheit 

Es wird auf die Beantwortung der Stellungnahme Nr. 173 verwiesen. 

 


